
 

 

Universität-Duisburg-Essen 

Schriftenreihe Idealus 

Band 4  

 

Schriftenreihe des Instituts für 

Politikwissenschaften der Universität Duisburg-

Essen 

 

Schriftenreihe Idealus 

Das Institut für Politikwissenschaft verleiht einmal im Jahr den Preis für die 
beste Masterarbeit sowie den Preis für die beste Bachelorarbeit, um studenti-
sche Exzellenz in den Studiengängen des Instituts sichtbar zu machen. 

Die Auswahl der Preisträger und Preisträgerinnen erfolgt durch das gewählte 
Preiskomitee des Instituts auf der Grundlage von Vorschlägen. Vorschlagsbe-
rechtigt sind die Betreuerinnen und Betreuer der jeweiligen Abschlussarbeit. 

Die vorgeschlagenen Arbeiten müssen zwischen dem 1. Juni des Vorjahres und 
dem 31. Mai des jeweils laufenden Jahres in einem der Studiengänge des Insti-
tuts für Politikwissenschaft abgeschlossen worden sein. Sie müssen sich durch 
herausragende wissenschaftliche Qualität auszeichnen. 

  



 

 

Matthias Lehmann 

 

Die „Inquiry“ im poli-
tischen Problemlö-
sungsprozess 

Eine Anwendung der pragmatischen Problemlö-

sungsheuristik von John Dewey im Kontext einer 

aktuellen politischen Fragestellung 

 

 

 

 

 

 

Weitere Schriften der Reihe sind unter folgendem Link aufrufbar:  

 

https://doi.org/10.17185/duepublico/70722 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftenreihe Idealus 

ISBN:  

ISSN:  

DOI:   

Universität Duisburg-Essen, Essen, 2022 

Institut für Politikwissenschaften der Universität Duisburg-Essen 

Cover und Foto: Veit Voßhans 

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnen-
nung – Keine Bearbeitungen, nicht kommerziell 4.0 International zugänglich. 
Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-  

  

978-3-940402-71-4

2699-030X

10.17185/duepublico/75991

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

Danksagung 

Mein herzlicher Dank gilt all denjenigen, die mich während meines Studiums 
und bei der Erstellung meiner Bachelorarbeit unterstützt haben und mir auch 
in Zeiten des Zweifelns Mut zugesprochen haben. Besonders bedanken möchte 
ich mich bei meiner Erstbetreuerin Frau Prof. Dr. Susanne Pickel und meinem 
Zweitbetreuer Herr Dr. Toralf Stark. Die zahlreichen ausführlichen beratenden 
Gespräche, die kreativen Freiheiten, sowie die Inspiration und Ermutigung zur 
Auseinandersetzung mit der dieser Arbeit zugrundeliegenden thematischen, 
theoretischen und methodischen Ausrichtung bildeten die motivationale 
Grundlage zur Anfertigung der vorliegenden Ausarbeitung.  

Mein Dank gilt ebenfalls meinen Kommilitonen Marcel Saul und Sebastian Vie-
fers, die mich nicht nur durch anregende Diskussionen immer wieder zur Re-
flexion und Konturierung meines Untersuchungsvorhabens anregten, sondern 
auch die Rohversion meiner Arbeit begutachteten.  

Des Weiteren bedanke ich mich bei Wolfgang Flick und Maximilian Kratzke, 
die die ausführliche Korrektur meiner Ausarbeitung vornahmen.  

Ein besonderer Dank kommt meinen Freunden zu, die mir optimistisch und 
mit Rat und Tat in den anstrengenden Etappen der Bearbeitung zur Seite stan-
den. Für die Geduld und Nachsicht während der mitunter sehr stressigen Zeit 
möchte ich auch meiner Freundin danken, die stets ein offenes Ohr für meine 
Sorgen hatte und immer wieder die richtigen bestärkenden Worte fand.  

Abschließend möchte ich meinen größten Dank meinen Eltern aussprechen. 
Sie haben mir mein Studium der Politikwissenschaften überhaupt erst ermög-
licht und mir durch ihre Geduld und Zuversicht die Gelegenheit zur eingehen-
den Auseinandersetzung mit den Studieninhalten und meinem Untersuchungs-
gegenstand gegeben.  

 

Matthias Lehmann 

Oberhausen, August 2019  



 

Geleitwort 
 

Zur Schriftenreihe 
 
Matthias Lehmann (BA Politikwissenschaft): Die „Inquiry“ im politischen 
Problemlösungsprozess. Eine Anwendung der pragmatischen Problemlö-
sungsheuristik von John Dewey im Kontext einer aktuellen politischen Frage-
stellung (BetreuerIn: Prof. Dr. Susanne Pickel, Dr. rer. Pol.Toralf Stark) 
 
 
 
  



 

Abbildungsverzeichnis .............................................................................. I 

Anhangsverzeichnis ................................................................................. II 

1 Einleitung ........................................................................................ 1 

2 Theoretische Grundlage .................................................................. 4 

 Die Theorie des Pragmatismus ........................................................... 4 

 John Dewey ........................................................................................... 6 

 John Deweys Pragmatismusverständnis ............................................ 7 

 Logik der Forschung ............................................................................ 9 

 Kooperativer gesellschaftlicher Problemlösungsprozess in fünf 
Schritten („Inquiry“) ........................................................................................... 10 

 Deweys Demokratieverständnis (Demokratischer 
Experimentalismus) ............................................................................................ 12 

 Deweys flexibler Öffentlichkeitsbegriff ........................................... 12 

 Theoretische Implikationen .............................................................. 14 

3 Thematik Netzwerkdurchsetzungsgesetz .................................... 15 

4 Forschungsdesign .......................................................................... 16 

 Fallauswahl .......................................................................................... 17 

 Daten ................................................................................................... 18 

 Methodisches Vorgehen .................................................................... 20 

5 Analyse ........................................................................................... 22 

 Schritt 1: Beschreibung des Datenmaterials .................................... 22 

 Schritt 2: Deduktive Kategorienbildung .......................................... 25 

 Schritt 3: Kategoriensystem und Kategorienausprägungen 
festlegen 28 

 Schritt 4: Inhaltliche Kategoriendefinition, Ankerbeispiele und 
Kodierregeln ........................................................................................................ 29 

 Schritt 5: Erster Kodierdurchgang ................................................... 30 

 Schritt 6: Zweiter Kodierdurchgang ................................................ 30 

 Schritt 7: Überarbeitung des Kategoriensystems (optional).......... 31 

 Zusatzschritt 8: Bildung induktiver Kategorien im extrahierten 
Material 32 

 Schritt 9: Ergebnisdarstellung ........................................................... 34 

Inhaltsverzeichnis 



 

5.9.1 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension 
„Problemdefinition“ ........................................................................................... 35 

5.9.2 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Ideensuche“ ....... 37 

5.9.3 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Implementation“
 39 

5.9.4 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Evaluation“ ........ 41 

5.9.5 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Öffentlichkeit“ .. 46 

 Schritt 10: Ergebnisinterpretation .................................................... 48 

6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussbetrachtung ......54 

7 Ausblick ..........................................................................................57 

8 Fazit ................................................................................................59 

Literaturverzeichnis .................................................................................62 

Anhang 1 ...................................................................................................64 

Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle .....................................70 

Anhang 3: Kodierte Inhalte nach Redner................................................93 

Anhang 4 Reduzierung aller kodierten Inhalte ..................................... 127 

Anhang 5 Ergebnisse der Reduktion und induktive Kategorienbildung

 165 

 





Abbildungsverzeichnis 

I 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Regulärer Ablauf und in dieser Ausarbeitung vorgenommener 

Ablauf ..................................................................................................24 

 

 

  



Anhangsverzeichnis 

II 

 

Anhangsverzeichnis 

Anhang 1 .................................................................................................. 64 

Anhang 1 a) Deduktives Kategorienschema: .................................................. 64 

Anhang 1 b) Deduktives Kategorienschema, Inhaltliche Definition, 
Ankerbeispiele und Kodierregeln: .................................................................... 64 

Anhang 1 c) Fundstellenbezeichnung: ............................................................. 68 

Anhang 1 d) Beispiel für die Anwendung der Fundstellenbezeichnung: ..... 69 

Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle ..................................... 70 

Kodierte Protokolle der ersten Plenarsitzung am 19.5.2017 ......................... 70 

Kodierte Protokolle der zweiten Plenarsitzung am 30.6.2017 ...................... 77 

Kodierte Protokolle der dritten Plenarsitzung am 12.12.2017 ...................... 84 

Kodierte Protokolle der vierten Plenarsitzung am 17.1.2019 ....................... 90 

Anhang 3: Kodierte Inhalte nach Redner ............................................... 93 

Kodierte Reden vom 19.5.2017 ................................................................. 93 

1 Redner der Debatte am 19.5.2017. Bundesjustizminister Heiko Maas 
(SPD) 93 

2 Rednerin der Debatte am 19.5.2017. Dr. Petra Sitte (Die Linke) .............. 94 

3 Rednerin der Debatte am 19.5.2017 Elisabeth Winkelmeier-Becker 
(CDU/CSU) ........................................................................................................ 95 

4 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Dr. Konstantin von Notz (Grüne) .. 96 

5 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Dr. Johannes Fechner (SPD) ........... 97 

6 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Dr. Stefan Heck (CDU/CSU) ......... 98 

7 Rednerin der Debatte vom 19.5.2017 Renate Künast (Grüne) ................. 99 

8 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Lars Klingbein (SPD) ...................... 100 

9 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Hansjörg Durz (CDU/CSU).......... 101 

Kodierte Reden vom 30.6.2017............................................................... 102 

1 Redner der Debatte am 30.6.2017. Bundesjustizminister Heiko Maas 
(SPD) 102 

2 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Dr. Petra Sitte (Linke) ................... 103 

3 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Nadine Schön (CDU/CSU) ......... 104 

4 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Renate Künast (Grüne) ................. 105 

5 Redner der Debatte am 30.6.2017. Lars Klingbein (SPD) ....................... 107 

6 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Elisabeth Winkelmeier-Becker 
(CDU/CSU) ...................................................................................................... 108 



Anhangsverzeichnis 

III 

 

7 Redner der Debatte am 30.6.2017. Dr. Johannes Fechner (SPD) .......... 109 

8 Redner der Debatte am 30.6.2017. Alexander Hoffmann (CDU/CSU) 110 

Kodierte Inhalte vom 12.12.2017 .............................................................111 

1 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Joana Eleonora Cotar (AfD) ...... 111 

2 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Elisabeth Winkelmeier-Becker 
(CDU/CSU) ...................................................................................................... 112 

3 Redner der Debatte am 12.12.2017. Dr. Johannes Fechner (SPD) ........ 113 

4 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Nicola Beer (FDP) ...................... 114 

5 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Anke Domscheit-Berg (Linke)... 115 

6 Rednerin der Debatte am 12.12.2017.  Tabea Rößner (Grüne) .............. 116 

7 Redner der Debatte am 12.12.2017.  Thomas Jarzombek (CDU/CSU) 117 

8 Redner der Debatte am 12.12.2017.  Dr. Jens Zimmermann (SPD) ...... 118 

9 Redner der Debatte am 12.12.2017.  Alexander Hoffmann (CDU/CSU)
 119 

Kodierte Reden vom 17.1.2019 ............................................................... 120 

1 Rednerin der Debatte am 17.1.2019. Renate Künast (Grüne) ................. 120 

2 Rednerin der Debatte am 17.1.2019.  Joana Cotar (AfD) ........................ 122 

3 Redner der Debatte am 17.1.2019.  Manuel Höferlin (FDP) .................. 124 

4 Rednerin der Debatte am 17.1.2019.  Anke Domscheit-Berg (Linke).... 125 

5 Redner der Debatte am 17.1.2019.  Dr. Jens Zimmermann (SPD) ........ 126 

Anhang 4 Reduzierung aller kodierten Inhalte ..................................... 127 

Erste Reduktion aller kodierter Inhalte: ............................................... 127 

Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für 
„Problemdefinition“ (Rot) und Reduktion. ................................................ 127 

Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für 
„Ideensuche“ (Grün) und Reduktion. ......................................................... 134 

Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für 
„Implementation“ (Blau) und Reduktion. .................................................. 140 

Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für 
„Evaluation“ (Gelb) und Reduktion. ........................................................... 145 

Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für 
„Öffentlichkeit“ (Orange) und Reduktion. ................................................. 153 

Anhang 5 Ergebnisse der Reduktion und induktive Kategorienbildung

 165 



Anhangsverzeichnis 

IV 

 

Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung 
induktiver Kategorien zur Kategorie „Problemdefinition“ (Rot): ........... 165 

Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung 
induktiver Kategorien zur Kategorie „Ideensuche“ (Grün): ..................... 169 

Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung 
induktiver Kategorien zur Kategorie „Implementation“ (Blau): ............. 172 

Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung 
induktiver Kategorien zur Kategorie „Evaluation“ (Gelb): ....................... 176 

Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung 
induktiver Kategorien zur Kategorie „Öffentlichkeit“ (Orange): ............. 182 

 

 

 

 

 

 



Einleitung 

1 

 

1 Einleitung 

 

In philosophischen Kreisen wird der Grundgedanke des Handelns zur Prob-
lemlösung des amerikanischen Philosophen1 John Dewey zuweilen pointiert als 
„learning by dewey-ing“ bezeichnet. Scherzhaft von dem pädagogischen Fach-
ausdruck „learning by doing“ abgeleitet, bedeutet dieser Satz soviel wie „Lernen 
durch Handeln“ und beschreibt neben einer Form des Lernens durch Erfah-
rung auch treffend, wie John Dewey das Handeln zur Lösung eines Problems 
begriffen hat. Zu Beginn des 20 Jhd. in den USA entstanden, betrachtet die 
Denkschule des Pragmatismus, der John Dewey angehörte, die praktische Nut-
zung aller theoretischen Konzepte als das Mittel der Wahl, um elementare Fra-
gestellungen in den verschiedensten philosophischen Disziplinen beantworten 
zu können. Zu der Entstehungszeit des Pragmatismus fanden in den USA ge-
waltige gesellschaftliche Veränderungen durch rasante technische Innovationen 
statt, die das Zusammenleben der Menschen zunehmend komplexer gestalteten 
und die sich aufgrund ihres raschen Auftretens der Regulierung durch die ad-
ministrative Politik entzogen. Die Folgen waren Verunsicherung und damit ein-
hergehend der Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in die demokratischen 
Entscheidungsprozesse, die, basierend auf dogmatischen Denkstrukturen und 
starren institutionellen Rahmenbedingungen, mit dem Tempo der sich verän-
dernden Bedingungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht schritthal-
ten konnten. Die Anhänger des Pragmatismus sahen die Antwort auf diese Ten-
denzen in einem gesamtgesellschaftlichen Prozess des Umdenkens, sodass phi-
losophietheoretische Erwägungen zur Lösung der Fragen des alltäglichen Le-
bens nicht weiterhin nur hypothetischer Natur bleiben, sondern sich in der Pra-
xis als nützlich erweisen sollten. Theoretische Konzepte sollten nicht als unab-
änderbare Determinanten der politischen Entscheidungsfindung begriffen wer-
den, sondern als mögliche Wege zur Lösung, die jedoch jederzeit zur Disposi-
tion gestellt werden können. John Dewey formulierte diesen Gedanken in sei-
ner Theorie des menschlichen Handelns und daraus abgeleitet einer Theorie 
der Demokratie. Hier nun lässt sich die Verknüpfung zu aktuellen demokratie-
theoretischen Fragestellungen herstellen. Im Zeitalter der fortschreitenden Di-
gitalisierung werden schnellstmögliche, effektive politische Entscheidungen 
notwendig. Dass die destruktiven Tendenzen bezüglich der amerikanischen De-
mokratie in den Anfängen des 20 Jhd. kein einzigartiges Phänomen waren und 
auch in den folgenden Jahrzehnten und über die Jahrtausendwende hinaus wei-
terhin von immenser Bedeutung waren und sind, zeigt sich im Hinblick auf das 
demokratische System der Bundesrepublik Deutschland (BRD). Ein Faktor, der 
auch hier in den letzten Jahren einen schleichenden Legitimitätsverlust der deut-
schen Demokratie bedingt, ist die zeitversetzte Reaktion auf veränderte 

 
1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifische Per-

sonenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate 
weibliche Form gleichberechtigt ein.  
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Bedingungen des gesellschaftlichen Miteinanders in digitalen Räumen2. Erntete 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer 2013 noch Gelächter 
für ihre Aussage „Das Internet ist für uns alle Neuland“3, wurde bereits zwei 
Jahre später der Ruf nach einer Regulierung der Formen der Kommunikation 
in sozialen Netzwerken laut. Der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas 
brachte daher das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) auf den Weg, dass 
- wenn auch zeitlich versetzt - eine Antwort auf die Verrohung des kommuni-
kativen Miteinanders in digitalen Netzwerken geben sollte. Da sich gesell-
schaftspolitisch deutliche Parallelen zu den Entwicklungen in den USA zu Be-
ginn des 20. Jhd. erkennen ließen, gewannen auch die Dewey´schen Ausfüh-
rung bezüglich dieser Thematik in den letzten Jahren an Aktualität und rückten 
in den wissenschaftlichen Fokus demokratie- und gesellschaftstheoretischer 
Überlegungen (Antic et al. 2018, S. 19-21; Jörke 2003, S. 9-10). Dewey sah einen 
öffentlichen, kooperativ geführten Problemlösungsprozess, die sogenannte 
„Inquiry“ (in Sekundärliteratur und deutschsprachigen Übersetzungen der De-
wey´schen Werke als „Untersuchungsprozess“ übersetzt), als zentrales Ele-
ment, eines nüchternen, lösungsorientierten politischen Problembearbeitungs-
prozesses. Eine idealiter genuin demokratische Öffentlichkeit durchläuft dabei 
den Prozess der „Inquiry“, um für eine problematische Situation die bestmög-
liche Lösung zu finden. Die Problemsituation bestimmt auch, wer oder was die 
betroffene Öffentlichkeit ist, da Dewey den Begriff der Öffentlichkeit ebenso 
von der jeweiligen Situation abhängig macht wie den individuellen Lösungspro-
zess selbst. Dewey verzichtete zum Zwecke einer flexiblen und situativen An-
wendbarkeit seiner Lösungsheuristik auf konkrete, ausformulierte Aussagen zur 
institutionellen oder gesellschaftlichen Beschaffenheit in diesem Lösungspro-
zess. Er gab kein kohärentes Methodengeflecht vor, um in einer spezifischen 
Situation in immer der gleichen Weise lösend zu agieren, sondern formulierte 
auf Basis seiner metaphysisch breit aufgestellten Theorie des menschlichen 
Handelns Prämissen, wie eine Problemlösung gemäß einer pragmatischen Per-
spektive ablaufen sollte. Auch wenn Dewey in der Tradition des Pragmatismus 
eine praxisnahe Anwendung theoretischer Konzepte als das Mittel der Wahl zur 
Validierung eines entsprechenden Modells betrachtete, so wurden seine theo-
retischen Ansätze weitestgehend nur metaphysisch und philosophisch aufge-
griffen. Eine praktische Verwendung seiner Theorie blieb größtenteils aus, kann 
aber womöglich auf dem Fundament der zahlreichen theoretischen Aufarbei-
tungen gelingen. John Deweys Pragmatismusverständnis und die darauf 

 
2 Über den Missbrauch sozialer Netzwerke zur gezielten Desinformation und Stimmungsmache 

hinaus, stellen die digitalen Medien eine Möglichkeit zur politischen Partizipation dar, werden 
jedoch von den gesellschaftlichen Akteuren unterschiedlich genutzt und generieren ein durch 
den individuellen Nutzer subjektiv geprägtes Bild der Politik. Die Option zur ständigen Teil-
nahme am vermeintlich seriösen Diskurs bedingt einen Zerfall der tradierten Formen der 
Teilhabe und einen Verlust des Vertrauens in die etablierte Politik (Sarcinelli 2012, S. 
277.281). 

3 Eine kontrovers diskutierte Aussage Angela Merkels auf einer Pressekonferenz mit Barack 
Obama am 19.6.2013. 
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aufbauend von ihm formulierten Ansätze zur Handlungstheorie und Prob-
lemlösung - insbesondere im Kontext demokratietheoretischer Überlegungen - 
könnten eine Antwort auf das Spannungsverhältnis von technischen Innovati-
onen auf der einen Seite und notwendigen, aber aufgrund verfestigter Struktu-
ren, unflexibler regulativer Entscheidungen der Politik auf der anderen Seite 
bieten. Doch dafür ist es zunächst notwendig, das abstrakte und praxisferne 
theoretische Konstrukt John Deweys anzuwenden, um künftig auch auf eine in 
der Praxis verwendbare Problemlösungsheuristik zurückgreifen zu können. Vor 
dem einleitend erläuterten konfliktträchtigen Hintergrund erscheint es sinnvoll, 
die Dewey´sche Problemlösungstheorie im Kontext einer aktuellen politischen 
Fragestellung zu verwenden, um so auf die Anwendbarkeit und die konkrete 
inhaltliche Ausgestaltung der sonst so weit gefassten und abstrakten Problemlö-
sungsheuristik schließen zu können. Zukünftige Forschungsbestrebungen 
könnten dadurch auf inhaltlich ausformulierte Aspekte zurückgreifen oder zum 
Zwecke einer weiteren Ausdifferenzierung der Dewey´schen Theorieelemente 
eigene praktische Anwendungen mit den Ergebnissen dieser Ausarbeitung ab-
gleichen. Darüber hinaus ist auch ein Vergleich mit anderen Modellen der poli-
tischen Entscheidungsfindung und der Politikfeldanalyse denkbar. Es ergibt 
sich daher die folgende Forschungsfrage: „Wie kann eine situative Anwendung der 
pragmatischen Problemlösungsheuristik (Inquiry) von John Dewey gelingen und welche kon-
kreten theoretischen Implikationen lassen sich aus dieser Anwendung für das vornehmlich 
weit gefasste Konstrukt Deweys ableiten ?“. Den realpolitischen Bezugspunkt bildet 
das oben bereits angesprochene NetzDG. Um die Theorie zur Problemlösung 
John Deweys auf diese Situation der politischen Entscheidungsfindung hin an-
zuwenden und daraus die notwendigen Aspekte herauszuarbeiten, durch die im 
Rückschluss die zwecks flexibler Anwendbarkeit beabsichtigten, unscharfen 
theoretischen Elemente inhaltliche Präzision erfahren sollen, ist es notwendig, 
Datenmaterial theoriegetrieben zu bearbeiten. Um dem Informationsbedarf der 
Datenquellen zur inhaltlichen Analyse Rechnung zu tragen und aufgrund der 
maßgeblichen Rolle, die John Dewey, wie später ausführlicher erläutert wird, 
der gesellschaftlichen Kommunikation zuordnete, bieten sich die Mitschriften 
der Parlamentsdebatten (19.5.2017/ 30.6.2017/ 12.12.2017/ 17.1.2019) im 
Deutschen Bundestag rund um das NetzDG an. Da bereits ein theoretisches 
Modell vorliegt, ist es sinnvoll, dieses Schema als Analysegrundlage auf die ge-
wählte Situation angepasst anzuwenden. Als Methode, mit der die Problemlö-
sungsheuristik auf das Datenmaterial angewendet wird, wird in der vorliegen-
den Arbeit die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring 
genutzt. Diese erlaubt auf der Grundlage deduktiver Kategorien, welche aus 
John Deweys Theorie abgeleitet werden, eine inhaltliche Strukturierung von 
qualitativen Datenquellen und eignet sich daher hervorragend dafür, Daten auf 
Basis einer bereits vorhandenen Theorie Informationen zu entnehmen. Um aus 
diesen herausselektierten Inhalten die Möglichkeit zu erhalten, die zuvor ge-
nutzten Dimensionen zur Kategorisierung und Strukturierung, abseits von den 
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abstrakten Formulierungen der situationsunabhängigen Theorie, inhaltlich dif-
ferenziert darzustellen, werden zudem in einem weiteren Schritt induktiv Kate-
gorien gebildet, die den theoretisch basierten Strukturdimensionen untergeord-
net werden können. So lassen sich die Sachverhalte, die unter diese Strukturdi-
mensionen fallen, ganz konkret benennen. Die vorliegende Ausarbeitung lässt 
sich nun in mehrere Abschnitte unterteilen. Zunächst erfolgen eine detaillierte 
Beschreibung der theoretischen Grundlagen sowie eine Erläuterung der The-
matik des NetzDG. Anschließend werden die Auswahl der Daten sowie die 
Datenquellen beschrieben und das methodische Vorgehen ausführlich erklärt. 
Im Anschluss an diese Erläuterung aller notwendigen Analysegrundlagen wird 
das Datenmaterial gemäß der Methode mithilfe der Theorie bearbeitet. Nach-
dem die Analyseergebnisse dargestellt worden sind, schließt sich eine ausführ-
liche Interpretation dieser Ergebnisse an und die Forschungsfrage dieser Aus-
arbeitung wird beantwortet. Abschließend werden alle Ergebnisse, die Antwort 
auf die Forschungsfrage und damit verbunden die Bedeutung dieser Ausarbei-
tung für das Forschungsinteresse zur besseren Übersichtlichkeit noch einmal 
im Fazit zusammengefasst und es wird ein Ausblick gewagt, welche künftigen 
wissenschaftlichen Bestrebungen zum Zwecke einer Nutzbarmachung des De-
wey´schen Theorieansatzes denkbar wären.   

 

2 Theoretische Grundlage 
 

 Die Theorie des Pragmatismus 
 

Der Pragmatismus entstand zu Beginn des 20. Jhd. in den USA und wird zu-
weilen als erste "original American philosophical tradition" bezeichnet (Gronda 
2018, S. 290). Die aus den Irrungen des amerikanischen Bürgerkrieges (1861-
1865) entstandenen politischen Herausforderungen und die starken Verände-
rungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens durch technische Innovationen 
im Rahmen der Industrialisierung im sogenannten "ersten Maschinenzeitalter" 
(Antic et al. 2018, S. 21-22; Basile 2014, S. 58) brachten auch die Denkschule 
des Pragmatismus hervor, welcher sich auf die Fahne geschrieben hatte, den 
Anforderungen der rasanten gesamtgesellschaftlichen Entwicklung gerecht zu 
werden und Alternativen zu den dogmatischen philosophietheoretischen 
Denkansätzen ihrer Zeit4 zu bilden (Basile 2014, S. 58-65 und S. 135-136; Jörke 
2003, S. 9 und 36-39). Neuerungen und Revolutionen hinsichtlich 

 
4 Insbesondere Dewey kritisierte dabei die klassische Metaphysik, deren verschiedenste Denk-

strömungen seiner Meinung nach lediglich durch verschiedene philosophische Perspektiven 
und die Suche nach einem höheren Sinn oder einem höheren Gesetz versuchten, Antworten 
auf die Mysterien der Welt zu finden. Ganz im Sinne einer praxisorientierten Denkweise war 
Dewey der Meinung, die Philosophie müsste sich wie alle weiteren wissenschaftlichen Dis-
ziplinen der Empirie zuwenden, um nicht bedeutungslos zu werden, sondern das Leben der 
Menschen zu verbessern und nicht in der abstrakten Sphäre zu bleiben, die wenig prakti-
schen Realitätsbezug besitzt (Basile 2014, S. 145-152; Dewey 1989, S. 209-209) 
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Kommunikation, Wirtschaft, gesellschaftlichem Zusammenleben und politi-
scher Praxis bildeten ein Konglomerat verschiedener Problemstellungen, wel-
che den demokratischen Unterbau des amerikanischen Staatssystems zu unter-
höhlen drohten (Antic et al. 2018, S. 20-21; Basile 2014, S. 135-136; Jörke 2003, 
S. 9). Der Pragmatismus bot als Antwort auf diese komplexen Fragestellungen 
einen weniger ideologischen Ansatz zur Bearbeitung problematischer Situatio-
nen, der den Fokus mehr auf das praktische, lösungsorientierte Ergebnis des 
Problemlösungshandeln legte als auf theoretische und moralische Belange. Zu-
dem brachten Vertreter des Pragmatismus das Beharren auf institutionalisierten 
Handlungsmustern bzw. das Beharren auf den philosophietheoretisch vorherr-
schenden Metatheorien (Realismus, Positivismus, Idealismus etc.) als Kritik am 
bestehenden System vor. Erst das Aufbrechen veralteter Denkmuster könne 
den Ansprüchen an eine flexible, situationsbezogene Bearbeitung5 von Proble-
men gerecht werden. Während die "Gründerväter" (Jörke 2003, S. 9) des Prag-
matismus Charles Sanders Peirce und William James vor allem eine philosophi-
sche Denkrichtung artikulierten und vornehmlich die Bedeutung des pragmati-
schen Gedankens für eine allgemeine Metatheorie (Ontologie) sowie zur Be-
griffsbestimmung und Erkenntnistheorie diskutierten (Honnacker 2018, S. 10; 
Viola 2018, S. 4-5 und S. 8), ging John Dewey den Weg hin zu einer umfassen-
deren politischen Philosophie. Schon in seinem 1916 veröffentlichten Werk 
"Demokratie und Erziehung" wird am Titel sein Anspruch deutlich, theoreti-
sche Konzepte über ihren individuellen Bezugsrahmen hinaus mit anderen An-
wendungsgebieten seiner Theorie zu verknüpfen. So bildete er mit seinem Ver-
ständnis des Pragmatismus umfassende handlungstheoretische, erkenntnisthe-
oretische aber auch demokratietheoretische Ansätze (Jörke 2003, S. 10-13 und 
S. 19-20; Pitschmann 2018, S. 18-26). Um aus den zahlreichen Konzeptionen 
die für die Beantwortung der eingangs gestellten Forschungsfrage kritischen 
Teilabschnitte herauszuarbeiten und diese anschließend für eine qualitative 
Analyse handhabbar zu machen, werden im Folgenden die Grundzüge der De-
wey´schen Interpretation des Pragmatismus im Kontext der politischen Ent-
scheidungsfindung kurz umrissen und die für diese Arbeit zentralen Aspekte 
erläutert. Die für die Thematik dieser Ausarbeitung relevanten Abschnitte der 
theoretischen Ausführungen Deweys werden anschließend noch einmal aus-
führlich behandelt und es werden Kategorien gebildet, um diese durch eine ent-
sprechende methodische Anwendung zur Erkenntnisgewinnung zu nutzen. Die 
deduktive Kategorienbildung auf Basis der von Dewey beschriebenen theoreti-
schen Elemente dient der Erstellung eines Analyseschemas, welches im Analy-
seteil der vorliegenden Ausarbeitung Anwendung findet. Es muss angemerkt 
werden, dass nicht allen Konzepten Deweys die nötige Detailschärfe zu Teil 

 
5 Andreas Antic spricht hierbei und im Kontext der Veränderungen digitaler Gesellschaften von 

einem „moving target“, also einem sich „bewegenden Ziel“. Dies beschreibt den skizzierten 
Charakter der rasanten Entwicklungen politischer Problemstellungen und gibt einen Hinweis 
auf die Betrachtung der situativen Herausforderungen aus politisch administrativer Perspek-
tive (Antic et al. 2018, S. 20).  
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wird, da es den Rahmen dieser Ausarbeitung bei Weitem sprengen würde. Die 
angegebene Literatur, insbesondere die Werke von Dewey selbst, bietet jedoch 
einen breiten ersten Wissenszugang und ermöglicht einen umfassenderen Über-
blick über die theoretischen Grundlagen, die zahlreichen Anwendungsgebiete6 
und den themenfeldübergreifenden Kontext der Dewey´schen Pragmatis-
musinterpretation.  

 

 John Dewey  
 

John Dewey wurde am 20. Oktober 1859 als eines von vier Kindern einer Ar-
beiterfamilie in Burlington in den USA geboren. Er wuchs in einem Umfeld der 
Abwesenheit strenger Hierarchien und Klassenunterschiede auf, was sich, wie 
weiter unten noch einmal in der Erläuterung von Deweys demokratischem 
Grundverständnis ersichtlich wird, maßgeblich auf seine späteren philosophi-
schen Werke auswirkte (Basile 2014, S. 136-139). In vielen seiner Werke findet 
sich der demokratische Grundgedanke Deweys als ideale geistige und alltägliche 
Form des gesellschaftlichen Lebens wieder. Nachdem Dewey zwei Jahre als 
High-School- Lehrer tätig war, studierte er Philosophie an der Johns Hopkins 
University, wo er 1884 promovierte. Während dieser Zeit studierte er auch un-
ter Charles Sanders Peirce, der, wie weiter oben erwähnt, zu diesem Zeitpunkt 
bereits als einer der Gründerväter des Pragmatismus lehrte. Dewey unterrich-
tete im späteren Verlauf seines universitären Werdeganges Philosophie in Mi-
chigan, Minnesota und Chicago, bevor er 1930 nach 26 Jahren Lehre an der 
Columbia Universität in New York emeritiert wurde. John Dewey starb am 1. 
Juni 1952 in New York (Basile 2014, S. 137-138).  Angesichts seiner zahlreichen 
Werke ist es nur schwer möglich, diejenigen herauszustellen, die als besonders 
wichtig betrachtet werden könnten. Dennoch stellen einige literarische Werke 
grundlegende Elemente seines theoretischen Schaffens dar und zeigen darüber 
hinaus auch, wie umfangreich das Themenspektrum ist, welches Dewey gemäß 
seinem Verständnis des Pragmatismus theoretisch abzudecken versuchte. Wie 
es Dewey in seinem autobiographischen Essay „Vom Absolutismus zum Ex-
perimentalismus“ (1930) in Reflexion seines eigenen theoretischen Entwick-
lungsprozesses noch einmal klar herausstellte, änderte sich seine Betrachtung 
der klassischen Metaphysik, der Suche nach metaphysischer Gewissheit und 
Möglichkeit der Letztbegründung, hin zu einem naturalismusbasierten pragma-
tischen Verständnis der Welt. Diesem Verständnis ist eine Betrachtung der Welt 
als Gemenge von Chaos und Kosmos zu eigen, in dem es kontinuierliche Ver-
änderungen gibt und Erfahrungen und Anpassungen ein Mittel und eine 

 
6 Einen Überblick bietet auch Hans Joas als Herausgeber eines Sammelbandes mit Beiträgen 

zum Werk John Deweys. Dort wird das Themenspektrum des philosophischen Schaffens 
Deweys ersichtlich. Zusätzlich zu den in dieser Ausarbeitung angeschnittenen Theorieas-
pekten lassen sich die fundamentalphilosophischen, ethischen, religionswissenschaftlichen, 
pädagogischen und die Ästhetik betreffenden Ansätze Deweys überblicken (Joas 2000). 
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Möglichkeit zur Verbesserung der gegebenen Situation darstellen. Da Deweys 
Arbeiten erst nach seiner Hinwendung zum naturalismusbasierten Pragmatis-
mus eine einheitliche theoretische Basis erlangten, ist eine entsprechende Aus-
wahl seiner Werke sinnvoll. Zudem lassen die Titel der Werke bereits erahnen, 
welche theoretische Vielfalt Dewey für den interessierten Leser bietet. In sei-
nem Werk „Wie wir denken“ (1910) setzt John Dewey erste Akzente im Hin-
blick auf wissenschafts- und erkenntnistheoretische Belange und verbindet ent-
sprechende theoretische Implikationen mit seinen pädagogischen Bestrebun-
gen. Mit „Demokratie und Erziehung“ (1916) greift er diese Bezüge auf und 
erweitert seine theoretische Konzeption auf die philosophische Teildisziplin der 
Demokratietheorie. In „Die Erneuerung der Philosophie“ (1920) beschreibt 
Dewey die Notwendigkeit eines philosophischen Umdenkens, sollte die Philo-
sophie als wissenschaftliche Disziplin weiter Bestand haben wollen. Mit „Er-
fahrung und Natur“ (1925) setzt er seine detaillierten, wenn auch stark theore-
tisierten Ausführungen zu handlungstheoretischen Konzepten fort. Auf Basis 
seiner ausführlichen wissenschaftstheoretischen, handlungstheoretischen und 
philosophischen Arbeiten verbindet Dewey seine früheren Überlegungen zu 
öffentlichen und gesellschaftlichen Problemstellungen in seinem Werk „Die 
Öffentlichkeit und ihre Probleme“ (1927). Zu seinen Spätwerken zählt „Kunst 
als Erfahrung“ (1934), in dem Dewey seine praktische, erfahrungsbasierte The-
orie der Wahrnehmung auch in Bezug zu den Früchten kulturellen menschli-
chen Schaffens setzt. Ebenfalls zu den späteren Werken Deweys zählt „Logik. 
Die Theorie der Forschung“ (1937), in dem er noch einmal die jahrzehntelan-
gen Bestrebungen einer Integration seiner theoretischen Werke erreicht, ent-
sprechende Konzepte begrifflich schärft und unter Berücksichtigung seiner 
zahlreichen vorherigen Arbeiten untermauert.  

 

 John Deweys Pragmatismusverständnis 
 

Wie bereits aus der Bezeichnung der philosophischen Denkströmung „Pragma-
tismus“ abzuleiten ist, schreibt auch John Dewey der praktischen Handlung und 
Erfahrung eine elementare Rolle im Leben und Wirken eines Menschen zu. Die 
Welt ist dabei aus Sicht Deweys weder ein rein negatives noch ein ausschließlich 
positives Gefüge, vielmehr ist es eine kontingente Mischung aus geordneten 
und chaotischen Elementen (Dewey 2007, S. 55-59). Somit beschreitet nach 
Dewey weder die Denkweise des Optimismus noch die des Pessimismus einen 
anständigen Weg, da sie entweder das Gute als bereits gegeben, aber noch zu 
erreichen betrachten, oder das Schlechte und den Mangel als allgegenwärtig ge-
geben postulieren, was jede Anstrengung einer Verbesserung hoffnungslos und 
aussichtslos werden lässt. Dewey ist ein Anhänger einer melioristischen Welt-
sicht. Diese Denkweise des Meliorismus sieht stets die Möglichkeit einer Ver-
besserung einer gegebenen Situation. Der Organismus bzw. der Akteur kann 
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mit seinem Handeln auf die Situation aktiv Einfluss nehmen und diese verbes-
sern (Dewey 1989, S. 221-222). Verbesserung beschreibt dabei einen Prozess, 
in dem einerseits eine Hürde in der Wechselwirkung des Organismus mit seiner 
Umwelt genommen wird und andererseits ein Mangel an etwas, das einem in-
tegrierten Wechselverhältnis des Organismus in seiner Umwelt im Wege steht, 
beseitigt wird. Um die Herkunft seiner handlungstheoretischen Perspektive zu 
verstehen, bedarf es einer Betrachtung der Grundlagen, auf denen sein Ver-
ständnis des Handelns fußt. Beinahe kurios wirkt dabei die Tatsache, dass er 
während seines anfänglichen philosophischen Strebens, dem Hegel´schen Ide-
alismus eine naturalistische Grundlage zu verschaffen, selbst den Prozess 
durchlief, dem er in seinen späteren Werken unter dem Begriff der „Erfahrung“ 
die zentrale Rolle im Prozess des Lernens zuschrieb. Durch seine Auseinander-
setzung mit dem in seinem Geburtsjahr 1859 erschienen Werk von Charles 
Darwin „Die Entstehung der Arten“ und „Die Prinzipien der Psychologie“ von 
William James, einem der Gründerväter des Pragmatismus, wurde Dewey die 
Aussichtslosigkeit seines Bestrebens bewusst. Es war nicht möglich, die Denk-
weise Hegels, die das Primat des Geistes als Entstehungsort der wahrgenom-
menen Wirklichkeit versteht, mit dem Gedanken des Naturalismus in Einklang 
zu bringen, in dem die Natur ein vollumfängliches Ganzes darstellt und der 
Geist eine natürliche Erscheinung, wenn nicht gar eine Illusion ist (Jörke 2003, 
S. 27-35). In James‘ Werk eröffnete sich für John Dewey eine alternative Be-
trachtungsweise, in der die natürlichen Gegebenheiten und der menschliche 
Geist sich nicht unvereinbar gegenüberstanden, sondern ein Wechselverhältnis 
beschrieben. John Dewey hatte somit aus einer für ihn nicht zu überwindenden 
Situation durch Erfahrung, Wissenserwerb und praktische Nutzung des Wis-
sens anderer Menschen eine für ihn unproblematische Situation generiert. Um 
die Ausführungen zum Entstehungshintergrund der Dewey´schen Pragmatis-
musinterpretation nicht in einen philosophischen Exkurs ausarten zu lassen, 
wird sich im Folgenden auf die Bedeutung des Naturalismus für seine Hand-
lungstheorie und sein Verständnis von Forschung sowie auf die politischen Be-
züge eben dieser Theorie beschränkt. Nach einer Erläuterung der naturwissen-
schaftlichen Basis für Deweys Handlungstheorie folgt die Darstellung seiner 
konkreten Vorstellung des Handlungsablaufs zur situativen Problemlösung. 
Um diese in einen politischen Kontext einzubetten, ist im Anschluss eine kurze 
Erklärung seines Demokratieverständnisses sinnvoll. Abschließend erfolgt eine 
Darstellung der Dewey´schen Definition von „Öffentlichkeit“, da diese ele-
mentarer Bestandteil des politischen kooperativen Untersuchungsprozesses ist. 
Akteure machen dort durch gegenseitigen Austausch kollektives Problemlö-
sungshandeln überhaupt erst möglich. 
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 Logik der Forschung 
 

Die Grundlage für wissenschaftliche Forschung, welche wiederum die Basis für 
das lösungsorientierte Handeln darstellt, bietet laut Dewey eine naturalistische 
Perspektive. Er argumentiert aus den Erklärungs- und Beobachtungsmustern 
der Naturwissenschaften heraus, in denen vor allem die Anpassung von Orga-
nismen an veränderte Umweltbedingungen durch eine Adjustierung ihrer habi-
tualisierten Handlungsmuster im Vordergrund steht (Dewey 2002, S. 39-43). 
Der Organismus ist dabei mit einer begrenzten Auffassungsgabe ausgestattet 
und durch Restriktionen seiner Umwelt geprägt. Diese Kontinuität der Wech-
selwirkungen zwischen Organismus und Umwelt, welche stets eine anpassende 
Reaktion des Organismus erfordern, erzeugt eine Reihe von aufeinander fol-
genden Handlungen. Da ein Organismus nicht in jeder Situation, in der sich 
Umweltbedingungen nur minimal ändern, immer von Neuem den Prozess einer 
Handlungsanpassung vollziehen kann, bildet sich aus den bereits gemachten 
Erfahrungen und Erkenntnisreihen vorangegangener problematischer Situatio-
nen in Kombination miteinander ein sich kontinuierlich erweiterndes Feld an 
Verhaltensmustern (Neubert 2004, o.S.), die mit jeder zusätzlichen Erfahrung 
einer "consummatory action" (Dewey 2002, S. 47) näherkommen. Hierbei han-
delt es sich um den Status eines Verhaltensmusters, welches in den Prozess der 
steten Wechselwirkung des Organismus mit seiner Umwelt als bewährte An-
passungsstrategie integriert ist, also einer Art von abgeschlossener Erfahrung. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Set an Handlungen damit fest für alle Zei-
ten wirkungsvoll ist. Wird der Organismus vor ein Problem gestellt, für welches 
er keine Handlungsroutinen besitzt, so beginnt der Ablauf einer Handlungsop-
timierung hinsichtlich einer Situation erneut, in dem vorherige habitualisierte 
Verhaltensmuster je nach situativer Ausgangslage als Erfahrungswerte dienen 
können, jedoch eine aktive Auseinandersetzung mit der gegebenen Situation 
zwecks Neubildung angepasster Lösungsoptionen nicht ersetzen (Dewey 2002, 
S. 47-49). Daraus lässt sich auch für den Rahmen dieser Arbeit aus dem abs-
trakten Gebilde des Naturalismus ableiten, dass Problemlösungsansätze je nach 
Ausgangslage angepasst werden sollten und müssen, aber nie den Anspruch ei-
ner universellen Lösungsstrategie erheben können7. Dewey identifizierte in der 
wissenschaftlichen Forschung eben diesen skizzierten Ablauf der Problemlö-
sung und Erkenntnisgewinnung. Die problematischen Situationen, denen sich 
ein Organismus bzw. ein Akteur gegenübersieht, bezeichnet er als "unbe-
stimmte Situation", welche anders als eine bereits "bestimmte Situation" noch 
nicht in den Erfahrungshorizont des Organismus/Akteurs eingeordnet werden 
kann und für die es somit auch keine habitualisierte Problemlösungsstrategie 

 
7 Konsequenterweise reflektiert Dewey sich selbst auch als kognitiv begrenztes Individuum und 

merkt an, dass seine pragmatische Erkenntnis- und Problemlösungstheorie spezifisch im 
historischen Kontext und damit fehlbar ist. Es ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft durch 
Erfahrung in der Forschung eine bessere Methode an die Stelle seiner Konzeption treten 
könnte (Jörke 2003, S. 84). 
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gibt (Dewey 2002, S. 131 und 136; Jörke 2003, S. 72-85). Um nun von einer 
identifizierten "unbestimmten Situation" hin zu einer "bestimmten Situation" 
zu gelangen, durchläuft der Organismus den oben erwähnten Prozess der Er-
kenntnisgewinnung und Lösungsfindung. Im alltäglichen Leben und in der wis-
senschaftlichen Forschungspraxis geschieht das laut Dewey durch einen Unter-
suchungsprozess, genannt „Inquiry“, welcher in fünf Schritte untergliedert wer-
den kann. Im Folgenden wird auf eben diesen Prozess detaillierter eingegangen, 
da er den zentralen Bestandteil für Deweys Konzept lösungsorientierten Han-
delns bildet, was unmittelbar die Grundannahme für seine politische Theorie 
des "Demokratischen Experimentalismus" darstellt.  

 

 Kooperativer gesellschaftlicher Problemlösungsprozess in 
fünf Schritten („Inquiry“) 
 

Deweys Pragmatismus wird häufig als Instrumentalismus bezeichnet (Jörke 
2003, S. 71 und S. 79), da er die Erfahrungswerte und damit das Denken als 
Instrument betrachtete, um die Konstruktion der Wahrheit zu bilden, wobei ein 
Sachverhalt erst dann als Wahrheit bezeichnet werden kann, wenn das Krite-
rium der Nutzbarkeit erfüllt bzw. sich eine Erfahrung als nützlich herausgestellt 
hat (Noetzel 2002, S. 151-152). Der Kerngedanke dieses instrumentalistischen 
Pragmatismusverständnisses besteht in einer Heuristik des aktiven Problemlö-
sungshandeln, welche sich in fünf Schritte untergliedern lässt. Diesen Prozess 
benannte John Dewey "Inquiry", was im Prinzip mit dem Begriff einer Unter-
suchung zu übersetzen ist (Jörke 2003, S.79; Neubert 2004, o.S.). Diese bildet 
den Handlungsrahmen, in dem eine "unbestimmte Situation" durch ihre Unter-
suchung in eine "bestimmte Situation" umgewandelt wird (Jörke 2003, S. 72-
79). Wie bereits angesprochen, vollzieht sich diese Transformation einer Situa-
tion durch einen Prozess der Erfahrungsgenerierung unter bestimmten Prämis-
sen, welcher nun konkret in fünf aufeinanderfolgenden Schritten geschieht. 

Schritt 1: Die "unbestimmte Situation" bildet den Ausgangspunkt der Untersu-
chung, das Problem entsteht und macht den Prozess der "Inquiry" notwendig. 
Damit sind die tatsächlichen problematischen Folgen einer Situation gemeint. 
Diese sind, wie Dewey aus der Perspektive einer naturalistisch geprägten Deu-
tung heraus argumentiert, Konsequenzen, die die Wechselwirkungen zwischen 
Organismus und Umwelt aus dem Gleichgewicht bringen, woraufhin der Or-
ganismus sich einer problematischen Situation gegenübersieht. Der Organis-
mus wird dazu gezwungen, durch den Prozess der situativen Problemlösung 
eine Möglichkeit zu finden, aus der "unbestimmten Situation" wieder eine "be-
stimmte Situation" zu bilden. Die Beurteilung einer Situation als „unbestimmt“ 
oder „bestimmt“ stellt dabei bereits eine Denkleistung dar. So kann die Proble-
matik einer Situation nicht dadurch gelöst werden, dass ein Organismus einen 
Wechsel seiner kognitiven Beurteilungsperspektive vornimmt. Eine 
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unbestimmte Situation ist als Ganzes problematisch, nicht nur auf Basis einer 
Bewertung aus dem geistigen Zustand eines Organismus heraus (Basile 2014, S. 
160; Dewey 2002, S.132-134; Jörke 2003, S. 80). 

Schritt 2: Das Problem wird als solches definiert. Bekannte und durch routi-
nierte Handlungs- und Denkmuster bestimmte Aspekte der Problemsituation 
werden von den Aspekten getrennt, die der Organismus (noch) nicht für sich 
einordnen kann und die ein Problem darstellen, welches er nicht mit seinem 
bereits vorhandenen Repertoire an habitualisierten Handlungsmustern zu be-
wältigen vermag (Basile 2014, S. 160; Dewey 2002, S.134-135; Jörke 2003, S. 
80).  

Schritt 3: Bestimmung der Problemlösung(en) als kreativer Prozess der Ideen-
findung, der am Ende einer Abgleichung von bestehenden Erfahrungswerten 
und situativen Lösungsvorschlägen steht. Am Ende bildet sich eine Vermutung 
heraus, wie sich bestimmte Verhaltensweisen lösend auf die gegebene Situation 
auswirken. Die Idee selbst entspringt dabei dem logischen Gedankenkonstrukt 
des Organismus. Die Perspektive, in der der Logik bereits eine tragende Rolle 
zugeschrieben wird, unterscheidet sich selbstverständlich von den naturalisti-
schen Darstellungen eines Organismus, der sich durch Adjustierungen des Ha-
bitus oder evolutionäre Schritte an veränderte Umweltbedingungen anpasst. 
Dennoch wird der Prozess der Ideenfindung einer Anpassungsstrategie als ge-
dankliche Leistung spezifiziert, sodass der Begriff insbesondere im Kontext ge-
sellschaftlicher Lösungssuche besser verstanden werden kann und nicht nur als 
eine diffuse Strategie zur Lebenserhaltung wahrgenommen wird (Basile 2014, 
S. 160; Dewey 2002, S. 135-139; Jörke 2003, S. 81). 

Schritt 4: Der Lösungsvorschlag wird vor dem Hintergrund bestehenden Wis-
sens betrachtet und durch eine geeignete Übertragung in konkrete Handlungs-
vorgaben für die Implementation nutzbar gemacht. Die experimentelle Imple-
mentation bringt dann die Folgen der Idee in der Praxis hervor. Führt der Lö-
sungsvorschlag zum gewünschten Ergebnis, also transformiert er die in Schritt 
1 vorhandene "unbestimmte Situation" in eine "bestimmte Situation", so hat 
sich die Idee als wahr bzw. nützlich herausgestellt und das vorhandene Reser-
voir an Handlungsroutinen und Erfahrungswerten wurde erweitert bzw. opti-
miert. Im Falle unerwünschter Folgen wird die Idee durch Iteration des 3. 
Schrittes angepasst, bis die gewünschte Wirkung eintritt (Basile 2014, S. 160; 
Dewey 2002, S.139-148; Jörke 2003, S. 81). 

Schritt 5: Im Idealfall sollte sich die Idee nun in der Praxis bewähren, sodass 
durch das "Instrument" des menschlichen Denkens eine neue Verhaltensweise 
und eine neue Wahrnehmung einer Situation als bekannte und "bestimmte Si-
tuation" generiert worden ist (wobei im Kontext dieser Ausarbeitung und der 
Dewey´schen Demokratietheorie und Handlungstheorie der Fokus auf gesell-
schaftlichen Problemlösungsabläufen liegt und der Begriff des "Akteurs", des 
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"Subjektes" oder der "Öffentlichkeit" an die Stelle des Begriffes "Organismus" 
tritt). Diese ist nun in den Fundus habitualisierter Handlungsmuster integriert 
(Basile 2014, S. 160; Dewey 2002, S.140-148 und S. 152-154; Jörke 2003, S. 82). 

Im späteren Verlauf dieser Ausarbeitung bilden diese fünf Schritten der De-
wey´schen Problemlösungsheuristik zusammen mit dem weiter unten noch aus-
führlich erläuterten Begriff der „Öffentlichkeit“ die theoretische Analysegrund-
lage. 

 Deweys Demokratieverständnis (Demokratischer 
Experimentalismus) 
 

Die in den Kapiteln 2.4 und 2.5 dargestellten Theorieaspekte Deweys lassen 
sich in Kombination miteinander in seiner politischen Theorie des „Demokra-
tischen Experimentalismus“ wiederfinden. Das Schema der Problemlösung in 
fünf Schritten bildet dabei den Ausgangspunkt auch der politischen Problem-
bearbeitung. Unter seinem Begriff des "Demokratischen Experimentalismus" 
versteht er eine Politikgestaltung, die ähnlich einer wissenschaftlichen Ver-
suchsanordnung experimentell ist und keinen sofortigen oder universellen Gül-
tigkeitsanspruch erhebt (Antic et al. 2018, S. 22-26; Jörke 2003, S.207-211). Viel-
mehr wird die Gültigkeit von Lösungsansätzen erst durch ihre Anwendung er-
sichtlich. Was im Fünf-Schritte-Schema am Ende eines Lösungsprozesses steht, 
nämlich die Evaluation, bildet für Dewey auf einer übergeordneten Ebene die 
Grundlage für erfolgreiches politisches Handeln. Das Ergebnis einer Politik-
implementation bzw. das Ergebnis der Problemlösungsheuristik nach Dewey 
ist Ausgangspunkt und Anknüpfungspunkt zugleich. Angelehnt an seine Hand-
lungstheorie, in der ein Organismus (Dewey 2002, S.40-49) sich an stetig ver-
ändernde Umweltbedingungen anpasst, die seine gleichgewichtige Wechselwir-
kung mit der Umwelt stören, ist auch eine stetige Anpassung der Politik an im-
mer neue Herausforderungen nötig. Auf politischer Ebene schließt das einen 
Lösungsprozess mit ein, in dem verschiedene Akteure, die im gesellschaftlichen 
Gefüge zusammenleben, an eben diesem Prozess teilhaben. Die Vielzahl indi-
vidueller Perspektiven und Erfahrungen beeinflusst und begünstigt im Idealfall 
den Prozess der Lösungsfindung erheblich. Eine sich aus der Situation in Kom-
bination mit vorangegangenen Verhaltens- und Denkmustern ergebende gesell-
schaftlich kooperative Untersuchung einer Problemsituation, ein flexibler Öf-
fentlichkeitsbegriff und eine im besten Fall institutionalisierte Form der situati-
ven Problemlösung bilden die elementaren Voraussetzungen für ein derartiges 
Politikverständnis. 

 Deweys flexibler Öffentlichkeitsbegriff 
 

Folgt man Deweys Ansatz, stellt sich im Hinblick auf das weiter oben erläuterte 
Konzept kollektiven, demokratischen und lösungsorientierten Problemlö-
sungshandelns die Frage nach dem Kollektiv bzw. nach der Öffentlichkeit, der 
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Dewey die Aufgabe und die Kompetenz zur ineinandergreifenden und durch 
Eigenreflexion informierten Problemlösung zuordnet. Die Öffentlichkeit be-
steht zunächst aus den durch Entstehung einer unbestimmten problematischen 
Situation unmittelbar und mittelbar betroffenen Personen. Diese kommunizie-
ren Erfahrungen und Reaktionen durch Konfrontation mit der entstandenen 
problematischen Situation. Staatliche Institutionen bilden sich dann aus der 
Notwendigkeit heraus, die Handlungsfolgen individueller Akteure zu kontrol-
lieren oder unschädlich zu machen. Diese individuellen Akteure erzeugen durch 
ihr Handeln problematische Situationen, verfügen aber aufgrund ihres Erfah-
rungshorizontes auch über Problemlösungsansätze, welche wiederum vom 
Staat zur Lösungssuche zugänglich gemacht werden sollten (Dewey 1996, S. 37-
39). Diese Öffentlichkeit dient weiterhin der Aggregation verschiedenster Er-
fahrungswerte, wodurch der Pluralismus der Erfahrungshorizonte der einzel-
nen Akteure im Kollektiv eine Bereicherung für das situative Problemlösungs-
handeln darstellt (Antic et al. 2018, S. 24; Dewey 1996, S. 36). Die unterschied-
lichen Erfahrungen werden kommuniziert und miteinander kombiniert, was im 
Prozess der Problemlösung in einer konkreten Situation die Vielfalt an lösenden 
Handlungsoptionen erweitert (Noetzel 2004, S. 160-161). Es lässt sich durch 
die weniger konkrete Definition von Deweys Öffentlichkeitbegriff schon erah-
nen, dass auch hierbei der Gedanke eines sich durch die Situation konstruierten 
Begriffsverständnisses eine erhebliche Rolle spielt. So lässt sich die Öffentlich-
keit laut Dewey erst im Kontext der Situation bestimmen (Antic et al. 2018, S. 
24-25). Durch die Betrachtung der Ausgangslage und unter Miteinbeziehung 
aller direkt und indirekt betroffenen Akteure lässt sich das kritische Kollektiv 
definieren. Da Dewey in seinem Werk „Die Öffentlichkeit und ihre Probleme“ 
konstatiert, dass es keine einheitliche Definition des Begriffs „Staat“ gibt und 
er weiterhin festhält: 

„Was aber die Öffentlichkeit sein kann, was die Amtspersonen sind, wie 
angemessen sie ihre Funktion ausüben, sind Dinge, zu deren Entdeckung 
wir uns an die Geschichte wenden müssen.“ (Dewey 1996, S. 42), 

kann eine Definition der Öffentlichkeit und des Staates als Akteure nur über 
die Betrachtung aller an der Problemlösung beteiligten Akteure erfolgen. Um 
die von Dewey vorgeschlagene historische Genese der Begriffe „Öffentlich-
keit“ und „Staat“ zu verstehen, wäre zudem eine Betrachtung der Begriffsbe-
stimmungen im Laufe der Geschichte nötig. Im späteren Verlauf dieser Arbeit 
wird der Begriff der „Öffentlichkeit“ und damit auch der des „Staates“ durch 
Rückbezug auf das vorliegende Datenmaterial bestimmt. 
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 Theoretische Implikationen 
 

Auch wenn der Forschungsprozess dieser Ausarbeitung vornehmlich offen ist 
und somit keine konkreten, vorab formulierten Thesen bezüglich des Verhält-
nisses bestimmter theoretischer Elemente zueinander formuliert werden, so las-
sen sich dennoch aus der oben erläuterten Theorie im Hinblick auf das For-
schungsziel Annahmen über das Ergebnis dieser Forschungsarbeit formulieren. 
Aus den Elementen des Dewey´schen Theorieansatzes der pragmatischen, si-
tuativen Problemlösung und einer flexiblen Definition von Öffentlichkeit las-
sen sich im Hinblick auf die eingangs gestellte Forschungsfrage nach der kon-
kreten Anwendbarkeit und der daraus resultierenden theorieverdeutlichenden 
Erkenntnisgewinnung bereits zu diesem Zeitpunkt dieser Ausarbeitung gewisse 
Annahmen herleiten.  

ANNAHME 1: Der von John Dewey weit gefasste theoretische Rahmen der „Inquiry“ sollte 
zweckmäßig flexibel auf die gewählte Problemsituation angewendet werden können und 
dadurch eine inhaltliche Präzisierung erfahren. Um auf eine Anwendbarkeit des vor-
liegenden Theorieansatzes schließen zu können, bedarf es einer konkreten Ver-
wendung eben dieses Modells. Diese Schlussfolgerung resultiert aus zwei Prä-
missen. Zunächst ist es gängige Forschungspraxis, Theorien anzuwenden, um 
diese anhand der Realität zu testen. Wie sollte dies anders geschehen, als die 
jeweilige Theorie auf eben den Ausschnitt der wahrnehmbaren Wirklichkeit an-
zuwenden, für den sie als Erklärungsmodell formuliert wurde (Behnke 2010, S. 
27-29)? 

Darüber hinaus lässt sich auf Basis der einschlägigen Literatur und vor dem 
Hintergrund der oben erläuterten pragmatischen Perspektive nach John Dewey 
festhalten, dass Theorien ebenso wie weitere Begriffe innerhalb und außerhalb 
des wissenschaftlichen Kontextes erst dann einen Eigenwert und einen An-
spruch auf Wahrhaftigkeit erhalten, wenn sich diese in der Praxis bewährt ha-
ben (Dewey 2002, S. 193-210; Jörke 2003, S. 86-89).  

Folglich sollte sich die pragmatische Problemlösungsheuristik nach John De-
wey in ihrer konkreten Anwendung als nützlich und anwendbar erweisen. Sie 
sollte demnach eine valide Grundlage für die Bildung deduktiver Kategorien 
darstellen, die anschließend im Analyseteil angewendet werden. Der Transfer 
aus der Analyse gewonnener Inhalte in den theoretischen Rahmen Deweys 
sollte daher zu einer inhaltlichen Ausgestaltung derart führen, dass auch für 
fach- und themenfremde Leser eine inhaltliche Nachvollziehbarkeit der Theorie 
ohne Rückgriff auf metaphysische und philosophische Diskussionen möglich 
ist.  

ANNAHME 2: Durch eine praktische Anwendbarkeit des Theorieansatzes ist davon aus-
zugehen, dass die theoretischen Elemente einen situativen Bezugspunkt enthalten. Begrifflich-
keiten, die im Theorieteil der Arbeit erläutert werden, sollten am Ende der Ausarbeitung 
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durch die Anwendung am Material mit Inhalt gefüllt werden können. Die Elemente der 
„Inquiry“ sowie der Öffentlichkeitsbegriff nach Dewey sollten daher konkret 
benannt und inhaltlich beschrieben werden können. Diese zweite Annahme 
geht aus der ersten formulierten Annahme hervor. Eine konkrete Anwendbar-
keit des Modells impliziert, dass die theorieimmanenten Elemente entspre-
chend genutzt werden können.  

 

3 Thematik Netzwerkdurchsetzungsgesetz 
 

Wie bereits in der Hinleitung zur Theorie und dem thematischen Bezugspunkt 
derselben ersichtlich wurde, bietet die Bundestagsdebatte um das NetzDG die 
Basis für die Verknüpfung der Dewey´schen Problemlösungsheuristik und sei-
ner flexiblen Konzeption von Öffentlichkeit mit einem aktuellen politischen 
Problemlösungsprozess. Um das NetzDG und dessen Entstehungsprozess zu 
verstehen, wird im Folgenden näher auf die Genese des Gesetzes eingegangen. 
Nachdem im Zuge der Flüchtlingsthematik zunehmend die enorme Intensität 
an Hasskriminalität in den Fokus des Bundesministeriums für Justiz und Ver-
braucherschutz gelangte, bildete sich durch die Initiative des damaligen Justiz-
ministers Heiko Maas im September 2015 der Arbeitskreis „Umgang mit rechts-
widrigen Hassbotschaften im Internet“. Dieser, bestehend aus Experten und 
Vertretern von Plattformanbietern (Facebook, Twitter, YouTube etc.) und wei-
teren Interessensverbänden (wie beispielsweise der Amadeu-Antonio-Stiftung 
oder Jugendschutzverbänden), einigte sich auf eine Selbstverpflichtung der Un-
ternehmen, gegen rechtswidrige Inhalte auf ihren Plattformen vorzugehen. 
Doch diese Selbstverpflichtung auf freiwilliger Basis zeigte keinen Erfolg. 
Durch eine Umfrage des länderübergreifenden Kompetenzzentrums für Ju-
gendschutz im Internet (jugendschutz.net) zeigte sich kein Rückgang der Menge 
rechtswidriger Inhalte in sozialen Netzwerken (Bundesministeriums für Justiz 
und Verbraucherschutz 2017, Keine Seiten). Der damalige Bundesjustizminis-
ter Heiko Maas brachte im März 2017 daraufhin den Gesetzesentwurf zum 
NetzDG auf den Weg, um eine gesetzliche Regelung für die effektive Durch-
setzung des deutschen Strafrechts in sozialen Netzwerken einzuführen.  

Das NetzDG (auch als „Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung im 
Netz“ bezeichnet) ist ein neuartiges Gesetz, welches mit sechs Paragraphen eine 
rechtliche Grundlage für eine wirksame künftige Durchsetzung des deutschen 
Strafrechts im Internet, speziell in sozialen Netzwerken, ermöglichen soll. Das 
Gesetz wurde am 30.6.2017 im Bundestag verabschiedet und trat am 1.10.2017 
in Kraft. Unter das Gesetz fallen soziale Netzwerke, die im deutschen Inland 
mindestens 2 Millionen Nutzer haben (§ 1 Anwendungsbereich Absatz (1) und 
(2)). Das Gesetz verpflichtet die Plattformanbieter, alle sechs Monate einen Be-
richt vorzulegen und zu veröffentlichen, in dem der Umgang des jeweiligen 
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Netzwerkes mit rechtswidrigen Inhalten und Beschwerden ersichtlich wird (§ 2 
Berichtspflicht Absatz (1)). Weiterhin verpflichtet das NetzDG die Anbieter 
sozialer Netzwerke, die unter das Gesetz fallen, dazu, ein wirksames und trans-
parentes Verfahren zur Beschwerdebearbeitung einzuführen. Offensichtlich 
strafbare Inhalte (in § 1 Anwendungsbereich Absatz (3) eindeutig definiert) 
müssen durch dieses Verfahren binnen 24 Stunden oder bei unklareren Fällen 
maximal nach 7 Tagen bearbeitet und gelöscht werden. Diese Bearbeitungs- 
und Löschpflichten können in Ausnahmefällen verlängert werden, sodass sich 
der Plattformanbieter bei unklaren Fällen an eine Einrichtung der regulierten 
Selbstregulierung wenden kann, die den jeweiligen Inhalt dann bearbeitet und 
gegebenenfalls löscht (§ 3 Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte 
Absatz (1) bis (3)). Die Ausgestaltung der Stelle der regulierten Selbstregulie-
rung ist ebenfalls durch das Gesetz geregelt (§ 3 Umgang mit Beschwerden über 
rechtswidrige Inhalte Absatz (6) und (7)). Darüber hinaus müssen die Plattfor-
manbieter einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten benennen, an den 
sich Ermittlungsbehörden im Verfahrensfall wenden können (§ 5 inländischer 
Zustellungsbevollmächtigter). Sollten die Plattformanbieter den Vorgaben des 
Gesetzes nicht nachkommen, so kann das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz im Einvernehmen mit weiteren Verwaltungsbehörden ein 
Bußgeld von bis zu 50 Millionen Euro verhängen (§ 4 Bußgeldvorschriften). 
Der Gesetzestext ist im Anhang 6 beigefügt. 

 

4 Forschungsdesign 
 

Um die eingangs gestellte Forschungsfrage nach einer situativen Verwendung 
der pragmatischen Problemlösungsheuristik nach John Dewey im politischen 
Kontext und einer daraus resultierenden inhaltlichen Konkretisierung des The-
orieansatzes zu beantworten, gilt es, das theoretische Konzept von John Dewey 
auf eine spezifische politische Problemlösungssituation hin anzuwenden. Wie 
bereits angesprochen, stellt die Thematik des NetzDG als Antwort auf die zu-
nehmende Verrohung der Kommunikation in sozialen Netzwerken auch die 
politische Reaktion auf eine gesellschaftliche Dynamik dar, die erstaunliche Pa-
rallelen zu den Entwicklungen zu Beginn des 20 Jahrhunderts in den USA auf-
weist. Diese historische gesellschaftliche Situation bildete den Nährboden für 
eine breite philosophische Debatte, aus der der Pragmatismus hervorging. Da 
anders als zu der Entstehungssituation des Pragmatismus, in der eine angemes-
sene politische Reaktion auf rasante gesellschaftliche Neuerungen ausblieb, mit 
dem NetzDG eine entsprechende Regulierung in Form eines Gesetzes verab-
schiedet wurde, liegt somit ein reflexiver Problemlösungsprozess faktisch vor 
und stellt kein bloßes Gedankenkonstrukt mehr dar. Folglich erscheint es 
schlüssig, die Dewey´sche Heuristik zur situativen Problemlösung auf eben die-
sen vorliegenden Fall der politischen Problemlösung anzuwenden, um dem 
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theoretischen Konstrukt Deweys einen praxisnahen Realitätsbezug zu verschaf-
fen. Die Verschränkung einer inhaltlichen Strukturierung von entsprechendem 
Datenmaterial nach deduktiv hergeleiteten Kategorien und einer anschließen-
den induktiven Kategorienbildung aus den strukturierten Inhalten heraus ver-
spricht dabei ein geeignetes Instrument zu sein, um diesen realpolitischen Be-
zugspunkt zur inhaltlichen Präzisierung und damit verbunden zur Überprüfung 
der Anwendbarkeit der Dewey´schen Theorie zu nutzen.    

 

 Fallauswahl 
 

Die Fallauswahl der Debatte um das NetzDG resultiert aus drei Schlussfolge-
rungen, welche aus der theoretischen Basis dieser Ausarbeitung hervorgehen.  

Das Parlament als staatliche Institution übernimmt im Prozess der politischen 
Problemlösung die Funktion, gesellschaftliche Anliegen zu bearbeiten und eine 
verbindliche Regelung zu treffen (siehe Kap. 2.6). Der Staat ist dabei keine hö-
here Instanz, sondern eine gesellschaftliche Form der kollektiven Problembe-
arbeitung. Die Regierenden sind ihrerseits lediglich Amtsinhaber und mit be-
sonderen Pflichten und Rechten ausgestattete Repräsentanten der Öffentlich-
keit (Dewey 1996, S. 38-39). Diese Repräsentanten kommunizieren miteinander 
im parlamentarischen demokratischen System der BRD im Deutschen Bundes-
tag, der als das Parlament das zentrale Organ der Gesetzgebung ist. Die Reden 
der Abgeordneten, welche im Kontext dieser Institution die Repräsentanten der 
Öffentlichkeit darstellen, sollten daher in gebündelter und aggregierter Form die 
meisten strittigen Argumente der Befürworter und Gegner einer Policy enthal-
ten. Dazu gehören die Meinungen der Parteien, sowie alle relevanten Faktoren 
zu einer Thematik, welche entweder für, oder gegen die Verabschiedung eines 
Gesetzes eingebracht werden. Informationen zur Definition der Problemsitua-
tion, zu den vorgebrachten Lösungsideen, zu den Implementationsvorhaben, 
sowie zur Evaluation des Gesetzgebungsprozesses sind dabei manifest oder la-
tent in den Aussagen der Parlamentarier enthalten. Auch die Öffentlichkeit, die 
laut Dewey anhand der vorliegenden Problemsituation bestimmt werden soll 
(siehe Kap. 2.7), lässt sich durch die Aussagen der Abgeordneten bestimmen, 
weil zusätzlich zu den Parlamentariern selber auch zahlreiche weitere Akteure 
am Prozess der Gesetzgebung teilgenommen haben, ungeachtet, ob die jewei-
ligen Akteure der geplanten Policy zustimmend oder ablehnend gegenüberstan-
den. 

Da John Dewey zudem die situativen Besonderheiten betonte, die eine spezifische 
Problemsituation ausmachen und die bei der Betrachtung der Problemstellung 
den Individualcharakter einer jeden unbestimmten Situation ausmachen, ist die 
Anwendung der Dewey´schen Lösungsheuristik auf einen einzigen Fall aus 
zweierlei Hinsicht gerechtfertigt. Zum einen wird den theoretischen 
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Erwägungen Rechnung getragen, welche einer übergeordneten, für alle Situati-
onen gleichermaßen gültigen Strategie der Problembearbeitung eine Absage er-
teilen. Zum anderen ist das Ablösen von dogmatischen Gedankenstrukturen, 
welche den Prozess der kooperativen gesellschaftlichen Untersuchung umrah-
men, eine notwendige Bedingung, um einen kreativen Problemlösungsprozess 
zu ermöglichen und in Gang zu setzen.  

Schlussendlich kommt noch der Aspekt der theoretischen Bedeutsamkeit des 
Themas hinzu. Die Theorie nach John Dewey entstand, wie weiter oben bereits 
angemerkt, in einer Zeit erheblicher gesellschaftlicher Veränderungen. Techni-
sche Innovationen erforderten stetig neue Angleichungen der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Symptomatisch für diese Tendenzen war Anfang des 20 
Jdt. in den USA auch ein schleichender Legitimitätsverlust der Demokratie und 
eine Politik, die sich häufig mit sehr schnellen Veränderungen und Herausfor-
derungen konfrontiert sah. Vor allem der Problematik des Internets als rechts-
freier Raum als "moving target" (Antic et al. 2018, S. 20) kann der Charakter einer 
sich stetig entwickelnden Herausforderung für die Politik attestiert werden. Das 
NetzDG als Antwort auf die rasanten digitalen Entwicklungen bildet dabei den 
Bezugspunkt zu der von Dewey beschriebenen pragmatischen Problemlösung 
und deren spezifischer historischer Entstehungssituation.  

 

 Daten 
 
Um die im theoretischen Abschnitt dieser Ausarbeitung (siehe Kap. 2) zu fin-
denden Aspekte (Problemdefinition/ Ideensuche/ Implementation/ Evalua-
tion/ Öffentlichkeit) anhand einer aktuellen politischen Problemlösung anzu-
wenden, bedarf es einer zuverlässigen Datenquelle, die Informationen über alle 
genannten theoretischen Aspekte enthält. Wie bereits bei der Begründung der 
Fallauswahl ersichtlich wurde, ist davon auszugehen, dass die Debatte um das 
NetzDG im Deutschen Bundestag die nötige Informationsfülle besitzt. Da das 
NetzDG den ordentlichen Gesetzgebungsprozess durchlaufen hat und im Par-
lament in mehreren Lesungen diskutiert und verabschiedet worden ist, bieten 
sich die Mitschriften der Parlamentsdebatten als Datenquelle an.  

Der Zeitraum, in dem die Debatten stattgefunden haben und die Plenarproto-
kolle angefertigt wurden, beginnt mit der ersten Lesung zum NetzDG am 
19.5.2017. Die zweite Lesung und die unmittelbar daran angeschlossene dritte 
Lesung, in der das Gesetz auch beschlossen wurde, fanden am 30.6.2017 statt. 
Am 12.12.2017 gab es eine dritte Aussprache im Parlament, die sich auf das 
NetzDG bzw. in diesem Fall auf einen Gesetzesentwurf der AfD zur Aufhe-
bung des NetzDG und einen Entwurf zur Teilaufhebung des NetzDG durch 
die Linken bezog. Das letzte Protokoll stammt vom 17.1.2019, in dem eine 
Aussprache über einen Antrag der Fraktion der Grünen zur Weiterentwicklung 
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des NetzDG enthalten ist. Das Gesetz selbst ist am 1.9.2017 erlassen worden 
und am 1.10.2017 in Kraft getreten, das Ende der Übergangsfristen für Be-
troffene soziale Netzwerke war auf den 1.1.2018 datiert. Da zum Zeitpunkt der 
Analyse der vier vorliegenden Plenarprotokolle (Mai 2019) noch keine Infor-
mationen bezüglich erneuter Bestrebungen bestehen, das NetzDG zu erweitern 
oder abzuschaffen, ist die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass auch nach 
dem Analysezeitraum der vorliegenden Arbeit zusätzliches Material in Form 
von Parlamentsmitschriften zur Thematik des NetzDG entstehen könnte. Da-
her kann und darf diese Ausarbeitung keine für diese Daten und Thematik fest-
stehende universelle Anwendungsgültigkeit beanspruchen. 

Die vorliegenden Daten in Form von Plenarprotokollen (19.5.2017/ 30.6.2017/ 
12.12.2017/ 17.1.2019) wurden der Seite des Deutschen Bundestages (Deut-
scher Bundestag – Startseite) entnommen. Dort liegen alle Parlamentsmitschrif-
ten archiviert vor und können jederzeit abgerufen werden. In der Suchfunktion 
lassen sich so im Webarchiv unter dem entsprechenden Suchbegriff „Netz-
werkdurchsetzungsgesetz“ alle Meldungen zu dem genannten Gesetzesvorha-
ben aufgelistet finden. Zusätzlich zu den genannten Plenarprotokollen, welche 
in verschriftlichter Form die Redebeiträge der Abgeordneten enthalten sowie 
die Beschlüsse, die zur jeweiligen Thematik verabschiedet worden sind, lassen 
sich dort Berichte des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, kleine An-
fragen sowie die Antworten auf eben diese Anfragen, Sachstandsberichte und 
Pressemeldungen zu der gewählten Thematik finden.  

Die Parlamentsmitschriften enthalten alle Debattenbeiträge der teilnehmenden 
Redner einer parlamentarischen Sitzung sowie Fragen und Zwischenrufe der 
Abgeordneten. In der Inhaltsübersicht eines Plenarprotokolls findet sich eine 
Übersicht aller Tagesordnungspunkte. Ein Tagesordnungspunkt wird vom 
Bundestagspräsidenten bzw. Vizepräsidenten aufgerufen und es wird die Zeit 
genannt, die zuvor unter Berücksichtigung aller Fraktionen im Bundestag für 
die jeweilige Aussprache insgesamt vorgesehen wurde. Die Reihenfolge der Ta-
gesordnungspunkte wird meistens im Voraus der Parlamentsdebatten vom Äl-
testenrat bestimmt. Die Abfolge der Redebeiträge wiederum bestimmt der Bun-
destagpräsident, oder es einigen sich die Geschäftsführer der Fraktionen auf 
eine Reihenfolge. Die Redezeit eines jeden Debattenbeitrages bemisst sich da-
bei nach der ungefähren Stärke der jeweiligen Fraktion. Der Bundestagpräsi-
dent oder der Vizepräsident bestimmt das Ende der Redezeit und auch das 
Ende der Aussprache über einen Tagesordnungspunkt. Im Anschluss wird das 
weitere Vorgehen bezüglich der diskutierten Thematik verkündet, etwa die 
Überweisung von Gesetzesentwürfen an die zuständigen Ausschüsse, die Ab-
stimmung über die Verabschiedung eines Entwurfes oder die Ablehnung eines 
Antrages oder Gesetzesvorhabens. Die Parlamentsmitschriften der Debatte um 
das NetzDG sind im Anhang 2 zu finden. Diese Versionen sind bereits mit 
entsprechenden Verweisen des Forschers versehen, da die Inhalte im Rahmen 
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dieser Ausarbeitung gemäß der folgenden methodischen Vorgaben für die Ana-
lyse handhabbar gemacht worden sind.  

 

 Methodisches Vorgehen 
 

Da bereits im theoretischen Teil sichtbar geworden ist, dass John Dewey in 
vielen theoretischen Punkten sehr vage Aussagen macht, ohne konkreter zu 
werden, dazu auch Dirk Jörke, dessen Werk ebenfalls eine elementare Grund-
lage für die vorliegende Ausarbeitung bildete, 

"...er (Dewey) läßt [sic!] es nämlich in vielen Aspekten bei einer Andeutung 
bewenden. Es bleibt dann dem Leser überlassen, die einzelnen Gedanken 
so zu rekonstruieren, daß [sic!] sie nicht nur sich selbst nicht widerspre-
chen, sondern darüber hinaus auch in Zusammenhang mit seinen grund-
legenden philosophischen Annahmen gebracht werden können. Was im 
allgemeinen für seine Art des Philosophierens gilt, trifft in besonderer 
Weise auf seine Begriffswahl zu. Hier zeigt sich ein Stil, der sich nicht 
grade durch Präzision auszeichnet." (Jörke 2003, S. 118),  

ist es notwendig, die Inhalte eines jeden Plenarprotokolls auf eine theoretische 
Ebene anzuheben, um die den Aussagen innewohnende latente Zugehörigkeit 
zu den übergeordneten Kategorien Deweys zu erfassen. So kann dem Anspruch 
dieser Ausarbeitung Rechnung getragen werden, die absichtlich weit gefassten 
theoretischen Konzepte John Deweys auf einen konkreten Fall des politischen 
situativen Problemlösens anzuwenden. Um die intersubjektive Nachvollzieh-
barkeit dieses Vorhabens zu ermöglichen, wird dabei auf den Ansatz zur quali-
tativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring zurückgegriffen. Dies ist eine syste-
matische, regelgeleitete Vorgehensweise, um in mehreren aufeinander folgen-
den Schritten qualitatives Datenmaterial durch Kategorisierung zusammenzu-
fassen, zu strukturieren oder inhaltlich unter Berücksichtigung des Kontextes 
zu erklären (Mayring 2015, S.65-67). Da in dieser Ausarbeitung bereits theore-
tisch Kategorien hergeleitet werden konnten und diese durch die Anwendung 
auf die Parlamentsmitschriften erst mit Inhalt gefüllt werden sollen, wurde bei 
der Wahl der Analysemethode in dieser Arbeit auf die inhaltlich strukturierende 
qualitative Analyse zurückgegriffen. Durch dieses methodische Vorgehen ist es 
möglich, die Debattenbeiträge anhand der deduktiv hergeleiteten Kategorien 
(im Folgenden als „Strukturierungsdimensionen“ bezeichnet) systematisch zu 
strukturieren.  

Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring erfolgt schrittweise 
(Mayring 2015, S. 98-104): 

Schritt 1: Die Daten werden detailliert beschrieben und es werden auf Basis des 
vorliegenden Datenmaterials die Analyseeinheiten bestimmt. 
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Schritt 2: Die theoretisch hergeleiteten Strukturierungsdimensionen werden 
festgelegt.  

Schritt 3: Die Ausprägungen, die die Strukturierungsdimensionen annehmen 
können, werden anhand der Theorie bestimmt. Anschließend wird das Katego-
riensystem festgelegt, das aus allen theoretisch hergeleiteten Strukturierungsdi-
mensionen besteht. 

Schritt 4: Es werden alle Strukturierungsdimensionen im Kategoriensystem auf 
Basis der Theorie inhaltlich definiert. Zusätzlich werden Ankerbeispiele hinzu-
gefügt, die aus dem vorliegenden Datenmaterial entnommen werden. Diese An-
kerbeispiele dienen als Beispiel für eine bestimmte Kategorie und ermöglichen 
dem Forscher, sich an diesem Beispiel zu orientieren. Zudem kann auch der 
Leser das Ankerbeispiel nutzen, um sich zu vergegenwärtigen, welche Analy-
seeinheiten unter die jeweilige Strukturierungsdimension fallen. Damit die Zu-
ordnung der Analyseeinheiten in die Kategorien geregelt abläuft, werden theo-
retisch begründete Kodierregeln formuliert. Diese Regeln geben vor, wann ein 
Inhalt einer Kategorie zugeordnet wird und welche Bedingungen dafür erfüllt 
sein müssen. Die Zuordnung gemäß der Regeln und die Kategorien müssen 
trennscharf, ausschöpfend und intersubjektiv nachvollziehbar formuliert sein.  

Schritt 5: Es erfolgt der erste Materialdurchgang, in dem alle Analyseeinheiten 
und ihre jeweiligen Fundstellen gekennzeichnet werden. Es wird markiert, wel-
cher der kodierte Inhalt ist und welcher Strukturierungsdimension er zugeord-
net werden kann. 

Schritt 6: Es folgt der zweite Materialdurchlauf, in dem die Fundstellen noch 
einmal bezüglich der Zuordnung zu einer Strukturierungsdimension kontrol-
liert und extrahiert werden. Die Extraktion erfolgt durch eine tabellarische Auf-
listung aller kodierten Inhalte für eine Strukturierungsdimension. Diese Auflis-
tung wird für alle Strukturierungsdimensionen vorgenommen. Zudem ist es 
sinnvoll, aufgrund des Umfangs der kodierten Inhalte gemäß der allgemeinen 
Vorgehensweise einer qualitativen Inhaltsanalyse einen Reduktionsschritt vor-
zunehmen und mögliche inhaltliche Mehrfachnennungen zusammenzufassen. 
Eine Reduktion der kodierten Inhalte erleichtert die Bildung thematisch ähnli-
cher Kategorien aus dem extrahierten Material heraus.  

Schritt 7: Sollte bei Schritt 6 erkennbar geworden sein, dass das Kategoriensys-
tem nicht ausreichend auf das vorliegende Datenmaterial passt, ist eine Revision 
des Kategoriensystems denkbar. Hierzu sollte Schritt 3 erneut durchlaufen wer-
den, sodass die Schritte 4 bis 6 mit adjustiertem Kategoriensystem vorgenom-
men werden können. 

Schritt 8: Die Ergebnisse des fünften und sechsten Schrittes werden dargestellt.   

Schritt 9: Die Ergebnisse aus Schritt 8 werden in Bezug zu der Fragestellung 
der Arbeit gesetzt. 
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Zusatzschritt: In der vorliegenden Arbeit wird ein weiterer Schritt hinzugefügt, 
in dem aus dem extrahierten und reduzierten Datenmaterial durch Induktion 
Unterkategorien gebildet werden. Diese Unterkategorien sollen einer Präzisie-
rung der theoretisch hergeleiteten Strukturierungsdimensionen dienen. Die in-
duktive Kategorienbildung folgt nach dem 6. Schritt bzw. nach dem 7. Schritt, 
sollte eine Überarbeitung des Kategoriensystems vorgenommen werden müs-
sen. Daher wird die induktive Kategorienbildung Zusatzschritt 8 genannt.  

Bei dem in dieser Ausarbeitung gewählten Forschungsdesign handelt es sich, 
wie nun erkennbar wird, um ein sogenanntes Ex-Post-Facto-Forschungsdesign, 
weil die Methoden zur Analyse und damit zur Beantwortung der Forschungs-
frage auf bereits bestehendes Datenmaterial angewendet werden. Das metho-
dische Konzept wird quasi von außen in die bereits beobachtbare Struktur des 
vergangenen Geschehnisses hineingelegt (Behnke 2010, S. 75).  

Aus dieser Abfolge von Analyseschritten heraus lässt sich der Aufbau des Ana-
lyseteils der vorliegenden Arbeit herleiten. Abbildung 1 zeigt, wie die allgemei-
nen Schritte der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring im 
Rahmen der Bearbeitung der Forschungsfrage dieser Ausarbeitung verwendet 
wurden. In der rechten Spalte sind alle Analyseschritte, die in dieser Arbeit vor-
genommen wurden, aufgelistet und mit den entsprechenden Kapiteln versehen, 
sodass die konkrete Anwendung der Analyseschritte direkt im jeweiligen Kapi-
tel zu finden ist.  

 

5 Analyse 
 

 Schritt 1: Beschreibung des Datenmaterials 
 

Wie es bereits in der Beschreibung des verwendeten Datenmaterials (siehe Kap. 
4.2) erläutert wurde, erfolgt die Anwendung der Dewey´schen Problemlösungs-
heuristik und des Dewey´schen Öffentlichkeitsbegriffs auf die Inhalte von vier 
Plenarprotokollen zu der gewählten Thematik des NetzDG. Durch die Ver-
wendung der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring 
soll eine Zuordnung der Debatteninhalte in die weit gefassten theoretischen 
Konzeptbestandteile gelingen. Aus dieser kategoriegetriebenen Zuordnung 
sollten sich zudem thematische Ähnlichkeiten der kodierten Inhalte finden las-
sen, wodurch auf Basis einer induktiven Kategorienbildung die deduktiven 
Strukturierungsdimensionen inhaltliche Präzision erfahren sollen. Um zunächst 
die Aussagen in den Redebeiträgen den Strukturierungsdimensionen (Problem-
definition/ Ideensuche/ Implementation/ Evaluation/ Öffentlichkeit) zuord-
nen zu können, müssen die Analyseeinheiten bestimmt werden, die in den Ko-
dierdurchgängen im Fokus des Forschers stehen (Mayring 2015, S. 61). In den 
Plenarprotokollen sind die Debattenbeiträge der einzelnen Abgeordneten in 
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Textform zu finden. Die stenografischen Berichte werden nach einem standar-
dorthografischen Transkriptionssystem für die Veröffentlichung aufbereitet. Es 
liegen nur die reinen Aussagen der Redner, ohne textfremde Unterbrechungen 
oder Zusätze (Räuspern, Husten und Vergleichbares) vor. Zwischenrufe, Reak-
tionen der anwesenden Personen (wie beispielsweise Gelächter, Widerspruch 
und Vergleichbares) oder außergewöhnliche Ereignisse im Plenarsaal (wie bei-
spielsweise das Herunterfallen einer Verblendung an den Sitzplätzen) sind in 
den Protokollen hingegen vermerkt.  
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Abbildung 1: Regulärer Ablauf und in dieser Ausarbeitung vorgenommener 
Ablauf 
Quelle: Eigene Darstellung des allgemeinen Forschungsablaufs der strukturie-
renden Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (Mayring 1994, S. 171-172; May-
ring 2015, S.98) und daraus abgeleitet der Forschungsablauf dieser Arbeit mit 
Kapitelverweisen 
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Etwaige dialektale Eigenarten in den Reden, Buchstabendreher oder weggelas-
sene Silben werden so transkribiert, als wären die Sätze korrekt gesprochen 
worden (Behnke 2010, S. 320-324). Vor den Aussagen sind immer die Namen 
der Personen angeführt, die die jeweilige Aussage getätigt haben. Absichtliche 
rhetorische Unterbrechungen, Pausen oder Auslassungen sind mit (…) gekenn-
zeichnet. Darüber hinaus gibt es keine weiteren stenografischen oder bei der 
anschließenden Niederschrift zur Veröffentlichung der Berichte aufkommen-
den Besonderheiten. Die Redebeiträge enthalten sowohl einzelne Wörter, die 
inhaltlich bereits einer der fünf Strukturierungsdimensionen zugeordnet werden 
können, als auch ganze Sätze oder Satzgebilde, welche aus mehreren Sätzen 
hintereinander bestehen. Aufgrund dessen werden die Analyseeinheiten anhand 
der Möglichkeit, sie ohne inhaltliche Verluste den Strukturierungsdimensionen 
zuzuordnen, bestimmt. Es können dabei einzelne Begriffe, Satzabschnitte, 
ganze Sätze oder aus mehreren Sätzen bestehende Sinnabschnitte als Analy-
seeinheiten festgelegt werden.  

 

 Schritt 2: Deduktive Kategorienbildung 
 

Wie bereits am Ende des Theorieabschnittes (siehe Kap. 2) ersichtlich wurde, 
lassen sich besonders fünf Dimensionen der pragmatischen Problemlösungs-
heuristik nach John Dewey als relevante Elemente seines Modells identifizieren. 
Im Folgenden wird zum Zwecke einer auf den politischen Problemlösungspro-
zess bezogenen Anwendbarkeit der Versuch unternommen, die weit gefassten 
theoretischen Vorgaben durch die politische Kontextualisierung in analytisch 
verwendbare Kategorien zu übersetzen, mit denen dann gemäß der vorgestell-
ten qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring die beschriebe-
nen Daten bearbeitet werden. Die erläuterten theoretischen Elemente der De-
wey´schen Problemlösungsheuristik in fünf Schritten („Inquiry“) dienen zu-
nächst allgemein der systematisierten Lösung von problematischen Situationen. 
Doch auch, wenn Dewey den wissenschaftlichen Forschungs- und Problemlö-
sungsprozess nur insofern vom alltäglichen Problemlösungshandeln der Indi-
viduen unterscheidet, als dass die wissenschaftlichen Methoden systematischer 
vorgehen (Jörke 2003, S. 79), ist keine tatsächliche Systemstruktur in Deweys 
Ausführungen zu erkennen. Vielmehr scheint es als eine Art von Konzept, um 
die bestehenden zahlreichen Konzepte des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
und in diesem Zusammenhang speziell des gesellschaftlichen Problemlösens 
kritisch zu betrachten und diese als mögliche, aber nicht absolut allgemeingül-
tige Wege des Problemlösungshandelns begreifbar zu machen. Daher ist es not-
wendig, dem freischwebenden Konstrukt von John Dewey auf Basis institutio-
neller Strukturen ein Fundament zu verschaffen, auf das die von Dewey er-
dachte Problemlösungsheuristik angewendet werden kann. Praktisch bedeutet 
dies, dass das Modell des kooperativen gesellschaftlichen 
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Untersuchungsprozesses zur Problemlösung auf das politische System der 
BRD und den ordentlichen Gesetzgebungsprozess bezogen verwendet wird. 
Hierbei ist klar zu unterscheiden, dass die Verwendung der Problemlösungs-
heuristik im politischen System der BRD die institutionelle Struktur liefert, 
ohne die eine Einordnung des konkreten Problemlösungsprozesses um das 
NetzDG (siehe Kap. 3 und 4.1) nicht möglich wäre. Dies ist jedoch nicht gleich-
zusetzen mit der Bestrebung, die Forschungsfrage nach einer konkreten situa-
tiven Anwendung der Dewey´schen Problemlösungskonzeption zu beantwor-
ten. Es bildet lediglich den institutionellen Bezugsrahmen, der eine Einordnung 
des gewählten Falles der Debatte um das NetzDG ermöglicht. Die Debatte um 
das NetzDG ist demnach der eigentliche praktische Anwendungsbezug der 
„Inquiry“. Das Zustandekommen der Debatte, des Gesetzentwurfs und der 
Akteure ist in dieser Ausarbeitung aus dem Kontext der Gesetzgebung im po-
litischen System der BRD her gedacht.    

Auf dieser institutionellen Basis lassen sich die kontextunabhängigen theoreti-
schen Elemente der „Inquiry“ in konkrete Ausprägungen übersetzen, die als 
Kategorien für die anschließende qualitative Analyse genutzt werden können. 
Hierbei wird auf die im Theorieteil erläuterten konzeptionellen Bestandteile der 
„Inquiry“ und damit einhergehend der flexiblen Definition von „Öffentlich-
keit“ nach John Dewey zurückgegriffen (siehe Kap. 2.5 und 2.7).  

Schritt 1  Die „unbestimmte Situation“: Die Tatsache, dass es eine Situation oder 
einen Zustand innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenlebens gibt, der po-
litisches Problemlösungshandeln notwendig macht, ist offenkundig der Aus-
gangspunkt sowohl der „Inquiry“ als auch der Debatte um das NetzDG. Das 
Zustandekommen des Gesetzesentwurfs und aller vergangenen und künftigen 
Reglementierungsbestrebungen ist in demjenigen Abschnitt dieser Ausarbei-
tung enthalten, der die genutzte Thematik zur situativen Anwendung der „In-
quiry“ näher erläutert (siehe Kap. 3). Der erste von fünf Schritten der Prob-
lemlösungsheuristik nach John Dewey wird somit nicht in eine Kategorie über-
setzt8.  

Schritt 2 „Problemdefinition: Da im politischen Prozess, ebenso wie im allgemeinen 
Modell der „Inquiry“, die problematische Situation zunächst definiert werden 
muss, lässt sich dieser Schritt des gesellschaftlich kooperativen 

 
8 Im Hinblick auf das Zustandekommen politischer Debatten in der Gesellschaft ist eine detail-

liertere Betrachtung dieser Phase der Problemlösung dennoch relevant. Denkbar wäre hier-
bei eine Verknüpfung der Dewey´schen Werke zur Pädagogik, zur politischen Teilhabe und 
bezüglich gesellschaftlicher Belange mit den gewandelten Kommunikationskanälen in der 
digitalisierten Welt. Was abstrakt und sehr allgemein klingt, bildete ironischerweise den Aus-
gangspunkt dieser vorliegenden Arbeit. Doch um die Bedeutung des pragmatischen Reali-
tätsverständnisses Deweys zu verstehen, seine zahlreichen Theorieansätze in Einklang mit-
einander zu bringen und anschließend auf die verschiedenen Sphären des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens anzuwenden, bedarf es zunächst einer Anwendung der vielfältigen Theo-
rieansätze auf ihren jeweiligen Realitätsausschnitt, den sie zu erklären versuchen. In dieser 
Ausarbeitung wurde eben dieser Versuch der Anwendung unternommen. 
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Untersuchungsprozesses zur Problemlösung verlustfrei und ohne Abänderun-
gen in die erste Kategorie bzw. Strukturierungsdimension „Problemdefinition“ 
übersetzen.  

Schritt 3 „Bestimmung der Problemlösung(en) als kreativer Prozess der Ideensuche“: 
Ebenso, wie bei der Definition des Problems verhält es sich auch bezüglich der 
Suche nach Lösungsideen, um die „unbestimmte“ Situation in eine „be-
stimmte“ Situation zu transformieren. Daher wird die zweite Strukturierungs-
dimension mit Blick auf eine prägnante Kategorienbezeichnung als „Ideensuche“ 
bezeichnet. 

Schritt 4 „Modifikation, Abgleichung und Umwandlung der Lösungsideen in durchführbare 
Operationen zur experimentellen Überprüfung der Problemlösungsmöglichkeiten“: Die 
dritte Strukturierungsdimension wird daher als „Implementation“ bezeichnet und 
übersetzt, weil im politischen Problemlösungsprozess Operationen zur Durch-
führbarkeit eines Lösungsvorschlages für ein beliebiges Problem zwangsläufig 
Maßnahmen zur Implementation bilden müssen. Nur auf diesem Wege können 
erdachte Lösungen in bindende gesellschaftliche Regelungen umgewandelt wer-
den. Dies geschieht in Form von Gesetzen. Diese Gesetze enthalten die Maß-
nahme(n) zur Lösung des zuvor untersuchten Problems. 

Schritt 5 „Prüfung, ob die ‚unbestimmte´ in eine ‚bestimme‘ Situation transformiert worden 
ist“: Auch wenn John Dewey in „Logik. Die Theorie der Forschung“ (1937) den 
letzten Schritt eines Problemuntersuchungsprozesses in drei aufeinanderfol-
gende Unterschritte untergliedert hat (operationaler Charakter von Tatsachen 
und Bedeutungen, gesunder Menschenverstand und Forschung, Konstruktion 
des Urteils (Dewey 2002, S. 140-170)), ist es vor dem Hintergrund der analyti-
schen Nutzung der Schritte sinnvoll, diese zusammenfassend zu betrachten. 
Um eine  analytischen Nutzbarkeit der Schritte zu gewährleisten wurden diese 
unter dem Begriff der „Evaluation“ subsummiert. Dieser Überbegriff bildet die 
vierte Strukturierungsdimension. Um die theoretische Präzision im Kontext ei-
ner besseren Verwendbarkeit nicht vollends zu vernachlässigen, wird auf die 
herausragende Bedeutung, die John Dewey dem Prozess der Urteilsbildung zu-
geschrieben hat, verwiesen. Deweys Konzeption zur Urteilsbildung bildet auch 
Basis für die Bezeichnung der Strukturierungsdimension „Evaluation“. Um 
eine wertende Aussage über eine Maßnahme zur Problemlösung zu treffen, be-
darf es eines individuellen Urteils durch den beteiligten Akteur.   

Der flexible Begriff der „Öffentlichkeit“: Die Begrifflichkeit der Öffentlichkeit bedarf 
keiner methodischen Übersetzung. Da es sich bei dem gesellschaftlich koope-
rativen Untersuchungsprozess in fünf Schritten („Inquiry“), wie der Name be-
reits vermuten lässt, um ein öffentliches Bestreben handelt, gesellschaftliche 
Belange zu reglementieren, ist es nur sinnvoll, den Begriff der „Öffentlichkeit“ als 
eine der Kategorien zur Anwendung des Dewey´schen Modells zu nutzen. Ge-
sellschaft und Öffentlichkeit sind bei Dewey zwar im Hinblick auf die 
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begriffliche Zusammensetzung9 voneinander zu unterscheiden, jedoch ist eine 
detaillierte Differenzierung im Rahmen dieser Ausarbeitung schlicht nicht mög-
lich und würde dem Bestreben einer konkreten Anwendbarkeit nicht dienlich 
sein. Die beiden Begriffe werden daher synonym verwendet. Somit bildet der 
Begriff der „Öffentlichkeit“ die fünfte und letzte Strukturierungsdimension.  

 

 Schritt 3: Kategoriensystem und Kategorienausprägungen 
festlegen 
 

Auf Grundlage der vorgestellten fünf deduktiven Strukturierungsdimensionen 
lässt sich nun ein Kategoriensystem festlegen, nach dem die vorliegende Daten-
quelle in Form der Parlamentsmitschriften um die Debatte des NetzDG inhalt-
lich strukturierend analysiert werden. Das Kategoriensystem enthält daher die 
fünf Strukturierungsdimensionen (Problemdefinition/ Ideensuche/ Imple-
mentation/ Evaluation/ Öffentlichkeit). Eine entsprechende Übersicht dieses 
Systems ist dem Anhang 1 a) beigefügt. Damit die Textpassagen, die unter eine 
der genannten fünf Strukturierungsdimensionen fallen, entsprechend ihrer Ko-
dierung zu erkennen sind, sind diese farbig markiert. Den fünf Strukturierungs-
dimensionen wurden hierzu Farben zugeordnet (Problemdefinition -> Rot/ 
Ideensuche -> Grün/ Implementation -> Blau/ Evaluation -> Gelb/ Öffent-
lichkeit -> Orange). Nach diesem Kategoriensystem werden die Texte der Ple-
narprotokolle strukturiert. Alle Textpassagen, deren Inhalt sich thematisch ei-
ner dieser fünf Strukturierungsdimensionen zuordnen lässt, werden dement-
sprechend gekennzeichnet und in einer ersten tabellarischen Auflistung für je-
den Redner aufgeführt.  

Die Kategorienausprägungen resultieren aus dem Gesagten der Abgeordneten. Wie 
bei der detaillierten Beschreibung des Datenmaterials bereits erklärt wurde, be-
stehen die Analyseeinheiten aus einzelnen Begriffen, Satzabschnitten, ganzen 
Sätzen oder aus Sinnabschnitten. Welche inhaltliche Ausprägung die Katego-
rien in diesen Analyseeinheiten annehmen können, ergibt sich aus dem Daten-
material und ist zusammengefasst im Kapitel 5.9 sowie vollständig im Anhang 
3 zu finden.  

 

 
9 John Dewey spricht im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen von einer durch gewandelte 

gesellschaftliche Formen des Zusammenlebens entstandenen großen Gesellschaft und von 
der Notwendigkeit, einer wiedererstarkenden großen Gemeinschaft, die aus dieser Gesell-
schaft hervorgehen sollte (Dewey 1927, S. 127-129). Die Öffentlichkeit beschreibt dabei die 
Grundlage bzw. die Form gemeinsamen Zusammenlebens von Menschen, auf deren Basis 
Gemeinschaft, oder Gesellschaft entstehen kann. Es lassen sich bereits die vielfältigen be-
grifflichen Differenzierungen erahnen, die nur anhand einer detaillierteren Literaturrecherche 
verdeutlicht werden können. Hierzu besonders „Die Öffentlichkeit und ihre Probleme“ (1927) 
S. 104-134.  
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 Schritt 4: Inhaltliche Kategoriendefinition, Ankerbeispiele 
und Kodierregeln 
 

Ebenso wie das Kategoriensystem ist auch eine Auflistung aller fünf Struktu-
rierungsdimensionen, die A) Definition der Kategorien, entsprechende B) An-
kerbeispiele und C) Kodierregeln gelistet im Anhang 1 b) zu finden. Anzumer-
ken wäre hierbei, dass das Quellenmaterial zu diesem Zeitpunkt der Festlegung 
von Ankerbeispielen und Kodierregeln bereits einmal mit dem in Schritt 3 
(siehe Kap. 5.3) angefertigten Kategoriensystem durchlaufen worden ist.  

A) Inhaltliche Kategoriendefinition: Es hat sich im theoretischen Abschnitt die-
ser Ausarbeitung bereits gezeigt, dass sich eine präzise inhaltliche Differenzie-
rung der fünf Strukturierungsdimensionen als schwer und subjektiv erweist. 
Diese weit gefassten Theorieelemente der „Inquiry“ und des flexiblen Öffent-
lichkeitsbegriffs inhaltlich zu präzisieren ist ein Teil der Forschungsfrage der 
vorliegenden Arbeit und daher ein maßgeblicher Aspekt bei der Wahl der Ana-
lysemethode. Dennoch lassen sich, wenn auch aufgrund der Theorieauswahl 
nur recht subjektiv, einige inhaltliche Bestandteile der Kategorien prognostizie-
ren. Eine tatsächliche inhaltliche Definition erfolgt jedoch erst durch die Be-
trachtung der Analyseergebnisse, sollten diese eindeutige definitorische Impli-
kationen enthalten (siehe Kap. 5.9 und 5.10). Aufgrund des begrenzten Um-
fangs dieser Ausarbeitung und der Länge der Kategoriendefinitionen sind diese 
im Anhang 1 b) unter „A) Inhaltliche Kategoriendefinition“ zu finden.  

B) Ankerbeispiele: Für jede der fünf Strukturierungsdimensionen wird ein An-
kerbeispiel genannt. Dieses soll sowohl dem Leser als auch dem Forscher eine 
Möglichkeit bieten, im Zweifelsfall ein eindeutiges Beispiel für jede deduktive 
Kategorie vorliegen zu haben, welches zur Orientierung dienen kann. Das je-
weilige Ankerbeispiel ist dem Anhang 1 b) unter B) „Ankerbeispiele“ beigefügt. 

C) Kodierregeln:  

Um während des Kodierdurchgangs nach einem festen und intersubjektiv nach-
vollziehbaren Muster vorzugehen, werden nach Mayring (Mayring 1994, S. 172, 
Mayring 2015, S. 97-98) für jede Kategorie entsprechende Kodierregeln formu-
liert, die angeben, wann ein Inhalt gemäß der passenden Kategorienausprägung 
(siehe Kap. 5.3) einer Strukturierungsdimension zugeordnet wird und welche 
Ausnahmen es gibt. Die Kodierregeln zu den fünf Strukturierungsdimensionen 
sind dem Anhang 1 b) unter „C) Kodierregeln“ hinzugefügt. 

Da der genaue Hergang der Kodierdurchgänge in dem vorliegenden Haupttext 
nicht detailliert beschrieben werden kann, ist zudem kurz der Ablauf eines Ko-
dierdurchgangs zu skizzieren. Ebenso, wie es auch in den Schritten 5.5 und 5.6 
am Material vorgenommen wird, nimmt der Forscher das zuvor festgelegte Ka-
tegoriensystem (siehe Kap. 5.3) zur Hand und liest die vorliegenden Textquel-
len Satz für Satz mit Blick auf die Inhalte durch, die gemäß des 
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Kategoriensystems thematisch kodiert werden können. Dabei richtet er sich 
nach den formulierten inhaltlichen Kategoriedefinitionen, bei Bedarf nach den 
Ankerbeispielen und kodiert nach den formulierten Kodierregeln. Konkret lässt 
sich dieser Vorgang anhand eines Beispiels verdeutlichen, das im Anhang 1 d) 
unter „Beispiel für die Anwendung der Fundstellenbezeichnung“ zu finden ist. 
Kodiert werden alle Bestandteile des Datenmaterials, die gemäß der Kategori-
enausprägung (siehe Kap. 5.3) in Frage kommen.  

 

 Schritt 5: Erster Kodierdurchgang 
 

Da aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit keine Beschreibung des Ko-
diervorgangs in Form systematischer Memos des Forschers möglich ist, werden 
die Analyseschritte, die nicht im vorliegenden Haupttext der Bearbeitung zu 
finden sind, zumindest kurz erläutert10. Zudem wird auf den entsprechenden 
Anhang verwiesen, in dem die Ergebnisse der Analyseschritte zu finden sind. 
Der erste Kodierdurchgang dient dazu, mithilfe des Kategoriensystems (siehe 
Kap. 5.3) das vorliegende Textmaterial zu bearbeiten. Hierbei werden alle Text-
stellen, die gemäß der formulierten Kodierregeln (siehe Kap. 5.4) den Struktu-
rierungsdimensionen zugeordnet werden können, gekennzeichnet. Diese 
Fundstellenbezeichnungen werden nach demselben Schema notiert, wie es be-
reits im Beispiel (siehe Kap. 5.4 und Anhang 1 d)) vorgenommen wurde. Die 
Ergebnisse der Durchgänge sind im Anhang 2 zu finden. Alle kodierten Inhalte 
sind in den vier Plenarprotokollen mit den entsprechenden Fundstellenbezeich-
nungen und den farbigen Markierungen versehen zu finden, sodass im späteren 
Verlauf dieser Ausarbeitung die Möglichkeit besteht, alle kodierten Inhalte in 
den Protokollen wiederzufinden.  

 

 Schritt 6: Zweiter Kodierdurchgang  
 

Der zweite Kodierdurchgang beinhaltet die Extraktion der im vorherigen 
Schritt (siehe Kap. 5.5) markierten und kodierten Inhalte. Der zweite Kodier-
durchgang ist dabei insofern relevant, als dass die vorliegende Datenquelle ein 
weiteres Mal anhand der Strukturierungsdimensionen durchlaufen wird, sodass 
eine klare Zuordnung der Inhalte zu den Kategorien noch einmal kontrolliert 
wird. Die extrahierten Inhalte werden zum Zwecke der Strukturierung je nach 

 
10 Der Kodierdurchgang selbst erfolgte durch den Forscher am Material und lässt sich dement-

sprechend nicht so dokumentieren, dass ein entsprechender Anhang sinnvoll zum Verständ-
nis des Vorgangs beitragen würde. Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Ausarbeitung 
wurde auf die Ergänzung des Anhangs durch Memos des Forschers verzichtet. Die Anferti-
gung von Memos würde dem Leser ermöglichen die Gedankengänge des Forschers wäh-
rend des Forschungsvorgangs nachzuvollziehen, da dieser stetig Anmerkungen zu allen sei-
nen Schritten notieren würde (Behnke 2010, S. 367-370). 
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Strukturierungsdimension zusammengefasst und reduziert. Die Reduktion der 
kodierten Inhalte geschieht aus dem Grunde, dass Aussagen denselben Inhalt 
haben könnten und bedeutungsgleiche kodierte Inhalte so zusammengeführt 
werden. Da in dieser Ausarbeitung nicht die Häufigkeit der Nennung bestimm-
ter Kodierungen im Fokus steht, sondern die inhaltliche Diversität der Aussa-
gen, die anhand der vorgefertigten Strukturierungsdimensionen aus dem Text 
herausgearbeitet werden soll, dient die Reduktion der Übersichtlichkeit. Die be-
schriebenen aufeinanderfolgenden Schritte des 6. Analyseschritts bzw. die Er-
gebnisse sind im Anhang 3 und 4 zu finden. Im Anhang 3 wurden die Aussagen 
eines jeden Redners zunächst in die jeweilige Strukturierungsdimension einge-
ordnet. Das Schema für diese Zuordnung ist im Kodebuch im Anhang 1 a) zu 
finden. Die tabellarische Auflistung der zusammengefassten extrahierten In-
halte aus den nach Redner sortierten und kodierten Aussagen ist im Anhang 4 
zu finden. Hier wurden für jede der Strukturierungsdimensionen alle Inhalte 
zusammengefasst, die im Material entsprechend kodiert wurden, unabhängig 
davon, von welchem der Redner die Aussage stammte. Die linke Spalte dieser 
1x2-Tabelle enthält diese zusammengefassten Inhalte, während in der rechten 
Spalte bereits der weitere Schritt der Reduktion vorgenommen worden ist. Die 
rechte Spalte beinhaltet somit nur noch die reduzierten Inhalte. Konkret bedeu-
tet das, dass zwecks Strukturierung alle extrahierten Aussagen, die inhaltlich 
gleich oder stark ähnlich waren, in einer Aussage, die die jeweiligen bedeutungs-
gleichen oder bedeutungsähnlichen kodierten Inhalte umfasst, zusammenge-
fasst worden sind. Ganz praktisch beschrieben, wurden die kodierten Inhalte 
„Hass“, „Hasskommentare“, „Beleidigung“, „Hetze“, „Hass-Nachrichten“, 
„Hass im Netz“ und „Hate Speech“ unter dem gemeinsamen Begriff Hass im Netz 
zusammengefasst. Dennoch ist darauf zu verweisen, dass diese Reduktion auf 
Basis subjektiver Einschätzungen des Forschers vorgenommen worden ist. Zu-
dem wäre mit Blick auf ein geringfügig anderes Forschungsziel eine Gewich-
tung der extrahierten Inhalte auf Basis der Anzahl der Nennungen denkbar und 
wichtig.    

 

 Schritt 7: Überarbeitung des Kategoriensystems (optional) 
 

Auch der 7. Schritt der in dieser Arbeit genutzten strukturierenden qualitativen 
Inhaltsanalyse wurde nicht dokumentiert und vom Forscher am Material bzw. 
außerhalb des Haupttextes der vorliegenden Arbeit vorgenommen. Eine Ver-
besserung des Kategoriensystems hat nicht stattgefunden, weil die Kategorie-
definitionen derart weit gefasst sind, dass eine Überarbeitung mangels Präzision 
der Kategorien nicht möglich und nicht nötig wurde.   
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 Zusatzschritt 8: Bildung induktiver Kategorien im 
extrahierten Material 
 

Im Anhang 5 sind, nachdem der zweite Kodierdurchgang (siehe Kap. 5.6) 
durchlaufen worden ist und die extrahierten Inhalte zusammengefasst und re-
duziert worden sind, die Ergebnisse des ersten und zweiten Kodierdurchgangs 
nach deduktiven Strukturierungsdimensionen zu finden. Wie bereits angespro-
chen (siehe Kap. 4.3), ist in dieser Ausarbeitung zusätzlich zu der Strukturierung 
des Datenmaterials auch eine anschließende induktive Kategorienbildung aus 
dem strukturierten Material angesetzt. Damit die deduktiv hergeleiteten Kate-
gorien durch die Anwendung auf das qualitative Textmaterial inhaltlich anhand 
der konkreten zugeordneten Aussagen beschrieben werden können, gilt es, die 
extrahierten Inhalte einer jeden Strukturierungsdimension nach thematischen 
Überschneidungen zu untersuchen, um so induktiv Unterkategorien bilden zu 
können. Diese Unterkategorien ermöglichen dann eine Ausdifferenzierung der 
deduktiven Strukturierungsdimensionen. In der linken Spalte der tabellarischen 
Auflistung der zusammengefassten und reduzierten extrahierten Inhalte im An-
hang 5 finden sich alle Aussagen, die in den Parlamentsprotokollen enthalten 
sind und einer der fünf Strukturierungsdimensionen zugeordnet worden sind. 
Diese Aussagen beschreiben somit die inhaltliche Ausprägung der jeweiligen 
Strukturierungsdimension bezogen auf den vorliegenden Fall der Debatte um 
das NetzDG. Um daraus latente Sinnstrukturen herauszuarbeiten, erfolgt die 
Zuordnung der Inhalte in thematisch ähnliche Unterkategorien. Diese Katego-
rienbildung wird vom Forscher direkt am Material vorgenommen und ist damit 
stark subjektiv geprägt. Die Zuordnung einer Aussage in eine Unterkategorie 
geschieht dabei ausschließlich aus der Perspektive des Forschers. Die Auflis-
tung der Inhalte wird immer wieder nach zusätzlichen thematischen Ähnlich-
keiten der Aussagen durchsucht. Diese thematische Kategorienbildung wird da-
bei durch die Auffassungsgabe, das methodische sowie das themeninterne Vor-
wissen und durch die unterbewussten Vorurteile des Forschers beeinflusst. Op-
timal wäre bei einer induktiven Erstellung von Kategorien ein vollends unvor-
eingenommener und neutraler Kodierer, der ohne Berücksichtigung von Vor-
wissen und Erfahrungen das Datenmaterial bearbeitet. Faktisch ist das nicht 
möglich, da der Forscher immer auch ein mental begrenztes Individuum ist, das 
durch gesellschaftliche Determinanten geprägt und durch kognitive Schranken 
gewissen Restriktionen unterliegt, auf die der Forscher keinen Einfluss hat. 
Dem aufmerksamen Leser mag dabei aufgefallen sein, dass im Theorieabschnitt 
dieser Arbeit auf eine ähnliche Denkart John Deweys hingewiesen worden ist 
(siehe Kap. 2.4). Auch Dewey ist sich der mentalen Beschränkungen eines jeden 
menschlichen Individuums bzw. Organismus bewusst. In seiner Problemlö-
sungsheuristik wird eben dieser Aspekt jedoch insofern berücksichtigt und so-
gar als bereicherndes Kriterium betrachtet, als dass ein gesellschaftlich koope-
rativer Untersuchungsprozess einer Problemsituation umso effektiver abläuft, 
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je mehr Akteure ihre individuellen Erfahrungen kommunizieren (siehe Kap. 
2.6). Eine kreative situative Lösung zur Transformation einer „unbestimmten“ 
in eine „bestimmte“ Situation entsteht auch immer durch die Abgleichung ver-
schiedener Optionen zur Problemlösung. Die zunächst nachteilig wirkende 
Tatsache einer auf Komplexitätsreduktion angewiesenen Auffassungsgabe und 
einer begrenzten kognitiven Kapazität ist daher auch theoretisch bedacht wor-
den.  

Die aus den extrahierten Textinhalten gewonnenen induktiven Unterkategorien 
sind im Anhang 5 in der rechten Spalte tabellarisch aufgelistet worden. Um den 
Prozess der Kategorienbildung nachvollziehen zu können, ist im Anschluss an 
jede der fünf Tabellen zu den fünf Strukturierungsdimensionen ein kurzer Text 
hinzugefügt worden, der beschreibt, in welche Unterkategorien die reduzierten 
und zusammengefassten kodierten Inhalte aus den beiden Kodierdurchgängen 
(siehe Kap. 5.5 und 5.6) unterschieden worden sind. Im deskriptiven Abschnitt 
dieser Analyse (siehe Kap. 5.9) werden zunächst die induktiv gebildeten Unter-
kategorien benannt. Um Missverständnissen vorzubeugen, werden im Folgen-
den kurz die gebildeten Unterkategorien für jede der fünf Strukturierungsdi-
mensionen aufgelistet. Die ausführliche Beschreibung der Inhalte, die auf Basis 
des deduktiven Kategoriensystems aus den Plenarprotokollen herausgearbeitet 
worden sind, lässt sich dadurch schon im Voraus strukturieren und verständli-
cher darstellen.  

Die nach der Strukturierungsdimension „Problemsituation“ kodierten Inhalte 
lassen sich in die Unterkategorien (Ursächliche Entstehungsbedingungen der Problem-
situation/ Aktuelle (zum Zeitpunkt der geführten Debatte) Beschreibung der Problemsitua-
tion/ Form und Ausprägung der Problemsituation/ Weitreichende Folgen der Problemsitu-
ation) untergliedern. 

Die nach der Strukturierungsdimension „Ideensuche“ kodierten Inhalte lassen 
sich in die Unterkategorien (Ziel der Lösungsidee/ Pflicht der Politik die Lösungsidee 
umzusetzen, oder Idee betrifft die Politik/ Pflicht der Unternehmen die Lösungsidee umzu-
setzen, oder Idee betrifft die Unternehmen) untergliedern. 

Die nach der Strukturierungsdimension „Implementation“ kodierten Inhalte 
lassen sich in die Unterkategorien (Auf bereits existente Maßnahmen zur Lösungs-
durchsetzung zurückgreifend/ Neuartige Maßnahmen zur Lösungsdurchsetzung/ Allgemein 
nicht konkret ausformulierte Maßnahmen zur Lösungsdurchsetzung/ Konkret ausformu-
lierte Maßnahmen zur Lösungsdurchsetzung) untergliedern. 

Die nach der Strukturierungsdimension „Evaluation“ kodierten Inhalte lassen 
sich mit Blick auf ihre Ausrichtung und ihrer zeitlichen Herkunft (Für die Lö-
sungsvorschläge und Maßnahmen (Pro)/ Gegen die Lösungsvorschläge und Maßnahmen 
(Contra)/ Vor der Verabschiedung des NetzDG getätigt/ Nach der Verabschiedung des 
NetzDG getätigt) und bezogen auf den Gegenstand ihrer Bewertung (Auf vorherige 
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politische Lösungsversuche bezogen/ Auf Implementationsvorhaben des NetzDG bezogen/ 
Auf den politischen Prozess der Problemlösung bezogen) untergliedern. 

Die nach der Strukturierungsdimension „Öffentlichkeit“ kodierten Inhalte las-
sen sich zunächst anhand ihrer Nähe bzw. Distanz zur problematischen Situa-
tion in (Unmittelbar an der Problemsituation beteiligt/ mittelbar an der Problemsituation 
beteiligt) unterscheiden. Diese Untergliederung kann wiederum im Hinblick auf 
die Rolle unterschieden werden, die die Akteure bezüglich der Problemsituation 
einnehmen (Direkt ursächlich verantwortlich/ für eine verbindliche Regelung des Problems 
indirekt verantwortlich/ direkt betroffen von den Ausprägungen des Problems/ indirekt be-
troffen von den Folgen des Problems oder den Lösungsmaßnahmen). 

 

 Schritt 9: Ergebnisdarstellung 
 

Es gilt nun die vorliegenden Strukturierungsdimensionen, die sich bereits an 
den theoretischen Aspekten der Dewey´schen Theorie orientieren und unter 
deren Anwendung die Parlamentsmitschriften der Debatte um das NetzDG in-
haltlich strukturiert worden sind, mit konkreten Aussagen theoretisch greifbar 
zu machen. Hierfür werden die den Strukturierungsdimensionen zugeordneten 
Inhalte aller Redner aggregiert. Etwaige Doppelungen werden dabei als eine 
inhaltliche Ausprägung zusammengefasst. Anschließend werden die Ergebnisse 
der Auswertung der Kategorien zusammengefasst. Die Auswertungsergebnisse 
der deduktiven Strukturierungsdimensionen (Problemdefinition/ Ideensuche/ 
Implementation/ Evaluation/ Öffentlichkeit) erfolgen nacheinander, sodass 
schlussendlich alle inhaltlichen Kodierungen der vier Plenarprotokolle in aggre-
gierter Form vorliegen. Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengefügt 
und in die theoretische Heuristik nach John Dewey eingeordnet (siehe Kap. 
5.10). Es mag im folgenden Abschnitt womöglich befremdlich wirken, dass die 
bloßen Inhalte der Reden ohne Kontextualisierung in die theoriebasierten 
Strukturierungsdimensionen aufgezählt und zusammengetragen werden. Je-
doch ist es dem Dewey´schen Problemlösungsverfahren zu eigen, dass jede 
problematische Situation individuell betrachtet wird und für sich alleine steht. 
Wie bereits erwähnt (siehe Kap. 2.4) hatte Dewey mit seiner Theorie der „In-
quiry" nicht den Anspruch, einen konkreten, mit explizit vorausgesetzten Gü-
tekriterien versehenen, allgemein gültigen Weg der Problemlösung vorzuzeich-
nen, vielmehr entwarf er eine Heuristik, bei der dem experimentellen Charakter 
und der situativen Anwendungsflexibilität eine besondere Rolle zukam. Letzt-
lich impliziert diese Prämisse, dass eine jede unbestimmte Situation, die in eine 
bestimmte Situation überführt werden soll, stets einzeln betrachtet und das weit 
gefasste Konzept der Dewey´schen Problemlösungsheuristik entsprechend an 
den vorliegenden Fall angepasst werden muss. Daher ist es nur logisch, die vor-
liegende Situation mithilfe des lösungsorientierten Kommunikationsprozesses 
im Deutschen Bundestag anhand der extrahierten inhaltlichen Aspekte 
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nüchtern zu beschreiben, um darauf aufbauend auf eine Anwendbarkeit des 
Dewey´schen Theorieansatzes schließen zu können. Es werden nun die Ergeb-
nisse der Kodierungsdurchgänge (siehe Kap. 5.5 und 5.6) der deduktiven Struk-
turierungsdimensionen in aggregierter Form inhaltlich beschrieben. Dabei wird 
zum Zwecke einer strukturierten Aufzählung auf die induktiv gebildeten Kate-
gorien zurückgegriffen (siehe Kap. 5.8).  

 

5.9.1 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Problemdefini-
tion“ 

Die kodierten Inhalte der Debattenbeiträge, die der Kategorie „Problemdefini-
tion“ zugeordnet worden sind, lassen sich in ihrer spezifischen Ausprägung hin-
sichtlich ihres zeitlichen Erscheinens als problematische Ausgangssituation un-
terscheiden. Konkret bedeutet das, dass die Aussagen entweder die ursächlichen 
Bedingungen für die problematische Situation, die aktuelle Beschreibung des vorlie-
genden Problems, die direkte Form/Ausprägung des Problems oder die künftigen 
mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Problemsituation beschreiben. Im folgen-
den Abschnitt werden die kodierten Inhalte anhand der beschriebenen zeitli-
chen Abfolge (ursächliche Bedingungen -> aktuelle Beschreibung -> direkte 
Form/Ausprägung -> künftige mittelbare und unmittelbare Folgen) in zusam-
mengefasster Form beschrieben.  

Zunächst lassen sich anhand der aggregierten Inhalte der kodierten Inhalte die 
Aussagen zur ursächlichen Entstehung der problematischen Situation festhalten. Es 
handelt sich zuallererst bei den sozialen Netzwerken faktisch um eine monopo-
listische Form der Kommunikation durch einzelne Plattformanbieter (P1K46). 
Dadurch, dass sich Menschen in virtuellen Räumen nicht mehr direkt gegen-
überstehen, sinkt die Hemmschwelle des Sagbaren enorm (P2K170), wodurch 
die Quantität strafbarer Inhalte deutlich zunimmt. Zusätzlich zu der Tatsache, 
dass die Gemeinschaftsstandards, nach denen in sozialen Netzwerken Inhalte 
auf ihre Strafbarkeit hin betrachtet werden, in den Unternehmen privat und 
intransparent festgelegt werden und nicht mit dem bestehenden deutschen 
Recht übereinstimmen (P1K22), kommt hinzu, dass die besagten Unternehmen 
zumeist keinen inländischen Firmensitz haben, sodass eine Durchsetzung des 
deutschen Rechts zusätzlich behindert wird (P3K146). Ein weiterer Grund, 
dass die Anwendung deutscher Gesetze in sozialen Netzwerken erschwert wird, 
ist der, dass einige Fälle von rechtswidrigen Inhalten sehr individuell und kom-
pliziert sind und einer Überprüfung durch Gerichte bedürfen, was das Verfah-
ren stark verlangsamt (P1K67). Zudem wird stets ausdrücklich die Meinungs-
freiheit betont, wodurch es Fälle gibt, in denen Verfahren mit Verweis auf das 
Recht der freien Meinungsäußerung eingestellt worden sind, Straftaten nicht 
geahndet wurden und die Opfer der rechtswidrigen Inhalte der Situation hilflos 
gegenüberstanden (P4K13). Außerdem sind die Meldetools, um Inhalte, welche 
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gegen die gesetzten Gemeinschaftsstandards verstoßen würden, melden zu 
können, kompliziert gestaltet (P1K162), ein  Ansprechpartner, an den sich Be-
troffene wenden könnten, ist nicht vorhanden (P1K162) und Verfahren zur 
Bearbeitung von gemeldeten Inhalten sind ebenso intransparent wie die festge-
legten Gemeinschaftsstandards (P1K162). Bisherige Absprachen mit den Un-
ternehmen (P2K95) waren erfolglos, ebenso wie das sogenannte „Notice-and-
Take-down“-Verfahren (P1K185), bei dem die Anbieter sozialer Netzwerke 
rechtswidrige Inhalte überprüfen und bearbeiten müssen, sobald sie davon 
Kenntnis erlangen.  

Die aus den oben aufgeführten Ursachen entstandene problematische Situation 
lässt sich anhand der nach deduktiven Kategorien kodierten Plenarprotokolle 
als flächendeckendes Versagen der Justiz und Ermittlungsbehörden beschreiben 
(P3K112). Es ist zu konstatieren, dass zu wenige nach deutschem Recht straf-
bare Inhalte gelöscht werden (P1K33) und das Strafrecht somit keine Anwen-
dung findet (P1K81). Inhalte, welche im Internet geäußert werden, haben auf-
grund der schnellen und weltweiten Verbreitung viel größere Auswirkungen als 
strafbare Inhalte, die in der analogen Welt veröffentlicht werden (P3K189). 
Diese rasanten digitalen Entwicklungen stellen auch die Politik vor eine Her-
ausforderung (P1K198). Zudem können Unternehmen und Plattformanbieter 
global durch Algorithmen Stimmung machen, ohne die jeweiligen nationalen 
Gesetze zu berücksichtigen (P2K78). 

Die unmittelbaren Folgen des beschriebenen Problems zeigen sich in vielfälti-
ger Form und Ausprägung. So lässt sich im Netz eine massive Verletzung der 
Grundrechte (P1K67) und eine gewaltige Wucht und Intensität der Hetze fest-
stellen (P3K52). Menschenfeindliche Inhalte (P3K80), Antisemitismus 
(P3K80), Diskriminierung (P3K80), Ausländerfeindlichkeit (P3K69), populisti-
sche Inhalte (P4K15) und „Fake News“ (P3K190) sind dabei nur die Spitze des 
Eisberges. Zwischen illegal veröffentlichten Nacktvideos (P3K186), privaten 
Bildern (P3K186), Vergewaltigungsvideos, die den Selbstmord der betroffenen 
Opfer zur Folge hatten (P3K185), finden sich auch Videos von Gewalttaten 
(P1K212) und Morden (P2K174). Menschen werden anonym bedroht (P1K3), 
beleidigt und gemobbt (P1K5). Es gibt Mordaufrufe gegen Nutzer (P1K1), Ver-
gewaltigungsandrohungen gegen Frauen (P4K10) und Cybergrooming 
(P3K186), bei dem Phädophile im Schutze der Anonymität des Internets Kon-
takt zu Kindern und Jugendlichen aufbauen (P2K140). Die Holocaustlüge wird 
als „nicht so schlimm“ betrachtet (P2K116) und Goebbels-Vorwürfe sind 
nichts Außergewöhnliches (P4K11). Es wird ohne Konsequenzen gelogen 
(P1K67), Hass geschürt (P1K1), Angst verbreitet (P3K190) und gegen Zuwan-
derer gehetzt (P3K69). Die Onlinekriminalität (P2K140) steigt immens, das ver-
bale Faustrecht (P2K7) erzeugt ein Klima der Angst und rechtskonformes Ver-
halten und Schutz von Betroffenen werden verachtet (P1K179). Es ist kaum 
Kritik möglich (P1K67), ohne mit drastischen Angriffen rechnen zu müssen. 
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Die Plattformbetreiber haben aufgrund der weiter oben beschriebenen rechtli-
chen Ausgangssituation das Privileg, überhaupt nicht oder nicht in vollem Um-
fang für die Inhalte zu haften (P1K157). 

Auf lange Sicht hin werden die beschriebenen Ausprägungen des Problems weit-
reichende Folgen nach sich ziehen. Bereits zwischen 2015 und 2016 ist die Hass-
kriminalität im Internet um 300% angestiegen (P2K3). Das Klima der Angst 
und Einschüchterung Andersdenkender (P1K11), die Verrohung moralischer 
Grundsätze (P1K180), die vergiftete Debattenkultur (P2K66) und das Löschen 
völlig legitimer Inhalte („Overblocking“) (P1K52) stellen die Meinungsfreiheit 
und die demokratische Kultur in Deutschland in Frage (P1K37). Organisatio-
nen können Daten kaufen, „Social Bots“ installieren und sogenannte „Dark Ads“ 
schalten (P4K5) und damit Stimmung machen, den politischen Diskurs nach 
rechts verschieben (P1K176) und sogar Wahlen manipulieren (P4K5). Auf An-
drohung von Gewalt können Taten folgen (P3K54) und „Auf der Strecke blei-
ben dann die Nutzerinnen und Nutzer, die sich ehrverletzenden Angriffen völ-
lig hilflos ausgesetzt fühlen“ (Dr. Stefan Heck, CDU/CSU, Protokoll vom 
19.5.2017, Fundstelle: P1K161), weil nicht nach den Vorgaben des Telemedi-
engesetzes gelöscht wird. 

 

5.9.2 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Ideensuche“ 

Der Schritt der Ideenfindung bzw. Suche nach Hypothesen bezüglich eines ge-
wissen Zustandes, bei dem davon auszugehen ist, dass durch ihn die problema-
tische Situation gelöst werden könnte, beinhaltet zusätzlich zu Aussagen, die 
das Ziel, welches es durch die Idee zu erreichen gilt, betreffen, auch Aussagen, 
welchen Akteur die Idee betrifft bzw. wer die Maßnahmen zur Durchsetzung 
der Idee durchführen soll (Politik/Unternehmen). Schwer ist dabei abzugrenzen, 
wo die bloße Formulierung einer Idee endet und eine Maßnahme zur Imple-
mentation beginnt. 

Zunächst lassen sich zahlreiche Aussagen in den kodierten Inhalten der Struk-
turierungsdimension „Ideensuche“ finden, die beschreiben, welches Ziel es zu 
realisieren gilt, um die problematische Situation (siehe Kap. 5.9.1) zu lösen. 
Deutlich tritt dabei das Bestreben in den Vordergrund, wirksame, transparente 
Verfahren zu etablieren, um rechtswidrige Inhalte identifizieren, prüfen und ge-
gebenenfalls zuverlässig entfernen zu können (P1K219), sodass das demokra-
tisch legitimierte deutsche Recht auch in sozialen Medien Anwendung findet 
(P3K35) und diese nicht weiterhin ein rechtsfreier Raum bleiben oder zu einem 
solchen werden (P1K129). Die Interessen und Rechte aller Beteiligten sollen 
dabei miteinander kombiniert werden (P1K128) und die Meinungsfreiheit darf 
keine Einschränkung erfahren (P1K167). Zudem sollte ein Mechanismus ver-
fügbar sein (ein sogenanntes „Put-back“-Verfahren), mit dem zu Unrecht ge-
löschte Inhalte wiederhergestellt (P3K129) und Inhalte von den Verfassern der 
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Postings selber wieder entfernt werden können (P3K172). Auf diesem Wege 
sollten eine freie Meinungsäußerung gewährleistet werden, die Bürger vor Ein-
schüchterung geschützt werden (P3K58) und ein offener pluralistischer Diskurs 
möglich sein, in dem Menschen sachlich kommunizieren können (P3K139). 

Um diese Ideen zur Problemlösung zu realisieren, lassen sich die vorgeschlage-
nen Maßnahmen  darin unterscheiden, ob sie von der Politik ausgeführt werden 
müssen oder ob die Unternehmen in die Pflicht genommen werden.  

Die Politik sollte demnach eine umfassende Debatte in der Gesellschaft eröff-
nen, um der Tragweite der Thematik gerecht zu werden (P1K63). Weiterhin 
sollte die Politik politische Bildung, Medienkompetenz, zivilgesellschaftliches 
Engagement (P1K64), digitale Bildung und digitale Sensibilität stärken 
(P2K107), um so für Toleranz und einen konstruktiven Dialog im Internet zu 
sorgen und seriöse Inhalte im Netz in den Fokus zu stellen (P2K107). Um das 
zu erreichen, ist es Aufgabe der Politik, eine quasi-staatliche Behörde einzurich-
ten (P1K207). Diese könnte nach dem Vorbild der Regelungen im Jugend-
schutz (P1K91) oder Medienrecht gebildet werden und aus einem plural besetz-
ten Gremium bestehen (P2K136). Ein zusätzliches Beschwerdemanagement 
der Plattformbetreiber würde unter der Kontrolle des Bundesministeriums für 
Justiz stehen und auf seine Wirksamkeit hin überprüft werden (P1K85). Zudem 
sei es eine wichtige Aufgabe der Politik, Werbenetzwerke und deren Umsätze 
aufzudecken (P1K64) und Qualitätsstandards für die Unternehmen einzufüh-
ren (P1K226). Hinzu kommt der Vorschlag, eine polizeiliche Internetwache 
einzurichten (P4K48) oder einen zusätzlichen Gerichtsstand zu etablieren 
(P4K48). Weiterhin sehen die Redner die Politik in der Pflicht, die sozialen Ur-
sachen für den Hass im Internet zu erforschen und die Auswirkungen von 
„Social Bots“ zu klären (P4K48).  

Die Pflichten der Unternehmen bestehen währenddessen aus zahlreichen Neue-
rungen, wie beispielsweise einer vorgeschlagenen Einrichtung von juristischen 
Abteilungen oder der Anstellung von Rechtsanwälten, die für die Unternehmen 
gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen haben (P1K140). Klar ist, dass die 
Plattformbetreiber ein effektives Beschwerdemanagement und Löschverfahren 
einführen müssen (P1K29), um Inhalte auf eigene Verantwortung hin zu prüfen 
(P3K38). Sollte diesen Vorgaben des NetzDG nicht nachgekommen werden, 
so droht ein Bußgeld (P1K28). Es muss einen inländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten geben (P2K99), Mitarbeiter müssen in großer Zahl eingestellt wer-
den, um Inhalte effektiv kontrollieren zu können (P4K97), benutzerfreundliche 
Meldetools müssen eingeführt werden (P4K48) und es muss Clearingstellen ge-
ben, an die sich Betroffene wenden können (P4K48). Notwendig wäre zudem 
noch die Möglichkeit, einen gerichtlich legitimierten Auskunftsanspruch gel-
tend machen zu können (P1K147). Für die Unternehmen soll aber auch eine 
Selbstregulierungsstelle eingerichtet werden, an die sie sich wenden können, 
wenn bei bestimmten Inhalten Unklarheit über die Strafbarkeit besteht, sodass 
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eine neutrale Institution dann mit geschultem Personal anhand klar definierter 
Regeln überprüft, ob ein Post rechtswidrig ist oder nicht (P2K52).   

 

5.9.3 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Implementation“  

Die Implementation der durch die Ideensuche (siehe Kap. 5.9.2) entstandenen 
Realisierungsbestrebungen besteht, wie den kodierten Plenarprotokollen zu 
entnehmen ist, zusätzlich zu konkreten Maßnahmen zur Ideendurchsetzung 
auch aus Abstimmungen mit bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben. Die 
kodierten Inhalte lassen sich im Bezug auf ihre inhaltliche Ausgestaltung in kon-
kret ausformulierte Maßnahmen zur Implementation auf der einen Seite und unscharf 
formulierten pauschalen Vorgaben auf der anderen Seite unterscheiden. Zudem gibt 
es Unterschiede im Hinblick auf die Neuartigkeit einer Maßnahme und dem ergän-
zenden oder effektivitätssteigernden Rückgriff auf bereits bestehende Regelungen.  

Zu den bereits bestehenden Regelungen, welche durch ergänzende Maßnahmen, die zu-
nächst nur unklar beschrieben werden, effektiver in den sozialen Netzwerken 
durchgesetzt werden sollen, gehören sogenannte Compliance-Regeln (P1K19), 
durch die bereits bestehende Rechte und Pflichten durch die Netzwerke auch 
durchgesetzt werden. Darüber hinaus wird das bereits zahlreich verwendete 
Prinzip einer Bußgeldandrohung (P1K28) verwendet, um die Einhaltung der 
Pflichten durch die Netzwerke zu sichern, wobei die Ausdifferenzierung, wann 
ein Bußgeld verhängt wird und wann nicht, weiterhin diskutiert wird. Zuletzt 
soll durch die gesetzlichen Vorgaben ein konkreter Mechanismus implementiert 
werden, der das in der analogen Welt bestehende Prinzip des „Unterlassungs-
anspruchs“ (P3K64) auch im Netz geltend machen soll.  

Zu den Neuerungen, die auf Basis der Ideen eingeführt werden sollen, aber in den 
kodierten Plenarprotokollen inhaltlich noch unscharf umrissen sind, gehören Aussa-
gen wie die Anforderung an das Gesetz, dass es helfen soll, bereits bestehendes 
Strafrecht im Internet durchzusetzen (P1K131), Verfahren transparenter zu ge-
stalten (P1K228), dass es Vorgaben enthalten muss, ab wann eine Plattform 
unter das NetzDG fällt (P1K205) und Vorschriften zu der Erreichbarkeit von 
Netzwerken beinhalten soll (P2K34). Zusätzliche Implementationsvorhaben 
sollen den kodierten Inhalten zufolge, einen Gerichtsstand eigens für die Prob-
lematik in den sozialen Netzwerken (P4K47) und ein Modell der regulierten 
Selbstregulierung enthalten, welches, bestehend aus einem gesellschaftlich plu-
ral besetztem Gremium (P2K135), die Unternehmen unabhängig bei der Be-
wertung von Inhalten unterstützen kann (P1K233). Zudem wird der Vorschlag 
gemacht, ein Monitoringsystem einzurichten, das Auskunft über den Status der 
Opfer von Straftaten gibt und Informationen über Alter, Geschlecht und Her-
kunft der Opfer liefert (P4K66). Zuletzt gibt es auch das Vorhaben, die Erfor-
schung von „Hate Speech“ sowie der Wirkung von Desinformation und „Social 
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Bots“ zu fokussieren (P4K47), um so die Informationslage bezüglich der Prob-
lematik zu verbessern.   

Die Anzahl der ausformulierten neuartigen Maßnahmen zur Implementation der Lö-
sungsstrategien ist von allen 4 differenzierten Ausprägungen (bereits bestehend 
und grob formuliert/ bereits bestehend und konkret ausformuliert/ grob for-
mulierte Neuerungen/ konkret ausformulierte neuartige Maßnahmen) der 
Strukturierungsdimension „Implementation“ am häufigsten vertreten. Das wei-
ter oben angesprochene Bußgeld soll bis zu einer Höhe von 50 Millionen Euro 
verhängt werden (P2K145), wenn ein soziales Netzwerk kein effektives Be-
schwerdemanagement implementiert (P1K28), innerhalb von 48 Stunden keine 
Antwort der sozialen Netzwerke auf Anfragen von Behörden erfolgt (P2K155) 
und die weiteren Vorgaben des Gesetzes nicht einhält (P1K164). Weiterhin ist 
es „ausdrücklich geregelt, dass eine Bußgeldbehörde, bevor sie ein Bußgeld ver-
hängt, eine Gerichtsentscheidung einholen muss, ob ein Inhalt rechtswidrig ist, 
oder nicht“ (Dr. Johannes Fechner, SPD, Protokoll vom 19.5.2017, Fundstelle: 
P1K144). Zusätzlich zu diesen ausformulierten Regelungen enthalten die ko-
dierten Reden auch Vorgaben zu Löschfristen, welche die Betreiber sozialer 
Netzwerke bei der Bearbeitung fragwürdiger Inhalte einzuhalten haben. So sol-
len offensichtlich strafbare Inhalte im Idealfall innerhalb von 24 Stunden 
(P2K28) oder maximal binnen 7 Tagen (P2K88) gelöscht werden. Bei schwie-
rigeren Fällen steht den Plattformbetreibern dabei die Möglichkeit zur Verfü-
gung sich an eine Stelle der regulierten Selbstregulierung durch ein plural be-
setztes Gremium zu wenden (P3K51). Dieses entscheidet dann nach klaren Re-
geln und qualifiziertem Personal über die Rechtswidrigkeit eines Inhaltes 
(P2K53). Weiterhin gibt es in den kodierten Plenarprotokollen zahlreiche kon-
kret angesprochene Vorgaben, welche Mechanismen die Plattformbetreiber 
einzuführen haben. Es muss einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
geben (P1K227), der für jedermann erreichbar und benannt ist (P2K154) und 
der Ansprechpartner für Ermittlungsbehörden bei Zivilrechtsverfahren ist 
(P2K151). Dieser Zustellungsbevollmächtigte muss innerhalb von 24 Stunden 
auf Anfragen Betroffener antworten, sodass Opfer rechtswidriger Inhalte von 
ihrem Recht Gebrauch machen können und auch bei internationalen Großkon-
zernen klagen können (P2K59). Darüber hinaus haben die Plattformbetreiber 
eine Berichtspflicht über den Umgang mit strafbaren Inhalten einzuhalten 
(P1K164) und in regelmäßigen Abständen einen transparenten Bericht über die 
Bearbeitung rechtswidriger Inhalte vorzulegen (P4K64). Speziell ausformulierte 
Konzepte, um den Anforderungen der Gesetzesvorgaben gerecht zu werden, 
beinhalten zusätzlich zu einem effektiven Beschwerdemanagement mit qualifi-
zierten Mitarbeitern in angemessener Zahl (P3K42) auch benutzerfreundliche 
Meldetools (P4K47), Clearingstellen (P4K47) und die Einführung eines Wider-
spruchsweges (P4K101) sowie ein entsprechend wirksames „Put-back“-Verfah-
ren, welches das Wieder-Einsetzen zu Unrecht gelöschter Inhalte ermöglicht 
(P3K128). Weitere Vorschläge der Redner beinhalten eine Stärkung der 
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Ausstattung der Polizei und Justiz (P3K94), die Einrichtung einer polizeilichen 
Internetwache (P4K47) oder die Verpflichtung, dass Unternehmen und Platt-
formbetreiber Rechtsanwälte oder ganze juristische Abteilungen einzurichten 
haben, um eine effektive Bearbeitung rechtswidriger Inhalte sicherzustellen 
(P1K139). Auch ein richterlich angeordneter Auskunftsanspruch (P1K203) der 
Betroffenen scheint den kodierten Inhalten nach ein adäquates Mittel zu sein, 
um bei umstrittenen Inhalten einen Gerichtsprozess möglich zu machen 
(P2K139). Bestandsdaten der Täter müssen demnach durch einen Gerichtsbe-
schluss von den Plattformbetreibern herausgegeben werden, wenn ein eindeu-
tiger Rechtsverstoß vorliegt (P1K148).  

 

5.9.4 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Evaluation“  

Da es sich bei den kodierten Inhalten der Strukturierungsdimension „Evalua-
tion“, wie bereits in der Benennung der Kategorie ersichtlich, um eine Unter-
suchung und vornehmlich Bewertung der Ideen und Implementationsvorhaben 
bezüglich der vorliegenden Problemsituation handelt, können die Inhalte auf 
der einen Seiten in diejenigen Aussagen, welche die vorliegenden Lösungsvor-
schläge und Maßnahmen als positiv und sinnvoll erachten und diese als gut be-
werten, und auf der anderen Seite in diejenigen Aussagen unterschieden wer-
den, welche sich gegen die zu bewertenden Lösungsansätze aussprechen und 
diese als schlecht bewerten. Zusätzlich zu der Unterteilung zwischen Bewertun-
gen Für (Pro) und Gegen (Contra) kommt hinzu, dass unterschiedliche Sachver-
halte der Problemlösungsvorhaben beurteilt werden. So lassen sich in den ko-
dierten Plenarprotokollen Aussagen finden, die auf Bewertungen bereits ver-
gangener Maßnahmen zur Lösung der vorliegenden Problematik bezogen sind 
(„Auf vorherige Tätigkeiten bezogen“). Des Weiteren steht selbstverständlich die Im-
plementation selber im Fokus der Evaluation. Die kodierten Inhalte beziehen 
sich demnach auf die Maßnahmen, welche zur Durchsetzung der Ideen zur Lö-
sung der problematischen Situation eingeführt worden sind („Auf Implementation 
bezogen“). Zuletzt finden sich auch Inhalte, die eine Bewertung des politischen Pro-
zesses zur Problemlösung enthalten.  

Hieraus lässt sich eine letzte Unterscheidung ausmachen, durch die die kodier-
ten Inhalte je nachdem, ob sie vor oder nach der Verabschiedung (30.6.2017) und dem 
Inkrafttreten (1.10.2017) des NetzDG in den Protokollen zu finden sind, unter-
teilt werden können. Im Hinblick auf die vorliegenden Quellen in Form der 
Plenarprotokolle lassen sich die evaluativen Aussagen, die vor Verabschiedung 
und Inkrafttreten des Gesetzes getroffen worden sind, den Protokollen vom 
19.5.2017 und 30.6.2017 (2. und 3. Lesung des Gesetzesentwurfs, Verabschie-
dung des Entwurfes am Ende der Debatte vom 30.6.2017) zuordnen (vor Ver-
abschiedung „VVI“). Die Aussagen, welche nach der Verabschiedung und 
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Inkrafttreten des Gesetzes getroffen worden sind, lassen sich in den Plenarpro-
tokollen vom 12.12.2017 und 17.1.2019 finden (nach Verabschiedung „NVI“).  

Aus den oben genannten Unterscheidungsdimensionen ergibt sich für die fol-
gende Auflistung der kodierten Inhalte für die deduktive Strukturierungsdimen-
sion „Evaluation“, dass die Inhalte zunächst nach „Contra“ und „Pro“ sortiert 
aufgezählt werden. Da die bewertenden Aussagen sich im Hinblick ihres Be-
treffs unterscheiden, wird explizit unterteilt, ob der evaluative Inhalt sich auf 
„vorherige Tätigkeiten“, die „Implementation“, oder den „Prozess“ der Lösungssuche 
bezieht. Außerdem werden die Inhalte nach Verortung in den Plenarprotokol-
len vor (VVI) und nach (NVI) der Verabschiedung und dem Inkrafttreten des NetzDG 
eingeordnet. 

Contra: 

Die vorherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der massiven Zunahme an rechts-
widrigen Inhalten und der mangelnden Rechtsdurchsetzung in sozialen Medien, 
welche bereits vor dem Gesetzesvorhaben des NetzDG getroffen worden sind, 
basierten zumeist auf freiwilliger Selbstverpflichtung der Plattformanbieter 
(P1K84). Runde Tische und die Einrichtung einer Task-Force (P1K216) führ-
ten bislang nicht zu einem Erfolg. Ebenso wenig Wirkung zeigte das soge-
nannte „Notice-and-Take-down“-Verfahren (P1K184) bei dem potentielle rechts-
widrige Inhalte, sobald die Netzwerkbetreiber Kenntnis davon erlangen, bear-
beitet und gegebenenfalls entfernt werden. Die Politik vertraute demnach viel 
zu lange auf den „Goodwill“ der Konzerne (P2K181), die keine Maßnahmen auf 
freiwilliger Basis zur Lösung des Problems einführten.  

Die kritischen evaluativen Aussagen bezüglich der Implementationsvorhaben, welche 
sich in den kodierten Parlamentsmitschriften finden lassen, bilden den um-
fangsreichsten Teil der deduktiven Strukturierungsdimension „Evaluation“. Be-
reits vor der Verabschiedung und dem Inkrafttreten wird der Gesetzesentwurf von 
Seiten der Experten stark kritisiert (P2K109), als Gefahr für die Meinungsfrei-
heit gesehen (P1K110) und als potentiell verfassungs- und europarechtswidrig 
betrachtet (P2K35). Aufgrund zahlreicher unbestimmter Rechtsbegriffe 
(P1K186), einem fehlenden Richtervorbehalt beim Drittauskunftsanspruch im 
Gesetzesentwurf und einer ausbleibenden Spezifikation, wer unter das Gesetz 
fällt (P1K188), werden dem Entwurf starke Mängel unterstellt. Es müsse den 
Aussagen der kodierten Reden zufolge klare Angaben geben, dass auch Platt-
formen, die weniger als 2 Millionen Nutzer haben, unter das Gesetz fallen, weil 
auch diese eine gesellschaftliche Relevanz besitzen könnten (P1K224), diese 
fehlen im Gesetz jedoch komplett. Weiterhin ist im Entwurf keine Gegenüber-
stellung von Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrechten und den Löschpflichten 
enthalten (P2K81), was aufgrund der Berührung des Gesetzesvorhabens mit 
den Grundrechten dringend nötig wäre (P1K188). Des Weiteren könnte durch 
die Möglichkeit, dass jeder ohne Richtervorbehalt die Daten anderer Nutzer bei 
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den Plattformanbietern anfragen und erhalten kann, der digitalen Bloßstellung 
und Gefährdung im Netz Tür und Tor geöffnet werden (P1K120). Ebenfalls 
ausbleibend, auch nach der Verabschiedung des NetzDG, ist eine Spezifikation, 
wer die neutrale Stelle zur regulierten Selbstregulierung finanziert und wie un-
abhängig diese ist (P3K104). Zusätzlich zu diesen Mängeln im Gesetzesentwurf 
finden sich in den kodierten Aussagen Befürchtungen, welche Folgen die oben 
beschriebenen Mängel nach sich ziehen könnten. So wird durch die Bestrebun-
gen der Unternehmen, den Bußgeldern zu entkommen, ein „Overblocking“ 
(Plattformanbieter löschen Inhalte in großer Zahl, um nicht Gefahr zu laufen, 
ein Bußgeld zahlen zu müssen, ob ein Inhalt dabei rechtlich womöglich völlig 
unbedenklich ist, könnte dadurch leicht unberücksichtigt bleiben und die In-
halte ebenfalls gelöscht werden.) befürchtet (P2K127), wodurch ein schleichen-
der Zensureffekt entstehen könnte (P1K121). Da es durch die einseitigen 
Löschpflichten keine Möglichkeit gibt, gelöschte Inhalte wiedereinzustellen 
(P1K188), die in vorauseilendem Gehorsam (P2K127) von den Plattforman-
bietern entfernt worden sind, können völlig legitime Beiträge nicht wiederher-
gestellt werden und sind unwiederbringlich gelöscht. Es wird zudem angemerkt, 
dass ein Löschen von Inhalten und die Sperrung von Nutzern, die rechtswidrige 
Aussagen im Netz veröffentlicht haben, keine anständige Lösung sind 
(P1K186) und Bußgeldtatbestände der komplexen Problematik des gesell-
schaftlichen Umgangs mit Respektlosigkeiten nicht gerecht werden (P2K68). 
Zum Schluss der Kritik des Gesetzesvorhabens vor der Verabschiedung und 
Durchsetzung des NetzDG wird der Regierung vorgeworfen, dass die Ent-
scheidung über die Rechtswidrigkeit eines Inhaltes durch das Gesetz Privaten 
überlassen wird, da durch das NetzDG Plattformanbieter anstatt Gerichte über 
die Strafbarkeit eines Inhaltes entscheiden (P2K33).  

Die Kritik bezüglich der Implementation des NetzDG nach der Verabschiedung und 
dem Inkrafttreten des Gesetzes fügt sich direkt an die zuvor geäußerten Befürch-
tungen an, welche der Gesetzesentwurf vermuten ließ. So wird weiterhin kriti-
siert, dass es keine klaren Verfahrensregeln gibt (P3K127), keine Clearingstellen 
eingerichtet worden sind (P4K21), keine einfachen ordentlichen Rechtswege 
eingeführt worden sind (P4K21) und die vorhandenen Meldewege juristisches 
Vorwissen voraussetzen, was kaum jemand leisten kann (P4K74). Weiterhin 
sind die Angaben zu den Transparenzberichten, welche von den weiterhin we-
nig transparent agierenden (P4K74) Plattformanbietern eingereicht werden 
müssen, nicht differenziert genug, sodass die Berichte nicht miteinander vergli-
chen werden können (P4K77). Ebenso ist im Gesetz nicht klar genug definiert 
worden, welche Inhalte „offensichtlich rechtswidrig“ sind (P3K5), ferner kom-
men Tatbestände wie Propaganda, Cybergrooming und Volksverhetzung im 
NetzDG nicht vor (P4K17). Ebenfalls unzureichende Angaben gibt es zu der 
Einrichtung der regulierten Selbstregulierung, sodass nicht klar wird, wer die 
Mitglieder auswählt, die Finanzierung trägt und das neutrale Gremium kontrol-
liert (P3K104). Ein Monitoring über den Status von Opfern rechtswidriger 
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Inhalte im Netz ist nicht realisierbar (P4K65), ebenso wenig wie die Einführung 
einfacher Meldewege (P4K67). Hinzu kommt, dass die viel zu kurzen Lösch-
fristen (P3K127) und die Bußgeldtatbestände nicht wirksam sind und zudem 
schädlich für den Umgang der Menschen im Netz (P3K120). Weitere Aussagen 
beinhalten den Vorwurf, wie auch vor dem Inkrafttreten bereits kritisiert wurde, 
dass das Gesetz die Meinungsfreiheit massiv bedroht, einen Eingriff in die Pres-
sefreiheit, die Informationsfreiheit und die Rundfunkfreiheit darstellt (P3K83), 
da die Entscheidung über die Strafbarkeit eines Inhaltes Privaten überlassen 
wird (P3K83), und dass es keinen Mechanismus und keine Einspruchsmöglich-
keit betroffener Nutzer zur Wiedereinstellung zu Unrecht gelöschter Inhalte 
gibt (P3K12). Ein anderer Debattenbeitrag enthält die Aussage, dass rechtlich 
unbedenkliche, aber dennoch entfernte Inhalte trotz Einspruch und Einschal-
ten von Anwälten nicht wieder veröffentlicht wurden (P4K80). Anstatt die Ent-
scheidung über die Rechtswidrigkeit eines veröffentlichten Inhaltes einer Soft-
ware oder schlecht bezahlten und juristisch unqualifizierten Mitarbeitern zu 
überlassen (P3K107), sollte die Rechtsdurchsetzung von öffentlichen Gerich-
ten geregelt werden (P3K29). Eine Besonderheit der Debattenbeiträge nach Ver-
abschiedung und Inkrafttreten des NetzDG ist, dass auch Aussagen zu Entwicklun-
gen zu finden sind, die erst nach der Implementation beobachtet werden kön-
nen. So lässt sich, den kodierten Inhalten zufolge, kein Rückgang der Hasskri-
minalität in sozialen Netzwerken beobachten (P4K22) und wenn Inhalte ge-
löscht werden, dann auf Basis der Gemeinschaftsstandards und nicht aufgrund 
der Vorgaben des NetzDG (P4K43). Außerdem entsteht durch die massenhafte 
Sammlung von Daten eine weitere Debatte um datenschutzrechtliche Belange 
(P4K67). Das NetzDG, so wird es knapp zusammengefasst, ist „ineffizient, 
teuer, nutzlos und verfassungswidrig“ (Joana Eleonora Cotar, AfD, Plenarpro-
tokoll vom 17.1.2019, Fundstelle: P4K43). Es wird konstatiert, dass durch das 
NetzDG alles schwieriger wird, weil es mehr Vorschriften gibt, mehr Bürokra-
tie und schlussendlich auch mehr Kosten für die Bürger (P4K49). Schlussend-
lich wird das Gesetz auch als undemokratisch (P3K29) und als „unsägliches 
Zensurgesetz“ (Joana Eleonora Cotar, AfD, Plenarprotokoll vom 12.12.2017, 
Fundstelle: P3K1) bezeichnet.  

Auch der politische Prozess der Lösungssuche wird den kodierten Inhalten zufolge 
stark kritisiert. Bereits vor der Verabschiedung und dem Inkrafttreten des NetzDG be-
klagten einige Redner, dass der Gesetzesentwurf von Justizminister Maas sehr 
eilig vorgebracht wurde (P2K73) und dass der Gesetzgebungsprozess selbst viel 
zu schnell (P2K73) und ohne ausführliche Absprachen mit dem Parlament 
stattgefunden hat (P2K73). Es gab interne Gespräche der entsprechend zustän-
digen Politiker, ohne das Parlament miteinzubeziehen, was dem Anspruch einer 
seriösen Bearbeitung des Problems nicht gerecht wird (P2K73). Die schnelle 
Einbringung des Gesetzesvorschlages und der daraufhin eilig durchlaufene po-
litische Gesetzgebungsprozess resultierten aus der Notwendigkeit einer Regu-
lierung heraus, weil die Politik zuvor zu lange auf den „Goodwill“ der Konzerne 
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vertraut hat, die keine Regulierungsmaßnahmen auf freiwilliger Basis etablierten 
(P2K181). Dadurch könnte auch die Akzeptanz des Gesetzesvorhaben in der 
Bevölkerung sinken (P2K181). Zuletzt dürfe das Notifizierungsverfahren der 
EU nicht vergessen werden, durch das der Gesetzesvorschlag noch hindurch 
müsse, was aufgrund der zeitlich engen Abfolge zu einer Engführung des poli-
tischen Gesetzgebungsprozesses führe (P1K187). Die Kritik bezüglich des po-
litischen Prozesses lässt den kodierten Inhalten zufolge auch nach der Verabschie-
dung und dem Inkrafttreten des NetzDG nicht nach. Zum einen wird der Bun-
desregierung vorgeworfen, dass rechtliche Bedenken und Einsprüche gegen das 
Gesetz nicht berücksichtigt wurden (P3K127), zum anderen ist eine Nachbes-
serung des Gesetzes aufgrund der festgelegten Evaluation erst nach drei Jahren 
möglich (P4K72). Des Weiteren finden sich in den bearbeiteten Parlamentsmit-
schriften erhebliche Vorwürfe gegen die Bundesregierung. So wird ihr vorge-
worfen, dass eine Initiative zur Aufstockung und Ausbildung von Personal in 
Ermittlungsbehörden bislang ausbleibt (P3K115), der Gesetzesentwurf des 
NetzDG nicht in der Kompetenz des Bundes lag (P4K52) und der Bundestag 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung (des Gesetzes) nicht beschlussfähig war 
(P3K2). Zudem, so wird es der Regierung, den Kodierungen der Protokolle 
zufolge, vorgeworfen, wüsste sie ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht 
über die Wirksamkeit gegen rechtswidrige Inhalte in sozialen Netzwerken Be-
scheid (P4K72) und würde angestelltes Personal mit Verweis auf die schwierige 
Bearbeitung der Fälle nicht abbauen (P4K40), obwohl die Anzahl der Be-
schwerden nur etwa der Hälfte der im Voraus geschätzten Menge von ca. 25000 
Fällen entspricht (P4K34). Außerdem ist die Bearbeitung der Transparenzbe-
richte zu bemängeln, da Berichte aus dem Jahr 2018 (Juni) auch zu Beginn des 
Jahres 2019 noch nicht ausgewertet sind (P4K43). Zuletzt finden sich in den 
kodierten Debattenprotokollen auch Aussagen zu der Motivation der Bundes-
regierung für das Gesetz und den mangelhaften Gesetzgebungsprozess. Dem 
Justizministerium wird vorgeworfen, sich mit einem eiligen politischen Prozess 
und dem NetzDG aus der Verantwortung (zur sorgfältigen Bearbeitung der 
problematischen Situation) ziehen zu wollen (P4K92). Zudem, so den Inhalten 
eines Debattenbeitrages nach, würde die Bundesregierung die Diskurshoheit 
zurückgewinnen wollen, die durch den offenen Diskurs im Internet verloren 
gegangen ist (P3K16).  

Pro:  

Anders als bei den Argumenten und Inhalten, welche kritisch gegen die vorhe-
rigen Maßnahmen zur Problemlösung gerichtet sind, gibt es weder vor noch nach 
der Verabschiedung und dem Inkrafttreten des NetzDG kodierte Inhalte, welche ver-
gangene Versuche zur Lösung untermauern oder als gut und wirkungsvoll be-
zeichnen.  

Zumindest zu der Implementation der Vorgaben des NetzDG lassen sich den ko-
dierten Inhalten zufolge zustimmende Aussagen finden. Noch bevor das Gesetz 
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verabschiedet wurde, findet sich bereits der Hinweis, dass es gemäß dem NetzDG 
anders, als es häufig kritisiert wurde, keine Verlagerung der Rechtsdurchsetzung 
und Kompetenz über die Entscheidung der Strafbarkeit eines Inhaltes an die 
Anbieter sozialer Netzwerke geben wird (P2K50). Nach der Verabschiedung und 
dem Inkrafttreten des Gesetzes konstatieren einige Redner, dass das NetzDG 
gute Ergebnisse erzielt. So besteht die Möglichkeit von Nutzern, die eigenen 
Kommentare wieder zu entfernen (P3K174). Zudem mussten die Plattformbe-
treiber ein effektives Beschwerdemanagement einführen und massiv Personal 
einstellen (P3K168). Weiterhin gibt das NetzDG, anders als behauptet, keine 
neuen Verhaltensvorschriften für das Miteinander in sozialen Netzwerken vor 
(P3K171). 

Auch bezüglich des Gesetzgebungsprozesses finden sich nach der Verabschiedung und 
dem Inkrafttreten des Gesetzes positive Aussagen. Anzumerken ist, dass bereits 
während der Debatte um das Gesetz aufgrund der Neuartigkeit des Vorhabens 
eine Evaluation festgelegt worden ist, wodurch dem nötigen verantwortungs-
vollen und seriösen Umgang mit der Thematik Rechnung getragen wurde 
(P4K98). Eine Evaluierung des Gesetzes und eine anschließende Verbesserung 
sind demnach möglich und gewollt (P4K107).  

 

5.9.5 Extrahierte Inhalte der Strukturierungsdimension „Öffentlichkeit“  

Dass Öffentlichkeit, wie John Dewey feststellte (siehe Kap. 2.7), ein schwer zu 
fassender und flexibler Begriff ist, der eine beachtliche Menge an Ausprägungen 
beschreiben kann, zeigt sich sehr deutlich anhand der kodierten Protokolle. So 
lassen sich dort Aussagen zu Akteuren finden, die unmittelbar Verantwortliche so-
wie unmittelbar betroffene Geschädigte umfassen. Ebenso lassen sich mittelbar Verant-
wortliche und mittelbar betroffene Akteure und Interessensvertreter voneinander unter-
scheiden. Auch unbeteiligte externe Akteure, die dennoch Erwähnung finden, 
sind zu nennen. Die Aufzählung der genannten Akteure wird im Folgenden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit ohne die beigefügte Kennung der Fundstellen 
erfolgen. Alle genannten Akteure auf Basis der kodierten Inhalte lassen sich im 
beigefügten Anhang 4 „Reduktion aller kodierten Inhalte“ in der Tabelle 
„Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennungen für ‚Öffentlich-
keit‘ (Orange) und Reduktion“ entnehmen. 

Zu den unmittelbar für die problematische Situation verantwortlichen Akteuren zäh-
len internationale Großkonzerne, die Betreiber sozialer Netzwerke und anderer 
Plattformen (Facebook, Twitter, YouTube, Google und weitere Social Media 
Plattformen), kommerzielle Plattformen mit Kommunikationsmonopol und 
anonyme Verbrecher im Internet.  

Die unmittelbar von der problematischen Situation betroffenen Opfer von Strafta-
ten und rechtswidrigen Inhalten im Netz bestehen ganz allgemein aus den 
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Nutzern der Plattformen, wie beispielweise aus Flüchtlingshelfern, Personen 
der Öffentlichkeit, Jugendlichen, Kindern, Schülern, Schiedsrichtern, Politi-
kern, Lehrkräften, Zuwanderern, Netzaktivisten und  Engagierten in Sozialpro-
jekten. Ebenfalls betroffen sind Ärzte oder vergleichbare Berufsstände, die sich 
auf Bewertungsplattformen einer Beurteilung aussetzen müssen, ungeachtet der 
Tatsache, ob sie dies wollen oder nicht.  

Zu den mittelbar für die problematische Situation bzw. für die Bearbeitung der-
selben verantwortlichen Akteuren gehören Personen, Ausschüsse, Parteien und 
Einrichtungen der Politik. Hierbei sind das Bundesamt für Justiz, der Bundes-
rat, die Bundesländer, die Parteien (CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP und 
AfD), der Staat als Gesetzgeber, der Rechtsstaat, das Parlament, Ausschüsse, 
die entsprechenden Sachverständigen in den Ausschüssen und die Parlamenta-
rier zu nennen. Außerdem werden auch die EU-Kommission und der UN-
Menschenrechtsrat als Gremien supranationaler Institutionen genannt. Zusätz-
lich kommen berufene Behörden hinzu, wie beispielsweise die Staatsanwalt-
schaften, die Justizbehörden der Länder, das Bundeskriminalamt, Ermittlungs-
behörden und die Gerichte der Länder.  

Die mittelbar von der problematischen Situation sowie den Maßnahmen zur Lö-
sung dieser Problemsituation betroffenen Akteure sind zahlreich und reichen von 
Interessensvertretern wie dem deutschen Richterbund, Vertretern aus der Wirt-
schaft, Vertretern von NGO´s,  Journalistenverbänden und Vertretern des BIT-
KOM über Repräsentanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weiterer 
Fernsehsender und anderer Telemediendienstanbieter bis hin zur Amadeu-An-
tonio-Stiftung. Des Weiteren finden sich Aussagen der Redner zu Meinungs-
trägern aus dem Jugendschutz, vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages 
und zu Vertretern von Verlagen, Redaktionen, Zeitungen und Reporter ohne 
Grenzen. Rechtswissenschaftler und andere Experten äußerten sich den kodier-
ten Inhalten nach ebenfalls in der Debatte um das NetzDG. Schlussendlich 
wird auch noch der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit genannt, 
der sich aufgrund der brisanten Thematik des NetzDG zu der Problematik äu-
ßerte.   

Zu den externen, aber der Vollständigkeit halber zu erwähnenden Akteuren, die 
in den kodierten Plenarprotokollen genannt werden, gehören neben Einzelper-
sonen wie dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan und dem russischen 
Präsidenten Putin auch unbenannte Akteure wie inländische Zustellungsbevoll-
mächtigte, qualifizierte Mitarbeiter sozialer Netzwerke und Mitglieder plural be-
setzter Gremien, die künftig womöglich alle zur Erfüllung der Vorgaben des 
NetzDG eingestellt werden könnten. Länder wie China oder der Iran werden 
als mögliche nichtdemokratische Staaten genannte, die den Inhalt des NetzDG 
als Option der Zensur nutzen könnten oder die im Falle Irlands bislang auf-
grund der niedrigen Steuerbelastung meist den Standort für die Firmensitze der 
weltweit agierenden Unternehmen darstellen. Verfassungsfeindliche 
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Organisationen als mögliche Nutznießer der problematischen Situation werden 
selbstverständlich auch in den Reden erwähnt.  

 

 Schritt 10: Ergebnisinterpretation 
 

Die vorausgegangenen Zusammenfassungen der kodierten Plenarprotokolle 
werden nun genutzt, um die eingangs gestellte Forschungsfrage zu beantworten 
und die theoretischen Rahmenbedingungen, die John Dewey in seiner Prob-
lemlösungsheuristik unspezifisch und vornehmlich auf metaphysischer Ebene 
vorgezeichnet hat, mit Inhalt zu füllen. Dies kann erfolgen, wenn die Inhalte 
der Protokolle, welche nach den von Dewey beschriebenen Dimensionen eines 
experimentaldemokratischen politischen Problemlösungsprozesses inhaltlich 
kategorisiert worden sind, in aggregierter Form in die theoretische Basis einge-
bettet werden. Auf Grundlage dieser Einbettung lassen sich für den in dieser 
Ausarbeitung ausgewählten Fall Aussagen über die prozesshafte und akteurs-
bezogene Beschaffenheit des Problemlösungsprozesses treffen. Um einen prä-
zisen Rückbezug zum theoretischen Abschnitt dieser Arbeit zu gewährleisten, 
richtet sich die folgende inhaltliche Zuordnung chronologisch nach den erläu-
terten Aspekten der Dewey´schen Theorie der "Inquiry" in fünf Schritten (siehe 
Kap. 2.5) und seiner flexiblen, situativen Öffentlichkeitskonzeption11 (siehe 
Kap. 2.7).  

In Rückbezug auf die theoretische Basis der Strukturierungsdimensionen (siehe 
Kap. 2.5 und 2.7) lassen sich aus den extrahierten Inhalten (siehe Kap. 5.9) und 
den darauf aufbauenden induktiven Unterkategorien Implikationen für die An-
wendung der Untersuchungsschritte der „Inquiry“ und für die Definition der 
situativ zu bestimmenden „Öffentlichkeit“ ableiten. 

Schritt 1 „Erkenntnis der unbestimmten Situation“: 

Auch wenn der erste Schritt der „Inquiry“ im theoretischen Abschnitt der vor-
liegenden Ausarbeitung (siehe Kap. 2.5) nicht als Strukturierungsdimension 
operationalisiert worden ist und somit nicht in den Prozess der Analyse mitein-
bezogen worden ist, so ist es der Vollständigkeit der Explikation der fünf 
Schritte Problemlösungsheuristik halber sinnvoll, einige situationsspezifische 
Angaben zu nennen. Die Erkenntnis, dass es in sozialen Netzwerken zu keiner 
wirkungsvollen Durchsetzung der deutschen Rechtsnormen kommt, bildet den 
Ausgangspunkt der gesamten Debatte sowohl um das NetzDG als auch um 
vorherige Maßnahmen zur Lösung des untersuchten Problems. Das NetzDG 

 
11 Der Bezug zu der konkreten debattierten Thematik des NetzDG wird dabei bewusst gering 

gehalten, weil vornehmlich die Bezüge der Kodierergebnisse zu den theoretischen Konzep-
ten Deweys im Fokus der Verknüpfung der konkreten situativen Anwendung mit der Konzep-
tion der „Inquiry“ und Deweys flexiblen Begriffs von „Öffentlichkeit“ steht.  
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ist ein Teilausschnitt des Untersuchungs- und Lösungsprozesses der problema-
tischen Situation einer mangelnden Rechtsdurchsetzung auf social media Platt-
formen. Für John Dewey bedeutet die Erkenntnis, dass eine Situation „unbe-
stimmt“, demnach problematisch ist, bereits eine notwendige Leistung. So ist 
eine Betrachtung unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten mit Bezug auf die 
Regeln des Zusammenlebens nötig, um eine Situation als Problem zu identifi-
zieren. Es reicht nicht aus, eine subjektive Bewertung der Situation als Grund-
lage für oder gegen eine Untersuchung heranzuziehen oder schlicht die beurtei-
lende und bewertende Perspektive zu wechseln. Konkret lässt sich dies an ei-
nem Beispiel aus der gewählten Thematik verdeutlichen: Wenn eine Person im 
digitalen Raum Cybermobbing zum Opfer fällt und dies äußert, ist es nicht aus-
reichend, dieser Aussage blind zu folgen, vielmehr muss die Situation kritisch 
betrachtet und auf Basis umfangreicher Informationsbeschaffung als faktisch 
problematisch identifiziert werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass den Aus-
sagen der einzelnen Person kein Glauben geschenkt wird, jedoch könnte es sich 
in diesem Fall auch um den Versuch handeln, an die Bestandsdaten anderer 
Nutzer zu gelangen und diesen zu schaden, ohne dass eine Straftat wie das be-
sagte Cybermobbing tatsächlich stattgefunden hat. Andersherum darf auch kein 
Perspektivwechsel der Bewertungen vorgenommen werden, demnach darf den 
Aussagen von 100 Personen, die angeben, dass kein Cybermobbing stattgefun-
den hat und die Situation demnach kollektiv und subjektiv als „bestimmte“ und 
damit unproblematisch beschrieben haben, ebenfalls nicht blind gefolgt wer-
den. Das Opfer der Straftat Cybermobbing würde dadurch schutzlos bleiben, 
obwohl der Gesetzesverstoß in jeder Hinsicht stattfinden würde und die Würde 
des Menschen, die Persönlichkeitsrechte und Normen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens empfindlich verletzt werden würden.  

Schritt 2 „Problemdefinition“: 

Theoretisch legte Dewey bereits fest, dass die Problembeschreibung eine Ab-
grenzung der habitualisierten Verhaltensweisen und institutionalisierten Prob-
lemlösungsstrategien zu den nicht bestimmten und unbekannten situativen Ele-
menten einer problematischen Lage beinhaltet. Durch die konkrete Anwen-
dung der weit gefassten Kategorien aus der Theorie lassen sich vier weitere Di-
mensionen zu dieser Abgrenzung hinzufügen. Die ursächlichen Entstehungs-
bedingungen der vorliegenden unbestimmten, problematischen Situation wer-
den definiert (siehe die Unterkategorie „Ursache des Problems“ im Anhang 5, 
rechte Spalte). Ebenso wird die allgemeine Problemsituation beschrieben, ohne 
konkrete Ausprägungen zu nennen (siehe die Unterkategorie „Problembe-
schreibung“ im Anhang 5, rechte Spalte). Die tatsächlichen Formen, die das 
Problem annehmen kann, werden, losgekoppelt von der bloßen oberflächlichen 
Beschreibung des Problems, ausführlich erläutert und mit Beispielen begreifbar 
gemacht (siehe die Unterkategorie „Ausprägung des Problems“ im Anhang 5, 
rechte Spalte). Die weitreichenden Konsequenzen, die die vorliegende 
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problematische Ausgangssituation zur Folge haben könnte, ist schlussendlich 
ebenfalls hinzuzufügen (siehe die Unterkategorie „Weitreichende Folgen im 
Anhang 5, rechte Spalte). Im vorliegenden Fall der Debatte um das NetzDG ist 
der Phase der Problemdefinition zusätzlich zu einer Abgrenzung von bekann-
ten und unbekannten Elementen der Problemsituation die Dimension des 
„Werdegangs“ des Problems (Ursache, Beschreibung, Ausprägung, Folgen) 
hinzugekommen, diese kann wiederum zeitlich ausdifferenziert werden.   

Schritt 3 „Kreativer Prozess der Ideensuche“: 

Die 3. Phase der fünf Schritte Problemlösungsheuristik nach Dewey beinhaltet, 
wie bereits im Theorieteil ersichtlich, den Prozess der Ideensuche. Mögliche 
Hypothesen zur Lösung des vorliegenden Problems werden miteinander und 
mit bereits bestehenden habitualisierten Handlungsmustern zur Problemlösung 
abgeglichen. Es bedarf laut Dewey auch einer gewissen Genialität bzw. Kreati-
vität auf Seiten der untersuchenden Akteure, um den gedanklichen Sprung von 
einer diffusen hypothetischen Vorstellung der Lösungsoption hin zu einer kon-
kreten Idee zu bewältigen. Durch die situationsbezogene Verwendung des De-
wey´schen Konzeptes der „Inquiry“ auf den Lösungsprozess um das NetzDG 
kann den Elementen der Abgleichung von hypothetischen und bestehenden 
Lösungsoptionen und Handlungsmustern der Aspekt der Zieldefinition hinzu-
gefügt werden (siehe Kap. 5.9.2). Was plausibel klingt, beschreibt Dewey ledig-
lich als eine Art von Mittel-Zweck-Wechselwirkung, bei der das Mittel und der 
Zweck (das definierte Ziel) sich gegenseitig bestimmen. Im Hinblick auf die 
konkrete Situation wird klar, dass die Zieldefinition maßgeblich bestimmt, was 
die Lösungsideen schlussendlich erreichen sollen. Die Anwendung der deduk-
tiven Kategorien auf die Debatte um das NetzDG hat zudem gezeigt, dass die 
Ideen zur Problemlösung auch hinsichtlich ihrer Anwendung betrachtet wer-
den müssen. Es kann im Kontext der ausgewählten Debatte unterschieden wer-
den, welcher Akteur unmittelbar mit der Durchsetzung der Idee betraut wird, 
oder welche Akteure von den hypothetischen Lösungsoptionen betroffen sein 
könnten.  

Schritt 4 „Implementation“: 

Anders als in der theoretischen Grundlage als Ableitung von Operationen, um 
die Ideen zur Problemlösung zu realisieren (siehe Kap. 2.5), beschrieben, wer-
den im politischen Problemlösungsprozess im 4. Schritt bereits Maßnahmen 
diskutiert, die eine Implementation und Durchführung des Gesetzesvorhabens, 
welches faktisch aus dem Prozess der Ideensuche hervorgeht, ermöglichen sol-
len. Die Umformulierung von Lösungsideen in durchführbare Operationen ge-
schieht auf Ebene des politischen Problemlösungsprozesses durch die Formu-
lierung von Policys. Gemäß Dewey werden die möglichen Maßnahmen mit be-
reits bestehenden Lösungsoptionen und Rahmenbedingungen abgeglichen, so-
dass mögliche Überschneidungen, Komplettierungsmöglichkeiten und 
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Verbesserungen bedacht und berücksichtigt werden. Die kodierten Inhalte der 
Redebeiträge zur Debatte des NetzDG enthalten diese Abgleichung mit beste-
henden Maßnahmen zur Reglementierung gesellschaftlicher Belange (Compli-
ance-Regeln/ Bußgeldandrohung bei Pflichtverstößen/ Unterlassungsansprü-
che). Diese bereits bestehenden Maßnahmen, welche in anderen reglementier-
ten Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens Anwendung finden, 
werden in Bezug auf die debattierte Problematik des NetzDG entsprechend 
abgeändert angewendet (Bußgeld bei Verstoß der Plattformanbieter gegen 
NetzDG/ Ansprechpartner im Verfahrensfall, sodass Unterlassungsansprüche 
auch in sozialen Netzwerken geltend gemacht werden können/ konkrete 
Löschfristen und Löschverfahren/ Einrichtung einer polizeilichen Internetwa-
che u.v.m.). Dem 4. Schritt der Problemlösungsheuristik nach John Dewey ist 
durch eine kategoriengetriebene Anwendung auf eine konkrete Problemsitua-
tion keine weitere ausdifferenzierende Dimension hinzuzufügen. Eine Abgren-
zung der fließenden Übergänge von bereits bestehenden Maßnahmen, zweck-
mäßig angepassten Maßnahmen und neuartigen Maßnahmen zur Implementa-
tion einer Problemlösung kann nur durch die individuelle Betrachtung der Lö-
sungsvorhaben in der jeweiligen Situation gelingen.  

Schritt 5 „Evaluation“: 

Um die Schritte der Implementation und Evaluation als Instrumente der Lö-
sungsdurchsetzung und Lösungsbewertung im politischen Prozess voneinander 
zu unterscheiden, ist dem 5. Schritt der Dewey´schen Problemlösungsheuristik 
ein in dieser Ausarbeitung ausschließlich evaluativer Zweck zugeschrieben wor-
den. Während am Schluss des gesellschaftlichen kooperativen Untersuchungs-
prozesses der „Inquiry“ nach John Dewey die Unterscheidung zwischen gelun-
gener Transformation einer „unbestimmten Situation“ in eine „bestimmte Si-
tuation“ oder einer gescheiterten Transformation steht, ist dieser Schritt in der 
vorliegenden Ausarbeitung zum Zwecke einer besseren Anwendung als Phase 
der Evaluation erweitert interpretiert worden. Wie bereits bei der Bildung der 
deduktiven Kategorien (siehe Kap.5.2) ersichtlich wurde, ermöglicht eine sol-
che Unterscheidung und Interpretation, dass die zunächst kontextunabhängige 
Heuristik zur Problemlösung ebenfalls flexibel betrachtet werden kann, inso-
fern sie einen Ermessensspielraum zulässt, in dem der Betrachter den einzelnen 
Schritten der „Inquiry“ das entsprechende situative Äquivalent zuordnen kann. 
Kurzum, der theoretisch weit gefasste 4. und 5. Schritt der „Inquiry“ beinhaltet 
die Umformung von Ideen in durchführbare situationsabhängige Operationen, 
die Bewertung dieser Operationen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und die 
abschließende Bewertung, ob eine Situationstransformation erfolgreich war 
oder nicht. Im Kontext der Kategorienbildung und im Hinblick auf die politi-
sche Problemlösung bedeutet dies, dass die Operationen Maßnahmen darstel-
len, die eine Implementation der Idee zur Problemlösung möglich machen. Ob 
diese Maßnahmen wirksam sind oder nicht, wird mit Blick auf die Folgen 
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bewertet. Ob schlussendlich eine erfolgreiche Situationstransformation stattge-
funden hat oder nicht, muss in jedem individuellen Fall der problematischen 
Problemlösung betrachtet werden. Die in dieser Ausarbeitung gewählte De-
batte um das NetzDG kann nur unter dem Vorbehalt als beendet deklariert 
werden, als dass jederzeit die Möglichkeit besteht, dass Akteure (siehe Kap. 
5.9.5) eine Abänderung oder Abschaffung des Gesetzes beabsichtigen. John 
Dewey sieht in dieser Ergebnisoffenheit aber keinen Mangel an Entscheidungs-
kraft, effektiver Problemlösung oder politischer Durchsetzungsfähigkeit, viel-
mehr stellt dieser ungewisse Ausgang die Weichen für einen erneuten Prozess 
der gesellschaftlichen kooperativen Untersuchung. Eine Problemlösung kann 
somit durchaus als „bestimmte Situation“ betrachtet werden, die eine effektive 
Lösung für die jeweilige Problemsituation darstellt. Dennoch bleibt sie eine Art 
von Arbeitshypothese, bis künftige „unbestimmte“ Aspekte der vormals gelös-
ten Situation nach neuen Impulsen der Problemuntersuchung verlangen. 

Nun lässt sich, wie weiter oben beschrieben, der 5. Schritt der „Inquiry“ als 
evaluative Phase betrachten. Demnach ist eine Bewertung der Problemlösung 
als wirksam oder gescheitert möglich. Die durch die Anwendung der dedukti-
ven Kategorie „Evaluation“ aus den vorliegenden Daten extrahierten Inhalte 
enthalten zusätzlich zu der bloßen Unterscheidung zwischen Lösungsvorhaben 
befürwortend (Pro) und ablehnend (Contra) auch weitere evaluative Aspekte. 
Dabei unterscheiden sich die bewertenden Aussagen hinsichtlich ihres Betreffs. 
Zum einen werden Maßnahmen bewertet, die bereits vor den Maßnahmen zur 
Implementation der Problemlösung, im vorliegenden Fall der Debatte um das 
NetzDG, getroffen worden sind (Runde Tische und Selbstverpflichtungen auf 
freiwilliger Basis ohne Erfolg/ Wirkungslose „Notice-and-Take-down“-Verfah-
ren). John Dewey äußert sich insofern zu der Verknüpfung von ehemaligen 
Lösungsbestrebungen und neuartigen Lösungsmaßnahmen, die durch die je-
weilige Problemuntersuchung entstanden sind, als dass innovative Lösungs-
maßnahmen mit bereits bestehenden Lösungsmöglichkeiten abgeglichen wer-
den und diese gegebenenfalls komplettieren. Zum anderen werden selbstver-
ständlich die Maßnahmen zur Implementation bewertet, die unmittelbar aus 
dem vorliegenden Problemlösungsprozess des NetzDG entsprungen sind. 
Hierbei gibt es sowohl positive (im Sinne von zustimmende) wie auch negative 
(im Sinne von ablehnende) Bewertungen (siehe Kap. 5.9.5). Zuletzt wird auch 
noch der Prozess der Problemlösung selbst bewertet (Eilig hervorgebrachter 
Gesetzesentwurf/ Fehlende Einbeziehung des Parlamentes/ Gesetzesentwurf 
wurde unsauber formuliert/ Geplante zukünftige Evaluation des Gesetzes, um 
Verbesserungen zu ermöglichen und einen verantwortungsvollen Umgang zu 
gewährleisten). Dies stellt insofern einen erweiternden Befund durch die kon-
krete situative Anwendung der Theorie dar, als dass John Dewey die Eigenre-
flexion der Akteure im Lösungsprozess nur indirekt impliziert. Die Akteure12 

 
12 In der kontextunabhängigen Lesart seiner naturalismusbasierten Theorie der „Inquiry“ als Or-

ganismus/Organismen bezeichnet. 
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betrachten auf einer übergeordneten Ebene der Untersuchung ihres Untersu-
chungsprozesses auch ihr eigenes Problemlösungsverhalten. Den Startpunkt 
dieser Untersuchung auf der Metaebene markiert, wie auch in allen weiteren 
Untersuchungsprozessen, die Feststellung der Akteure, dass eine „unbe-
stimmte“ Situation vorliegt, demnach der erste Schritt der „Inquiry“. Die „un-
bestimmte“ Situation ist im Falle der reflektierten Betrachtung des eigenen 
Problemlösungshandelns der Prozess der kooperativen gesellschaftlichen Un-
tersuchung. Ist dieses Mittel zum Zweck der Lösungsfindung nicht wirksam 
oder gestört, so muss auch der Lösungsprozess an sich untersucht werden.  

Zuletzt wäre anzumerken, dass sich die Strukturierungsdimension „Evaluation“ 
hinsichtlich ihrer zeitlichen Komponente von allen weiteren vier Strukturie-
rungsdimensionen unterscheidet. Wenngleich in den zusammengefassten und 
reduzierten extrahierten Inhalten in allen fünf Strukturierungskategorien be-
rücksichtigt wurde, ob die Aussage in einer der Reden vor der Verabschiedung 
(Plenarprotokolle vom 19.5.2017 und 30.6.2017) und dem In-Kraft-Treten des 
Gesetzesvorhabens oder danach (Plenarprotokolle vom 12.12.2017 und 
17.1.2019) herauskodiert wurde, zeigt sich lediglich in der Kategorie „Evalua-
tion“ eine deutliche Referenz zu den theoretischen Implikationen. John Dewey 
betont dabei ganz im Sinne einer pragmatischen Herangehensweise, bei der eine 
nüchterne Abwägung von Mitteln und erwartbaren zweckmäßigen Resultaten 
im Fokus der Problemlösung steht, die Mittel zum Zweck. Diese Mittel, welche 
hier die Maßnahmen zur Implementation der Lösungsidee sind, werden auch 
zur Bewertung des Zwecks herangezogen, welcher hier die Lösung der vorher 
bestimmten Problemsituation sind. Eine Bewertung der Lösungsidee und der 
dafür notwendigen Maßnahmen vor der letztendlichen Durchsetzung und nach 
der Implementation derselben ermöglicht so vorausschauend und rückblickend 
die Situation, den Aufwand zur Lösung und die angestrebte bzw. final erreichte 
Lösung zu bewerten. Welche Kalkulation die Akteure hinsichtlich des Auf-
wands zur Lösung im Verhältnis zum erwartbaren Nutzen angestellt haben, 
würde eine detaillierte inhaltliche Analyse der entsprechenden Redeinhalte er-
fordern und kann im Hinblick auf den Umfang und die Zielsetzung dieser Ar-
beit nicht geleistet werden.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Strukturierungsdimension 
„Evaluation“ durch die breite inhaltliche Abdeckung mithilfe der kodierten Re-
deinhalte entsprechend begreifbar gemacht wurde und auf die abstrakten theo-
retischen Implikationen angewendet werden konnte. Es können zustimmende 
(Pro) von ablehnenden (Contra) Aussagen unterschieden werden, ebenso wie 
eine zeitliche Unterteilung, die indirekt in Deweys Beurteilungskonzeption ent-
halten ist. Ebenfalls nur indirekt theoretisch berücksichtigt ist, wenn überhaupt, 
die Unterscheidung, welchen Sachverhalt der problematischen Situation bzw. 
des Problemlösungsprozesses die Akteure evaluieren. So kann eine Bewertung 
vorheriger Lösungsvorhaben derselben problematischen Situation ebenso wie 



Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussbetrachtung 

54 

 

die vorliegende aktuelle Problemlösungssuche bewertet werden. Weiterhin ist 
auch eine Evaluation des stattfindenden Lösungsprozesses festgestellt worden. 
Eine entsprechende detailliertere Betrachtung der genannten Sachverhalte, die 
durch die Akteure bewertet werden, bedürfte einer genaueren Auseinanderset-
zung mit den Konzeptionen zur Urteilsbildung, die John Dewey in seinem Spät-
werk „Logik. Die Theorie der Forschung“ (1937) in seine Beschreibung der 
„Inquiry“ eingebettet hat (siehe „Logik. Die Theorie der Forschung“ S. 154-
161).  

Flexibler Begriff der Öffentlichkeit: 

Die Extraktion der kodierten Inhalte, welche unter die Strukurierungsdimen-
sion „Öffentlichkeit“ fallen, hat gezeigt, dass der Begriff der „Öffentlichkeit“ 
bei John Dewey nicht umsonst nur unscharf formuliert wurde. Anhand der 
zahlreichen Akteure, die durch die Anwendung eines Kategoriensystems, wel-
ches wiederum zu Teilen auf John Deweys Öffentlichkeitskonzeption beruht, 
aus den vorliegenden Daten heraus selektiert wurden, hat sich die ganze Spann-
breite der möglichen an einer problematischen Situation beteiligten Akteure ge-
zeigt. Auch wenn durch die Datenwahl, mit der unvermeidbare Informations-
verluste einhergehen, durchaus die Gefahr besteht, dass relevante Akteure in 
dieser Ausarbeitung unberücksichtigt bleiben, so konnten dennoch viele Ak-
teure deutlich identifiziert werden. Die theoretisch explizit beschriebenen un-
mittelbar betroffenen Akteure (Plattformanbieter/ Kriminelle Netzwerknut-
zer/ Plattformnutzer als Opfer von strafbaren Inhalten) und mittelbar betroffe-
nen Akteure (Politische Parteien/ Politische Institutionen/ Ermittlungsbehör-
den/ Interessensgruppen aus der Wirtschaft und aus der Justiz/ Medienvertre-
ter) konnten klar definiert und ebenfalls in Kategorien unterschieden werden. 
Dabei ist je nach Akteur zu differenzieren, ob dieser für die Situation verant-
wortlich (Direkt ursächlich verantwortlich oder im Sinne einer verbindlichen 
Regelung der Situation indirekt verantwortlich) oder von dieser Situation be-
troffen ist (Direkt betroffen von der Problemausprägung oder indirekt betrof-
fen von den Folgen des Problems oder den Maßnahmen zur Lösung des Prob-
lems). In „Die Öffentlichkeit und ihre Probleme“ (1927) widmet sich Dewey 
den kommunikativen Interaktionsformen gesellschaftlicher Akteure. Dies bie-
tet einen hervorragenden Anknüpfungspunkt, möchte man das kommunikative 
Gefüge, in welches die Akteure eingebettet sind, aus der Perspektive Deweys 
näher betrachten.    

 

6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussbetrachtung 
 

Nun gilt es aus den Ergebnissen, die in den Kapiteln 5.9 und 5.10 dargestellt 
worden sind, die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, um die eingangs gestellte 
Forschungsfrage und die Annahmen zu beantworten, die im Theorieteil dieser 
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Arbeit (siehe Kap. 2.8) aus den theoretischen Konzepten Deweys hergeleitet 
und formuliert worden sind. Da die formulierten Annahmen aus der Theorie 
heraus abgeleitet wurden und die Theorie wiederum den Ausgangspunkt der 
Forschungsfrage darstellt, werden im Folgenden zunächst die beiden Annah-
men näher betrachtet, bevor zum Schluss der Versuch unternommen wird, die 
Forschungsfrage zu beantworten. Wie bereits angemerkt (siehe Kap. 2.8), geht 
die zweite Annahme aus der ersten formulierten Annahme hervor. Sie ist ein 
impliziter Bestandteil der ersten Annahme und bedarf somit gesonderter Be-
trachtung, um auch eine Aussage über die erste Annahme treffen zu können.  

Annahme 2: Durch eine praktische Anwendbarkeit des Theorieansatzes ist davon auszu-
gehen, dass die theoretischen Elemente einen situativen Bezugspunkt enthalten. Begrifflichkei-
ten, die im Theorieteil der Arbeit erläutert werden, sollten am Ende der Ausarbeitung durch 
die Anwendung am Material mit Inhalt gefüllt werden können.  

Um auf eine Anwendbarkeit der Theorie John Deweys schließen zu können, 
gilt es zunächst festzuhalten, ob eine Nutzung seiner Konzeption durch ein ge-
eignetes Analyseverfahren möglich ist. Im Hinblick auf die Ergebnisse der vor-
liegenden Ausarbeitung lässt sich erst einmal feststellen, dass die Antwort auf 
die Frage, ob alle deduktiven Kategorien inhaltliche Ausgestaltung erfahren ha-
ben, je nach Perspektive anders zu beantworten ist. Aus der Perspektive eines 
Beobachters, der eine umfassende theoretische Präzisierung durch die Ver-
knüpfung von deduktiver und induktiver Kategorienbildung erwartet hat, sind 
die Analyseergebnisse eher ernüchternd. Zwar konnten für jede der fünf de-
duktiven Strukturierungsdimensionen zahlreiche Inhalte aus dem Material ex-
trahiert werden, jedoch ließ die Theorie keine detaillierte Kategorienbildung 
derart zu, dass die Plenarprotokolle anhand eines eindeutig trennscharfen, aus-
schöpfenden und überschneidungsfreien Kategoriensystems durchstrukturiert 
werden konnten. Nichtsdestotrotz konnte in der Ergebnisdarstellung (siehe 
Kap. 5.9) deutlich gezeigt werden, welche Inhalte sich hinter den diffusen und 
weit gefassten theoretischen Konzeptionen Deweys verbergen. Aus der Per-
spektive eines Beobachters, dessen Fokus lediglich auf der Nutzung der De-
wey´schen Theorie als Muster liegt, mit dem Datenmaterial durchleuchtet und 
strukturiert werden kann, bietet Deweys Konzeption durchaus eine valide 
Grundlage, um mit einschlägigem theoretischem Vorwissen ein sauberes Ana-
lysesystem zu bilden. Der Forscher muss sich zu diesem Zwecke jedoch stets 
darüber im Klaren sein, dass eine entsprechende Eigeninterpretation eine große 
Angriffsfläche für kritische Meinungen darstellt. Die Bildung des Kategorien-
systems muss stets einen unmittelbaren Bezug zu den entsprechenden theore-
tischen Elementen Deweys vorweisen, ansonsten könnte der Vorwurf aufkom-
men, die Dewey´sche Theorie sei willkürlich und nach den eigenen Vorstellun-
gen interpretiert worden. Auch in der vorliegenden Ausarbeitung wurden die 
theoretischen Implikationen Deweys auf Basis des Vorwissens des Forschers 
gebildet, um sie auf die zu analysierende Situation überhaupt anwenden zu 
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können. Es wäre jedoch falsch, von einer Eindeutigkeit bezüglich der Interpre-
tation der theoretischen Prämissen und bezüglich der Zuordnung der Inhalte 
zu eben diesen zu sprechen. Die subjektiven Interpretationen der Dewey´schen 
Problemlösungsheuristik und seiner Öffentlichkeitskonzeption durch den For-
scher bilden aufgrund der fehlenden ausformulierten theoretischen Vorgaben 
den einzigen Weg, um die Theorie auf einen vorliegenden Sachverhalt anzu-
wenden. Die theoretisch beabsichtigte Unschärfe stellt dadurch das größte 
Problem bei der Anwendung der Dewey´schen Theoriekonzepte dar.    

Annahme 1: Der von John Dewey weit gefasste theoretische Rahmen der „Inquiry“ sollte 
zweckmäßig flexibel auf die gewählte Problemsituation angewendet werden können und 
dadurch eine inhaltliche Präzisierung erfahren. 

Betrachtet man die zahlreichen unkonkreten Formulierungen und Begrifflich-
keiten, die in den Analyseschritten vor der Extraktion der Inhalte aus dem Ma-
terial genutzt worden sind, so stellen diese bereits Hinweise auf die komplizierte 
Anwendbarkeit des Theorieansatzes dar. Doch auch nachdem mithilfe der the-
oretisch hergeleiteten Strukturierungsdimensionen die Aussagen aus den Ple-
narprotokollen inhaltlich strukturiert worden sind, sind nur bedingt präzisere 
inhaltliche Beschreibungen der theoretischen Elemente möglich geworden. 
Trotz der zahlreichen zwangsläufig subjektiven Interpretationen lassen sich zu-
mindest für den vorliegenden Fall der Debatte um das NetzDG einige Aussa-
gen über die Beschaffenheit der zunächst nur theoretisch vorliegenden Katego-
rien der Dewey´schen Problemlösungsheuristik und seines Öffentlichkeitsbe-
griffs formulieren. Immer mit dem Hinweis versehen, dass es sich bei den her-
geleiteten Unterkategorien um die Ergebnisse eines kognitiv begrenzten for-
schenden Individuums handelt, wurde im 10. Analyseschritt dieser Ausarbei-
tung (siehe Kap. 5.10) dementsprechend versucht, eine Übersicht an möglichen 
Ausdifferenzierungen der theoretischen Bestandteile der „Inquiry“ und des si-
tuativ zu bestimmenden Begriffs der Öffentlichkeit zu leisten.  

Forschungsfrage: „Wie kann eine situative Anwendung der pragmatischen Problemlö-
sungsheuristik (Inquiry) von John Dewey gelingen und welche konkreten theoretischen Impli-
kationen lassen sich aus dieser Anwendung für das vornehmlich weit gefasste Konstrukt De-
weys ableiten ?“  

Im Hinblick auf die Ergebnisse der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse, 
die in dieser Ausarbeitung an den Plenarprotokollen der Debatte um das 
NetzDG angewendet worden ist, kann festgehalten werden, dass eine Anwen-
dung der Dewey´schen Problemlösungsheuristik einer entsprechenden Analy-
setechnik bedarf, um den theorieimmanenten Erwägungen nicht zu widerspre-
chen. Die Einzelfallbetrachtung eines realpolitischen Problemlösungsprozesses 
vereint daher die Bedingungen, die ein situativer Untersuchungsprozess eines 
konkreten Problems vorgibt. Eine Anwendung kann somit durch eine Analy-
semethode gelingen, die unter der Berücksichtigung aller theoretischen 
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Prämissen ausgewählt wird. Sie bietet das Medium, durch welches das Modell 
und die Begriffe Deweys an einen vorliegenden Ausschnitt der wahrnehmbaren 
Realität herangetragen werden können. Die theoretischen Implikationen, die 
sich durch eine solche situative Verwendung herleiten lassen, sind damit jedoch 
durch die Analysemethode und die gewählten Daten maßgeblich beeinflusst. In 
dieser Ausarbeitung ließen sich die deduktiven Strukturierungsdimensionen wie 
folgt ausdifferenzieren: 

Problemdefinition= Ursache des Problems/ Problembeschreibung/ Ausprä-
gung des Problems/ Weitreichende Folgen des Problems  

Ideensuche= Definition des Ziels der zu findenden Idee/ Die Politik wird in 
die Pflicht genommen/ Die Unternehmen werden in die Pflicht genommen 
oder sind von der Lösungsidee betroffen 

Implementation= Bereits bestehende Maßnahmen zur Implementation/ Neu-
artige Maßnahmen zur Implementation/ Allgemein ausformulierte Implemen-
tationsmaßnahmen/ Konkret ausformulierte Implementationsmaßnahmen 

Evaluation= Evaluation vorheriger Maßnahmen zur Problemlösung (Vor und 
nach Verabschiedung und Inkrafttreten des NetzDG)/ Evaluation des 
NetzDG als Maßnahme zur Implementation der Lösung (Vor und nach Ver-
abschiedung und Inkrafttreten des NetzDG)/ Evaluation des politischen Pro-
zesses der Problemlösung (Vor und nach Verabschiedung und Inkrafttreten des 
NetzDG) -> Die Ausprägungen der Strukturierungsdimension unterscheiden 
sich zudem in Pro (Befürwortend/Unterstützend) oder Contra (Ablehnend). 

Öffentlichkeit= Mittelbar an Problemsituation beteiligt/ Unmittelbar an Prob-
lemsituation beteiligt -> Die Ausprägungen der Strukturierungsdimension las-
sen sich zudem in (Direkt ODER indirekt von der Problemsituation betroffen) 
UND (Direkt ODER indirekt für die Problemsituation verantwortlich (ursäch-
lich vs. für Regulierung) ausdifferenzieren. 

 

7 Ausblick 
 

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Ausarbeitung blieb eine inhaltliche 
Interpretation der Ergebnisse entsprechend der theoretischen Erwägungen 
John Deweys zunächst aus und bietet daher einen Anknüpfungspunkt für wei-
tere Forschungsbestrebungen. Vor dem Hintergrund möglicher Forschungs-
perspektiven ist auch eine detailliertere Betrachtung der von Andreas Antic im 
Kontext des transparenten kollektiven Untersuchungsprozesses genutzten Be-
griffe der „open science“ und des „open access“ zu empfehlen. Ein öffentlich zu-
gänglicher Forschungsprozess und die Ergebnisse desselben sind eine Möglich-
keit, eine Problemsituation in einem gesellschaftlichen Diskurs zu untersuchen 
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und einen umfassenden Informationszugang zu gewährleisten. Etwaige subjek-
tive Interpretationsleistungen können dadurch die Grundlage für den notwen-
digen Perspektivenpluralismus bilden, der nach John Dewey eine kreative Prob-
lemlösung ermöglicht. Weiterhin stellen die zahlreichen disziplinenübergreifen-
den Werke John Deweys einen umfangreichen Fundus philosophietheoreti-
scher Überlegungen dar, wodurch eine inhaltliche Fokussierung stets auch aus 
pragmatischer Perspektive nach Dewey vorgenommen werden kann. Die jewei-
ligen Konzeptionen müssen zu diesem Zweck ihrem abstrakten metaphysi-
schen Charakter enthoben und dem realen situativen Rahmen des Sachverhaltes 
angepasst werden. Im Hinblick auf die theoretischen Aspekte der „Inquiry“ und 
Deweys Öffentlichkeitskonzeption in dieser Ausarbeitung wäre eine Betrach-
tung des Werkes „Wie wir denken“ (1910) und „Demokratie und Erziehung“ 
(1916) sinnvoll, in denen Dewey sich dem menschlichen Denken als Instrument 
zur kreativen Problemlösung und der Gesellschaft als prägendem Faktor eben 
diesen Denkens aus erkenntnistheoretischer und pädagogischer Perspektive nä-
hert.  

Zuletzt wäre auch eine komparative Analyse denkbar, die Deweys Ansatz in 
Bezug zu weiteren Modellen der Politikfeldanalyse setzt. Hierbei wären Modelle 
des politischen Systems zu nennen, deren Fokus auf einer makroskopischen Be-
trachtung des institutionellen, diskursiven, prozesshaften, funktionalen und ak-
teursbezogenen Gefüges eines politischen Systems liegt. Trotz der zahlreichen 
theoretischen Elemente des Konzeptes wird der Prozess der politischen Prob-
lemlösungsfindung nur insofern betrachtet, als dass seine Verortung im System 
skizziert wird (Korte 2004, S. 26-27). John Deweys Modell der „Inquiry“ könnte 
somit womöglich ergänzend in die Auswahl an möglichen Entscheidungsmo-
dellen eingebettet werden. Einen weiteren Erklärungsansatz für das Zustande-
kommen politischer Entscheidungen bietet die Erklärungsheuristik der Policy 
Netzwerke, die sich noch einmal detaillierter auf die Bedeutung der Akteure im 
Prozess der Politikgestaltung fokussiert (Korte 2004, S. 32-35). Hierbei werden 
die Akteure als Elemente verstanden, die in einen bereits bestehenden instituti-
onellen Rahmen hinein integriert werden. Der institutionelle Rahmen und die 
Akteure bedingen und beeinflussen sich hierbei wechselseitig und sind nicht 
starr konstruiert. Da auch John Dewey der Vorstellung eine Absage erteilt, es 
gäbe demokratische politische Institutionen, die nicht aus der schöpferischen 
Kraft eines demokratischen Allgemeinwesens entstanden und aus einer bloßen 
Idealvorstellung eines demokratischen Institutionengefüges heraus unabänder-
bar konstituiert worden sind, könnte sich eine Gegenüberstellung der beiden 
Theorieansätze als Möglichkeit erweisen, etwaige Defizite zu ergänzen. Ab-
schließend wäre noch das Modell des Politik-Zyklus zu nennen, welches aus ver-
schiedenen Gründen einen bereichernden Ausgangspunkt für eine verglei-
chende Analyse mit der pragmatischen Heuristik der Problemlösung bietet. Zu-
nächst bietet das Modell des Politik-Zyklus eine Erklärungsheuristik für den 
politischen Problemlösungsprozess. Jeder Prozess muss daher separat und 
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individuell betrachtet werden, ebenso, wie auch John Dewey eine situative mik-
roskopische Beobachtung eines Lösungsprozess vorschlug. Des Weiteren liegt 
der Fokus im Modell des Politik-Zyklus auf einer prozesshaften Erklärung des 
Zustandekommens politischer Entscheidungen. Der Entscheidungsprozess 
wird phasenweise dargestellt (Korte 2004, S. 29-32). Diese Phasen sind nicht 
immer trennscharf voneinander zu unterscheiden und bedingen sich nicht ge-
genseitig bzw. in chronologischer Reihenfolge. Dadurch zeigt sich der maßgeb-
liche Unterschied zu John Deweys Idealvorstellung einer instrumentalistischen 
Nutzung des menschlichen Denkvermögens zur Problemlösung (hier insbeson-
dere bei der politischen Lösungssuche). Die „Inquiry“ ist ebenfalls in aufeinan-
derfolgende (5) Phasen zu unterteilen, die sich jedoch nacheinander vorausset-
zen. Ein Vergleich der beiden Ansätze könnte somit, wie bereits zuvor ange-
sprochene komparative Analysevorschläge, bereichernd sein. 

 

8 Fazit  

 

Wie sich gezeigt hat, kann eine situative Anwendung der Dewey´schen pragma-
tischen  Problemlösungsheuristik der „Inquiry“ in fünf Schritten und seine fle-
xible Definition von Öffentlichkeit auf einen konkreten Fall der politischen 
Problemlösung gelingen. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch die Schwierigkeit, 
die theoretischen Implikationen entsprechend objektiv in überprüfbare und 
analytisch nutzbare Ausprägungen zu übersetzen, ohne die theorieimmanenten 
Besonderheiten des Dewey´schen Problemlösungskonzeptes zu verletzen. Die 
Datenwahl, die aufgrund theoretischer Vorgaben auf konkreten Einzelfällen 
des politischen Problemlösungsprozesses basiert, lässt dabei keine allgemein-
gültige Aussagen zu. Die Phase, in der das zu lösende Problem definiert wird, 
bietet eine konkrete Basis, um qualitatives Datenmaterial in Textform nach 
eben dieser Kategorie zu durchsuchen und zu strukturieren. Die Strukturie-
rungskategorien der Phasen der kreativen Ideensuche, der Implementation und 
der Evaluation sind hingegen weniger präzise in ihrer Anwendung. Stets muss 
auf eine zwangsläufig subjektive Interpretation der Kategorien hingewiesen 
werden, weil die Dewey´sche Konzeption keine Herleitung von akteursspezifi-
schen, prozesshaften oder institutionellen Vorgaben zulässt. Doch durch eine 
situative Anwendung der Problemlösungsheuristik lassen sich inhaltliche Impli-
kationen herleiten. Dies bedeutet, dass die Dewey´sche Konzeption des koope-
rativen gesellschaftlichen Untersuchungsprozesses zwar aufgrund ihrer Un-
schärfe nicht direkt als Analyseschema übernommen werden kann, jedoch erst 
durch die praktische Anwendung derselben die nötige Präzision erfährt. Hier-
durch entsteht die Erkenntnis, dass die Theorie der „Inquiry“, welche aus der 
Denkweise des pragmatischen Problemlösungshandelns entstanden ist, ganz im 
Sinne dieses Pragmatismus konkret anwendbar ist und dadurch einen Anspruch 
auf Wahrhaftigkeit erhebt. Der Pragmatismus hat sich quasi durch sich selbst 
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legitimiert, besagt er doch, dass Theorien, Begriffe, Konzepte, Modelle und alle 
weiteren wahrnehmbaren Phänomene und Gedankenkonstrukte erst dann ei-
nen Anspruch auf Gültigkeit und Wahrhaftigkeit haben, wenn sie sich in der 
praktischen Anwendung bewähren. Was insbesondere für die theoretisch her-
geleitete Kategorie der Problemdefinition und, unter Einschränkungen, für die 
theoretischen Kategorien der Ideensuche, der Implementation und der Evalu-
ation gilt, gilt ebenso für die Verwendung des flexiblen Begriffs der Öffentlich-
keit von John Dewey. Werden die nötigen Informationen erst einmal auf Basis 
der groben Vorgaben der Öffentlichkeitskonzeption aus entsprechenden Daten 
herausgearbeitet, entsteht ein klares Bild der an einer Problemsituation beteilig-
ten Akteure. Die Akteure lassen sich wiederum hinsichtlich vieler Merkmale 
voneinander unterscheiden und bilden so ein differenziertes Bild der Öffent-
lichkeit, da diese je nach Situation individuell bestimmt und betrachtet werden 
muss. Wie in der Schlussbetrachtung (siehe Kap. 6) im Hinblick auf die Rest-
riktionen, die mit einer strikten Verwendung des Dewey´schen Problemlö-
sungsschemas einhergehen, bereits angemerkt worden ist, konnte aufgrund des 
Umfangs und der komplexen theoretischen Zusammenhänge aller theoreti-
schen Ansätze Deweys keine inhaltliche Diskussion der Analyseergebnisse 
stattfinden. Mit Blick auf die zahlreichen Werke John Deweys und die darin 
enthaltenen theoretischen Prämissen wurde der Vorschlag unterbreitet, dass 
künftige Forschungsbestrebungen als weiteren Schritt der praktischen Anwen-
dung der „Inquiry“ und der situativen Definition von Öffentlichkeit eine Ab-
gleichung der Konzepte Deweys mit den konkreten inhaltlichen Umständen 
einer Situation zum Gegenstand haben sollten. Eine Anwendung der „Inqiury“ 
und des situativen Öffentlichkeitsbegriffs durch mehrere Forscher und mit ver-
schiedenen Analyseansätzen könnte zudem das Problem der unvermeidbaren 
subjektiven Interpretationen abschwächen. Des Weiteren würde eine stärkere 
inhaltliche Orientierung auch eine Antwort auf die Frage liefern, was in einer 
gegebenen Situation nach John Dewey eigentlich eine Problemlösung pragma-
tisch macht. Abschließend lässt sich festhalten, dass eine Anwendung der prag-
matischen Problemlösungsheuristik nach John Dewey die Gefahr birgt, dass 
durch die theoretische Unschärfe die Präzision der Ergebnisse und der entspre-
chenden Schlussfolgerungen leidet. Der Forscher macht sich durch eine 
zwangsläufig subjektive Auslegung der theoretischen Aspekte angreifbar und 
kann konkrete Aussagen auf Basis der Theorie nur unter Vorbehalt treffen. 
Dies bildet jedoch einen Anknüpfungspunkt für weitere wissenschaftliche Ar-
beiten und ist damit elementarer Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung. 
Ganz im Sinne des Dewey´schen Pragmatismusverständnisses, in dem Lernen 
durch Erfahrung der Schlüssel zur Verbesserung der Situation darstellt, bildet 
die Möglichkeit, falsch zu liegen und damit einer besseren Problemlösung den 
Weg zu ebnen, auch einen elementaren Bestandteil der „Inquiry“ von John De-
wey. Inwieweit die vorliegende Ausarbeitung für den einzelnen Leser eine Be-
reicherung darstellt, bleibt dem Auge des jeweiligen Betrachters überlassen. 
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Dies sorgt für die kuriose Situation, dass der Leser selbst durch seine individu-
elle Bewertung der vorliegenden Arbeit als nützlich oder nutzlos gemäß dem 
Pragmatismus für sich selbst ein Werturteil fällt. Diese Ausarbeitung müsste 
sich demnach, wie alle Theorien, Konzepte, Gedanken, Begriffe und alle wahr-
nehmbaren Phänomene an ihrem Wert in der Praxis bemessen lassen. Somit 
bildet die Beurteilung der vorliegenden Ausarbeitung durch den Betrachter 
auch die Basis für die Beurteilung des Wertes, welchen diese Arbeit in der prak-
tischen Anwendung hat. Ist diese Arbeit eine pragmatische Lösung des vorlie-
genden Problems bezüglich einer konkreten Anwendung von John Deweys 
Konzeptionen, oder bedarf sie einer Verbesserung durch die Inquiry?  
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Anhang 1  

Kodebuch 

Anhang 1 a) Deduktives Kategorienschema:  

Übersicht Kategoriensystem (Schema, in das die Inhalte der Reden eingeordnet 
werden) -> Wird in Kap. 5.5 und 5.6 genutzt, um die Inhalte der Plenarproto-
kolle zu kategorisieren.  

Problemstel-
lung 

(Kreative) Ideensuche Implementa-
tion 

Evalua-
tion 

Öffentlich-
keit 

     

 

Anhang 1 b) Deduktives Kategorienschema, Inhaltliche Definition, Ankerbei-
spiele und Kodierregeln: 

Erläuterung (Benennung der deduktiven Kategorie, inhaltliche Bedeutung bzw. 
Kategoriendefinition und Ankerbeispiel) 

Name der Kategorie A) Kategoriendefini-
tion 

B) Ankerbeispiele C) Kodierre-
geln 

Problemstellung 
(Rot) 

   

(Kreative) Ideensu-
che (Grün) 

   

Implementation 
(Blau) 

   

Evaluation (Gelb)    

Öffentlichkeit 
(Orange) 

   

 

A) Inhaltliche Kategoriendefinition: 

Problemdefinition: Zweifelsohne besteht ein Problem aus einem Mangel an et-
was, was eine Situation unproblematisch machen würde. Die inhaltliche Defi-
nition der Strukturierungsdimension „Problemdefinition“ beinhaltet daher, alle 
Wörter, Satzbestandteile, Sätze oder Satzgebilde, die das Problem, welches die 
Debatte initiiert und den Entwurf zum NetzDG nötig gemacht hat, in welcher 
Form auch immer beschreiben.  

Ideensuche: Die Strukturierungsdimension „Ideensuche“ lässt sich, wie der Ti-
tel der Kategorie bereits vermuten lässt, als alle Lösungsmöglichkeiten beschrei-
ben, die die Akteure in den Redebeiträgen benennen. Die inhaltliche Definition 
der Strukturierungsdimension „Ideensuche“ beinhaltet daher alle Wörter, 
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Satzbestandteile, Sätze oder Satzgebilde, die eine Möglichkeit zur Lösung des 
vorliegenden Problems beinhalten.   

Implementation: Um die Möglichkeiten zur Problemlösung im politischen Pro-
zess durchzusetzen, bedarf es konkreter Maßnahmen, die die theoretischen Lö-
sungsideen in realpolitische Maßnahmen übertragen. Die inhaltliche Definition 
der Strukturierungsdimension „Implementation“ beinhaltet daher alle Wörter, 
Satzbestandteile, Sätze oder Satzgebilde, die Aussagen der Redner enthalten, 
welche möglichen Maßnahmen zur Lösungsdurchsetzung vorliegen.   

Evaluation: Die inhaltliche Definition der Strukturierungsdimension „Evalua-
tion“ beinhaltet alle Wörter, Satzbestandteile, Sätze oder Satzgebilde, die wer-
tende Aussagen enthalten, die sich auf die Debatte und das NetzDG beziehen. 
Hier wurde keinerlei Rückgriff auf den theoretischen Rahmen Deweys getätigt, 
da dieser in seinen Ausführungen Urteile und Bewertungen zwar detailliert be-
schreibt und erklärt, aber keine neue oder abweichende Definition dieser Be-
griffe nennt.  

Öffentlichkeit: Nach John Dewey besteht die Öffentlichkeit aus zahlreichen 
Akteuren, die in jeder problematischen Situation neu identifiziert werden müs-
sen. Hierbei gibt es unmittelbar und mittelbar beteiligte Akteure, die im gesell-
schaftlichen kooperativen Untersuchungsprozess einer unbestimmten Situation 
miteinander kommunizieren und interagieren. Inwieweit diese weiter voneinan-
der zu unterscheiden sind, wird sich zeigen. Die inhaltliche Definition der 
Strukturierungsdimension „Öffentlichkeit“ beinhaltet somit alle Wörter, Satz-
bestandteile, Sätze oder Satzgebilde, die Aussagen über unmittelbar und mittel-
bar beteiligte Akteure beinhalten. Da bei einer kontextunabhängigen Bearbei-
tung des Datenmaterials keine Informationen vorliegen, ob ein kodierter Ak-
teur unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, werden alle Arten von individuellen 
oder kollektiven Akteuren kodiert. In der zusammengefassten und reduzierten 
Auflistung der extrahierten Inhalte wird dann aus dem kodierten Material her-
aus auf die Art der Beteiligung an der vorliegenden Problemsituation geschlos-
sen (siehe Kap. 5.8).  

 

 

B) Ankerbeispiele:  

Problemdefinition -> „Hasskriminalität beschädigt unser Zusammenleben, un-
sere Debattenkultur und letztlich auch unsere Meinungsfreiheit.“ (P1K6) Heiko 
Maas (SPD) beschreibt die Ausprägung und die Folgen des Problems. 

Ideensuche -> „Wir haben nun einen Vorschlag vorliegen, der eine schnelle 
Prüfung verlangt. Innerhalb von 24 Stunden muss reagiert werden, bei schwie-
rigen Fällen innerhalb von einer Woche.“ (P1K85) Elisabeth Winkelmeier-
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Becker (CDU/CSU) trägt einen der Vorschläge vor, die zur Lösung des Prob-
lems erdacht worden sind.  

Implementation -> „Bußgelder drohen nur dann, wenn es ein systematisches 
Versagen der Netzwerke gibt, wenn also überhaupt kein effektives Beschwerde- 
und Löschverfahren besteht.“ (P1K30) Heiko Maas (SPD) verteidigt eine der 
Maßnahmen zur Lösungsdurchsetzung, die im Gesetzesentwurf des NetzDG 
enthalten sind.  

Evaluation -> „Da wird der Vorwurf erhoben, wir würden die Rechtsdurchset-
zung auf Private verlagern.“ (P1K17) Heiko Maas (SPD) zitiert einen Vorwurf, 
der gegen den Entwurf des NetzDG ins Feld geführt wurde. Dieser Vorwurf 
enthält deutlich eine evaluative Aussage.  

Öffentlichkeit -> „Wenn sich die Nutzer dann bei ihren Plattformbetreibern 
beschweren, bekommen viele […].“(P1K2) Heiko Maas (SPD) benennt im 
Kontext seiner Problembeschreibung 2 Akteure, die unmittelbar an der behan-
delten Problematik beteiligt bzw. von dieser betroffen sind.   

 

C) Kodierregeln:  

Problemdefinition: Es werden alle Textbestandteile oder Textpassagen kodiert, 
die Aussagen beinhalten, die eindeutig das vorliegende Problem beschreiben. 
Problembeschreibungen von debattenfremden Inhalten werden nicht berück-
sichtigt.  

Ideensuche: Es werden alle Textbestandteile oder Textpassagen kodiert, die 
Aussagen über mögliche Lösungsideen für die vorliegende Problemsituation 
beinhalten. Wichtig ist dabei, dass mögliche Ideen für entsprechende Maßnah-
men auch noch unter die Kategorie der „Ideensuche“ fallen und nicht als „Im-
plementation“ kodiert werden. Es obliegt somit der Interpretation des For-
schers, eine sinngemäße Interpretation der jeweiligen Inhalte vorzunehmen und 
zu entscheiden, ob eine Aussage bereits eine konkrete Maßnahme benennt oder 
eine rein theoretische Aussage über eine Möglichkeit zur Durchsetzung der 
Problemlösung beinhaltet.  

Implementation: Es werden alle Textbestandteile oder Textpassagen kodiert, 
die eine Information beinhalten, wie die Ideen zur Problemlösung in konkrete 
Maßnahmen/Policys überführt werden können, um realpolitisch implementiert 
zu werden. Wie bei der Kategorie der „Ideensuche“ ist hierbei wichtig, dass der 
Forscher subjektiv entscheiden muss, ob ein Inhalt eine substantielle Informa-
tion für eine Lösungsmaßnahme enthält (als „Implementation“ zu kodieren) 
oder nur eine hypothetische Überlegung, was eine Lösungsoption wäre (als 
„Ideensuche“ zu kodieren).  
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Evaluation: Es werden alle Textbestandteile oder Textpassagen kodiert, die 
wertende, evaluative oder urteilende Aussagen enthalten. Ausgenommen sind 
Aussagen über debattenfremde Sachverhalte, demnach alle möglichen Aussa-
gen, die nicht den Inhalt der Sitzung betreffen.   

Öffentlichkeit: Es werden alle Textbestandteile oder Textpassagen kodiert, die 
Informationen über individuelle oder kollektive Akteure enthalten. Es werden 
ausnahmslos alle Inhalte kodiert, die eine Person, eine Interessensgruppe, eine 
Nation oder andere mögliche Formen von Akteuren enthalten. Eine Differen-
zierung in unmittelbar und mittelbar beteiligte Akteure erfolgt am Schluss der 
Analyse (siehe Kap. 5.10). 
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Anhang 1 c) Fundstellenbezeichnung: 

Um die Fundstellen zu kennzeichnen, an denen eine der fünf deduktiv gebilde-
ten Kategorien in den Mitschriften der Plenarprotokolle zu finden ist werden 
diese Stellen wie folgt kenntlich gemacht. 

• Plenarprotokoll 1 (Debatte vom 19.5.2017)  → P1K (X) 

• Plenarprotokoll 2 (Debatte vom 30.6.2017)  → P2K (X) 

• Plenarprotokoll 3 (Debatte vom 12.12.2017)  → P3K (X) 

• Plenarprotokoll 4 (Debatte vom 17.1.2019)  → P4K (X) 

Zunächst gibt die Abkürzung „P1/2/3/4“ an, in welchem der 4 Protokolle die 
Fundstelle sich befindet. Die in Klammern befindliche Zahl (X) gibt an, die 
wievielte kodierte Stelle es in diesem Protokoll ist. Die Kodes sind zum einen 
mit Farben gekennzeichnet und handschriftlich mit Nummer versehen worden, 
sodass jede Fundstelle durch die Farbmarkierung einer der fünf Kodierungen 
zuzuordnen ist (Problem=Rot/ Ideensuche=Grün/ Implementation=Blau/ 
Evaluation=Gelb/ Öffentlichkeit=Orange), und die Zahl angibt, um den wie-
vielten Kode es sich handelt. Bei mehreren Kodierungen an derselben Text-
stelle wurden erst die inneren Farbmarkierungen beziffert und anschließend 
von links nach rechts gelesen, die übrigen Farbmarkierungen nummeriert. Im 
2. methodischen Anhang sind die kodierten Parlamentsmitschriften zu finden. 
Es mag aufgefallen sein, dass teilweise Ziffern bei der Nummerierung der Fund-
stellen weggelassen worden sind. Das liegt daran, dass zu Beginn der Analyse 
noch zwei weitere Strukturierungsdimensionen vorgesehen waren (Moralische 
Belange und Rahmenbedingungen der Problemsituation), diese aber im Ver-
laufe der Arbeit verworfen worden sind.  
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Anhang 1 d) Beispiel für die Anwendung der Fundstellenbezeichnung: 

Der zweite Textabschnitt des ersten Redebeitrages im zweiten Plenarprotokoll 
(Heiko Maas, Protokoll vom 30.6.2017, Anhang 2) beinhaltet folgende Sätze: 
“Wie groß das Problem ist, zeigt die Statistik des Bundeskriminalamtes. In den 
letzten beiden Jahren ist die Hasskriminalität in Deutschland um über 300 Pro-
zent gestiegen.“. Damit die Fundstelle nun nachvollziehbar gekennzeichnet 
wird, verweist zunächst die Kennzeichnung (P2) darauf, dass sich die Fundstelle 
im zweiten (2) Plenarprotokoll (P) befindet. Da sich in diesem Beispieltext 
gleich 2 Strukturierungsdimensionen finden lassen („In den letzten beiden Jah-
ren ist die Hasskriminalität in Deutschland um über 300 Prozent gestiegen“ -> 
Problemdefinition/ „Bundeskriminalamtes“-> Öffentlichkeit), ist eine deutli-
che Kennzeichnung der kodierten Textstellen in eine der fünf Strukturierungs-
dimensionen notwendig. Wie bereits im Analyseschritt 3 erklärt worden ist, 
wurden die jeweiligen Textstellen farbig markiert, sodass die Länge der farbigen 
Kennzeichnung den Textabschnitt anzeigt, der einer der fünf Strukturierungs-
dimensionen zugeordnet wird oder in dem Wörter oder Satzabschnitt (präzise 
Angaben zu den Analyseeinheiten siehe Kap. 5.4 bzw. Anhang 1 b) zu finden 
sind, die gemäß des Kategoriensystems kodiert worden sind. Zudem wurde die 
Fundstelle so gekennzeichnet, dass die Herkunft der im weiteren Analysever-
lauf extrahierten Inhalten nachvollzogen werden kann. Zusätzlich zu der An-
gabe, in welchem der 4 Plenarprotokolle sich der entsprechende Inhalt befindet 
(P „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“), werden die Fundstellen auch durchlaufend 
nummeriert. Dies erfolgt durch die Kennzeichnung (K“X“, „X“ ist hierbei die 
Nummer der Kodierung im gesamten Protokoll). Um dieses Kennzeichnungs-
system zu veranschaulichen, schauen wir uns noch einmal die Beispieltextstelle 
an. Die Textpassage wird sowohl rot (für Problemdefinition) als auch orange 
(für Öffentlichkeit) gekennzeichnet, weil sich beide Kodierungen im Text fin-
den lassen. Da es sich um die 2. und 3. Fundstelle im zweiten Plenarprotokoll 
handelt, werden den beiden Markierungen die Kennzeichnungen (K2) und (K3) 
zugeordnet. Die endgültige Fundstellenkennzeichnung lautet somit (P2K2) und 
(P2K3). Da beide Kodierungen auf dieselbe Textstelle angewendet werden und 
somit nicht direkt erkennbar wird, welche der Fundstellenkennzeichnungen 
(„P2K2“ und „P2K3“) zu welcher farblichen Kodierung gehören, sind die far-
bigen Kennzeichnungen von links nach rechts und die Fundstellenkennzeich-
nungen von oben nach unten zu lesen. Das bedeutet: Die Fundstellenbezeich-
nung, die an einem Textblock oben steht, ist der ersten farblichen Kodierung 
von links zuzuordnen. Auf das Beispiel bezogen, würde die Kennzeichnung 
(P2K2) der orangen Farbmarkierung zugeordnet werden, da diese im Text links 
neben der roten Markierung zu finden ist. Die rote Markierung befindet sich 
rechts neben der orangen und ist demnach mit der Fundstellenkennzeichnung 
an zweiter Stelle (P2K3) gekennzeichnet. 
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Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

Kodierte Protokolle der ersten Plenarsitzung am 19.5.2017 
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Kodierte Protokolle der zweiten Plenarsitzung am 30.6.2017 

 



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

78 

 

 



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

79 

 

 



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

80 

 

 



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

81 

 

 



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

82 

 

 



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

83 

 

 

  



Anhang 2 Gescannte kodierte Plenarprotokolle 

84 

 

Kodierte Protokolle der dritten Plenarsitzung am 12.12.2017 
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Kodierte Protokolle der vierten Plenarsitzung am 17.1.2019 
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Anhang 3: Kodierte Inhalte nach Redner 

Kodierte Reden vom 19.5.2017 

1 Redner der Debatte am 19.5.2017. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K1)-Hass 
(P1K1)-Mordaufrufe 
(P1K1)-Bedrohungen 
(P1K4)-Mobbing 
(P1K10)- 
(P1K11)-Einschüchterung und 
ein Klima der Angst. Anders-
denkende sollen mundtot ge-
macht werden. Volksverhetzung 
(P1K22)-Die Gemeinschafts-
standards sozialer Netzwerke 
decken sich nicht mit dem deut-
schen Recht. 
(P1K33)-Zu wenig nach deut-
schem Recht strafbare Inhalte 
werden nicht gelöscht. 
(P1K22)-Das Strafrecht findet 
in sozialen Netzwerken keine 
Anwendung. 
(P1K37)-Die Meinungsfreiheit 
und die demokratische Kultur 
wird in Frage gestellt. 

(P1K29)-Effekti-
ves Beschwerde-
management und 
Löschverfahren 
einrichten- 
-Äußerungen, die 
gegen das Straf-
recht verstoßen 
müssen entfernt 
werden. 
 

(P1K28)-Einführung ei-
nes Bußgeldes bei 
schlecht organisiertem 
oder nicht vorhandenem 
Beschwerdemanagement. 
(P1K30)-Compliance-Re-
geln sorgen für die 
Durchsetzung bestehen-
den deutschen Rechts. 

 (P1K2)-Betreiber sozialer Netz-
werke 
(P1K27)-Plattformbetreiber 
(P1K3)-Bürger 
(P1K9)-Flüchtlingshelfer 
-Politiker 
(P1K)23-Facebook 
(P1K20)-Soziale Netzwerke 
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2 Rednerin der Debatte am 19.5.2017. Dr. Petra Sitte (Die Linke) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K42)-Bekämpfung 
von Rechtsverstößen ist 
in sozialen Netzwerken 
schlecht. 
(P1K52)-Overblocking 
beschreibt auch das Lö-
schen völlig legitimer 
Einträge, durch die 
Plattformbetreiber, auf-
grund ihrer Gemein-
schaftsstandards 
(P1K46)-Monopolisti-
sche Form der Kommu-
nikation durch einzelne 
Plattformbetreiber. 
(P1K46)-Gemeinschafts-
standards werden in Pri-
vatunternehmen festge-
legt. 

(P1K63)-Umfassende 
Diskussion, um dem 
Thema gerecht zu 
werden. 
(P1K63)-Eine öffentli-
che Debatte ist not-
wendig. 
(P1K64)-Politische Bil-
dung, Medienkompe-
tenz und zivilgesell-
schaftliches Engage-
ment muss gefördert 
werden. 
(P1K64)-Aufdecken 
von Werbenetzwerke 
und deren Umsätze. 
 

(P1K49)-Ausführliche 
Berichtspflicht. 
(P1K49)-Bußgeldbe-
wehrte Vorgaben zur Be-
schwerdebearbeitung. 

 (P1K40)-Soziale Netzwerke 

(P1K43)-Facebook 
(P1K43)-Twitter 
(P1K53)-Kommerzielle Plattfor-
men mit Kommunikationsmo-
nopol 
(P1K59)-BITKOM 
(P1K59)-Amadeu-Antonio-Stif-
tung 
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3 Rednerin der Debatte am 19.5.2017 Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K67)-Ungeregelt 
kann Hass in die Welt-
öffentlichkeit gepostet 
werden. 
Bewertungsplattformen 
können gefährliche 
Stimmungen erzeugen. 
(P1K67)-Extrem viele 
Lügen 
(P1K67)-Cybermobbing 
(P1K67)-Grundrecht 
massiv verletzt 
(P1K67)-Keine Kritik 
möglich 
(P1K67)-Fälle sind mit-
unter sehr individuell 
und bedürfen einer Prü-
fung durch Gerichte, 
was die Bearbeitung 
extrem verlangsamt. 
(P1K74)-Gepostete In-
halte „uneinholbar“ in 
der Welt. 
(P1K83)-Plattformen re-
agieren wenn überhaupt 
zu langsam und nicht 
konsequent genug.  

(P1K77)-Betreiber sozialer 
Netzwerke müssen ein 
Beschwerdemanagement 
einrichten. 
(P1K77)-Bußgeldandro-
hung, wenn Beschwerde-
management nicht vor-
handen ist. 
(P1K85)-Bundesministe-
rium für Justiz prüft das 
Verfahren, sowie das vor-
handene Beschwerdema-
nagement. 
(P1K91)-Pluralistisch or-
ganisierte  Selbstkontrolle 
wie beim Jugendschutzge-
setz als Vorbild.  

 (P1K84)-Runde Ti-
sche und freiwillige 
Appelle reichen 
nicht aus, da Betrei-
ber bislang keine 
wirksamen Maß-
nahmen gegen 
Rechtsverletzungen 
im Netz etabliert 
haben.  

(P1K68)-Verbrecher 
(P1K66)-Personen der Öf-
fentlichkeit 
(P1K68)-Ärzte, die auf Be-
wertungsplattformen be-
wertet werden. 
(P1K69)-Jungendliche und 
Kinder 
(P1K81)-Facebook 
(P1K82)-Twitter 
(P1K78)-Plattformen 
(P1K70)-Domian als Bei-
spiel 
(P1K71)-Imad Karim als 
Beispiel 
(P1K86)-Bundesamt für Justiz 
(P1K88)-Der Bundesrat 
(P1K89)-Einzelne Bundes-
länder z.B. Bremen 
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4 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Dr. Konstantin von Notz (Grüne) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K105)-Bedro-
hung, Beleidigung 
und Verleumdung 
ohne rechtliche 
Konsequenzen. 
(P1K107)-Schnelle 
Verbreitung der 
rechtswidrigen In-
halte. 
(P1K107)-Gefahr 
für freiheitliche 
Demokratie. 

(P1K116)-Klare Re-
geln für ein sorg-
fältiges Entfernen 
der rechtswidrigen 
Kommentare. 
(P1K123)-Ein ef-
fektive „Notice- 
and-Take-Down“-
Verfahren muss 
etabliert werden. 
(P1K125)-Soziale 
Ursachen für Hass 
müssen betrachtet 
werden. 
(P1K125)-Zivilge-
sellschaft einbin-
den. 

(P1K115)-Klar ge-
regeltes Verfahren 
etablieren. 

(P1K110)-Der Regie-
rungsentwurf des 
Netz DG ist eine 
Gefahr für die Mei-
nungsfreiheit. 
(P1K113)-Privatisie-
rung der Rechts-
durchsetzung durch 
das Netz DG. 
(P1K120)-Jeder kann 
durch das Netz DG 
die persönlichen 
Daten beim Platt-
formbetreiber anfra-
gen und erhalten. 
(P1K121)-Kein Rich-
tervorbehalt. 
(P1K121)-Schlei-
chender Zensuref-
fekt. 
(P1K121)-Digitale 
Bloßstellung und 
Gefährdung.  

(P1K106)-Özcan Mutlu 
(P1K109)-Opposition (2017 bestehend 
aus Grüne und Linke) 
(P1K109)-Deutscher Richterbund 
(P1K109)-Vertreter der Wirtschaft 
(P1K109)-Journalistenverbände 
(P1K109)-NGO´s 
(P1K112)-Justizministerium 
(P1K114)-Große Anbieter 
(P1K119)-Gerichte 
(P1K122)-AfD 
(P1K122)-Erdogan 
(P1K124)-deutsche Justiz 
(P1K126)-Zivilgesellschaft 
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5 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Dr. Johannes Fechner (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K128)-Hass, 
Beleidigungen und 
Straftaten können 
millionenhaft ge-
teilt werden. 
(P1K128)-Durch 
die aktuelle 
Rechtslage kann 
nicht angemessen 
gegen die rechts-
widrigen Inhalte 
vorgegangen wer-
den. 
(P1K153)-Es wird 
zu viel Hass im 
Internet verbrei-
tet. 
(P1K138)-Twitter 
und Facebook lö-
schen nicht frei-
willig. 
 

(P1K129)-Notwendigkeit 
einer Regulierung. 
(P1K130)-Recht und Ge-
setz muss auch in sozia-
len Netzwerken durch-
gesetzt werden.  
(P1K129)-Soziale Netz-
werke dürfen kein 
rechtsfreier Raum sein. 
(P1K140)-Durch Rechts-
anwälte und juristische 
Abteilungen sollen Un-
ternehmen gegen rechts-
widrige Inhalte vorge-
hen. 
(P1K141)-Unterlassungs-
ansprüche müssen 
durchgesetzt werden. 
(P1K147)-Es muss die 
Möglichkeit eines ge-
richtlich legitimierten 
Auskunftsanspruchs ge-
ben. 
(P1K141)-Opfer müssen 
ihre Rechte durchsetzen 
können. 

(P1K131)-Gesetz, um 
Recht in sozialen Netz-
werken durchzusetzen. 
(P1K139)-Rechtsanwälte 
und juristische Abteilun-
gen müssen von den Un-
ternehmen eingerichtet 
werden. 
(P1K144)-Eine Gerichts-
entscheidung muss einge-
holt werden, ob ein In-
halt rechtswidrig ist und 
ein Bußgeld verhängt 
wird. 
(P1K145)-Bußgeld wird 
dann verhängt, wenn 
kein systematisches Be-
schwerdemanagement 
vorliegt. 
(P1K148)-Bestandsdaten 
dürfen herausgegeben 
werden, wenn Straftaten 
gemäß des Netz DG ein-
deutig vorliegen.  
 

 (P1K127)-Millionen Menschen 
(P1K134)-Bürgerinnen und Bürger 
(P1K135)-jugendschutz.net 
(P1K135)-YouTube 
(P1K135)-Twitter 
(P1K135)-Facebook 
(P1K146)-(Nicht vom Netz DG be-
troffen sind GMX, Web.de, Linke-
dIn und XING) 
(P1K150)-soziale Netzwerke 
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6 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Dr. Stefan Heck (CDU/CSU) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K155)-In sozialen 
Medien findet Gesetz 
und Recht keine Anwen-
dung. 
(P1K155)-Anonym wird 
Hass verbreitet, ohne 
Konsequenzen. 
(P1K157)-Betreiber von 
sozialen Netzwerken ha-
ben das Privileg , dass 
sie nicht in vollem Um-
fang für die verbreiteten 
Inhalte haften. 
(P1K161)-Nutzer unge-
schützt, da Plattformen 
Inhalte nicht gemäß des 
Telemediengesetzes lö-
schen. 
(P1K162)-Meldeportale 
zu kompliziert und Ver-
fahren intransparent 
(P1K162)-Kein An-
sprechpartner 
(P1K162)-Rechtswidrig-
keiten bleiben sanktions-
los.  

(P1K166)-Einbe-
ziehung neutraler 
und allgemein an-
erkannter Akteure, 
wie in anderen Be-
reichen des Medi-
enrechts. 
(P1K167)-Finden 
eines Mechanis-
mus, der rechts-
widrige Inhalte er-
kennt und besei-
tigt, ohne Mei-
nungsfreiheit ein-
zuschränken. 

(P1K164)-Gesetz sieht eine 
Berichtspflicht zum Um-
gang mit rechtswidrigen In-
halten vor. 
(P1K164)-Gesetz sieht ein 
verpflichtendes Beschwer-
demanagement vor. 
(P1K164)-Gesetz sieht einen 
Auskunftsanspruch der Op-
fer zu den Bestandsdaten 
der Täter vor. 
(P1K164)-Gesetz sieht Buß-
gelder bei nicht einhalten 
der gesetzlichen Vorgaben 
vor. 

(P1K169)-Gesetz 
wird zu schnell 
verabschiedet. 
Mehr Zeit zur 
Bearbeitung der 
Thematik wäre 
wichtig gewesen. 

(P1K154)-Öffentlichkeit 
(P1K156)-Anonyme Täter im 
Netz 
(P1K159)-Betreiber von sozia-
len Medien 
(P1K160)-Nutzer der Plattfor-
men 
(P1K163)-Staat und Gesetzge-
ber 
(P1K168)-Justizminister Maas 
(P1K172)-Der Rechtsstaat 
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7 Rednerin der Debatte vom 19.5.2017 Renate Künast (Grüne) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K173)-Hass 
(P1K173)-Hilflosigkeit 
gegenüber herabwürdi-
genden Aussagen. 
(P1K173)-Fake News 
und Rufmord. 
(P1K173)-Deutsches 
Recht (Telemedienge-
setz) wird nicht durch-
gesetzt. 
(P1K176)-Hass wird 
von Organisationen 
genutzt, um den Dis-
kurs nach Rechts zu 
verschieben. 
(P1K179)-Rechtskon-
formes Verhalten wird 
bereits als schlecht be-
wertet. 
(P1K180)-Verrohung 
der moralischen 
Grundwerte macht 
Angst. 
(P1K185)-„Notice-and-
Take-down“- Verfah-
ren ist nicht effektiv. 

(P1K182)-Interes-
sen und Rechte 
der Betroffenen 
und Zuständigen 
miteinander kom-
binieren. 
(P1K182)-Durch-
setzung des beste-
henden Rechts 
und Löschung 
rechtswidriger In-
halte. 
(P1K191)-Erwei-
terte Debatte und 
bessere Prävention, 
Medienkompetenz 
und Bildung. 

 (P1K)-„Notice-and-Take-down“-
Verfahren ist nicht effektiv. 
(P1K)-Es braucht durch das Netz 
DG keine Parallelstruktur zum Te-
lemediengesetz. 
(P1K)-Löschen und Sperrungen 
sind nicht die Lösung. 
(P1K)-Unbestimmte Rechtsbe-
griffe. 
(P1K)-Gesetzgebungsverfahren 
findet auf den letzten Drücker 
statt. 
(P1K)-Notifizierung der EU ver-
hindert neue Ideen, dadurch Eng-
führung des Gesetzgebungsverfah-
rens. 
(P1K)-Grundrechte und Eigen-
tumsrecht werden berührt. 
(P1K)-Nicht klar definiert, auf wen 
das Gesetz zutrifft. 
(P1K)-Einseitige Löschfristen, 
dadurch kein Wiedereinstellen 
rechtskonformer Kommentare. 
(P1K)-Richtervorbehalt beim 
Drittauskunftsanspruch steht nicht 
im Gesetz. 

(P1K175)-Union 
(CDU/CSU) 
(P1K175)-SPD 
(P1K175)-Journalistenver-
band 
(P1K175)-Richterbund 
(P1K175)-Rechtswissen-
schaftler 
(P1K178)-Journalisten 
(P1K183)-Jugendschutz 
(P1K183)-Presse 
(P1K183)-Bundesländer 
(P1K183)-Staatsanwaltschaft 
(P1K183)-Richter 
(P1K183)-Justizbehörden der 
Bundesländer 
(P1K183)-Bundesrat 
(P1K189)-Nutzer und User 
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8 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Lars Klingbein (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K198)-Schnelle 
digitale Entwick-
lungen sind eine 
Herausforderung 
für die Politik. 
 

(P1K206)-Möglichkeit der 
regulierten Selbstregulie-
rung. 
(P1K206)-Effektives Be-
schwerdemanagement 
(P1K207)-(Vorschlag von 
Jarzombek->quasi-staatli-
che Behörde einrichten)  

(P1K203)-Richtervorbe-
halt beim Auskunftsan-
spruch 
(P1K204)-Bußgelder kon-
kretisieren 
(P1K203)-Auskunftsan-
spruch auf einen engen 
Kreis von Rechtswidrig-
keiten. 
(P1K204)-Effektives Be-
schwerdemanagement 
(P1K205)-Es muss klar 
definiert werden, welche 
Plattformen von dem 
Gesetz betroffen sind. 

(P1K201)-Auswei-
tung des Auskunfts-
anspruchs ohne 
Richtervorbehalt 
darf nicht sein. Rich-
tervorbehalt muss 
im Gesetz enthalten 
sein. 

(P1K193)-Staat 
(P1K193)-Parlamentarier 
(P1K193)-Politik 
(P1K194)-Bevölkerung 
(P1K195)-Facebook 
(P1K195)-Journalisten 
(P1K197)-Enquete-Kom-
mission 
(P1K199)-Parlament 
(P1K200)-Gesellschaft 
(P1K202)-Richter 
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9 Redner der Debatte vom 19.5.2017 Hansjörg Durz (CDU/CSU) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P1K212)-Beleidi-
gung, Hass, Hetze, 
Diskriminierung 
im Netz und 
Mordaufrufe. 
(P1K212)-Videos 
von Gewalttaten 
(P1K214)-Trotz 
gesetzlicher Vor-
gaben, kommen 
die Anbieter der 
Plattformen der 
Löschpflicht nicht 
ausreichend nach. 
(P1K230)-Plattfor-
men löschen auf 
intransparenter 
Art und Weise, 
nach unterneh-
mensinternen Ge-
meinschafts-stan-
dards. 
 

(P1K219)-Wirksames Verfah-
ren implementieren, um 
rechtswidrige Inhalte zu 
identifizieren und Recht 
durchzusetzen. 
(P1K226)-Qualitätsstandards 
für die Plattformen 
(P1K229)-Transparenz bei der 
Bearbeitung schaffen. 
(P1K231)-Mechanismus etab-
lieren, wie mit Straftaten um-
gegangen wird, ob gelöscht 
wird oder nicht. 
(P1K231)-Mechanismus, wie 
mit nicht eindeutig rechts-
widrigen Inhalten umgegan-
gen wird. 
(P1K232)-Regulierte Selbstre-
gulierung, sodass eine vom 
Staat kontrollierte und von 
den Unternehmen finanzierte 
Instanz mit geschultem Per-
sonal die Fälle prüft. 
(P1K234)-Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung. 

(P1K227)-Bußgelder 
bei unwirksamen 
Beschwerde-ma-
nagement. 
(P1K227)-Benen-
nung eines inländi-
schen Zustellungs-
bevollmächtigten. 
(P1K228)-Maßnah-
men zur Transpa-
renz. 
(P1K233)-Modell 
der regulierten 
Selbstregulierung 
mit einer vom Staat 
finanzierten Instanz, 
die von den Unter-
nehmen finanziert 
wird und mit ge-
schultem Personal 
und nach klaren 
Kriterien die Inhalte 
prüft. 

(P1K216)-Runde Tische und 
Task-Force haben keinen 
Erfolg gebracht. 
(P1K216)-Selbstverpflich-
tung der Anbieter hatte kei-
nen Erfolg. 
(P1K216)-Trotz erhöhtem 
Druck auf die Plattformbe-
treiber ist nichts passiert. 
(P1K224)-Der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes 
muss schärfer definiert wer-
den. 
(P1K224)-E-Mail Dienste, 
Bewertungsportale und 
Start-ups sollten nicht ge-
hindert werden. 
(P1K224)-Es gibt auch 
Plattformen, die trotz gerin-
gerer Nutzerzahlen, als die 
im Gesetz angegebene Zahl 
an mindestens vorhandenen 
Nutzerzahlen, gesellschaft-
lich relevant sind. 

(P1K210)-Soziale Medien 
(P1K211)-Gesellschaft 
(P1K213)-Facebook 
(P1K213)-Marc Zuckerberg 
(P1K)-Tausende Mitarbei-
ter zur Löschung von 
rechtswidrigen Inhalten. 
(P1K215)-Dienstanbieter 
(P1K217)-Unionsfraktion 
(P1K218)-Wissenschaftler 
(P1K218)-Experten 
(P1K221)-Telemediendiens-
tanbieter 
(P1K223)-Plattformen mit 
Gewinnerzielungsabsich-
ten 
(P1K222)-Nutzer 
(P1K225)- E-Mail Dienste, 
Bewertungsportale und 
Start-ups 
 
 

 

  



Anhang 3: Kodierte Inhalte nach Redner 

102 

 

Kodierte Reden vom 30.6.2017 

1 Redner der Debatte am 30.6.2017. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K3)-2015 und 2016 
ist die Hasskriminalität 
um 300 Prozent ange-
stiegen. 
(P2K6)-Andersden-
kende werden im Netz 
ohne Konsequenzen 
beleidigt und bedroht. 
(P2K6)-Hasspostings 
sind Angriffe auf die 
Meinungsfreiheit. 
(P2K6)-Andersden-
kende werden einge-
schüchtert und mund-
tot gemacht. 
(P2K7)-Verbales 
Faustrecht 
(P2K8)-Freie Mei-
nungsäußerung durch 
Beleidigung und Be-
drohung nicht möglich. 
(P2K20)-Klima der 
Angst und Einschüch-
terung. 

(P2K4)-Regulierung und 
„Compliance-Vorschrif-
ten“ reichen nicht aus, es 
wird eine Grundsatzent-
scheidung notwendig, 
dass in Zukunft das Inter-
net kein rechtsfreier Raum 
bleibt. 

(P2K21)-Das Netz 
DG soll dafür sor-
gen, dass strafbare 
Inhalte im Netz 
künftig besser besei-
tigt werden. 

 (P2K2)-Bundeskriminalamt 
(P2K11)-Journalist, Verleger 
und Händler auf dem 
Marktplatz müssen sich 
auch an Gesetze halten. 
(P2K14)-Facebook 
(P2K14)-Twitter 
(P2K18)-Plattformbetreiber 
(P2K19)-Zivilgesellschaft 
(P2K19)-Justiz 
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2 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Dr. Petra Sitte (Linke) 

Problemdefinition Ideensu-
che 

Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K22)-Hass und 
Falschnachrichten.  

 (P2K28)-Netzwerke sollen verpflichtet 
werden, rechtswidrige Inhalte innerhalb 
von 7 Tagen zu löschen. 
(P2K28)-Ausnahme ist, wenn die Straf-
barkeit von bestimmten Umständen ab-
hängt, oder eine Einrichtung der Selbst-
regulierung eingeschaltet wird. Diese 
müssen jedoch auch innerhalb von 7 
Tagen löschen.  
(P2K28)-Ein offensichtlich rechtswidri-
ger Inhalt soll innerhalb von 24 Stunden 
gelöscht werden. 
(P2K31)-Im Wiederholungsfall und bei 
nicht vorhandenem Beschwerdema-
nagement werden die Netzwerkbetrei-
ber sanktioniert.  
(P2K34)-Es muss Vorschriften zur Er-
reichbarkeit der Netzwerke geben. 
(P2K34)-Es muss ein strukturiertes Be-
schwerdemanagement geben. 
(P2K34)-Es muss Berichtspflichten ge-
ben, an die sich die Betreiber halten 
müssen. 
(P2K34)-Die Verfahren müssen trans-
parent sein. 

(P2K24)-Der Gesetzesent-
wurf verkörpert keine ernst-
hafte und gründliche Lösung 
für das Problem, welches be-
reits seit längerer Zeit be-
steht. 
(P2K30)-Plattformen werden 
schwierige rechtliche Ent-
scheidungen auferlegt. 
(P2K30)-Um einem Bußgeld 
zu entgehen, werden Nach-
richten direkt am selben tag 
gelöscht und es wird zur Si-
cherheit übermäßig gelöscht 
werden.  
(P2K33)-Entscheidungen, 
über Strafbarkeit wird Priva-
ten übertragen, obwohl dies 
eigentlich die Aufgabe von 
Gerichten sein müssten.  
(P2K35)-Das Gesetz könnte 
verfassungs- und europa-
rechtswidrig sein. 

(P2K23)-Soziale Netzwerke 
und Plattformen. 
(P2K25)-Deutscher Bundes-
tag 
(P2K26)-Koalition (SPD und 
CDU/CSU) 
(P2K27)-Netzwerkbetreiber 
(P2K32)-Gerichte 
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3 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Nadine Schön (CDU/CSU) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K39)-Pöbe-
leien, Hetze, Auf-
ruf zu Straftaten. 
(P2K39)-Beschrei-
bungen von Straf-
taten, die Perso-
nen an der  be-
troffenen Perso-
nen verüben wol-
len würden. 
(P2K40)-Aufruf 
zum Mord 
(P2K43)-Platt-
formbetreiber 
kommen den Vor-
gaben durch das 
Telemediengesetz 
nicht nach. 

(P2K51)-System der re-
gulierten Selbstregulie-
rung 
(P2K52)-Plattformbe-
treiber können sich ei-
ner Selbstregulierungs-
stelle anschließen. Diese 
Einrichtungen entschei-
den nach klaren Krite-
rien und mit qualifizier-
tem geschultem Perso-
nal, ob ein Inhalt straf-
bar ist, oder nicht. 
(P2K56)-Entscheidung 
über wahr und unwahr 
soll nicht Privaten über-
lassen werden.  

(P2K46)-Eine gesetzliche Re-
gelung ist notwendig. 
(P2K53)-Einrichtung einer 
Selbstregulierungsstelle, die 
neutral und nach klaren Kri-
terien über strafbare Inhalte 
entscheidet. 
(P2K59)-Ein Zustellungsbe-
vollmächtigter, der innerhalb 
von 24 Stunden antworten 
muss, sodass Betroffene auch 
bei internationalen Großkon-
zernen klagen können und 
von ihrem Recht Gebrauch 
machen können. 

(P2K50)-Es wird 
nicht, wie vorge-
worfen, Privaten 
überlassen, die 
entscheiden, ob 
ein Inhalt von 
der Meinungs-
freiheit gedeckt 
ist. 

(P2K38)-Facebook 
(P2K38)-Stefan Evers 
(CDU-Abgeordneter) 
(P2K42)-Zivilgesellschaft 
(P2K44)-Opfer von Strafta-
ten im Netz 
(P2K44)-Plattformbetreiber 
(P2K47)-Bevölkerung 
(P2K48)-Koalition (2017 be-
stehend aus CDU/CSU und 
SPD) 
(P2K48)-Justizministerium 
(P2K55)-Jugendmedien-
schutz 
(P2K54)-Selbstregulierungs-
stelle 
(P2K57)-Start-ups 
(P2K58)-Zustellungsbevoll-
mächtigter 
(P2K58)-Menschen aus 
Deutschland 
(P2K58)-Internationale 
Großkonzerne 
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4 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Renate Künast (Grüne)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K66)-Hasskom-
mentare 
(P2K66)-Vergiftete 
Debattenkultur 
(P2K78)-Unterneh-
men können welt-
weit mithilfe von 
Algorithmen Stim-
mung machen, 
ohne sich um das 
jeweilige nationale 
Recht zu kümmern. 
(P2K80)-Aus eige-
ner Erfahrung 
wurde ein Inhalt, 
der den Wunsch 
nach einem Ent-
hauptungsvideo 
von Frau Künast 
enthielt nicht ge-
löscht, mit dem 
Verweis der schwer 
zu erreichenden 
Qualitätssicherung 
von Arvato, dass 
keine konkrete 
Aufforderung be-
stünde. 

(P2K79)-Mit der Meinungs-
freiheit muss auch digital um-
gegangen werden, dafür 
braucht es nicht nur Paragra-
fen 
(P2K83)-Die Gesellschaft 
muss sich mit der Problema-
tik auseinandersetzen. 
(P2K86)-Es muss einen in-
ländischen Zustellungsbevoll-
mächtigten geben. 
(P2K87)-Eine regulierte 
Selbstregulierung ist sinnvoll. 
(P2K93)-Eine breite Diskus-
sion innerhalb der Bevölke-
rung um die Würde des Men-
schen und Respekt ist not-
wendig, um der Thematik ge-
recht zu werden.  

(P2K88)-Sie-
ben-Tage Rege-
lung bedeutet, 
dass die Unter-
nehmen straf-
bare Inhalte 
nach höchstens, 
aber im Idealfall  
innerhalb von 7 
Tagen löschen 
müssen. 

(P2K63)-Debatte um das 
Netz DG sollte eine Abwä-
gung zwischen Persönlich-
keitsrechten und Meinungs-
freiheit enthalten und ist da-
her hoch brisant. 
(P2K68)-Bußgeldtatbestände 
reichen nicht aus, um dem 
komplexen Problem des 
Umgangs mit Respektlosig-
keiten in der Gesellschaft ge-
recht zu werden.  
(P2K70)-Es gibt eine Eng-
führung der Debatte um das 
Netz DG und den Umgang 
mit Hass im Netz. 
(P2K73)-Interne Gespräche 
ohne Einbeziehung des Par-
lamentes sind kein gutes 
Verfahren. 
(P2K73)-Plötzlich vorge-
brachter Entwurf des Justiz-
ministers trägt dem nötigen 
Niveau und der Seriosität 
keine Rechnung. 
(P2K74)-Abwägung von 
Persönlichkeitsrechten und 
Meinungsfreiheit ist nicht-
mals im Entwurf enthalten. 

(P2K64)-Nichtdemokrati-
sche Länder 
(P2K65)-EU-Kommis-
sion 
(P2K67)-Die deutsche 
Gesellschaft 
(P2K72)-CDU/CSU 
(P2K72)-SPD 
(P2K76)-Nadine Schön 
(CDU/CSU) 
(P2K77)-Weltweit agie-
rende Unternehmen 
(P2K84)-Sachverständiger 
im Ausschuss 
(P2K89)-Bundesamt für 
Justiz 
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(P2K81)-Gesetzesentwurf 
beschäftigt sich nicht mit der 
Gegenüberstellung von Mei-
nungsfreiheit und Lösch-
pflichten. 
(P2K90)-Vorabentscheidung 
des Bundesamtes für Justiz 
beim Bußgeldverfahren ist 
aufgrund der zahlreichen 
Fälle, die ein Verfahren nötig 
werden lassen extrem 
schwierig. 
(P2K90)-Es wird nicht spe-
zifiziert, wie unabhängig die 
regulierte Selbstregulierung 
ist und wer die neutrale In-
stanz finanziert. 
(P2K90)-Der Reiz zu lö-
schen wird größer sein, als 
der Reiz das Recht einzuhal-
ten und die Meinungsfreiheit 
zu wahren. 
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5 Redner der Debatte am 30.6.2017. Lars Klingbein (SPD)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K95)-Abspra-
chen mit sozialen 
Netzwerken sind 
nicht wirksam. 
(P2K106)-Rechts-
verletzungen im 
Netz. 
(P2K106)-„Fake 
News“ bzw. Mani-
pulation, Falschmel-
dungen oder Lügen. 

(P2K99)-Ein inländischer 
Zustellungsbevollmächtigter 
als Ansprechpartner in sozia-
len Netzwerken.  
(P2K99)-Regulierte Selbstre-
gulierung. 
(P2K107)-Der Bundestag 
muss diskutieren, wie digitale 
Bildung und digitale Sensibi-
lität gestärkt werden können 
und wie Toleranz und kon-
struktiver Dialog, ebenso wie 
seriöse Inhalte im Netz stär-
ker in den Fokus gelangen. 

(P2K101)-Sieben-Tage-
Regelung 
(P2K103)-Effektives Be-
schwerdemanagement 
(P2K103)-Bei nicht vor-
handenem effektiven Be-
schwerdemanagement 
wird ein Bußgeld ver-
hängt. 
(P2K105)-Auskunftsan-
spruch mit Richtervorbe-
halt. 

(P2K108)-
Entweder 
„Das Ge-
setz kam zu 
schnell“, 
oder „Das 
Gesetz kam 
zu spät“. 

(P2K94)-Staat 
(P2K94)-Politik 
(P2K94)-Justizminister Maas 
(P2K94)-Soziale Netzwerke 
(P2K94)-Bundestag 
(P2K94)-Gesetzgeber 
(P2K96)-Große Koalition (2017 
CDU/CSU und SPD) 
(P2K96)-Koalitionspartner (CDU/CSU)  
(P2K96)-Sachverständiger 
(P2K98)-Inländischer Zustellungsbevoll-
mächtigter 
(P2K102)-Justizministerium 
(P2K104)-SPD-Fraktion 
(P2K104)-Richter 
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6 Rednerin der Debatte am 30.6.2017. Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K116)-Holo-
caustlüge wird als 
„nicht so schlimm“ 
betrachtet. 
(P2K117)-Hetzer 
und Mobber 
(P2K117)-An-
standsregelungen 
werden komplett 
ausgehebelt. 
(P2K119)-Netz-
werke sind nicht ge-
gen Straftaten im 
Netz vorgegangen 
(P2K120)-In Netz-
werken zu Unrecht 
veröffentlichte Bil-
der. 
(P2K120)-Drohun-
gen 

(P2K123)-Struktur 
der regulierten Selbst-
regulierung, als gute 
Systematik, um für ei-
nen Ausgleich zwi-
schen Meinungsfrei-
heit und Kontrolle im 
Sinne des Persönlich-
keitsrecht zu sorgen. 
(P2K136)-Das Mono-
pol soll nicht beim 
Staat liegen, sondern 
stattdessen soll es ein 
gesellschaftlich plural 
besetztes Gremium 
geben. 
(P2K137)-Gesell-
schaftliche Kräfte 
stärken. 
 

(P2K122)-Innerhalb von 24 
Stunden müssen eindeutig 
rechtswidrige Inhalte gelöscht 
werden. 
(P2K122)-Innerhalb von 7 Ta-
gen müssen auch gesetzlich 
schwierigere Inhalte bearbeitet 
sein. 
(P2K122)-Notwendige Zeit für 
Rückfragen bei unklaren Inhal-
ten ist gegebene. 
(P2K124)-Regulierte Selbstre-
gulierung. 
(P2K126)-Fristsetzung zur Lö-
schung. 
(P2K129)-Beschwerdesystem, 
muss etabliert werden. 
(P2K135)-Regulierung durch 
ein gesellschaftlich plural be-
setztes Gremium. 
(P2K139)-Strittige Inhalte 
müssen vor Gericht geregelt 
werden, dafür muss es einen 
Auskunftsanspruch geben. 

(P2K109)-Der Geset-
zesentwurf wurde von 
Seiten der Experten 
stark kritisiert. 
(P2K127)-Vorrauseilen-
der Gehorsam der Un-
ternehmen, um Bußgel-
der zu entgehen könnte 
„Overblocking“ (Die 
vorsorgliche Löschung 
von Kommentaren, die 
auch rechtlich unbe-
denklich sein können) 
zur Folge haben. 

(P2K110)-Sachverständiger 
(P2K111)-Experten 
(P2K113)-Politik 
(P2K115)-Demokratisch legitimierter 
Gesetzgeber 
(P2K116)-Konzerne 
(P2K118)-Netzwerkbetreiber 
(P2K121)-Schülerin 
(P2K121)-Netzwerke 
(P2K121)-Politikerinnen und Politiker 
(P2K121)-Schiedsrichter 
(P2K121)-Facebook 
(P2K128)-Bundesamt für Justiz 
(P2K132)-Renate Künast (Politikerin 
der Grünen) 
(P2K132)-Andere Länder  
(P2K134)-Erdogan 
(P2K134)-Putin 
(P2K138)-Gerichte 
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7 Redner der Debatte am 30.6.2017. Dr. Johannes Fechner (SPD)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K140)-On-
linekriminalität 
(P2K140)-Hetze 
im Netz 
(P2K140)-Pädo-
philie im Netz 
(P2K140)-Mob-
bing 
(P2K140)-Beleidi-
gung 
(P2K144)-Hass 

(P2K141)-Ge-
setzliche Reak-
tion notwendig. 

(P2K142)-Erlassen eines Gesetzes gegen 
Hass und Hetze im Netz. 
(P2K145)-Bußgeld bis zu 50 Millionen 
Euro, wenn kein Beschwerdemanage-
ment eingerichtet ist. 
(P2K148)-7 Tage Frist, in Ausnahmefäl-
len auch länger, um zu prüfen, ob ein In-
halt rechtswidrig ist. 
(P2K149)-Bußgeld nur, wenn kein Be-
schwerdesystem verfügbar ist, nicht bei 
Einzelfällen. 
(P2K151)-Zustellungsbevollmächtigter 
für Ermittlungsbehörden für Zivilrechts-
verfahren. 
(P2K154)-Zustellungsbevollmächtigter 
für jedermann benannt. 
(P2K155)-Innerhalb von 48 Stunden 
muss auf Anfragen von Behörden vom 
sozialen Netzwerk geantwortet werden, 
sonst wird ebenfalls ein Bußgeld ver-
hängt. 
(P2K160)-Bestandsdaten werden nur her-
ausgegeben, wenn eine Straftat behauptet 
wird und ein Richter es beschlossen hat. 

 (P2K143)-Soziale Netzwerke 
(P2K150)-Deutschland 
(P2K150)-Zustellungsbevollmächtigter 
(P2K150)-Ermittlungsbehörden 
(P2K153)-SPD-Fraktion 
(P2K156)-Staatsanwaltschaft 
(P2K158)-Anonyme Nutzer 
(P2K159)-Richter 
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8 Redner der Debatte am 30.6.2017. Alexander Hoffmann (CDU/CSU)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P2K161)-2 Beispiele für hasserfüllte und bedro-
hende Kommentare, mit widerwertigem Inhalt. 
(P2K162)-Verherrlichung drastischer Gewalt. 
(P2K167)-Bilder einer Vergewaltigung und an-
schließender Suizid des Opfers. 
(P2K169)-Cybergrooming 
(P2K169)-Hochgeladene Bilder, Eingriffe in die 
Privatsphäre und die daraus resultierenden Fol-
gen. Suizid des Opfers. 
(P2K170)-Hemmschwelle im Netz sinkt. 
(P2K170)-Menschen stehen anderen nicht mehr 
gegenüber, wodurch die Hemmschwelle gesenkt 
wird. 
(P2K171)-Soziale Netzwerke wollen, oder sind 
nicht in der Lage wirksam gegen strafbare Inhalte 
vorzugehen. 
(P2K173)-Im Internet verbreiten sich Inhalte 
extrem schnell und unkontrollierbar. 
(P2K174)-Neugier der Menschen kennt keine 
Grenzen. 
(P2K174)-Prügelattacken und Mordvideos. 
(P2K175)-Facebook und ähnliche Anbieter han-
deln nicht. 
(P2K179)-Facebook löscht wenn überhaupt nach 
eigenen privat und intransparent gesetzten Ge-
meinschaftsstandards. 

  (P2K181)-Politik hat zu 
lange auf den „Goodwill“ 
der Konzerne vertraut, da-
her besteht dringender 
Handlungsbedarf, wodurch 
das Gesetz sehr schnell 
„durchgepeitscht“ wirkt, 
was die Akzeptanz bei den 
Menschen schmälert.  

(P2K163)-Facebook 
(P2K166)-15-Jährige Kanadi-
erin 
(P2K168)-Kanadierin, Opfer 
von Cybergrooming. 
(P2K172)-Soziale Plattfor-
men 
(P2K180)-Zeitung 
(P2K180)-Fernsehsender 
(P2K182)-Menschen (In 
Deutschland) 
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Kodierte Inhalte vom 12.12.2017 

1 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Joana Eleonora Cotar (AfD)  

Problemdefinition Ideen-
suche 

Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

  
  (P3K1)-„Unsägliches Zensurgesetz“ 

(P3K2)-Bundestag war nicht beschlussfähig. 
(P3K3)-Abschaffung der Meinungsfreiheit in sozia-
len Netzwerken. 
(P3K5)-Es wurde im Gesetz nicht definiert, was 
„offensichtlich rechtswidrig“ ist. 
(P3K7)-Strafrecht wurde privatisiert. 
(P3K7)-Privatwirtschaftliche Unternehmen und de-
ren Mitarbeiter entscheiden statt Richter, was 
rechtswidrig ist und was nicht. 
(P3K8)-Aus Angst vor zu hohen Geldstrafen wer-
den Unternehmen öfter löschen, als notwendig. 
(P3K12)-Keine Einspruchsmöglichkeit für be-
troffene Personen gelöschter Inhalte. 
(P3K16)-Politik will Diskurshoheit zurückgewin-
nen. Angst vor freier Debatte über die wahren 
Probleme in Deutschland. 
(P3K18)-Starker Eingriff in die Meinungs- und 
Pressefreiheit, der die Kommunikation in Internet 
nachhaltig beschädigt. 
(P3K23)-Netz DG ist nicht verfassungskonform. 
(P3K26)-Einsprüche und Bedenken gegen das Ge-
setz wurden ignoriert. 
(P3K29)-Rechtsdurchsetzung muss von öffentli-
chen Gerichten vollzogen werden. 
(P3K29)-Das Gesetz muss aufgehoben werden, 
weil es nicht demokratisch ist. 

(P3K4)-Betreiber sozi-
aler Netzwerke 
(P3K6)-Richter 
(P3K6)-Privatwirt-
schaftliche Unterneh-
men 
(P3K11)-Nutzer und 
User 
(P3K11)-Publizisten 
(P3K13)-Zeitungen 
(P3K13)-Öffentlich-
rechtlicher Rundfunk 
(P3K14)-Parteien 
(P3K15)-(deutsche) 
Bürger 
(P3K19)-Reporter 
ohne Grenzen 
(P3K22)-UN-Sonder-
berichterstatter für 
Meinungsfreiheit  
 (David Kaye) 
(P3K24)-Wissen-
schaftlicher Dienst 
(Des Bundestages)  
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2 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU/CSU)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K34)-Plattfor-
men denken, sie 
können ihre selber 
festgelegten Ge-
meinschafts-stan-
dards über die de-
mokratisch legiti-
mierten Gesetze in 
Deutschland stel-
len. 

(P3K35)-Es werden 
Regeln benötigt, um 
die Plattformanbieter 
dazu zu verpflichten, 
sich an die demokra-
tisch beschlossenen 
Gesetze zu halten. 
(P3K38)-Auch social 
Media Anbieter müs-
sen in eigener Verant-
wortung prüfen. 
(P3K38)-Auch für 
Netzwerke muss gel-
ten, dass sie für straf-
bare Inhalte haften. 

(P3K40)-Netz DG als gesetzliche 
Regelung. 
(P3K42)-Verpflichtendes effektives 
Beschwerdemanagement mit quali-
fizierten Mitarbeitern in entspre-
chender Zahl. 
(P3K43)-Kontaktperson und eine 
erreichbare Adresse an die Be-
troffene sich wenden können.  
(P3K45)-Nach richterlichem Be-
schluss müssen Kontaktdaten her-
ausgegeben werden, damit ano-
nyme Schreiber identifiziert werden 
können. 
(P3K48)-Ein Bußgeld wird ver-
hängt, wenn kein Beschwerdema-
nagement eingerichtet wird, oder 
bestimmte Inhalte systematisch 
nicht gelöscht werden.  
(P3K51)-Es ist die Option für die 
Netzwerke gegeben, dass sie sich 
bei unklaren Fällen innerhalb von 7 
Tagen an ein plural besetztes Gre-
mium wenden können, welches 
dann die Entscheidung über die 
Rechtswidrigkeit eines Inhaltes 
trifft. 

  (P3K30)-Große Plattfor-
men 
(P3K31)-Schreiber in sozia-
len Netzwerken 
(P3K31)-Soziale Netzwerke 
(P3K33)-Plattformen von 
Unternehmen 
(P3K33)-Facebook 
(P3K33)-Twitter 
(P3K33)-Google 
(P3K36)-Social Media 
(P3K36)-Verlage 
(P3K37)-Herausgeber 
(P3K37)-Redakteure 
(P3K39)-Mitglieder der 
AfD 
(P3K41)-Qualifizierte Mit-
arbeiter 
(P3K44)-Betroffene von 
Straftaten  
(P3K44)-Staatsanwaltschaft 
(P3K44)-Gericht 
(P3K50)-Plural besetztes 
Gremium  
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3 Redner der Debatte am 12.12.2017. Dr. Johannes Fechner (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K52)-Hass und 
Hetze 
(P3K52)-Mit Wucht 
und Intensität wird 
im Internet gehetzt. 
(P3K52)-Volksver-
hetzung 
(P3K52)-Beleidi-
gung 
(P3K52)-Mobbing 
(P3K52)-Bedrohun-
gen 
(P3K52)-Mordauf-
rufe 
(P3K54)-Aus Wor-
ten können Gewalt-
taten folgen. 
(P3K69)-AfD-Poli-
tikerin hetzte gegen 
Zuwanderer. 
(P3K71)-Das Netz 
ist ein rechtsfreier 
Raum. 
(P3K72)-Beängsti-
gendes Ausmaß an 
Hass und Hetze. 

(P3K58)-Einschüch-
terung von Bürgerin-
nen und Bürgern ver-
hindern. 
(P3K58)-Meinungs-
freiheit sichern. 
(P3K58)-Meinungsäu-
ßerungen müssen 
ohne Bedrohung 
möglich sein. 

(P3K)-Offensichtlich 
strafbare Inhalte müssen 
gelöscht werden. 
(P3K)-Bei Unsicherheit 
greift die regulierte 
Selbstregulierung. 
(P3K)-Soziale Netz-
werke müssen auf Be-
schwerden reagieren und 
nicht jeden Inhalt kon-
trollieren. 
(P3K)-Eine Behörde 
kann Bußgeld verhän-
gen. 
(P3K)-Soziale Netz-
werke sind verpflichtet 
eine Zustellungsperson 
in Deutschland zu be-
nennen. 
(P3K)-Bürger können 
Unterlassungsansprüche 
in Deutschland geltend 
machen.  

 (P3K53)-Politiker 
(P3K53)-Lehrer 
(P3K53)-Polizei 
(P3K55)-Justizminister 
Heiko Maas 
(P3K56)-Opposition (2017 
Linke und Grüne) 
(P3K56)-Abgeordnete 
(P3K56)-Koalitionsfraktion 
(P3K59)-Soziale Netzwerke 
(P3K60)-Behörden 
(P3K60)-Facebook 
(P3K62)-Richterbund 
(P3K62)-Polizeibehörde 
(P3K62)-Internet-Commu-
nity 
(P3K65)-(deutsche) Bürger 
(P3K66)-Staatsanwaltschaft 
(P3K66)-Ermittlungsbehör-
den 
(P3K70)-AfD Politikerin Jea-
nette Ihme 
(P3K70)-Zuwanderer 
(P3K73)-Die Linke 
(P3K74)-GroKo (Große Ko-
alition 2017 bestehend aus 
CDU/CSU und SPD) 
(P3K75)-Verfassungsfeindli-
che Organisationen  
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4 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Nicola Beer (FDP)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K80)-Menschen-
feindlichkeit 
(P3K80)-Antisemitis-
mus 
(P3K80)-Diskriminie-
rung 
(P3K80)-Hasskom-
mentare 
(P3K95)-Schnelle und 
weite Verbreitung von 
Äußerungen im Netz. 

(P3K81)-Ba-
lance zwischen 
Rechtsstaat und 
Möglichkeiten 
des Eingriffs. 
(P3K93)-Poli-
zei und Justiz 
besser ausstat-
ten. 

(P3K94)-Polizei 
und Justiz besser 
ausstatten. 
(P3K98)-Aus-
kunftsansprüche 
werden dringend 
gebraucht. 

(P3K82)-Netz DG ist schlecht ge-
macht. 
(P3K83)-Meinungsäußerungs-frei-
heit, Informationsfreiheit, Rund-
funkfreiheit und Pressefreiheit wer-
den verletzt, indem privaten Platt-
formen Entscheidungs-kompeten-
zen bezüglich der Entscheidung 
über die Rechtswidrigkeit von In-
halten gegeben wird. 
(P3K85)-Rechtsstaatprinzip lässt 
eine Privatisierung der Rechts-
durchsetzung nicht zu. 
(P3K97)-Löschverpflichtung und 
Bußgeldandrohung sorgen für 
übermäßiges Löschen und keine 
Rücksichtnahme auf Meinungsfrei-
heit. 

(P3K78)-Freie Demokraten 
(P3K79)-AfD 
(P3K79)-Soziale Netzwerke 
(P3K84)-Betreiber privater Platt-
formen 
(P3K88)-Mitarbeiter von Face-
book und Twitter 
(P3K89)-Bund 
(P3K89)-Bundesländer 
(P3K92)-Berufene Behörden 
(P3K92)-Polizei 
(P3K92)-Justiz 
(P3K96)-SPD 
(P3K96)-CDU/CSU 
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5 Rednerin der Debatte am 12.12.2017. Anke Domscheit-Berg (Linke) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K111)-Hass-
nachrichten 
(P3K112)-Anzei-
gen enden ohne 
Ergebnis. 
(P3K112)-Justiz 
und Ermittlungs-
behörden versagen 
flächen-deckend. 
(P3K117)-Hass im 
Netz 

(P3K114)-Initia-
tive der Bundes-
regierung zur 
Aufstockung und 
Ausbildung von 
Personal bei Er-
mittlungsbehör-
den. 
(P3K122)-De-
mokratische 
Kräfte und poli-
tische Bildung 
stärken. 
(P3K122)-Zivil-
gesellschaft mit-
einbeziehen, um 
dem Hass in der 
Gesellschaft den 
Boden zu entzie-
hen. 

(P3K121)-Be-
nennung zustell-
fähiger An-
sprechpartner. 
(P3K121)-Be-
richtspflicht zum 
Umgang mit 
rechtswidrigen 
Inhalten. 
(P3K121)-Be-
schwerdema-
nagement.  

(P3K100)-Für Netzaktivisten ist das Netz DG 
ein Problem. 
(P3K103)-Privatisierung der Rechtsdurchset-
zung, denn regulierte Selbstregulierung ist 
kein Bestandteil deutscher Justiz. 
(P3K104)-Wer bestimmt die Mitglieder, deren 
Bezahlung und deren Kontrolle des neutralen 
Gremiums der regulierten Selbstregulierung. 
(P3K107)-Gefahr der Einschränkung der Mei-
nungsfreiheit durch „Overblocking“. 
(P3K107)-Entweder es entscheiden Software, 
oder schlecht bezahlte Mitarbeiter ohne juris-
tische Ausbildung  von Facebook. 
(P3K108)-Netz DG zu schwammig formu-
liert. 
(P3K115)-Initiative der Bundesregierung zur 
Aufstockung und Ausbildung von Personal in 
Ermittlungsbehörden bleibt aus. 
(P3K118)-AfD will Straftaten, wie Volksver-
hetzung, Aufruf zur Gewalt, Verbreitung von 
Propagandamitteln verbotener Parteien und 
das Leugnen der Verbrechen des Nationalso-
zialismus legalisieren. 
(P3K120)-Löschpflichten und Bußgelder im 
Netz DG sind ineffektiv und schädlich. 

(P3K101)-Netzaktivisten 
(P3K102)-Linksfraktion 
(P3K102)-AfD 
(P3K102)-FDP 
(P3K105)-Facebook 
(P3K109)-VKontakte 
(russische Plattform) 
(P3K113)-Bundesregie-
rung 
(P3K113)-Ermittlungsbe-
hörden 
(P3K116)-Björn Höcke 
(AfD Politiker) 
(P3K123)-Zivilgesellschaft 
(P3K123)-Gesellschaft 
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6 Rednerin der Debatte am 12.12.2017.  Tabea Rößner (Grüne) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K142)-Lügen 
und strafbare Äu-
ßerungen können 
unzählig verbreitet 
werden zerstören 
Menschen.  

(P3K129)-„Put-back“-
Verfahren, um zu Unrecht 
gelöschte Inhalte wieder 
ins Netz zu stellen.  
(P3K129)-Regulierte 
Selbstregulierung genauer 
herausarbeiten. 
(P3K137)-Soziale Netz-
werke in die Rechtsord-
nung des freiheitlichen 
Rechtsstaates einbinden. 
(P3K138)-Eine aus der 
analogen Welt stammende 
Regulierung muss in die 
digitale Welt transformiert 
werden.  
(P3K139)-Meinungsfrei-
heit und Regeln erhalten, 
die einen demokratischen 
Meinungsbildungsprozess 
ermöglichen und eine of-
fene und pluralistische 
Debatte in der Gesell-
schaft angetrieben von 
Menschen, die sachlich 
kommunizieren.  

(P3K128)-„Put-
back“-Verfahren, 
um legitime In-
halte, welche zu 
Unrecht gelöscht 
worden sind, 
wieder einzustel-
len. 
(P3K128)-Klar 
definierte regu-
lierte Selbstregu-
lierung. 
(P3K131)-Buß-
gelder 
(P3K131)-Zu-
stellungs-bevoll-
mächtigter 

(P3K127)-Überstürztes 
gesetzgebungsverfah-
ren 
(P3K127)-Rechtliche 
und verfassungsrechtli-
che Bedenken wurden 
ignoriert. 
(P3K127)-Zu kurze 
Löschfristen 
(P3K127)-Unbe-
stimmte Rechtsbegriffe 
(P3K127)-Fehlende 
Verfahrensregeln 
(P3K127)-„Overblo-
cking“ wird in Kauf ge-
nommen. 
(P3K133)-Keine Min-
destvoraussetzungen 
für digitale Räume bei 
dem Vorschlag der 
Linken.  
 

(P3K124)-AfD 
(P3K130)-Die Linke 
(P3K134)-Abgeordnete 
(P3K134)-Deutscher 
Bundestag 
(P3K135)-Öffentlich-
rechtlichen Sender 
(P3K135)-Zeitungsver-
lage 
(P3K141)-Gesellschaft 
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7 Redner der Debatte am 12.12.2017.  Thomas Jarzombek (CDU/CSU) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K146)-Durch-
setzung deutschen 
Rechts kaum mög-
lich, weil die Un-
ternehmen ihren 
Sitz nicht in 
Deutschland ha-
ben. 
 

(P3K154)-Selbst-
regulierung, bei 
der unabhängige 
Leute Entschei-
dungen treffen 
und nicht die be-
troffenen Unter-
nehmen selbst. 

(P3K147)-Netz DG 
verpflichtet soziale 
Netzwerke einen in-
ländischen Zustel-
lungs-bevollmäch-
tigten zu benennen.  

(P3K150)-Gesetzesentwurf 
der AfD beinhaltet keinen 
inländischen Zustellungsbe-
vollmächtigten wodurch die 
Unternehmen dem deut-
schen Recht nicht mehr un-
terliegen. 
(P3K151)-Diejenigen, die 
nicht wissen, wo die Gren-
zen des Rechtsstaates lie-
gen, können nach dem 
schlechten Entwurf der 
AfD nicht mehr vor deut-
schen Gerichten und 
Staatsanwälten verantwort-
lich gemacht werden. 
(P3K157)-Facebook könnte 
dennoch lieber löschen, an-
statt zu akzeptieren, dass 
auch unbequeme Meinun-
gen durchaus legitimiert 
sind. Gefahr des „Overblo-
ckings“ besteht nach wie 
vor.   

(P3K143)-Deutscher Bundestag 
(P3K144)-Rechtsausschuss 
(P3K145)-FDP 
(P3K145)-Linkspartei 
(P3K145)-AfD 
(P3K145)-Amerikanische soziale Platt-
formen 
(P3K148)-Facebook 
(P3K148)-Inländischer Zustellungs-
bevollmächtigter 
(P3K148)-Polizei 
(P3K148)-Justiz 
(P3K149)-Irland 
(P3K153)-Union (CDU/CSU) 
(P3K153)-SPD 
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8 Redner der Debatte am 12.12.2017.  Dr. Jens Zimmermann (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

 (P3K172)-
Es sollte die 
Möglichkeit 
bestehen In-
halte 
(Schrott) 
wieder zu 
löschen.   

(P3K167)-Vernünf-
tiges Beschwerde-
management ein-
führen.  

(P3K160)-Bisher (12.12.2017) liegen keine 
Erfahrungswerte zum Netz DG vor.  
(P3K162)-Appelle freiwillig tätig zu wer-
den haben in der Vergangenheit keine Wir-
kung gezeigt. 
(P3K166)-Vertreter von Facebook sind 
nicht einmal in der Lage anzugeben, wie 
viele Mitarbeiter bei Facebook Beschwer-
den bearbeiten. 
(P3K168)-Das gute Ergebnis des Netz DG 
ist, dass Unternehmen Mitarbeiter einstel-
len müssen und ein vernünftiges Be-
schwerdemanagement einführen müssen. 
Weil sie das erst einmal Geld kostet, sind 
die Unternehmen dagegen. 
(P3K169)-Im Netz DG wurden entgegen 
aller Kritiken unklare Begriffe nicht ge-
nannt, „Hate Speech“ und andere unklare 
Rechtsbegriffe kommen nicht drin vor, so-
dass die Kritik keine Basis hat.  
(P3K171)-Wichtig ist zur Kenntnis zu neh-
men, dass das Netz DG keine neuen Ver-
haltensvorschriften im Netz aufstellt. 
(P3K174)-Inhalte sind auch vom Nutzer 
selber wieder entfernbar, was eine gute 
Neuerung ist. 

(P3K158)-Deutscher Bundestag 
(P3K159)-Thomas Jarzombek (Politiker der 
CDU/CSU) 
(P3K163)-Unternehmen 
(P3K164)-Facebook 
(P3K164)-Twitter 
(P3K165)-Ausschuss „Digitale Agenda“ 
(P3K165)-Mitarbeiter von Facebook 
(P3K170)-Bürger 
(P3K173)-Fraktionen 
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9 Redner der Debatte am 12.12.2017.  Alexander Hoffmann (CDU/CSU) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P3K179)-Vorgebrachtes Beispiel 
beinhaltet hasserfüllte Kommentare.  
(P3K181)-Es gibt keine gewünschte 
Regulierung durch Facebook. 
(P3K183)-Gemeinschaftsstandards, 
nach denen Facebook bewertet, sind 
intransparent und durch private fest-
gelegt.  
(P3K184)-Rechtswidrigkeiten kön-
nen im Internet um die ganze Welt 
gehen. 
(P3K185)-Beispiel einer 15-Jährigen, 
deren Vergewaltigung gefilmt und 
ins Netz gestellt worden ist.  
(P3K196)-Cybergrooming, ebenfalls 
ein Beispiel, bei dem Nacktbilder ei-
nes Mädchens ins Internet gestellt 
wurden und zum Suizid des Opfer 
führten. 
(P3K189)-Inhalte im Internet haben 
viel größere Auswirkungen. 
(P3K190)-AfD arbeitet mit „Fake 
News“, alternativen Fakten und 
schüren Ängste. 

(P3K177)-Spannungs-
verhältnis zwischen 
Grundrechten, wie 
Meinungsfreiheit und 
Persönlichkeitsschutz 
aufheben. 
(P3K191)-Schüren von 
Ängsten zur politi-
schen Stimmungsma-
che von Seiten der 
AfD entgegenwirken. 

 
 (P3K175)-AfD 

(P3K176)-Mit-
glieder des 
Bundestages 
(P3K182)-Face-
book 
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Kodierte Reden vom 17.1.2019 

1 Rednerin der Debatte am 17.1.2019. Renate Künast (Grüne)  

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P4K2)-Spannung in der Gesell-
schaft. 
(P4K5)-Die Wahlen in den USA 
und der Brexit sind Ereignisse, die 
von verkauften Daten gelebt ha-
ben, dass „Social Bots“ installiert 
wurden, wo Stimmung gemacht 
worden ist, wo „dunkle Werbung“, 
sogenannte Dark Ads geschaltet 
wurden. 
(P4K7)-Einige distanzieren sich 
nichtmals von Angriffen gegen en-
gagierte Menschen (Flüchtlinge 
oder in Sozialprojekten). 
(P4K7)-Frauen werden angegriffen. 
(P4K7)-Vergewaltigungsszenarien 
gegen Frauen werden beschrieben. 
(P4K7)-Straftaten in Köln in der 
Silvesternacht 2015/16 werden ver-
herrlicht. 
(P4K10)-Androhung von sexueller 
Gewalt 
(P4K11)-Goebbels-Vorwürfe 
(P4K12)-„Hate Speech“ 
(P4K13)-Durch Hochhalten der 
Meinungsfreiheit werden Verfahren 
eingestellt, wodurch Opfer sich aus 

(P4K1)-„Hate 
Speech“, 
Volksverhet-
zung und an-
dere Delikte 
müssen durch 
das Netz DG 
abgewehrt wer-
den. 
(P4K4)-Eine 
grundsätzliche 
Debatte ist nö-
tig. 
(P4K8)-Es 
muss diskutiert 
werden, wie in 
Deutschland 
miteinander 
umgegangen 
wird. 
(P4K16)-Ge-
samtdebatte 
über Propa-
ganda, Volks-
verhetzung und 
Cy-
bergrooming.  

  (P4K5)-Eine grundsätzli-
che Debatte wir im digita-
len Zeitalter miteinander 
umgegangen wird ist nö-
tig, kein Netz DG. 
(P4K17)-Propaganda, 
Volksverhetzung und Cy-
bergrooming werden im 
Netz DG nicht berück-
sichtigt. 
(P4K19)-Gesamtdebatte 
ist notwendig und kein 
Abwarten der Transpa-
renzberichte. 
(P4K19)-Rechtliche „Ge-
burtsfehler“ des Netz DG 
müssen behoben werden. 
(P4K21)-Es gibt keine 
leichten Meldewege. 
(P4K21)-Es gibt keine 
vergleichbaren Transpa-
renzberichte. 
(P4K21)-Es gibt keine 
Clearing-Stelle. 
(P4K21)-Es gibt keinen 
ordentlichen einfachen 
Rechtsweg. 

(P4K3)-(deutsche) 
Gesellschaft 
(P4K6)-Menschen im 
Netz 
(P4K6)-Flüchtlinge 
(P4K6)-Engagierte in 
Sozialprojekten 
(P4K6)-Frauen 
(P4K9)-Männer 
(P4K9)-Grüne 
(P4K20)-Jugendmedi-
enschutz  
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dem  Diskurs im Netz zurückzie-
hen. Sie fühlen sich wehrlos. 
(P4K15)-Treibstoff für Populismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anhang 3: Kodierte Inhalte nach Redner 

122 

 

2 Rednerin der Debatte am 17.1.2019.  Joana Cotar (AfD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

(P4K23)-Hass und 
Beleidigungen in 
sozialen Netzwer-
ken. 

 (P4K48)-Be-
nutzer-freundli-
che Meldetools 
(P4K48)-Clea-
ringstellen 
(P4K48)-For-
schung zur 
Wirkung von 
„Hate Speech“, 
Desinformation 
und „Social 
Bots“. 
(P4K48)-„Put-
back“-Verfah-
ren. 
(P4K48)-zu-
sätzlicher Ge-
richtsstand 
(P4K48)-Poli-
zeiliche Inter-
netwache  

(P4K47)-Benutzer-
freundliche Meldetools 
(P4K47)-Clearingstel-
len 
(P4K47)-Forschung 
zur Wirkung von 
„Hate Speech“, Desin-
formation und „Social 
Bots“. 
(P4K47)-„Put-back“-
Verfahren. 
(P4K47)-zusätzlicher 
Gerichtsstand 
(P4K47)-Polizeiliche 
Internetwache  

(P4K22)-Netz DG ist nicht 
vereinbar mit der Mei-
nungsfreiheit. 
(P4K22)-Unzählige legitime 
und zu Unrecht gelöschte 
Inhalte. 
(P4K22)-Zu Unrecht ge-
sperrte User. 
(P4K22)-Hass und Beleidi-
gungen in sozialen Netz-
werken sind nicht weniger 
geworden. 
(P4K25)-Kernaufgabe des 
Staates an internationale 
Unternehmen weiter gege-
ben. 
(P4K27)-Angestellte ohne 
juristische Ausbildung, mit 
eigenen Vorgaben von Fa-
cebook entscheiden willkür-
lich über die Rechtswidrig-
keit eines Inhaltes, statt 
Richter. 
(P4K31)-Private Firmen 
werden Richter über In-
halte. 
(P4K34)-Verfolgungsbe-
hörden, die das Netz DG 
einführt kosten 3,7 Millio-
nen Euro jährlich.  

(P4K24)-Justizminister Heiko Maas 
(P4K24)-Altparteien (CDU/CSU, SPD, 
Grüne, Linke, FDP) 
(P4K26)-Facebook 
(P4K28)-Iran 
(P4K28)-China 
(P4K29)-UN-Menschenrechtsrat 
(P4K30)-UN-Sonderberichterstatter für die 
Meinungsfreiheit David Kaye. 
(P4K30)-Deutschland 
(P4K35)-Bundesregierung 2017 
(CDU/CSU und SPD) 
(P4K36)-AfD-Fraktion 
(P4K37)-Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz 
(P4K38)-Soziale Netzwerke 
(P4K39)-Katarina Barley (Ministerin für 
Justiz und Verbraucherschutz seit 2018) 
(P4K41)-Sozialdemokraten 
(P4K44)-Die Grünen 
(P4K45)-Robert Habeck (Bundesvorsit-
zender der Grünen) 
(P4K45)-Twitter 
(P4K45)-Facebook 
(P4K45)-Katharina Schulz (Fraktionsche-
fin der  Grünen) 
(P4K46)-Parlament 
(P4K50)-Bürger  
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(P4K34)-Anzahl der Be-
schwerden nur die Hälfte 
der geschätzten Menge von 
25000. 
(P4K40)-Angestelltes Per-
sonal im Justizministerium 
soll dennoch nicht abgebaut 
werden, weil die Bearbei-
tung der Fälle unerwartet 
schwierig sei. 
(P4K43)-Im Juni vorgelegte 
Transparenzberichte wer-
den immer noch (Januar 
2019) ausgewertet. 
(P4K43)-Gelöschte Bei-
träge durch Gemeinschafts-
standards und nicht durch 
das Netz DG gelöscht. 
(P4K43)-Gesetz ist ineffi-
zient, teuer, nutzlos und 
verfassungswidrig. 
(P4K49)-Das Netz DG 
macht alles komplizierter, 
mehr Vorschriften,  mehr 
Bürokratie und mehr Kos-
ten für die Bürger. 
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3 Redner der Debatte am 17.1.2019.  Manuel Höferlin (FDP) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

  (P4K55)-Relevante 
einzelne Punkte des 
Netz DG in das Tele-
mediengesetz integ-
rieren. 
(P4K56)-Medien-
kompetenzen voran-
treiben. 
(P4K56)-Betroffene 
sollen schnell und 
einfach im Internet 
Anzeige erstatten 
können. 
(P4K56)-Selbstver-
pflichtung der Digi-
talwirtschaft gegen 
Desinformationen. 
(P4K60)-Illegitime 
Beeinflussung der öf-
fentlichen Willensbil-
dung verhindern. 
(P4K68)-Meldewege 
sollen einfacher wer-
den. 
(P4K70)-Selbstregu-
lierung 

(P4K54)-Benen-
nung eines Zu-
stellungsbevoll-
mächtigten bzw. 
Empfangs-be-
rechtigten. 
(P4K64)-Trans-
parenzberichte 
(P4K66)-Moni-
toring (über den 
Status bei Op-
fern von Strafta-
ten und Ord-
nung nach Alter, 
Geschlecht und 
Herkunft). 

(P4K52)-Das Netz DG 
war nicht Angelegenheit 
des Bundes. 
(P4K57)-Netz DG 
wurde zu schnell be-
schlossen und war in-
haltlich unzureichend 
ausgearbeitet. 
(P4K58)-Netz DG ist 
nicht zielführend. 
(P4K63)-Vorgaben zu 
den Transparenzberich-
ten und Meldewegen 
sind zu ungenau. 
(P4K65)-Monitoring 
(Über Betroffene, deren 
Alter, Geschlecht und 
Herkunft) lässt sich 
nicht realisieren. 
(P4K67)-Vereinfachung 
der Meldewege ist nicht 
realisierbar. 
(P4K67)-Es werden viele 
Daten gesammelt. 

(P4K51)-Die Grünen 
(P4K53)-Der Bund (Bundesebene) 
(P4K61)-GroKo (CDU/CSU und SPD) 
(P4K62)-Katharina Barley (Bundesministe-
rin für Justiz und Verbraucherschutz 
(P4K71)-Die Länder (Bundesländer) 
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4 Rednerin der Debatte am 17.1.2019.  Anke Domscheit-Berg (Linke) 

Problem-
definition 

Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

  (P4K88)-Bußgelder 
bei nicht-wiederein-
stellen zu Unrecht ge-
löschter Inhalte. 
(P4K91)-Geltendes 
Recht durchsetzen.  

(P4K75)-Netz 
DG-Meldung bei 
Twitter erfordert, 
dass gegen wel-
ches Recht ein 
Inhalt verstößt. 
(P4K78)-Melde-
formular  

(P4K72)-Selbst nach einem Jahr, in dem das Netz DG bereits 
gilt, weiß die Bundesregierung noch nicht Bescheid, ob es ge-
gen „Hate Speech“ wirkt, oder nicht. 
(P4K72)-Eine Nachbesserung des Gesetzes ist erst nach einer 
Evaluierung möglich, diese findet jedoch erst in 3 Jahren statt. 
(P4K74)-Meldewege sind undurchschaubar und erfordern ju-
ristisches Wissen, was kaum jemand leisten kann.  
(P4K74)-Transparenz bei den Netzwerken (Twitter) nur ge-
ring. 
(P4K77)-Zu schwammige Aussagen zu den Berichtspflichten, 
die  vorliegende Berichte sind unterschiedlich und nicht ver-
gleichbar. 
(P4K80)-Es gibt Inhalte, die gelöscht worden sind und trotz 
Einspruch nicht wieder  hergestellt wurden. 
(P4K80)-Es gab nach wie vor Inhalte, die trotz klarer Rechts-
widrigkeit nicht entfernt wurden. 
(P4K87)-Es gibt keinen Mechanismus, um Inhalte bei Bedarf 
wieder im sozialen Netzwerk hochzuladen. 
(P4K87)-Eingeschränkte Meinungsfreiheit, weil das Netz DG 
zu unklar formuliert ist und weil ein Bußgeldverfahren bei 
nicht-einstellen zu Unrecht gelöschter Inhalte nicht existiert. 
(P4K89)-Pflicht zur Rechtsdurchsetzung darf nicht an ameri-
kanische Unternehmen abgegeben werden. 
(P4K92)-Justizministerium entzieht sich aus der Verantwor-
tung. 

(P4K73)-Twitter 
(P4K79)-Facebook 
(P4K79)-YouTube 
(P4K79)-Nutzer 
(P4K82)-Rechtsanwälte 
(P4K83)-Mandanten 
(P4K83)-Landgericht 
Berlin 
(P4K85)-Zustellungs-be-
vollmächtigter von Face-
book 
(P4K90)-Bundesregie-
rung 
(P4K90)-US-Firmen 
(P4K90)-Polizei 
(P4K90)-Justiz  
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5 Redner der Debatte am 17.1.2019.  Dr. Jens Zimmermann (SPD) 

Problemdefinition Ideensuche Implementation Evaluation Öffentlichkeit 

 (P4K94)-„Hate 
Speech“ im Inter-
net. 
(P4K94)-Eindeu-
tig  rechtswidrige 
Inhalte werden 
nicht aus dem 
Netz entfernt. 
(P4K95)-Vor al-
lem große ameri-
kanische Unter-
nehmen haben 
nichts getan. 

(P4K97)-Unter-
nehmen müssen 
massiv Mitarbeiter 
einstellen. 
(P4K99)-Melde-
wege verbessern. 
(P4K100)-Wider-
spruchsweg etab-
lieren, wenn In-
halte zu Unrecht 
gelöscht wurden. 
(P4K104)-Selbst-
regulierung etab-
lieren.  

(P4K101)-Einfüh-
rung eines Wider-
spruchsweges, bei 
zu Unrecht gelösch-
ten Inhalten. 
(P4K105)-Das In-
strument der Selbst-
regulierung bei Be-
darf einführen. 

(P4K96)-Das Gesetz hat 
den Erfolg gebracht, dass 
die Unternehmen massiv 
Mitarbeiter einstellen 
mussten, um den Vorga-
ben des Netz DG gerecht 
zu werden. 
(P4K98)-Da das Gesetz 
komplett neu war, wurde 
schon während der De-
batte (2017) eine Evalua-
tion festgelegt. 
(P4K102)-Handlungs- 
und Verbesserungsbedarf 
bei einem Widerspruchs-
weg, um Inhalte wieder-
herzustellen. 
(P4K107)-Evaluation und 
Verbesserung des Geset-
zes notwendig, aber eine 
Abschaffung hätte nur zur 
Folge, dass die Netzwerke 
froh über entfallene Ar-
beit wären. 

(P4K93)-Renate Künast (Politi-
kerin der Grünen) 
(P4K109)-Netzwerke 
(P4K109)-Mitarbeiter der Netz-
werke 
(P4K112)-Koalition 
(CDU/CSU und SPD)  
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Anhang 4 Reduzierung aller kodierten Inhalte 

Erste Reduktion aller kodierter Inhalte: 

Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für „Problemdefinition“ (Rot) und Reduktion.  

Gefundene Kategorien mit Fundstelle zur Kategorie „Problemdefinition“ 
(Rot) 

Reduktion 

(P1K1)-Hass 
(P1K1)-Mordaufrufe 
(P1K1)-Bedrohungen 
(P1K4)-Mobbing 
(P1K11)-Einschüchterung und ein Klima der Angst. Andersdenkende sol-
len mundtot gemacht werden.  
(P1K22)-Die Gemeinschaftsstandards sozialer Netzwerke decken sich 
nicht mit dem deutschen Recht. 
(P1K33)-Zu wenig nach deutschem Recht strafbare Inhalte werden ge-
löscht. 
(P1K22)-Das Strafrecht findet in sozialen Netzwerken keine Anwendung. 
(P1K37)-Die Meinungsfreiheit und die demokratische Kultur wird in 
Frage gestellt. 
(P1K42)-Bekämpfung von Rechtsverstößen ist in sozialen Netzwerken 
schlecht. 
(P1K52)-Overblocking beschreibt auch das Löschen völlig legitimer Ein-
träge, durch die Plattformbetreiber, aufgrund ihrer Gemeinschaftsstan-
dards 
(P1K46)-Monopolistische Form der Kommunikation durch einzelne Platt-
formbetreiber. 
(P1K46)-Gemeinschaftsstandards werden in Privatunternehmen festgelegt. 
(P1K67)-Ungeregelt kann Hass in die Weltöffentlichkeit gepostet werden. 
Bewertungsplattformen können gefährliche Stimmungen erzeugen. 
(P1K67)-Extrem viele Lügen 
(P1K67)-Cybermobbing 

->Hass 
->Mordaufrufe 
->Bedrohungen 
->(Cyber-)Mobbing 
->Einschüchterung und ein Klima der Angst. Andersdenkende sollen 
mundtot gemacht werden.  
->Die Gemeinschaftsstandards sozialer Netzwerke decken sich nicht mit 
dem deutschen Recht. 
->Zu wenig nach deutschem Recht strafbare Inhalte werden  
gelöscht. 
->Das Strafrecht findet in sozialen Netzwerken keine Anwendung. 
 
->Die Meinungsfreiheit und die demokratische Kultur wird in Frage ge-
stellt. 
  

 
->Overblocking beschreibt auch das Löschen völlig legitimer Einträge, 
durch die Plattformbetreiber, aufgrund ihrer Gemeinschaftsstandards 
 
->Monopolistische Form der Kommunikation durch einzelne Plattform-
betreiber. 
->Gemeinschaftsstandards werden in Privatunternehmen festgelegt. 
 
->Ungeregelt kann Hass in die Weltöffentlichkeit gepostet werden. 
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(P1K67)-Grundrecht massiv verletzt 
(P1K67)-Keine Kritik möglich 
(P1K67)-Fälle sind mitunter sehr individuell und bedürfen einer Prüfung 
durch Gerichte, was die Bearbeitung extrem verlangsamt. 
(P1K74)-Gepostete Inhalte „uneinholbar“ in der Welt. 
(P1K83)-Plattformen reagieren wenn überhaupt zu langsam und nicht 
konsequent genug. 
(P1K105)-Bedrohung, Beleidigung und Verleumdung ohne rechtliche 
Konsequenzen. 
(P1K107)-Schnelle Verbreitung der rechtswidrigen Inhalte. 
(P1K107)-Gefahr für freiheitliche Demokratie. 
(P1K128)-Hass, Beleidigungen und Straftaten können millionenhaft geteilt 
werden. 
(P1K128)-Durch die aktuelle Rechtslage kann nicht angemessen gegen die 
rechtswidrigen Inhalte vorgegangen werden. 
(P1K153)-Es wird zu viel Hass im Internet verbreitet. 
(P1K138)-Twitter und Facebook löschen nicht freiwillig. 
(P1K155)-In sozialen Medien findet Gesetz und Recht keine Anwendung. 
(P1K155)-Anonym wird Hass verbreitet, ohne Konsequenzen. 
(P1K157)-Betreiber von sozialen Netzwerken haben das Privileg, dass sie 
nicht in vollem Umfang für die verbreiteten Inhalte haften. 
(P1K161)-Nutzer ungeschützt, da Plattformen Inhalte nicht gemäß des Te-
lemediengesetzes löschen. 
(P1K162)-Meldeportale zu kompliziert und Verfahren intransparent 
(P1K162)-Kein Ansprechpartner 
(P1K162)-Rechtswidrigkeiten bleiben sanktionslos. 
(P1K173)-Hass 
(P1K173)-Hilflosigkeit gegenüber herabwürdigenden Aussagen. 
(P1K173)-Fake News und Rufmord. 
(P1K173)-Deutsches Recht (Telemediengesetz) wird nicht durchgesetzt. 
(P1K176)-Hass wird von Organisationen genutzt, um den Diskurs nach 
Rechts zu verschieben. 

->Bewertungsplattformen können gefährliche Stimmungen erzeugen. 
->Extrem viele Lügen 
 
->Grundrecht massiv verletzt 
->Keine Kritik möglich 
->Fälle sind mitunter sehr individuell und bedürfen einer Prüfung durch 
Gerichte, was die Bearbeitung extrem verlangsamt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Durch die aktuelle Rechtslage kann nicht angemessen gegen die rechts-
widrigen Inhalte vorgegangen werden. 
 
 
 
 
->Anonym wird Hass verbreitet, ohne Konsequenzen. 
->Betreiber von sozialen Netzwerken haben das Privileg, dass sie nicht in 
vollem Umfang für die verbreiteten Inhalte haften. 
 
->Nutzer ungeschützt, da Plattformen Inhalte nicht gemäß des Telemedi-
engesetzes löschen. 
->Meldeportale zu kompliziert und Verfahren intransparent 
->Kein Ansprechpartner 
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(P1K179)-Rechtskonformes Verhalten wird bereits als schlecht bewertet. 
(P1K180)-Verrohung der moralischen Grundwerte macht Angst. 
(P1K185)-„Notice-and-Take-down“- Verfahren ist nicht effektiv. 
(P1K198)-Schnelle digitale Entwicklungen sind eine Herausforderung für 
die Politik. 
(P1K212)-Beleidigung, Hass, Hetze, Diskriminierung im Netz und Mord-
aufrufe. 
(P1K212)-Videos von Gewalttaten 
(P1K214)-Trotz gesetzlicher Vorgaben, kommen die Anbieter der Plattfor-
men der Löschpflicht nicht ausreichend nach. 
(P1K230)-Plattformen löschen auf intransparenter Art und Weise, nach 
unternehmensinternen Gemeinschaftsstandards. 
(P2K3)-2015 und 2016 ist die Hasskriminalität um 300 Prozent angestie-
gen. 
(P2K6)-Andersdenkende werden im Netz ohne Konsequenzen beleidigt 
und bedroht. 
(P2K6)-Hasspostings sind Angriffe auf die Meinungsfreiheit. 
(P2K6)-Andersdenkende werden eingeschüchtert und mundtot gemacht. 
(P2K7)-Verbales Faustrecht 
(P2K8)-Freie Meinungsäußerung durch Beleidigung und Bedrohung nicht 
möglich. 
(P2K20)-Klima der Angst und Einschüchterung. 
(P2K22)-Hass und Falschnachrichten 
(P2K39)-Pöbeleien, Hetze, Aufruf zu Straftaten. 
(P2K39)-Beschreibungen von Straftaten, die Personen an der  betroffenen 
Personen verüben wollen würden. 
(P2K40)-Aufruf zum Mord 
(P2K43)-Plattformbetreiber kommen den Vorgaben durch das Telemedi-
engesetz nicht nach. 
(P2K66)-Hasskommentare 
(P2K66)-Vergiftete Debattenkultur 

 
 
->Hass wird von Organisationen genutzt, um den Diskurs nach Rechts zu 
verschieben. 
->Rechtskonformes Verhalten wird bereits als schlecht bewertet. 
->Verrohung der moralischen Grundwerte macht Angst. 
->„Notice-and-Take-down“- Verfahren ist nicht effektiv. 
->Schnelle digitale Entwicklungen sind eine Herausforderung für die Poli-
tik. 
 
 
->Videos von Gewalttaten  
 
 
 
 
 
 

->2015 und 2016 ist die Hasskriminalität um 300 Prozent angestiegen. 
->Andersdenkende werden im Netz ohne Konsequenzen beleidigt und 
bedroht. 
 
 
->Verbales Faustrecht 
->Klima der Angst und Einschüchterung. 
 
 
 
 
->Beschreibungen von Straftaten, die Personen an der betroffenen Perso-
nen verüben wollen würden. 
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(P2K78)-Unternehmen können weltweit mithilfe von Algorithmen Stim-
mung machen, ohne sich um das jeweilige nationale Recht zu kümmern. 
(P2K80)-Aus eigener Erfahrung wurde ein Inhalt, der den Wunsch nach 
einem Enthauptungsvideo von Frau Künast enthielt nicht gelöscht, mit 
dem Verweis der schwer zu erreichenden Qualitätssicherung von Arvato, 
dass keine konkrete Aufforderung bestünde. 
(P2K95)-Absprachen mit sozialen Netzwerken sind nicht wirksam. 
(P2K106)-Rechtsverletzungen im Netz. 
(P2K106)-„Fake News“ bzw. Manipulation, Falschmeldungen oder Lü-
gen. 
(P2K116)-Holocaustlüge wird als „nicht so schlimm“ betrachtet. 
(P2K117)-Hetzer und Mobber 
(P2K117)-Anstandsregelungen werden komplett ausgehebelt. 
(P2K119)-Netzwerke sind nicht gegen Straftaten im Netz vorgegangen 
(P2K120)-In Netzwerken zu Unrecht veröffentlichte Bilder. 
(P2K120)-Drohungen 
(P2K140)-Onlinekriminalität 
(P2K140)-Hetze im Netz 
(P2K140)-Pädophilie im Netz 
(P2K140)-Mobbing 
(P2K140)-Beleidigung 
(P2K144)-Hass 
(P2K161)-2 Beispiele für hasserfüllte und bedrohende Kommentare, mit 
widerwertigem Inhalt. 
(P2K162)-Verherrlichung drastischer Gewalt. 
(P2K167)-Bilder einer Vergewaltigung und anschließender Suizid des Op-
fers. 
(P2K169)-Cybergrooming 
(P2K169)-Hochgeladene Bilder, Eingriffe in die Privatsphäre und die dar-
aus resultierenden Folgen. Suizid des Opfers. 
(P2K170)-Hemmschwelle im Netz sinkt. 

 
 
->Vergiftete Debattenkultur 
->Unternehmen können weltweit mithilfe von Algorithmen Stimmung 
machen, ohne sich um das jeweilige nationale Recht zu kümmern. 
 
 
 
 
 
->Absprachen mit sozialen Netzwerken sind nicht wirksam. 
 
 
 
->Holocaustlüge wird als „nicht so schlimm“ betrachtet. 
 
->Anstandsregelungen werden komplett ausgehebelt. 
 
 
 
->Onlinekriminalität 
 
->Pädophilie im Netz 
 
 
 
 
 
->Verherrlichung drastischer Gewalt. 
->Bilder einer Vergewaltigung und anschließender Suizid des Opfers. 
 
->Cybergrooming 
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(P2K170)-Menschen stehen anderen nicht mehr gegenüber, wodurch die 
Hemmschwelle gesenkt wird. 
(P2K171)-Soziale Netzwerke wollen, oder sind nicht in der Lage wirksam 
gegen strafbare Inhalte vorzugehen. 
(P2K173)-Im Internet verbreiten sich Inhalte extrem schnell und unkon-
trollierbar. 
(P2K174)-Neugier der Menschen kennt keine Grenzen. 
(P2K174)-Prügelattacken und Mordvideos. 
(P2K175)-Facebook und ähnliche Anbieter handeln nicht. 
(P2K179)-Facebook löscht wenn überhaupt nach eigenen privat und in-
transparent gesetzten Gemeinschaftsstandards.  
HIER PROTOKOLLE NACH DER VERABSCHIEDUNG NETZ 
DG 
(P3K34)-Plattformen denken, sie können ihre selber festgelegten Gemein-
schafts-standards über die demokratisch legitimierten Gesetze in Deutsch-
land stellen. 
(P3K52)-Hass und Hetze 
(P3K52)-Mit Wucht und Intensität wird im Internet gehetzt. 
(P3K52)-Volksverhetzung 
(P3K52)-Beleidigung 
(P3K52)-Mobbing 
(P3K52)-Bedrohungen 
(P3K52)-Mordaufrufe 
(P3K54)-Aus Worten können Gewalttaten folgen. 
(P3K69)-AfD-Politikerin hetzte gegen Zuwanderer. 
(P3K71)-Das Netz ist ein rechtsfreier Raum. 
(P3K72)-Beängstigendes Ausmaß an Hass und Hetze. 
(P3K80)-Menschenfeindlichkeit 
(P3K80)-Antisemitismus 
(P3K80)-Diskriminierung 
(P3K80)-Hasskommentare 
(P3K95)-Schnelle und weite Verbreitung von Äußerungen im Netz. 

->Hochgeladene Bilder, Eingriffe in die Privatsphäre und die daraus resul-
tierenden Folgen. Suizid des Opfers. 
 
->Menschen stehen anderen nicht mehr gegenüber, wodurch die Hemm-
schwelle gesenkt wird. 
 
 
 
 
->Neugier der Menschen kennt keine Grenzen. 
->Prügelattacken und Mordvideos.  
 
 
 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
 
 
 
 
->Mit Wucht und Intensität wird im Internet gehetzt. 
 
 
 
 
 
->Aus Worten können Gewalttaten folgen. 
->AfD-Politikerin hetzte gegen Zuwanderer. 
 
 
->Menschenfeindlichkeit 
->Antisemitismus 
->Diskriminierung 
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(P3K111)-Hass-nachrichten 
(P3K112)-Anzeigen enden ohne Ergebnis. 
(P3K112)-Justiz und Ermittlungsbehörden versagen flächendeckend. 
(P3K117)-Hass im Netz 
(P3K142)-Lügen und strafbare Äußerungen können unzählig verbreitet 
werden zerstören Menschen. 
(P3K146)-Durchsetzung deutschen Rechts kaum möglich, weil die Unter-
nehmen ihren Sitz nicht in Deutschland haben. 
(P3K179)-Vorgebrachtes Beispiel beinhaltet hasserfüllte Kommentare.  
(P3K181)-Es gibt keine gewünschte Regulierung durch Facebook. 
(P3K183)-Gemeinschaftsstandards, nach denen Facebook bewertet, sind 
intransparent und durch private festgelegt.  
(P3K184)-Rechtswidrigkeiten können im Internet um die ganze Welt ge-
hen. 
(P3K185)-Beispiel einer 15-Jährigen, deren Vergewaltigung gefilmt und 
ins Netz gestellt worden ist.  
(P3K196)-Cybergrooming, ebenfalls ein Beispiel, bei dem Nacktbilder ei-
nes Mädchens ins Internet gestellt wurden und zum Suizid des Opfer 
führten. 
(P3K189)-Inhalte im Internet haben viel größere Auswirkungen. 
(P3K190)-AfD arbeitet mit „Fake News“, alternativen Fakten und schü-
ren Ängste. 
(P4K2)-Spannung in der Gesellschaft. 
(P4K5)-Die Wahlen in den USA und der Brexit sind Ereignisse, die von 
verkauften Daten gelebt haben, dass „Social Bots“ installiert wurden, wo 
Stimmung gemacht worden ist, wo „dunkle Werbung“, sogenannte Dark 
Ads geschaltet wurden. 
(P4K7)-Einige distanzieren sich nichtmals von Angriffen gegen engagierte 
Menschen (Flüchtlinge oder in Sozialprojekten). 
(P4K7)-Frauen werden angegriffen. 
(P4K7)-Vergewaltigungsszenarien gegen Frauen werden beschrieben. 

 
 
 
  
->Justiz und Ermittlungsbehörden versagen flächendeckend. 
 
 
 
->Durchsetzung deutschen Rechts kaum möglich, weil die Unternehmen 
ihren Sitz nicht in Deutschland haben. 
 
 
 
 
 
  
->Beispiel einer 15-Jährigen, deren Vergewaltigung gefilmt und ins Netz 
gestellt worden ist.  
->Cybergrooming, ebenfalls ein Beispiel, bei dem Nacktbilder eines Mäd-
chens ins Internet gestellt wurden und zum Suizid des Opfer führten. 
->Inhalte im Internet haben viel größere Auswirkungen. 
->AfD arbeitet mit „Fake News“, alternativen Fakten und schüren 
Ängste. 
 
->Die Wahlen in den USA und der Brexit sind Ereignisse, die von ver-
kauften Daten gelebt haben, dass „Social Bots“ installiert wurden, wo 
Stimmung gemacht worden ist, wo „dunkle Werbung“, sogenannte Dark 
Ads geschaltet wurden. 
 
 
->Frauen werden angegriffen. 
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(P4K7)-Straftaten in Köln in der Silvesternacht 2015/16 werden verherr-
licht. 
(P4K10)-Androhung von sexueller Gewalt 
(P4K11)-Goebbels-Vorwürfe 
(P4K12)-„Hate Speech“ 
(P4K13)-Durch Hochhalten der Meinungsfreiheit werden Verfahren ein-
gestellt, wodurch Opfer sich aus dem  Diskurs im Netz zurückziehen. Sie 
fühlen sich wehrlos. 
(P4K15)-Treibstoff für Populismus. 
(P4K23)-Hass und Beleidigungen in sozialen Netzwerken. 
(P4K94)-„Hate Speech“ im Internet. 
(P4K94)-Eindeutig  rechtswidrige Inhalte werden nicht aus dem Netz ent-
fernt. 
(P4K95)-Vor allem große amerikanische Unternehmen haben nichts ge-
tan. 

 
 
->Androhung von sexueller Gewalt 
->Goebbels-Vorwürfe 
 
->Durch Hochhalten der Meinungsfreiheit werden Verfahren eingestellt, 
wodurch Opfer sich aus dem Diskurs im Netz zurückziehen. Sie fühlen 
sich wehrlos. 
->Treibstoff für Populismus. 
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Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für „Ideensuche“ (Grün) und Reduktion.  

Gefundene Kategorien mit Fundstelle zur Kategorie „Ideensuche“ (Grün) Reduktion  

(P1K29)-Effektives Beschwerdemanagement und Löschverfahren einrich-
ten- 
(P1K29-Äußerungen, die gegen das Strafrecht verstoßen müssen entfernt 
werden. 
(P1K63)-Umfassende Diskussion, um dem Thema gerecht zu werden. 
(P1K63)-Eine öffentliche Debatte ist notwendig. 
(P1K64)-Politische Bildung, Medienkompetenz und zivilgesellschaftliches 
Engagement muss gefördert werden. 
(P1K64)-Aufdecken von Werbenetzwerken und deren Umsätze. 
(P1K77)-Betreiber sozialer Netzwerke müssen ein Beschwerdemanage-
ment einrichten. 
(P1K77)-Bußgeldandrohung, wenn Beschwerdemanagement nicht vorhan-
den ist. 
(P1K85)-Bundesministerium für Justiz prüft das Verfahren, sowie das 
vorhandene Beschwerdemanagement. 
(P1K91)-Pluralistisch organisierte  Selbstkontrolle wie beim Jugendschutz-
gesetz als Vorbild. 
(P1K116)-Klare Regeln für ein sorgfältiges Entfernen der rechtswidrigen 
Kommentare. 
(P1K123)-Ein effektive „Notice- and-Take-Down“-Verfahren muss etab-
liert werden. 
(P1K125)-Soziale Ursachen für Hass müssen betrachtet werden. 
(P1K125)-Zivilgesellschaft einbinden. 
(P1K129)-Notwendigkeit einer Regulierung. 
(P1K130)-Recht und Gesetz muss auch in sozialen Netzwerken durchge-
setzt werden.  
(P1K129)-Soziale Netzwerke dürfen kein rechtsfreier Raum sein. 
(P1K140)-Durch Rechtsanwälte und juristische Abteilungen sollen Unter-
nehmen gegen rechtswidrige Inhalte vorgehen. 
(P1K141)-Unterlassungsansprüche müssen durchgesetzt werden. 

->Effektives Beschwerdemanagement und Löschverfahren einrichten 
 
->Äußerungen, die gegen das Strafrecht verstoßen müssen entfernt wer-
den. 
->Umfassende Diskussion, um dem Thema gerecht zu werden. 
->Eine öffentliche Debatte ist notwendig. 
->Politische Bildung, Medienkompetenz und zivilgesellschaftliches Enga-
gement muss gefördert werden. 
->Aufdecken von Werbenetzwerken und deren Umsätze. 
 
 
->Bußgeldandrohung, wenn Beschwerdemanagement nicht vorhanden ist. 
->Bundesministerium für Justiz prüft das Verfahren, sowie das vorhan-
dene Beschwerdemanagement. 
->Pluralistisch organisierte  Selbstkontrolle wie beim Jugendschutzgesetz 
als Vorbild. 
->Klare Regeln für ein sorgfältiges Entfernen der rechtswidrigen Kom-
mentare. 
->Ein effektive „Notice- and-Take-Down“-Verfahren muss etabliert wer-
den. 
->Soziale Ursachen für Hass müssen betrachtet werden. 
 
 

->Recht und Gesetz muss auch in sozialen Netzwerken durchgesetzt wer-
den.  
->Soziale Netzwerke dürfen kein rechtsfreier Raum sein. 
->Durch Rechtsanwälte und juristische Abteilungen sollen Unternehmen 
gegen rechtswidrige Inhalte vorgehen. 
->Unterlassungsansprüche müssen durchgesetzt werden. 
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(P1K147)-Es muss die Möglichkeit eines gerichtlich legitimierten Aus-
kunftsanspruchs geben. 
(P1K141)-Opfer müssen ihre Rechte durchsetzen können. 
(P1K166)-Einbeziehung neutraler und allgemein anerkannter Akteure, wie 
in anderen Bereichen des Medienrechts. 
(P1K167)-Finden eines Mechanismus, der rechtswidrige Inhalte erkennt 
und beseitigt, ohne Meinungsfreiheit einzuschränken. 
 
(P1K182)-Interessen und Rechte der Betroffenen und Zuständigen mitei-
nander kombinieren. 
(P1K182)-Durchsetzung des bestehenden Rechts und Löschung rechts-
widriger Inhalte. 
(P1K191)-Erweiterte Debatte und bessere Prävention, Medienkompetenz und 
Bildung. 

(P1K206)-Möglichkeit der regulierten Selbstregulierung. 
(P1K206)-Effektives Beschwerdemanagement 
(P1K207)-(Vorschlag von Jarzombek->quasi-staatliche Behörde einrich-
ten) 
(P1K219)-Wirksames Verfahren implementieren, um rechtswidrige Inhalte 
zu identifizieren und Recht durchzusetzen. 
(P1K226)-Qualitätsstandards für die Plattformen 
(P1K229)-Transparenz bei der Bearbeitung schaffen. 
(P1K231)-Mechanismus etablieren, wie mit Straftaten umgegangen wird, 
ob gelöscht wird oder nicht. 
(P1K231)-Mechanismus, wie mit nicht eindeutig rechtswidrigen Inhalten 
umgegangen wird. 
(P1K232)-Regulierte Selbstregulierung, sodass eine vom Staat kontrollierte 
und von den Unternehmen finanzierte Instanz mit geschultem Personal 
die Fälle prüft. 
(P1K234)-Verbesserung der Rechtsdurchsetzung. 
(P2K4)-Regulierung und „Compliance-Vorschriften“ reichen nicht aus, es 
wird eine Grundsatzentscheidung notwendig, dass in Zukunft das Internet 
kein rechtsfreier Raum bleibt. 

->Es muss die Möglichkeit eines gerichtlich legitimierten Auskunftsan-
spruchs geben. 
 
 
->Einbeziehung neutraler und allgemein anerkannter Akteure, wie in an-
deren Bereichen des Medienrechts. 
->Finden eines Mechanismus, der rechtswidrige Inhalte erkennt und be-
seitigt, ohne Meinungsfreiheit einzuschränken. 
 
->Interessen und Rechte der Betroffenen und Zuständigen miteinander 
kombinieren. 
 
 
 

 
 
 
->Vorschlag von Jarzombek->quasi-staatliche Behörde einrichten) 
 
->Wirksames Verfahren implementieren, um rechtswidrige Inhalte zu 
identifizieren und Recht durchzusetzen. 
->Qualitätsstandards für die Plattformen 
->Transparenz bei der Bearbeitung schaffen. 
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(P2K51)-System der regulierten Selbstregulierung 
(P2K52)-Plattformbetreiber können sich einer Selbstregulierungsstelle an-
schließen. Diese Einrichtungen entscheiden nach klaren Kriterien und mit 
qualifiziertem geschultem Personal, ob ein Inhalt strafbar ist, oder nicht. 
(P2K56)-Entscheidung über wahr und unwahr soll nicht Privaten überlas-
sen werden. 
(P2K79)-Mit der Meinungsfreiheit muss auch digital umgegangen werden, 
dafür braucht es nicht nur Paragrafen 
(P2K83)-Die Gesellschaft muss sich mit der Problematik auseinanderset-
zen. 
(P2K86)-Es muss einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten geben. 
(P2K87)-Eine regulierte Selbstregulierung ist sinnvoll. 
(P2K93)-Eine breite Diskussion innerhalb der Bevölkerung um die Würde 
des Menschen und Respekt ist notwendig, um der Thematik gerecht zu 
werden. 
(P2K99)-Ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter als Ansprechpart-
ner in sozialen Netzwerken.  
(P2K99)-Regulierte Selbstregulierung. 
(P2K107)-Der Bundestag muss diskutieren, wie digitale Bildung und digi-
tale Sensibilität gestärkt werden können und wie Toleranz und konstrukti-
ver Dialog, ebenso wie seriöse Inhalte im Netz stärker in den Fokus gelan-
gen. 
(P2K123)-Struktur der regulierten Selbstregulierung, als gute Systematik, 
um für einen Ausgleich zwischen Meinungsfreiheit und Kontrolle im 
Sinne des Persönlichkeitsrecht zu sorgen. 
(P2K136)-Das Monopol soll nicht beim Staat liegen, sondern stattdessen 
soll es ein gesellschaftlich plural besetztes Gremium geben. 
(P2K137)-Gesellschaftliche Kräfte stärken. 
(P2K141)-Gesetzliche Reaktion notwendig. 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
(P3K35)-Es werden Regeln benötigt, um die Plattformanbieter dazu zu 
verpflichten, sich an die demokratisch beschlossenen Gesetze zu halten. 

->Regulierung und „Compliance-Vorschriften“ reichen nicht aus, es wird 
eine Grundsatzentscheidung notwendig, dass in Zukunft das Internet kein 
rechtsfreier Raum bleibt. 
 
->Plattformbetreiber können sich einer Selbstregulierungsstelle anschlie-
ßen. Diese Einrichtungen entscheiden nach klaren Kriterien und mit qua-
lifiziertem geschultem Personal, ob ein Inhalt strafbar ist, oder nicht. 
->Entscheidung über wahr und unwahr soll nicht Privaten überlassen 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter als Ansprechpartner in 
sozialen Netzwerken.  
 
->Der Bundestag muss diskutieren, wie digitale Bildung und digitale Sen-
sibilität gestärkt werden können und wie Toleranz und konstruktiver Dia-
log, ebenso wie seriöse Inhalte im Netz stärker in den Fokus gelangen. 
 
 
 
->Das Monopol soll nicht beim Staat liegen, sondern stattdessen soll es 
ein gesellschaftlich plural besetztes Gremium geben. 
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(P3K38)-Auch social Media Anbieter müssen in eigener Verantwortung 
prüfen. 
(P3K38)-Auch für Netzwerke muss gelten, dass sie für strafbare Inhalte 
haften. 
(P3K58)-Einschüchterung von Bürgerinnen und Bürgern verhindern. 
(P3K58)-Meinungsfreiheit sichern. 
(P3K58)-Meinungsäußerungen müssen ohne Bedrohung möglich sein. 
(P3K81)-Balance zwischen Rechtsstaat und Möglichkeiten des Eingriffs. 
(P3K93)-Polizei und Justiz besser ausstatten. 
(P3K114)-Initiative der Bundes-regierung zur Aufstockung und Ausbil-
dung von Personal bei Ermittlungsbehörden. 
(P3K122)-Demokratische Kräfte und politische Bildung stärken. 
(P3K122)-Zivilgesellschaft miteinbeziehen, um dem Hass in der Gesell-
schaft den Boden zu entziehen. 
(P3K129)-„Put-back“-Verfahren, um zu Unrecht gelöschte Inhalte wieder 
ins Netz zu stellen.  
(P3K129)-Regulierte Selbstregulierung genauer herausarbeiten. 
(P3K137)-Soziale Netzwerke in die Rechtsordnung des freiheitlichen 
Rechtsstaates einbinden. 
(P3K138)-Eine aus der analogen Welt stammende Regulierung muss in 
die digitale Welt transformiert werden.  
(P3K139)-Meinungsfreiheit und Regeln erhalten, die einen demokrati-
schen Meinungsbildungsprozess ermöglichen und eine offene und plura-
listische Debatte in der Gesellschaft angetrieben von Menschen, die sach-
lich kommunizieren. 
(P3K154)-Selbstregulierung, bei der unabhängige Leute Entscheidungen 
treffen und nicht die betroffenen Unternehmen selbst. 
(P3K172)-Es sollte die Möglichkeit bestehen Inhalte (Schrott) wieder zu 
löschen.   
(P3K177)-Spannungsverhältnis zwischen Grundrechten, wie Meinungs-
freiheit und Persönlichkeitsschutz aufheben. 

HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
->Es werden Regeln benötigt, um die Plattformanbieter dazu zu ver-
pflichten, sich an die demokratisch beschlossenen Gesetze zu halten. 
->Auch social Media Anbieter müssen in eigener Verantwortung prüfen. 
 
 
->Einschüchterung von Bürgerinnen und Bürgern verhindern. 
 
 
 
 
->Polizei und Justiz besser ausstatten. 
 
 
 
 
 
->„Put-back“-Verfahren, um zu Unrecht gelöschte Inhalte wieder ins 
Netz zu stellen.  
 
 
 
 
 
->Meinungsfreiheit und Regeln erhalten, die einen demokratischen Mei-
nungsbildungsprozess ermöglichen und eine offene und pluralistische De-
batte in der Gesellschaft angetrieben von Menschen, die sachlich kommu-
nizieren. 
 
 
 
->Es sollte die Möglichkeit bestehen Inhalte (Schrott) wieder zu löschen.   
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(P3K191)-Schüren von Ängsten zur politischen Stimmungsmache von 
Seiten der AfD entgegenwirken. 
(P4K1)-„Hate Speech“, Volksverhetzung und andere Delikte müssen 
durch das Netz DG abgewehrt werden. 
(P4K4)-Eine grundsätzliche Debatte ist nötig. 
(P4K8)-Es muss diskutiert werden, wie in Deutschland miteinander umge-
gangen wird. 
(P4K16)-Gesamtdebatte über Propaganda, Volksverhetzung und Cy-
bergrooming. 
(P4K48)-Benutzer-freundliche Meldetools 
(P4K48)-Clearingstellen 
(P4K48)-Forschung zur Wirkung von „Hate Speech“, Desinformation 
und „Social Bots“. 
(P4K48)-„Put-back“-Verfahren. 
(P4K48)-zusätzlicher Gerichtsstand 
(P4K48)-Polizeiliche Internetwache 
(P4K55)-Relevante einzelne Punkte des Netz DG in das Telemedienge-
setz integrieren. 
(P4K56)-Medienkompetenzen vorantreiben. 
(P4K56)-Betroffene sollen schnell und einfach im Internet Anzeige erstat-
ten können. 
(P4K56)-Selbstverpflichtung der Digitalwirtschaft gegen Desinformatio-
nen. 
(P4K60)-Illegitime Beeinflussung der öffentlichen Willensbildung verhin-
dern. 
(P4K68)-Meldewege sollen einfacher werden. 
(P4K70)-Selbstregulierung 
(P4K88)-Bußgelder bei nicht-wiedereinstellen zu Unrecht gelöschter In-
halte. 
(P4K91)-Geltendes Recht durchsetzen. 
(P4K97)-Unternehmen müssen massiv Mitarbeiter einstellen. 
(P4K99)-Meldewege verbessern. 

 
 
->Schüren von Ängsten zur politischen Stimmungsmache von Seiten der 
AfD entgegenwirken. 
 
 
 
 
 
 
 
->Benutzerfreundliche Meldetools 
->Clearingstellen 
->Forschung zur Wirkung von „Hate Speech“, Desinformation und 
„Social Bots“. 
 
->zusätzlicher Gerichtsstand 
->Polizeiliche Internetwache 
->Relevante einzelne Punkte des Netz DG in das Telemediengesetz integ-
rieren. 
 
 
 
->Selbstverpflichtung der Digitalwirtschaft gegen Desinformationen. 
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(P4K100)-Widerspruchsweg etablieren, wenn Inhalte zu Unrecht gelöscht 
wurden. 
(P4K104)-Selbstregulierung etablieren. 

->Unternehmen müssen massiv Mitarbeiter einstellen. 
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Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für „Implementation“ (Blau) und Reduktion.  

Gefundene Kategorien mit Fundstelle zur Kategorie „Implementation“ 
(Blau) 

Reduktion 

(P1K28)-Einführung eines Bußgeldes bei schlecht organisiertem oder 
nicht vorhandenem Beschwerdemanagement. 
(P1K19)-Compliance-Regeln sorgen für die Durchsetzung bestehenden 
deutschen Rechts. 
(P1K49)-Ausführliche Berichtspflicht. 
(P1K49)-Bußgeldbewehrte Vorgaben zur Beschwerdebearbeitung. 
(P1K115)-Klar geregeltes Verfahren etablieren. 
(P1K131)-Gesetz, um Recht in sozialen Netzwerken durchzusetzen. 
(P1K139)-Rechtsanwälte und juristische Abteilungen müssen von den Un-
ternehmen eingerichtet werden. 
(P1K144)-Eine Gerichtsentscheidung muss eingeholt werden, ob ein In-
halt rechtswidrig ist und ein Bußgeld verhängt wird. 
(P1K145)-Bußgeld wird dann verhängt, wenn kein systematisches Be-
schwerdemanagement vorliegt. 
(P1K148)-Bestandsdaten dürfen herausgegeben werden, wenn Straftaten 
gemäß des Netz DG eindeutig vorliegen.  
(P1K164)-Gesetz sieht eine Berichtspflicht zum Umgang mit rechtswidri-
gen Inhalten vor. 
(P1K164)-Gesetz sieht ein verpflichtendes Beschwerdemanagement vor. 
(P1K164)-Gesetz sieht einen Auskunftsanspruch der Opfer zu den Be-
standsdaten der Täter vor. 
(P1K164)-Gesetz sieht Bußgelder bei nicht einhalten der gesetzlichen Vor-
gaben vor. 
(P1K203)-Richtervorbehalt beim Auskunftsanspruch 
(P1K204)-Bußgelder konkretisieren 
(P1K203)-Auskunftsanspruch auf einen engen Kreis von Rechtswidrigkei-
ten. 
(P1K204)-Effektives Beschwerdemanagement 

->Einführung eines Bußgeldes bei schlecht organisiertem oder nicht vor-
handenem Beschwerdemanagement. 
->Compliance-Regeln sorgen für die Durchsetzung bestehenden deut-
schen Rechts. 
 

 
->Klar geregeltes Verfahren etablieren. 
->Gesetz, um Recht in sozialen Netzwerken durchzusetzen. 
->Rechtsanwälte und juristische Abteilungen müssen von den Unterneh-
men eingerichtet werden. 
->Eine Gerichtsentscheidung muss eingeholt werden, ob ein Inhalt 
rechtswidrig ist und ein Bußgeld verhängt wird. 
 
 

->Bestandsdaten dürfen herausgegeben werden, wenn Straftaten gemäß 
des Netz DG eindeutig vorliegen.  
->Gesetz sieht eine Berichtspflicht zum Umgang mit rechtswidrigen In-
halten vor. 
 
->Gesetz sieht einen Auskunftsanspruch der Opfer zu den Bestandsdaten 
der Täter vor. 
->Gesetz sieht Bußgelder bei nicht einhalten der gesetzlichen Vorgaben 
vor. 
->Richtervorbehalt beim Auskunftsanspruch 

 
->Auskunftsanspruch auf einen engen Kreis von Rechtswidrigkeiten. 
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(P1K205)-Es muss klar definiert werden, welche Plattformen von dem Ge-
setz betroffen sind. 
(P1K227)-Bußgelder bei unwirksamen Beschwerde-management. 
(P1K227)-Benennung eines inländischen Zustellungs-bevollmächtigten. 
(P1K228)-Maßnahmen zur Transparenz. 
(P1K233)-Modell der regulierten Selbstregulierung mit einer vom Staat fi-
nanzierten Instanz, die von den Unternehmen finanziert wird und mit ge-
schultem Personal und nach klaren Kriterien die Inhalte prüft. 
(P2K21)-Das Netz DG soll dafür sorgen, dass strafbare Inhalte im Netz 
künftig besser beseitigt werden. 
(P2K28)-Netzwerke sollen verpflichtet werden, rechtswidrige Inhalte in-
nerhalb von 7 Tagen zu löschen. 
(P2K28)-Ausnahme ist, wenn die Strafbarkeit von bestimmten Umstän-
den abhängt, oder eine Einrichtung der Selbstregulierung eingeschaltet 
wird. Diese müssen jedoch auch innerhalb von 7 Tagen löschen.  
(P2K28)-Ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt soll innerhalb von 24 
Stunden gelöscht werden. 
(P2K31)-Im Wiederholungsfall und bei nicht vorhandenem Beschwerde-
management werden die Netzwerkbetreiber sanktioniert.  
(P2K34)-Es muss Vorschriften zur Erreichbarkeit der Netzwerke geben. 
(P2K34)-Es muss ein strukturiertes Beschwerdemanagement geben. 
(P2K34)-Es muss Berichtspflichten geben, an die sich die Betreiber halten 
müssen. 
(P2K34)-Die Verfahren müssen transparent sein. 
(P2K46)-Eine gesetzliche Regelung ist notwendig. 
(P2K53)-Einrichtung einer Selbstregulierungsstelle, die neutral und nach 
klaren Kriterien über strafbare Inhalte entscheidet. 
(P2K59)-Ein Zustellungsbevollmächtigter, der innerhalb von 24 Stunden 
antworten muss, sodass Betroffene auch bei internationalen Großkonzer-
nen klagen können und von ihrem Recht Gebrauch machen können. 

->Es muss klar definiert werden, welche Plattformen von dem Gesetz be-
troffen sind. 
 
->Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten. 
->Maßnahmen zur Transparenz. 
->Modell der regulierten Selbstregulierung mit einer vom Staat finanzier-
ten Instanz, die von den Unternehmen finanziert wird und mit geschultem 
Personal und nach klaren Kriterien die Inhalte prüft. 
->Das Netz DG soll dafür sorgen, dass strafbare Inhalte im Netz künftig 
besser beseitigt werden. 
->Netzwerke sollen verpflichtet werden, rechtswidrige Inhalte innerhalb 
von 7 Tagen zu löschen. 
->Ausnahme ist, wenn die Strafbarkeit von bestimmten Umständen ab-
hängt, oder eine Einrichtung der Selbstregulierung eingeschaltet wird. 
Diese müssen jedoch auch innerhalb von 7 Tagen löschen.  
 
->Ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt soll innerhalb von 24 Stunden 
gelöscht werden. 
 
  
->Es muss Vorschriften zur Erreichbarkeit der Netzwerke geben. 
 
 
 
 
 
 
->Einrichtung einer Selbstregulierungsstelle, die neutral und nach klaren 
Kriterien über strafbare Inhalte entscheidet. 
->Ein Zustellungsbevollmächtigter, der innerhalb von 24 Stunden ant-
worten muss, sodass Betroffene auch bei internationalen Großkonzernen 
klagen können und von ihrem Recht Gebrauch machen können. 
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(P2K88)-Sieben-Tage Regelung bedeutet, dass die Unternehmen strafbare 
Inhalte nach höchstens, aber im Idealfall  innerhalb von 7 Tagen löschen 
müssen. 
(P2K101)-Sieben-Tage-Regelung 
(P2K103)-Effektives Beschwerdemanagement 
(P2K103)-Bei nicht vorhandenem effektiven Beschwerdemanagement 
wird ein Bußgeld verhängt. 
(P2K105)-Auskunftsanspruch mit Richtervorbehalt. 
(P2K122)-Innerhalb von 24 Stunden müssen eindeutig rechtswidrige In-
halte gelöscht werden. 
(P2K122)-Innerhalb von 7 Tagen müssen auch gesetzlich schwierigere In-
halte bearbeitet sein. 
(P2K122)-Notwendige Zeit für Rückfragen bei unklaren Inhalten ist gege-
bene. 
(P2K124)-Regulierte Selbstregulierung. 
(P2K126)-Fristsetzung zur Löschung. 
(P2K129)-Beschwerdesystem, muss etabliert werden. 
(P2K135)-Regulierung durch ein gesellschaftlich plural besetztes Gre-
mium. 
(P2K139)-Strittige Inhalte müssen vor Gericht geregelt werden, dafür 
muss es einen Auskunftsanspruch geben. 
(P2K142)-Erlassen eines Gesetzes gegen Hass und Hetze im Netz. 
(P2K145)-Bußgeld bis zu 50 Millionen Euro, wenn kein Beschwerdema-
nagement eingerichtet ist. 
(P2K148)-7 Tage Frist, in Ausnahmefällen auch länger, um zu prüfen, ob 
ein Inhalt rechtswidrig ist. 
(P2K149)-Bußgeld nur, wenn kein Beschwerdesystem verfügbar ist, nicht 
bei Einzelfällen. 
(P2K151)-Zustellungsbevollmächtigter für Ermittlungsbehörden für Zivil-
rechtsverfahren. 
(P2K154)-Zustellungsbevollmächtigter für jedermann benannt. 

->Sieben-Tage Regelung bedeutet, dass die Unternehmen strafbare In-
halte nach höchstens, aber im Idealfall innerhalb von 7 Tagen löschen 
müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Notwendige Zeit für Rückfragen bei unklaren Inhalten ist gegebene. 
 
->Fristsetzung zur Löschung. 
 
 
->Regulierung durch ein gesellschaftlich plural besetztes Gremium. 
 
->Strittige Inhalte müssen vor Gericht geregelt werden, dafür muss es ei-
nen Auskunftsanspruch geben. 
 
->Bußgeld bis zu 50 Millionen Euro, wenn kein Beschwerdemanagement 
eingerichtet ist. 
 
 
 
 
->Zustellungsbevollmächtigter für Ermittlungsbehörden für Zivilrechts-
verfahren. 
->Zustellungsbevollmächtigter für jedermann benannt. 
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(P2K155)-Innerhalb von 48 Stunden muss auf Anfragen von Behörden 
vom sozialen Netzwerk geantwortet werden, sonst wird ebenfalls ein Buß-
geld verhängt. 
(P2K160)-Bestandsdaten werden nur herausgegeben, wenn eine Straftat 
behauptet wird und ein Richter es beschlossen hat. 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
(P3K40)-Netz DG als gesetzliche Regelung. 
(P3K42)-Verpflichtendes effektives Beschwerdemanagement mit qualifi-
zierten Mitarbeitern in entsprechender Zahl. 
(P3K43)-Kontaktperson und eine erreichbare Adresse an die Betroffene 
sich wenden können.  
(P3K45)-Nach richterlichem Beschluss müssen Kontaktdaten herausgege-
ben werden, damit anonyme Schreiber identifiziert werden können. 
(P3K48)-Ein Bußgeld wird verhängt, wenn kein Beschwerdemanagement 
eingerichtet wird, oder bestimmte Inhalte systematisch nicht gelöscht wer-
den.  
(P3K51)-Es ist die Option für die Netzwerke gegeben, dass sie sich bei 
unklaren Fällen innerhalb von 7 Tagen an ein plural besetztes Gremium 
wenden können, welches dann die Entscheidung über die Rechtswidrig-
keit eines Inhaltes trifft. 
(P3K61)-Offensichtlich strafbare Inhalte müssen gelöscht werden. 
(P3K61)-Bei Unsicherheit greift die regulierte Selbstregulierung. 
(P3K61)-Soziale Netzwerke müssen auf Beschwerden reagieren und nicht 
jeden Inhalt kontrollieren. 
(P3K61)-Eine Behörde kann Bußgeld verhängen. 
(P3K63)-Soziale Netzwerke sind verpflichtet eine Zustellungsperson in 
Deutschland zu benennen. 
(P3K64)-Bürger können Unterlassungsansprüche in Deutschland geltend 
machen. 
(P3K94)-Polizei und Justiz besser ausstatten. 
(P3K98)-Auskunftsansprüche werden dringend gebraucht. 
(P3K121)-Benennung zustellfähiger Ansprechpartner. 

->Innerhalb von 48 Stunden muss auf Anfragen von Behörden vom sozi-
alen Netzwerk geantwortet werden, sonst wird ebenfalls ein Bußgeld ver-
hängt. 
 
 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
 
->Verpflichtendes effektives Beschwerdemanagement mit qualifizierten 
Mitarbeitern in entsprechender Zahl. 
->Kontaktperson und eine erreichbare Adresse an die Betroffene sich 
wenden können.  
 
 
 
  
 
 
->Es ist die Option für die Netzwerke gegeben, dass sie sich bei unklaren 
Fällen innerhalb von 7 Tagen an ein plural besetztes Gremium wenden 
können, welches dann die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit eines 
Inhaltes trifft. 
 
->Bei Unsicherheit greift die regulierte Selbstregulierung. 
->Soziale Netzwerke müssen auf Beschwerden reagieren und nicht jeden 
Inhalt kontrollieren. 
->Eine Behörde kann Bußgeld verhängen. 
 
 
->Bürger können Unterlassungsansprüche in Deutschland geltend ma-
chen. 
->Polizei und Justiz besser ausstatten. 
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(P3K121)-Berichtspflicht zum Umgang mit rechtswidrigen Inhalten. 
(P3K121)-Beschwerdemanagement. 
(P3K128)-„Put-back“-Verfahren, um legitime Inhalte, welche zu Unrecht 
gelöscht worden sind, wieder einzustellen. 
(P3K128)-Klar definierte regulierte Selbstregulierung. 
(P3K131)-Bußgelder 
(P3K131)-Zustellungs-bevollmächtigter 
(P3K147)-Netz DG verpflichtet soziale Netzwerke einen inländischen 
Zustellungs-bevollmächtigten zu benennen. 
(P3K167)-Vernünftiges Beschwerde-management einführen. 
(P4K47)-Benutzerfreundliche Meldetools 
(P4K47)-Clearingstellen 
(P4K47)-Forschung zur Wirkung von „Hate Speech“, Desinformation 
und „Social Bots“. 
(P4K47)-„Put-back“-Verfahren. 
(P4K47)-zusätzlicher Gerichtsstand 
(P4K47)-Polizeiliche Internetwache 
(P4K54)-Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten bzw. Empfangs-
berechtigten. 
(P4K64)-Transparenzberichte 
(P4K66)-Monitoring (über den Status bei Opfern von Straftaten und Ord-
nung nach Alter, Geschlecht und Herkunft). 
(P4K75)-Netz DG-Meldung bei Twitter erfordert, dass gegen welches 
Recht ein Inhalt verstößt. 
(P4K78)-Meldeformular 
(P4K101)-Einführung eines Widerspruchsweges, bei zu Unrecht gelösch-
ten Inhalten. 
(P4K105)-Das Instrument der Selbstregulierung bei Bedarf einführen. 

 
 
 
->„Put-back“-Verfahren, um legitime Inhalte, welche zu Unrecht gelöscht 
worden sind, wieder einzustellen. 
 
 
 
 
 
 
->Benutzerfreundliche Meldetools 
->Clearingstellen 
->Forschung zur Wirkung von „Hate Speech“, Desinformation und 
„Social Bots“. 
 
->zusätzlicher Gerichtsstand 
->Polizeiliche Internetwache 
 
 
->Transparenzberichte 
->Monitoring (über den Status bei Opfern von Straftaten und Ordnung 
nach Alter, Geschlecht und Herkunft). 
->Netz DG-Meldung bei Twitter erfordert, dass gegen welches Recht ein 
Inhalt verstößt. 
 
->Einführung eines Widerspruchsweges, bei zu Unrecht gelöschten Inhal-
ten. 
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Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für „Evaluation“ (Gelb) und Reduktion.  

Gefundene Kategorien mit Fundstelle zur Kategorie „Evaluation“ (Gelb) Reduktion 

(P1K84)-Runde Tische und freiwillige Appelle reichen nicht aus, da Betrei-
ber bislang keine wirksamen Maßnahmen gegen Rechtsverletzungen im 
Netz etabliert haben. 
(P1K110)-Der Regierungsentwurf des Netz DG ist eine Gefahr für die 
Meinungsfreiheit. 
(P1K113)-Privatisierung der Rechtsdurchsetzung durch das Netz DG. 
(P1K120)-Jeder kann durch das Netz DG die persönlichen Daten beim 
Plattformbetreiber anfragen und erhalten. 
(P1K121)-Kein Richtervorbehalt. 
(P1K121)-Schleichender Zensureffekt. 
(P1K121)-Digitale Bloßstellung und Gefährdung. 
(P1K169)-Gesetz wird zu schnell verabschiedet. Mehr Zeit zur Bearbei-
tung der Thematik wäre wichtig gewesen. 
(P1K184)-„Notice-and-Take-down“-Verfahren ist nicht effektiv. 
(P1K186)-Es braucht durch das Netz DG keine Parallelstruktur zum Tele-
mediengesetz. 
(P1K186)-Löschen und Sperrungen sind nicht die Lösung. 
(P1K186)-Unbestimmte Rechtsbegriffe. 
(P1K186)-Gesetzgebungsverfahren findet auf den letzten Drücker statt. 
(P1K187)-Notifizierung der EU verhindert neue Ideen, dadurch Engfüh-
rung des Gesetzgebungsverfahrens. 
(P1K188)-Grundrechte und Eigentumsrecht werden berührt. 
(P1K188)-Nicht klar definiert, auf wen das Gesetz zutrifft. 
(P1K188)-Einseitige Löschfristen, dadurch kein Wiedereinstellen rechts-
konformer Kommentare. 
(P1K188)-Richtervorbehalt beim Drittauskunftsanspruch steht nicht im 
Gesetz. 
(P1K201)-Ausweitung des Auskunftsanspruchs ohne Richtervorbehalt darf 
nicht sein. Richtervorbehalt muss im Gesetz enthalten sein. 
(P1K216)-Runde Tische und Task-Force haben keinen Erfolg gebracht. 

->Runde Tische und freiwillige Appelle reichen nicht aus, da Betreiber 
bislang keine wirksamen Maßnahmen gegen Rechtsverletzungen im Netz 
etabliert haben. 
->Der Regierungsentwurf des Netz DG ist eine Gefahr für die Meinungs-
freiheit. 
->Privatisierung der Rechtsdurchsetzung durch das Netz DG. 
->Jeder kann durch das Netz DG die persönlichen Daten beim Plattform-
betreiber anfragen und erhalten. 
->Kein Richtervorbehalt. 
->Schleichender Zensureffekt. 
->Digitale Bloßstellung und Gefährdung. 
->Gesetz wird zu schnell verabschiedet. Mehr Zeit zur Bearbeitung der 
Thematik wäre wichtig gewesen. 
->„Notice-and-Take-down“-Verfahren ist nicht effektiv. 
->Es braucht durch das Netz DG keine Parallelstruktur zum Telemedien-
gesetz. 
->Löschen und Sperrungen sind nicht die Lösung. 
->Unbestimmte Rechtsbegriffe. 
 
->Notifizierung der EU verhindert neue Ideen, dadurch Engführung des 
Gesetzgebungsverfahrens. 
->Grundrechte und Eigentumsrecht werden berührt. 
->Nicht klar definiert, auf wen das Gesetz zutrifft. 
->Einseitige Löschfristen, dadurch kein Wiedereinstellen rechtskonformer 
Kommentare. 
 
->Richtervorbehalt beim Drittauskunftsanspruch steht nicht im Gesetz. 
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(P1K216)-Selbstverpflichtung der Anbieter hatte keinen Erfolg. 
(P1K216)-Trotz erhöhtem Druck auf die Plattformbetreiber ist nichts pas-
siert. 
(P1K224)-Der Anwendungsbereich des Gesetzes muss schärfer definiert 
werden. 
(P1K224)-E-Mail Dienste, Bewertungsportale und Start-ups sollten nicht 
gehindert werden. 
(P1K224)-Es gibt auch Plattformen, die trotz geringerer Nutzerzahlen, als 
die im Gesetz angegebene Zahl an mindestens vorhandenen Nutzerzah-
len, gesellschaftlich relevant sind. 
(P2K24)-Der Gesetzesentwurf verkörpert keine ernsthafte und gründliche 
Lösung für das Problem, welches bereits seit längerer Zeit besteht. 
(P2K30)-Plattformen werden schwierige rechtliche Entscheidungen aufer-
legt. 
(P2K30)-Um einem Bußgeld zu entgehen, werden Nachrichten direkt am 
selben tag gelöscht und es wird zur Sicherheit übermäßig gelöscht werden.  
(P2K33)-Entscheidungen, über Strafbarkeit wird Privaten übertragen, ob-
wohl dies eigentlich die Aufgabe von Gerichten sein müssten.  
(P2K35)-Das Gesetz könnte verfassungs- und europarechtswidrig sein. 
(P2K50)-Es wird nicht, wie vorgeworfen, Privaten überlassen, die ent-
scheiden, ob ein Inhalt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. 
(P2K63)-Debatte um das Netz DG sollte eine Abwägung zwischen Per-
sönlichkeitsrechten und Meinungsfreiheit enthalten und ist daher hoch 
brisant. 
(P2K68)-Bußgeldtatbestände reichen nicht aus, um dem komplexen Prob-
lem des Umgangs mit Respektlosigkeiten in der Gesellschaft gerecht zu 
werden.  
(P2K70)-Es gibt eine Engführung der Debatte um das Netz DG und den 
Umgang mit Hass im Netz. 
(P2K73)-Interne Gespräche ohne Einbeziehung des Parlamentes sind 
kein gutes Verfahren. 

 
->Runde Tische und Task-Force haben keinen Erfolg gebracht. 
->Selbstverpflichtung der Anbieter hatte keinen Erfolg. 
 
 
 
 
->E-Mail Dienste, Bewertungsportale und Start-ups sollten nicht gehin-
dert werden. 
->Es gibt auch Plattformen, die trotz geringerer Nutzerzahlen, als die im 
Gesetz angegebene Zahl an mindestens vorhandenen Nutzerzahlen, ge-
sellschaftlich relevant sind. 
 
 
 
->Plattformen werden schwierige rechtliche Entscheidungen auferlegt. 
 
->Um einem Bußgeld zu entgehen, werden Nachrichten direkt am selben  
Tag gelöscht und es wird zur Sicherheit übermäßig gelöscht werden.  
->Entscheidungen, über Strafbarkeit wird Privaten übertragen, obwohl 
dies eigentlich die Aufgabe von Gerichten sein müssten.  
->Das Gesetz könnte verfassungs- und europarechtswidrig sein. 
->Es wird nicht, wie vorgeworfen, Privaten überlassen, die entscheiden, 
ob ein Inhalt von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. 
->Debatte um das Netz DG sollte eine Abwägung zwischen Persönlich-
keitsrechten und Meinungsfreiheit enthalten und ist daher hoch brisant. 
->Bußgeldtatbestände reichen nicht aus, um dem komplexen Problem des 
Umgangs mit Respektlosigkeiten in der Gesellschaft gerecht zu werden.  
 
 
->Interne Gespräche ohne Einbeziehung des Parlamentes sind kein gutes 
Verfahren. 
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(P2K73)-Plötzlich vorgebrachter Entwurf des Justizministers trägt dem 
nötigen Niveau und der Seriosität keine Rechnung. 
(P2K74)-Abwägung von Persönlichkeitsrechten und Meinungsfreiheit ist 
nichtmals im Entwurf enthalten. 
(P2K81)-Gesetzesentwurf beschäftigt sich nicht mit der Gegenüberstel-
lung von Meinungsfreiheit und Löschpflichten. 
(P2K90)-Vorabentscheidung des Bundesamtes für Justiz beim Bußgeld-
verfahren ist aufgrund der zahlreichen Fälle, die ein Verfahren nötig wer-
den lassen extrem schwierig. 
(P2K90)-Es wird nicht spezifiziert, wie unabhängig die regulierte Selbstre-
gulierung ist und wer die neutrale Instanz finanziert. 
(P2K90)-Der Reiz zu löschen wird größer sein, als der Reiz das Recht ein-
zuhalten und die Meinungsfreiheit zu wahren. 
(P2K108)-Entweder „Das Gesetz kam zu schnell“, oder „Das Gesetz kam 
zu spät“. 
(P2K109)-Der Gesetzesentwurf wurde von Seiten der Experten stark kri-
tisiert. 
(P2K127)-Vorrauseilender Gehorsam der Unternehmen, um Bußgelder zu 
entgehen könnte „Overblocking“ (Die vorsorgliche Löschung von Kom-
mentaren, die auch rechtlich unbedenklich sein können) zur Folge haben. 
(P2K181)-Politik hat zu lange auf den „Goodwill“ der Konzerne vertraut, 
daher besteht dringender Handlungsbedarf, wodurch das Gesetz sehr 
schnell „durchgepeitscht“ wirkt, was die Akzeptanz bei den Menschen 
schmälert. 
HIER PROTOKOLL NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
(P3K1)-„Unsägliches Zensurgesetz“ 
(P3K2)-Bundestag war nicht beschlussfähig. 
(P3K3)-Abschaffung der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken. 
(P3K5)-Es wurde im Gesetz nicht definiert, was „offensichtlich rechts-
widrig“ ist. 
(P3K7)-Strafrecht wurde privatisiert. 

->Plötzlich vorgebrachter Entwurf des Justizministers trägt dem nötigen 
Niveau und der Seriosität keine Rechnung. 
 
 
->Gesetzesentwurf beschäftigt sich nicht mit der Gegenüberstellung von 
Meinungsfreiheit und Löschpflichten. 
->Vorabentscheidung des Bundesamtes für Justiz beim Bußgeldverfahren 
ist aufgrund der zahlreichen Fälle, die ein Verfahren nötig werden lassen 
extrem schwierig. 
->Es wird nicht spezifiziert, wie unabhängig die regulierte Selbstregulie-
rung ist und wer die neutrale Instanz finanziert. 
 
 
 
 
->Der Gesetzesentwurf wurde von Seiten der Experten stark kritisiert. 
 
->Vorrauseilender Gehorsam der Unternehmen, um Bußgelder zu entge-
hen könnte „Overblocking“ (Die vorsorgliche Löschung von Kommenta-
ren, die auch rechtlich unbedenklich sein können) zur Folge haben. 
->Politik hat zu lange auf den „Goodwill“ der Konzerne vertraut, daher 
besteht dringender Handlungsbedarf, wodurch das Gesetz sehr schnell 
„durchgepeitscht“ wirkt, was die Akzeptanz bei den Menschen schmälert. 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG DES NETZ DG 
->„Unsägliches Zensurgesetz“ 
->Bundestag war nicht beschlussfähig. 
->Abschaffung der Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken. 
->Es wurde im Gesetz nicht definiert, was „offensichtlich rechtswidrig“ 
ist. 
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(P3K7)-Privatwirtschaftliche Unternehmen und deren Mitarbeiter ent-
scheiden statt Richter, was rechtswidrig ist und was nicht. 
(P3K8)-Aus Angst vor zu hohen Geldstrafen werden Unternehmen öfter 
löschen, als notwendig. 
(P3K12)-Keine Einspruchsmöglichkeit für betroffene Personen gelöschter 
Inhalte. 
(P3K16)-Politik will Diskurshoheit zurückgewinnen. Angst vor freier De-
batte über die wahren Probleme in Deutschland. 
(P3K18)-Starker Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit, der die 
Kommunikation in Internet nachhaltig beschädigt. 
(P3K23)-Netz DG ist nicht verfassungskonform. 
(P3K26)-Einsprüche und Bedenken gegen das Gesetz wurden ignoriert. 
(P3K29)-Rechtsdurchsetzung muss von öffentlichen Gerichten vollzogen 
werden. 
(P3K29)-Das Gesetz muss aufgehoben werden, weil es nicht demokra-
tisch ist. 
(P3K82)-Netz DG ist schlecht gemacht. 
(P3K83)-Meinungsäußerungsfreiheit, Informationsfreiheit, Rundfunkfrei-
heit und Pressefreiheit werden verletzt, indem privaten Plattformen Ent-
scheidungs-kompetenzen bezüglich der Entscheidung über die Rechtswid-
rigkeit von Inhalten gegeben wird. 
(P3K85)-Rechtsstaatprinzip lässt eine Privatisierung der Rechtsdurchset-
zung nicht zu. 
(P3K97)-Löschverpflichtung und Bußgeldandrohung sorgen für übermä-
ßiges Löschen und keine Rücksichtnahme auf Meinungsfreiheit. 
(P3K100)-Für Netzaktivisten ist das Netz DG ein Problem. 
(P3K103)-Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, denn regulierte Selbstre-
gulierung ist kein Bestandteil deutscher Justiz. 
(P3K104)-Wer bestimmt die Mitglieder, deren Bezahlung und deren Kon-
trolle des neutralen Gremiums der regulierten Selbstregulierung. 
(P3K107)-Gefahr der Einschränkung der Meinungsfreiheit durch „Over-
blocking“. 

 
 
->Keine Einspruchsmöglichkeit für betroffene Personen gelöschter In-
halte. 
->Politik will Diskurshoheit zurückgewinnen. Angst vor freier Debatte 
über die wahren Probleme in Deutschland. 
->Starker Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit, der die Kommuni-
kation in Internet nachhaltig beschädigt. 
 
->Einsprüche und Bedenken gegen das Gesetz wurden ignoriert. 
->Rechtsdurchsetzung muss von öffentlichen Gerichten vollzogen wer-
den. 
->Das Gesetz muss aufgehoben werden, weil es nicht demokratisch ist. 
 
 
->Meinungsäußerungsfreiheit, Informationsfreiheit, Rundfunkfreiheit und 
Pressefreiheit werden verletzt, indem privaten Plattformen Entschei-
dungs-kompetenzen bezüglich der Entscheidung über die Rechtswidrig-
keit von Inhalten gegeben wird. 
->Rechtsstaatprinzip lässt eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung 
nicht zu. 
 
 
->Für Netzaktivisten ist das Netz DG ein Problem. 
 
 
->Wer bestimmt die Mitglieder, deren Bezahlung und deren Kontrolle des 
neutralen Gremiums der regulierten Selbstregulierung. 
 
 
->Entweder es entscheiden Software, oder schlecht bezahlte Mitarbeiter 
ohne juristische Ausbildung  von Facebook. 
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(P3K107)-Entweder es entscheiden Software, oder schlecht bezahlte Mit-
arbeiter ohne juristische Ausbildung  von Facebook. 
(P3K108)-Netz DG zu schwammig formuliert. 
(P3K115)-Initiative der Bundesregierung zur Aufstockung und Ausbil-
dung von Personal in Ermittlungsbehörden bleibt aus. 
(P3K118)-AfD will Straftaten, wie Volksverhetzung, Aufruf zur Gewalt, 
Verbreitung von Propagandamitteln verbotener Parteien und das Leugnen 
der Verbrechen des Nationalsozialismus legalisieren. 
(P3K120)-Löschpflichten und Bußgelder im Netz DG sind ineffektiv und 
schädlich. 
(P3K127)-Überstürztes Gesetzgebungsverfahren 
(P3K127)-Rechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken wurden igno-
riert. 
(P3K127)-Zu kurze Löschfristen 
(P3K127)-Unbestimmte Rechtsbegriffe 
(P3K127)-Fehlende Verfahrensregeln 
(P3K127)-„Overblocking“ wird in Kauf genommen. 
(P3K133)-Keine Mindestvoraussetzungen für digitale Räume bei dem 
Vorschlag der Linken.  
(P3K150)-Gesetzesentwurf der AfD beinhaltet keinen inländischen Zu-
stellungsbevollmächtigten wodurch die Unternehmen dem deutschen 
Recht nicht mehr unterliegen. 
(P3K151)-Diejenigen, die nicht wissen, wo die Grenzen des Rechtsstaates 
liegen, können nach dem schlechten Entwurf der AfD nicht mehr vor 
deutschen Gerichten und Staatsanwälten verantwortlich gemacht werden. 
(P3K157)-Facebook könnte dennoch lieber löschen, anstatt zu akzeptie-
ren, dass auch unbequeme Meinungen durchaus legitimiert sind. Gefahr 
des „Overblockings“ besteht nach wie vor.   
(P3K160)-Bisher (12.12.2017) liegen keine Erfahrungswerte zum Netz 
DG vor.  
(P3K162)-Appelle freiwillig tätig zu werden haben in der Vergangenheit 
keine Wirkung gezeigt. 

 
->Initiative der Bundesregierung zur Aufstockung und Ausbildung von 
Personal in Ermittlungsbehörden bleibt aus. 
->AfD will Straftaten, wie Volksverhetzung, Aufruf zur Gewalt, Verbrei-
tung von Propagandamitteln verbotener Parteien und das Leugnen der 
Verbrechen des Nationalsozialismus legalisieren. 
->Löschpflichten und Bußgelder im Netz DG sind ineffektiv und schäd-
lich. 
 
->Rechtliche und verfassungsrechtliche Bedenken wurden ignoriert. 
->Zu kurze Löschfristen 
 
 
->Fehlende Verfahrensregeln 
 
 
  
->Gesetzesentwurf der AfD beinhaltet keinen inländischen Zustellungs-
bevollmächtigten wodurch die Unternehmen dem deutschen Recht nicht 
mehr unterliegen. 
->Diejenigen, die nicht wissen, wo die Grenzen des Rechtsstaates liegen, 
können nach dem schlechten Entwurf der AfD nicht mehr vor deutschen 
Gerichten und Staatsanwälten verantwortlich gemacht werden. 
 
 
 
 
  
->Bisher (12.12.2017) liegen keine Erfahrungswerte zum Netz DG vor.  
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(P3K166)-Vertreter von Facebook sind nicht einmal in der Lage anzuge-
ben, wie viele Mitarbeiter bei Facebook Beschwerden bearbeiten. 
(P3K168)-Das gute Ergebnis des Netz DG ist, dass Unternehmen Mitar-
beiter einstellen müssen und ein vernünftiges Beschwerdemanagement 
einführen müssen. Weil sie das erst einmal Geld kostet, sind die Unter-
nehmen dagegen. 
(P3K169)-Im Netz DG wurden entgegen aller Kritiken unklare Begriffe 
nicht genannt, „Hate Speech“ und andere unklare Rechtsbegriffe kommen 
nicht drin vor, sodass die Kritik keine Basis hat.  
(P3K171)-Wichtig ist zur Kenntnis zu nehmen, dass das Netz DG keine 
neuen Verhaltensvorschriften im Netz aufstellt. 
(P3K174)-Inhalte sind auch vom Nutzer selber wieder entfernbar, was 
eine gute Neuerung ist. 
(P4K5)-Eine grundsätzliche Debatte wir im digitalen Zeitalter miteinander 
umgegangen wird ist nötig, kein Netz DG. 
(P4K17)-Propaganda, Volksverhetzung und Cybergrooming werden im 
Netz DG nicht berücksichtigt. 
(P4K19)-Gesamtdebatte ist notwendig und kein Abwarten der Transpa-
renzberichte. 
(P4K19)-Rechtliche „Geburtsfehler“ des Netz DG müssen behoben wer-
den. 
(P4K21)-Es gibt keine leichten Meldewege. 
(P4K21)-Es gibt keine vergleichbaren Transparenzberichte. 
(P4K21)-Es gibt keine Clearing-Stelle. 
(P4K21)-Es gibt keinen ordentlichen einfachen Rechtsweg. 
(P4K22)-Netz DG ist nicht vereinbar mit der Meinungsfreiheit. 
(P4K22)-Unzählige legitime und zu Unrecht gelöschte Inhalte. 
(P4K22)-Zu Unrecht gesperrte User. 
(P4K22)-Hass und Beleidigungen in sozialen Netzwerken sind nicht weni-
ger geworden. 
(P4K25)-Kernaufgabe des Staates an internationale Unternehmen weiter 
gegeben. 

->Vertreter von Facebook sind nicht einmal in der Lage anzugeben, wie 
viele Mitarbeiter bei Facebook Beschwerden bearbeiten. 
 
->Das gute Ergebnis des Netz DG ist, dass Unternehmen Mitarbeiter ein-
stellen müssen und ein vernünftiges Beschwerdemanagement einführen 
müssen. Weil sie das erst einmal Geld kostet, sind die Unternehmen dage-
gen. 
 
 
 
->Wichtig ist zur Kenntnis zu nehmen, dass das Netz DG keine neuen 
Verhaltensvorschriften im Netz aufstellt. 
->Inhalte sind auch vom Nutzer selber wieder entfernbar, was eine gute 
Neuerung ist. 
 
 
->Propaganda, Volksverhetzung und Cybergrooming werden im Netz 
DG nicht berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
->Es gibt keine vergleichbaren Transparenzberichte. 
->Es gibt keine Clearing-Stelle. 
->Es gibt keinen ordentlichen einfachen Rechtsweg. 
 
 
->Zu Unrecht gesperrte User. 
->Hass und Beleidigungen in sozialen Netzwerken sind nicht weniger ge-
worden. 
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(P4K27)-Angestellte ohne juristische Ausbildung, mit eigenen Vorgaben 
von Facebook entscheiden willkürlich über die Rechtswidrigkeit eines In-
haltes, statt Richter. 
(P4K31)-Private Firmen werden Richter über Inhalte. 
(P4K34)-Verfolgungsbehörden, die das Netz DG einführt kosten 3,7 Mil-
lionen Euro jährlich.  
(P4K34)-Anzahl der Beschwerden nur die Hälfte der geschätzten Menge 
von 25000. 
(P4K40)-Angestelltes Personal im Justizministerium soll dennoch nicht 
abgebaut werden, weil die Bearbeitung der Fälle unerwartet schwierig sei. 
(P4K43)-Im Juni vorgelegte Transparenzberichte werden immer noch (Ja-
nuar 2019) ausgewertet. 
(P4K43)-Gelöschte Beiträge durch Gemeinschaftsstandards und nicht 
durch das Netz DG gelöscht. 
(P4K43)-Gesetz ist ineffizient, teuer, nutzlos und verfassungswidrig. 
(P4K49)-Das Netz DG macht alles komplizierter, mehr Vorschriften,  
mehr Bürokratie und mehr Kosten für die Bürger. 
(P4K52)-Das Netz DG war nicht Angelegenheit des Bundes. 
(P4K57)-Netz DG wurde zu schnell beschlossen und war inhaltlich unzu-
reichend ausgearbeitet. 
(P4K58)-Netz DG ist nicht zielführend. 
(P4K63)-Vorgaben zu den Transparenzberichten und Meldewegen sind 
zu ungenau. 
(P4K65)-Monitoring (Über Betroffene, deren Alter, Geschlecht und Her-
kunft) lässt sich nicht realisieren. 
(P4K67)-Vereinfachung der Meldewege ist nicht realisierbar. 
(P4K67)-Es werden viele Daten gesammelt. 
(P4K72)-Selbst nach einem Jahr, in dem das Netz DG bereits gilt, weiß 
die Bundesregierung noch nicht Bescheid, ob es gegen „Hate Speech“ 
wirkt, oder nicht. 
(P4K72)-Eine Nachbesserung des Gesetzes ist erst nach einer Evaluierung 
möglich, diese findet jedoch erst in 3 Jahren statt. 

 
 
 
 
 
->Verfolgungsbehörden, die das Netz DG einführt kosten 3,7 Millionen 
Euro jährlich.  
->Anzahl der Beschwerden nur die Hälfte der geschätzten Menge von 
25000. 
->Angestelltes Personal im Justizministerium soll dennoch nicht abgebaut 
werden, weil die Bearbeitung der Fälle unerwartet schwierig sei. 
->Im Juni vorgelegte Transparenzberichte werden immer noch (Januar 
2019) ausgewertet. 
->Gelöschte Beiträge durch Gemeinschaftsstandards und nicht durch das 
Netz DG gelöscht. 
->Gesetz ist ineffizient, teuer, nutzlos und verfassungswidrig. 
->Das Netz DG macht alles komplizierter, mehr Vorschriften,  mehr Bü-
rokratie und mehr Kosten für die Bürger. 
->Das Netz DG war nicht Angelegenheit des Bundes. 
 
 
 
 
->Monitoring (Über Betroffene, deren Alter, Geschlecht und Herkunft) 
lässt sich nicht realisieren. 
->Vereinfachung der Meldewege ist nicht realisierbar. 
->Es werden sehr viele/zu Daten gesammelt. 
->Selbst nach einem Jahr, in dem das Netz DG bereits gilt, weiß die Bun-
desregierung noch nicht Bescheid, ob es gegen „Hate Speech“ wirkt, oder 
nicht. 
->Eine Nachbesserung des Gesetzes ist erst nach einer Evaluierung mög-
lich, diese findet jedoch erst in 3 Jahren statt. 
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(P4K74)-Meldewege sind undurchschaubar und erfordern juristisches 
Wissen, was kaum jemand leisten kann.  
(P4K74)-Transparenz bei den Netzwerken (Twitter) nur gering. 
(P4K77)-Zu schwammige Aussagen zu den Berichtspflichten, die  vorlie-
gende Berichte sind unterschiedlich und nicht vergleichbar. 
(P4K80)-Es gibt Inhalte, die gelöscht worden sind und trotz Einspruch 
nicht wieder  hergestellt wurden. 
(P4K80)-Es gab nach wie vor Inhalte, die trotz klarer Rechtswidrigkeit 
nicht entfernt wurden. 
(P4K87)-Es gibt keinen Mechanismus, um Inhalte bei Bedarf wieder im 
sozialen Netzwerk hochzuladen. 
(P4K87)-Eingeschränkte Meinungsfreiheit, weil das Netz DG zu unklar 
formuliert ist und weil ein Bußgeldverfahren bei nicht-einstellen zu Un-
recht gelöschter Inhalte nicht existiert. 
(P4K89)-Pflicht zur Rechtsdurchsetzung darf nicht an amerikanische Un-
ternehmen abgegeben werden. 
(P4K92)-Justizministerium entzieht sich aus der Verantwortung. 
(P4K96)-Das Gesetz hat den Erfolg gebracht, dass die Unternehmen mas-
siv Mitarbeiter einstellen mussten, um den Vorgaben des Netz DG ge-
recht zu werden. 
(P4K98)-Da das Gesetz komplett neu war, wurde schon während der De-
batte (2017) eine Evaluation festgelegt. 
(P4K102)-Handlungs- und Verbesserungsbedarf bei einem Widerspruchs-
weg, um Inhalte wiederherzustellen. 
(P4K107)-Evaluation und Verbesserung des Gesetzes notwendig, aber 
eine Abschaffung hätte nur zur Folge, dass die Netzwerke froh über ent-
fallene Arbeit wären. 

->Meldewege sind undurchschaubar und erfordern juristisches Wissen, 
was kaum jemand leisten kann.  
->Transparenz bei den Netzwerken (Twitter) nur gering. 
->Zu schwammige Aussagen zu den Berichtspflichten, die  vorliegende 
Berichte sind unterschiedlich und nicht vergleichbar. 
->Es gibt Inhalte, die gelöscht worden sind und trotz Einspruch nicht 
wieder  hergestellt wurden. 
 
 
 
 
->Eingeschränkte Meinungsfreiheit, weil das Netz DG zu unklar formu-
liert ist und weil ein Bußgeldverfahren bei nicht-einstellen zu Unrecht ge-
löschter Inhalte nicht existiert. 
 
 
->Justizministerium entzieht sich aus der Verantwortung. 
->Das Gesetz hat den Erfolg gebracht, dass die Unternehmen massiv Mit-
arbeiter einstellen mussten, um den Vorgaben des Netz DG gerecht zu 
werden. 
->Da das Gesetz komplett neu war, wurde schon während der Debatte 
(2017) eine Evaluation festgelegt. 
 
 
 
->Evaluation und Verbesserung des Gesetzes notwendig, aber eine Ab-
schaffung hätte nur zur Folge, dass die Netzwerke froh über entfallene 
Arbeit wären. 
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Übergreifende Zusammenfassung aller Kategoriennennung für „Öffentlichkeit“ (Orange) und Reduktion.  

Gefundene Kategorien mit Fundstelle zur Kategorie „Öffentlichkeit“ 
(Orange) 

Reduktion 

(P1K2)-Betreiber sozialer Netzwerke 
(P1K27)-Plattformbetreiber 
(P1K3)-Bürger 
(P1K9)-Flüchtlingshelfer 
-Politiker 
(P1K23)-Facebook 
(P1K20)-Soziale Netzwerke 
(P1K40)-Soziale Netzwerke 

(P1K43)-Facebook 
(P1K43)-Twitter 
(P1K53)-Kommerzielle Plattformen mit Kommunikationsmonopol 
(P1K59)-BITKOM 
(P1K59)-Amadeu-Antonio-Stiftung 
(P1K68)-Verbrecher 
(P1K66)-Personen der Öffentlichkeit 
(P1K68)-Ärzte, die auf Bewertungsplattformen bewertet werden. 
(P1K69)-Jungendliche und Kinder 
(P1K81)-Facebook 
(P1K82)-Twitter 
(P1K78)-Plattformen 
(P1K70)-Domian als Beispiel 
(P1K71)-Imad Karim als Beispiel 
(P1K86)-Bundesamt für Justiz 
(P1K88)-Der Bundesrat 
(P1K89)-Einzelne Bundesländer z.B. Bremen 
(P1K106)-Özcan Mutlu 
(P1K109)-Opposition (2017 bestehend aus Grüne und Linke) 
(P1K109)-Deutscher Richterbund 
(P1K109)-Vertreter der Wirtschaft 

->Betreiber sozialer Netzwerke 
->Plattformbetreiber 
->Bürger 
->Flüchtlingshelfer 
->Politiker 
->Facebook 
->Soziale Netzwerke 
 
 

->Twitter 
->Kommerzielle Plattformen mit Kommunikationsmonopol 
->BITKOM 
->Amadeu-Antonio-Stiftung 
->Verbrecher 
->Personen der Öffentlichkeit 
->Ärzte, die auf Bewertungsplattformen bewertet werden. 
->Jungendliche und Kinder 
 
 
 
->Domian als Beispiel 
->Imad Karim als Beispiel 
->Bundesamt für Justiz 
->Der Bundesrat 
->Einzelne Bundesländer z.B. Bremen 
->Özcan Mutlu 
->Opposition (2017 bestehend aus Grüne und Linke) 
->Deutscher Richterbund 
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(P1K109)-Journalistenverbände 
(P1K109)-NGO´s 
(P1K112)-Justizministerium 
(P1K114)-Große Anbieter 
(P1K119)-Gerichte 
(P1K122)-AfD 
(P1K122)-Erdogan 
(P1K124)-deutsche Justiz 
(P1K126)-Zivilgesellschaft 
(P1K127)-Millionen Menschen 
(P1K134)-Bürgerinnen und Bürger 
(P1K135)-jugendschutz.net 
(P1K135)-YouTube 
(P1K135)-Twitter 
(P1K135)-Facebook 
(P1K146)-(Nicht vom Netz DG betroffen sind GMX, Web.de, LinkedIn 
und XING) 
(P1K150)-soziale Netzwerke 
(P1K154)-Öffentlichkeit 
(P1K156)-Anonyme Täter im Netz 
(P1K159)-Betreiber von sozialen Medien 
(P1K160)-Nutzer der Plattformen 
(P1K163)-Staat und Gesetzgeber 
(P1K168)-Justizminister Maas 
(P1K172)-Der Rechtsstaat 
(P1K175)-Union (CDU/CSU) 
(P1K175)-SPD 
(P1K175)-Journalistenverband 
(P1K175)-Richterbund 
(P1K175)-Rechtswissenschaftler 
(P1K178)-Journalisten 
(P1K183)-Jugendschutz 
(P1K183)-Presse 

->Vertreter der Wirtschaft 
->Journalistenverbände 
->NGO´s 
 
 
->Gerichte 
->AfD 
->Erdogan 
->deutsche Justiz 
->Zivilgesellschaft 
->Millionen Menschen 
 
->jugendschutz.net 
->YouTube 
 
 
->(Nicht vom Netz DG betroffen sind GMX, Web.de, LinkedIn und 
XING) 
 
->Öffentlichkeit 
->Anonyme Täter im Netz 
 

->Nutzer der Plattformen 
->Staat und Gesetzgeber 
->Justizminister Maas 
->Der Rechtsstaat 
->Union (CDU/CSU) 
->SPD 
 
 
->Richterbund 
->Rechtswissenschaftler 
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(P1K183)-Bundesländer 
(P1K183)-Staatsanwaltschaft 
(P1K183)-Richter 
(P1K183)-Justizbehörden der Bundesländer 
(P1K183)-Bundesrat 
(P1K189)-Nutzer und User 
(P1K193)-Staat 
(P1K193)-Parlamentarier 
(P1K193)-Politik 
(P1K194)-Bevölkerung 
(P1K195)-Facebook 
(P1K195)-Journalisten 
(P1K197)-Enquete-Kommission 
(P1K199)-Parlament 
(P1K200)-Gesellschaft 
(P1K202)-Richter 
(P1K210)-Soziale Medien 
(P1K211)-Gesellschaft 
(P1K213)-Facebook 
(P1K213)-Marc Zuckerberg 
(P1K)-Tausende Mitarbeiter zur Löschung von rechtswidrigen Inhalten. 
(P1K215)-Dienstanbieter 
(P1K217)-Unionsfraktion 
(P1K218)-Wissenschaftler 
(P1K218)-Experten 
(P1K221)-Telemediendienstanbieter 
(P1K223)-Plattformen mit Gewinnerzielungsabsichten 
(P1K222)-Nutzer 
(P1K225)- E-Mail Dienste, Bewertungsportale und Start-ups 
(P2K2)-Bundeskriminalamt 
(P2K11)-Journalist, Verleger 
und Händler auf dem Marktplatz müssen sich auch an Gesetze halten. 

->Presse 
 
->Staatsanwaltschaft 
 
->Justizbehörden der Bundesländer 
 
 
 
->Parlamentarier 
->Politik 
 
 
 
->Enquete-Kommission 
->Parlament 
 
 
 
 
 
 
->Marc Zuckerberg 
->Tausende Mitarbeiter zur Löschung von rechtswidrigen Inhalten. 
->Dienstanbieter 
 
->Wissenschaftler 
->Experten 
->Telemediendienstanbieter 
 
 
 
->Bundeskriminalamt 
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(P2K14)-Facebook 
(P2K14)-Twitter 
(P2K18)-Plattformbetreiber 
(P2K19)-Zivilgesellschaft 
(P2K19)-Justiz 
(P2K23)-Soziale Netzwerke und Plattformen. 
(P2K25)-Deutscher Bundestag 
(P2K26)-Koalition (SPD und CDU/CSU) 
(P2K27)-Netzwerkbetreiber 
(P2K32)-Gerichte 
(P2K38)-Facebook 
(P2K38)-Stefan Evers (CDU-Abgeordneter) 
(P2K42)-Zivilgesellschaft 
(P2K44)-Opfer von Straftaten im Netz 
(P2K44)-Plattformbetreiber 
(P2K47)-Bevölkerung 
(P2K48)-Koalition (2017 bestehend aus CDU/CSU und SPD) 
(P2K48)-Justizministerium 
(P2K55)-Jugendmedienschutz 
(P2K54)-Selbstregulierungsstelle 
(P2K57)-Start-ups 
(P2K58)-Zustellungsbevollmächtigter 
(P2K58)-Menschen aus Deutschland 
(P2K58)-Internationale Großkonzerne 
(P2K64)-Nichtdemokratische Länder 
(P2K65)-EU-Kommission 
(P2K67)-Die deutsche Gesellschaft 
(P2K72)-CDU/CSU 
(P2K72)-SPD 
(P2K76)-Nadine Schön (CDU/CSU) 
(P2K77)-Weltweit agierende Unternehmen 
(P2K84)-Sachverständiger im Ausschuss 

->Journalist, Verleger 
und Händler auf dem Marktplatz müssen sich auch an Gesetze halten. 
 
 
 
 
 
 
->Deutscher Bundestag 
->Koalition (SPD und CDU/CSU) 
 
 
 
->Stefan Evers (CDU-Abgeordneter) 
 
->Opfer von Straftaten im Netz 
 
 
 
 
->Jugendmedienschutz 
->Selbstregulierungsstelle 
 
 
->Menschen aus Deutschland 
->Internationale Großkonzerne 
->Nichtdemokratische Länder 
->EU-Kommission 
 
 
 
->Nadine Schön (CDU/CSU) 
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(P2K89)-Bundesamt für Justiz 
(P2K94)-Staat 
(P2K94)-Politik 
(P2K94)-Justizminister Maas 
(P2K94)-Soziale Netzwerke 
(P2K94)-Bundestag 
(P2K94)-Gesetzgeber 
(P2K96)-Große Koalition (2017 CDU/CSU und SPD) 
(P2K96)-Koalitionspartner (CDU/CSU)  
(P2K96)-Sachverständiger 
(P2K98)-Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 
(P2K102)-Justizministerium 
(P2K104)-SPD-Fraktion 
(P2K104)-Richter 
(P2K110)-Sachverständiger 
(P2K111)-Experten 
(P2K113)-Politik 
(P2K115)-Demokratisch legitimierter Gesetzgeber 
(P2K116)-Konzerne 
(P2K118)-Netzwerkbetreiber 
(P2K121)-Schülerin 
(P2K121)-Netzwerke 
(P2K121)-Politikerinnen und Politiker 
(P2K121)-Schiedsrichter 
(P2K121)-Facebook 
(P2K128)-Bundesamt für Justiz 
(P2K132)-Renate Künast (Politikerin der Grünen) 
(P2K132)-Andere Länder  
(P2K134)-Erdogan 
(P2K134)-Putin 
(P2K138)-Gerichte 
(P2K143)-Soziale Netzwerke 

->Weltweit agierende Unternehmen 
->Sachverständiger im Ausschuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Schülerin 
 
 
->Schiedsrichter 
 
 
->Renate Künast (Politikerin der Grünen) 
  
->Erdogan 
->Putin 
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(P2K150)-Deutschland 
(P2K150)-Zustellungsbevollmächtigter 
(P2K150)-Ermittlungsbehörden 
(P2K153)-SPD-Fraktion 
(P2K156)-Staatsanwaltschaft 
(P2K158)-Anonyme Nutzer 
(P2K159)-Richter 
(P2K163)-Facebook 
(P2K166)-15-Jährige Kanadierin 
(P2K168)-Kanadierin, Opfer von Cybergrooming. 
(P2K172)-Soziale Plattformen 
(P2K180)-Zeitung 
(P2K180)-Fernsehsender 
(P2K182)-Menschen (In Deutschland) 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG NETZ DG 
(P3K4)-Betreiber sozialer Netzwerke 
(P3K6)-Richter 
(P3K6)-Privatwirtschaftliche Unternehmen 
(P3K11)-Nutzer und User 
(P3K11)-Publizisten 
(P3K13)-Zeitungen 
(P3K13)-Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
(P3K14)-Parteien 
(P3K15)-(deutsche) Bürger 
(P3K19)-Reporter ohne Grenzen 
(P3K22)-UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit  
 (David Kaye) 
(P3K24)-Wissenschaftlicher Dienst (Des Bundestages) 
(P3K30)-Große Plattformen 
(P3K31)-Schreiber in sozialen Netzwerken 
(P3K31)-Soziale Netzwerke 
(P3K33)-Plattformen von Unternehmen 

 
 
->Deutschland 
 
->Ermittlungsbehörden 
 
->Staatsanwaltschaft 
 
 
 
->15-Jährige Kanadierin 
->Kanadierin, Opfer von Cybergrooming. 
 
->Zeitung 
->Fernsehsender 
 
HIER PROTOKOLLE NACH VERABSCHIEDUNG NETZ DG 
 
 
 
 
->Publizisten 
 
->Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
->Parteien 
 
->Reporter ohne Grenzen 
->UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit  
(David Kaye) 
->Wissenschaftlicher Dienst (Des Bundestages) 
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(P3K33)-Facebook 
(P3K33)-Twitter 
(P3K33)-Google 
(P3K36)-Social Media 
(P3K36)-Verlage 
(P3K37)-Herausgeber 
(P3K37)-Redakteure 
(P3K39)-Mitglieder der AfD 
(P3K41)-Qualifizierte Mitarbeiter 
(P3K44)-Betroffene von Straftaten  
(P3K44)-Staatsanwaltschaft 
(P3K44)-Gericht 
(P3K50)-Plural besetztes Gremium 
(P3K53)-Politiker 
(P3K53)-Lehrer 
(P3K53)-Polizei 
(P3K55)-Justizminister Heiko Maas 
(P3K56)-Opposition (2017 Linke und Grüne) 
(P3K56)-Abgeordnete 
(P3K56)-Koalitionsfraktion 
(P3K59)-Soziale Netzwerke 
(P3K60)-Behörden 
(P3K60)-Facebook 
(P3K62)-Richterbund 
(P3K62)-Polizeibehörde 
(P3K62)-Internet-Community 
(P3K65)-(deutsche) Bürger 
(P3K66)-Staatsanwaltschaft 
(P3K66)-Ermittlungsbehörden 
(P3K70)-AfD Politikerin Jeanette Ihme 
(P3K70)-Zuwanderer 
(P3K73)-Die Linke 

 
 
 
 
->Google 
->Social Media 
->Verlage 
->Herausgeber 
->Redakteure 
 
->Qualifizierte Mitarbeiter 
 
 
 
->Plural besetztes Gremium 
 
->Lehrer 
->Polizei 
 
 
->Abgeordnete 
 
 
->Behörden 
 
 
 
->Internet-Community 
 
 
 
->AfD Politikerin Jeanette Ihme 
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(P3K74)-GroKo (Große Koalition 2017 bestehend aus CDU/CSU und 
SPD) 
(P3K75)-Verfassungsfeindliche Organisationen 
(P3K78)-Freie Demokraten 
(P3K79)-AfD 
(P3K79)-Soziale Netzwerke 
(P3K84)-Betreiber privater Plattformen 
(P3K88)-Mitarbeiter von Facebook und Twitter 
(P3K89)-Bund 
(P3K89)-Bundesländer 
(P3K92)-Berufene Behörden 
(P3K92)-Polizei 
(P3K92)-Justiz 
(P3K96)-SPD 
(P3K96)-CDU/CSU 
(P3K101)-Netzaktivisten 
(P3K102)-Linksfraktion 
(P3K102)-AfD 
(P3K102)-FDP 
(P3K105)-Facebook 
(P3K109)-VKontakte (russische Plattform) 
(P3K113)-Bundesregierung 
(P3K113)-Ermittlungsbehörden 
(P3K116)-Björn Höcke (AfD Politiker) 
(P3K123)-Zivilgesellschaft 
(P3K123)-Gesellschaft 
(P3K124)-AfD 
(P3K130)-Die Linke 
(P3K134)-Abgeordnete 
(P3K134)-Deutscher Bundestag 
(P3K135)-Öffentlich-rechtlichen Sender 
(P3K135)-Zeitungsverlage 

->Zuwanderer 
->Die Linke 
 
 
->Verfassungsfeindliche Organisationen 
->Freie Demokraten (FDP) 
 
 
 
 
 
 
->Berufene Behörden 
 
 
 
 
->Netzaktivisten 
 
 
 
 
->VKontakte (russische Plattform) 
->Bundesregierung 
 
->Björn Höcke (AfD Politiker) 
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(P3K141)-Gesellschaft 
(P3K143)-Deutscher Bundestag 
(P3K144)-Rechtsausschuss 
(P3K145)-FDP 
(P3K145)-Linkspartei 
(P3K145)-AfD 
(P3K145)-Amerikanische soziale Plattformen 
(P3K148)-Facebook 
(P3K148)-Inländischer Zustellungs-bevollmächtigter 
(P3K148)-Polizei 
(P3K148)-Justiz 
(P3K149)-Irland 
(P3K153)-Union (CDU/CSU) 
(P3K153)-SPD 
(P3K158)-Deutscher Bundestag 
(P3K159)-Thomas Jarzombek (Politiker der CDU/CSU) 
(P3K163)-Unternehmen 
(P3K164)-Facebook 
(P3K164)-Twitter 
(P3K165)-Ausschuss „Digitale Agenda“ 
(P3K165)-Mitarbeiter von Facebook 
(P3K170)-Bürger 
(P3K173)-Fraktionen 
(P3K175)-AfD 
(P3K176)-Mitglieder des Bundestages 
(P3K182)-Facebook 
(P4K3)-(deutsche) Gesellschaft 
(P4K6)-Menschen im Netz 
(P4K6)-Flüchtlinge 
(P4K6)-Engagierte in Sozialprojekten 
(P4K6)-Frauen 
(P4K9)-Männer 

->Öffentlich-rechtlichen Sender 
 
 
 
->Rechtsausschuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Irland 
 
 
 
->Thomas Jarzombek (Politiker der CDU/CSU) 
 
 
 
->Ausschuss „Digitale Agenda“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Engagierte in Sozialprojekten 
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(P4K9)-Grüne 
(P4K20)-Jugendmedienschutz 
(P4K24)-Justizminister Heiko Maas 
(P4K24)-Altparteien (CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke, FDP) 
(P4K26)-Facebook 
(P4K28)-Iran 
(P4K28)-China 
(P4K29)-UN-Menschenrechtsrat 
(P4K30)-UN-Sonderberichterstatter für die Meinungsfreiheit David Kaye. 
(P4K30)-Deutschland 
(P4K35)-Bundesregierung 2017 (CDU/CSU und SPD) 
(P4K36)-AfD-Fraktion 
(P4K37)-Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
(P4K38)-Soziale Netzwerke 
(P4K39)-Katarina Barley (Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz seit 
2018) 
(P4K41)-Sozialdemokraten 
(P4K44)-Die Grünen 
(P4K45)-Robert Habeck (Bundesvorsitzender der Grünen) 
(P4K45)-Twitter 
(P4K45)-Facebook 
(P4K45)-Katharina Schulz (Fraktionschefin der  Grünen) 
(P4K46)-Parlament 
(P4K50)-Bürger 
(P4K51)-Die Grünen 
(P4K53)-Der Bund (Bundesebene) 
(P4K61)-GroKo (CDU/CSU und SPD) 
(P4K62)-Katharina Barley (Bundesministerin für Justiz und Verbraucher-
schutz 
(P4K71)-Die Länder (Bundesländer) 
(P4K73)-Twitter 
(P4K79)-Facebook 

->Frauen 
->Männer 
->Grüne 
->Jugendmedienschutz 
 
 
 
->Iran 
->China 
->UN-Menschenrechtsrat 
 
 
 
 
 
 
 
->Katarina Barley (Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz seit 2018) 
 
 
->Robert Habeck (Bundesvorsitzender der Grünen) 
 
 
->Katharina Schulz (Fraktionschefin der  Grünen) 
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(P4K79)-YouTube 
(P4K79)-Nutzer 
(P4K82)-Rechtsanwälte 
(P4K83)-Mandanten 
(P4K83)-Landgericht Berlin 
(P4K85)-Zustellungsbevollmächtigter von Facebook 
(P4K90)-Bundesregierung 
(P4K90)-US-Firmen 
(P4K90)-Polizei 
(P4K90)-Justiz 
(P4K93)-Renate Künast (Politikerin der Grünen) 
(P4K109)-Netzwerke 
(P4K109)-Mitarbeiter der Netzwerke 
(P4K112)-Koalition (CDU/CSU und SPD) 

 
 
 
 
 
->Rechtsanwälte 
->Mandanten 
->Landgericht Berlin 
 
 
 
 
 
->Renate Künast (Politikerin der Grünen) 
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Anhang 5 Ergebnisse der Reduktion und induktive Kategorienbildung 

 

Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung indukti-

ver Kategorien zur Kategorie „Problemdefinition“ (Rot):  

Ergebnisse der Reduktion  Induktiv gebildete Kategorien 

->Hass 
->Mordaufrufe 
->Bedrohungen 
->(Cyber-)Mobbing 
->Einschüchterung und ein Klima der Angst. 
Andersdenkende sollen mundtot gemacht 
werden.  
->Die Gemeinschaftsstandards sozialer Netz-
werke decken sich nicht mit dem deutschen 
Recht. 
->Zu wenig nach deutschem Recht strafbare 
Inhalte werden nicht gelöscht. 
->Das Strafrecht findet in sozialen Netzwer-
ken keine Anwendung. 
->Die Meinungsfreiheit und die demokrati-
sche Kultur wird in Frage gestellt. 
 ->Overblocking beschreibt auch das Löschen 
völlig legitimer Einträge, durch die Plattform-
betreiber, aufgrund ihrer Gemeinschaftsstan-
dards 
->Monopolistische Form der Kommunika-
tion durch einzelne Plattformbetreiber. 
->Gemeinschaftsstandards werden in Privat-
unternehmen festgelegt. 
->Ungeregelt kann Hass in die Weltöffent-
lichkeit gepostet werden. 
->Bewertungsplattformen können gefährliche 
Stimmungen erzeugen. 
->Extrem viele Lügen 
->Grundrecht massiv verletzt 
->Keine Kritik möglich 
->Fälle sind mitunter sehr individuell und be-
dürfen einer Prüfung durch Gerichte, was die 
Bearbeitung extrem verlangsamt. 
->Durch die aktuelle Rechtslage kann nicht 
angemessen gegen die rechtswidrigen Inhalte 
vorgegangen werden. 
->Anonym wird Hass verbreitet, ohne Konse-
quenzen. 
->Betreiber von sozialen Netzwerken haben 
das Privileg, dass sie nicht in vollem Umfang 
für die verbreiteten Inhalte haften. 

-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Weitreichende Folgen des Problems 
 
 
-Ursache des Problems 
 
 
-Problembeschreibung 
 
-Problembeschreibung 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
 
 
 
-Ursache des Problems  
 
 
-Ursache des Problems 
 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ursache des Problems 
 
 
-Ursache des Problems 
 
 
-Ausprägung des Problems 
 
 
-Ausprägung des Problems 
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->Nutzer ungeschützt, da Plattformen Inhalte 
nicht gemäß des Telemediengesetzes löschen. 
->Meldeportale zu kompliziert und Verfahren 
intransparent 
->Kein Ansprechpartner 
->Hass wird von Organisationen genutzt, um 
den Diskurs nach Rechts zu verschieben. 
->Rechtskonformes Verhalten wird bereits als 
schlecht bewertet. 
->Verrohung der moralischen Grundwerte 
macht Angst. 
->„Notice-and-Take-down“- Verfahren ist 
nicht effektiv. 
->Schnelle digitale Entwicklungen sind eine 
Herausforderung für die Politik. 
->Videos von Gewalttaten  
->2015 und 2016 ist die Hasskriminalität um 
300 Prozent angestiegen. 
->Andersdenkende werden im Netz ohne 
Konsequenzen beleidigt und bedroht. 
->Verbales Faustrecht 
->Klima der Angst und Einschüchterung. 
->Beschreibungen von Straftaten, die Perso-
nen an der betroffenen Personen verüben 
wollen würden. 
->Vergiftete Debattenkultur 
->Unternehmen können weltweit mithilfe 
von Algorithmen Stimmung machen, ohne 
sich um das jeweilige nationale Recht zu küm-
mern. 
->Absprachen mit sozialen Netzwerken sind 
nicht wirksam. 
->Holocaustlüge wird als „nicht so schlimm“ 
betrachtet. 
->Anstandsregelungen werden komplett aus-
gehebelt. 
->Onlinekriminalität 
->Pädophilie im Netz 
->Verherrlichung drastischer Gewalt. 
->Bilder einer Vergewaltigung und anschlie-
ßender Suizid des Opfers. 
->Cybergrooming 
->Hochgeladene Bilder, Eingriffe in die Pri-
vatsphäre und die daraus resultierenden Fol-
gen. Suizid des Opfers. 
->Menschen stehen anderen nicht mehr ge-
genüber, wodurch die Hemmschwelle gesenkt 
wird. 
->Neugier der Menschen kennt keine Gren-
zen. 
->Prügelattacken und Mordvideos.  

 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
 
 
-Ursache des Problems 
-Ursache des Problems 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
 
-Ausprägung des Problems 
 
-Weitreichende Folgen des Problems  
 
-Ursache des Problems 
 
-Problembeschreibung 
-Ausprägung des Problems 
-Weitreichende Folgen UND -Ausprägung 
des Problems 
 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Weitreichende Folgen 
 
-Ausprägung des Problems 
 
-Weitreichende Folgen des Problems 
-Problembeschreibung 
 
 
 
-Ursachen des Problems 
 
-Ausprägung des Problems 
 
-Problembeschreibung 
 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
 
-Ausprägung des Problems 
 
 
-Ausprägung des Problems 
 
 
-Ursache des Problems 
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HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG DES NETZ DG 
->Mit Wucht und Intensität wird im Internet 
gehetzt. 
->Aus Worten können Gewalttaten folgen. 
->AfD-Politikerin hetzte gegen Zuwanderer. 
->Menschenfeindlichkeit 
->Antisemitismus 
->Diskriminierung 
->Justiz und Ermittlungsbehörden versagen 
flächendeckend. 
->Durchsetzung deutschen Rechts kaum 
möglich, weil die Unternehmen ihren Sitz 
nicht in Deutschland haben. 
->Beispiel einer 15-Jährigen, deren Vergewal-
tigung gefilmt und ins Netz gestellt worden 
ist.  
->Cybergrooming, ebenfalls ein Beispiel, bei 
dem Nacktbilder eines Mädchens ins Internet 
gestellt wurden und zum Suizid des Opfer 
führten. 
->Inhalte im Internet haben viel größere Aus-
wirkungen. 
->AfD arbeitet mit „Fake News“, alternativen 
Fakten und schüren Ängste. 
->Die Wahlen in den USA und der Brexit 
sind Ereignisse, die von verkauften Daten ge-
lebt haben, dass „Social Bots“ installiert wur-
den, wo Stimmung gemacht worden ist, wo 
„dunkle Werbung“, sogenannte Dark Ads ge-
schaltet wurden. 
->Frauen werden angegriffen. 
->Androhung von sexueller Gewalt 
->Goebbels-Vorwürfe 
->Durch Hochhalten der Meinungsfreiheit 
werden Verfahren eingestellt, wodurch Opfer 
sich aus dem Diskurs im Netz zurückziehen. 
Sie fühlen sich wehrlos. 
->Treibstoff für Populismus. 

 
-Problembeschreibung 
 
-Ausprägung des Problems 
HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG DES NETZ DG 
 
-Ausprägung des Problems 
-Weitreichende Folgen des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Problembeschreibung 
 
-Ursache des Problems 
 
 
-Ausprägung des Problems 
 
 
-Ausprägung des Problems 
 
 
 
-Weitreichende Folgen des Problems UND 
Problembeschreibung 
 
-Ausprägung des Problems 
 
-Weitreichende Folgen 
 
 
 
 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ausprägung des Problems 
-Ursachen des Problems UND Weitreichende 
Folgen des Problems 
 
 
-Ausprägung des Problems 

Die induktiv gebildeten Kategorien basieren auf der Logik der zeitlichen Abfolge der Ereignisse, 

welche die Problemsituation ausmachen. Die Inhalte der Plenarprotokolle enthalten Beschreibun-

gen, was ursächlich für die problematische Situation ist, wie die aktuelle Problemsituation beschrieben 

werden kann, welche direkten Ausprägungen bzw. in welcher Form das Problem besteht und 
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schlussendlich, welche weitreichenden mittelbaren und unmittelbaren Folgen die Problemsituation in 

Zukunft haben wird. 

Daraus ergeben sich folgende induktiv gebildete Unterkategorien der deduktiv gebildeten Haupt-

dimension der inhaltlichen Strukturierung „Problemdefinition“: 

-Ursache des Problems. 

-Problembeschreibung.  

-Ausprägung des Problems.  

-Weitreichende Folgen des Problems. 
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Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung indukti-

ver Kategorien zur Kategorie „Ideensuche“ (Grün): 

Ergebnisse der Reduktion Induktiv gebildete Kategorien 

->Effektives Beschwerdemanagement und 
Löschverfahren einrichten 
->Äußerungen, die gegen das Strafrecht ver-
stoßen müssen entfernt werden. 
->Umfassende Diskussion, um dem Thema 
gerecht zu werden. 
->Eine öffentliche Debatte ist notwendig. 
->Politische Bildung, Medienkompetenz und 
zivilgesellschaftliches Engagement muss ge-
fördert werden. 
->Aufdecken von Werbenetzwerken und de-
ren Umsätze. 
->Bußgeldandrohung, wenn Beschwerdema-
nagement nicht vorhanden ist. 
->Bundesministerium für Justiz prüft das 
Verfahren, sowie das vorhandene Beschwer-
demanagement. 
->Pluralistisch organisierte Selbstkontrolle wie 
beim Jugendschutzgesetz als Vorbild. 
->Klare Regeln für ein sorgfältiges Entfernen 
der rechtswidrigen Kommentare. 
->Ein effektive „Notice- and-Take-Down“-
Verfahren muss etabliert werden. 
->Soziale Ursachen für Hass müssen betrach-
tet werden. 
->Recht und Gesetz muss auch in sozialen 
Netzwerken durchgesetzt werden.  
->Soziale Netzwerke dürfen kein rechtsfreier 
Raum sein. 
->Durch Rechtsanwälte und juristische Abtei-
lungen sollen Unternehmen gegen rechtswid-
rige Inhalte vorgehen. 
->Unterlassungsansprüche müssen durchge-
setzt werden. 
->Es muss die Möglichkeit eines gerichtlich 
legitimierten Auskunftsanspruchs geben. 
->Einbeziehung neutraler und allgemein aner-
kannter Akteure, wie in anderen Bereichen 
des Medienrechts. 
->Finden eines Mechanismus, der rechtswid-
rige Inhalte erkennt und beseitigt, ohne Mei-
nungsfreiheit einzuschränken. 
->Interessen und Rechte der Betroffenen und 
Zuständigen miteinander kombinieren. 
->Vorschlag von Jarzombek->quasi-staatliche 
Behörde einrichten) 

-Pflichten der Unternehmen 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
 
-Pflichten der Politik 
 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
-Pflichten der Politik 
 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
-Pflichten der Politik 
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->Wirksames Verfahren implementieren, um 
rechtswidrige Inhalte zu identifizieren und 
Recht durchzusetzen. 
->Qualitätsstandards für die Plattformen 
->Transparenz bei der Bearbeitung schaffen. 
->Regulierung und „Compliance-Vorschrif-
ten“ reichen nicht aus, es wird eine Grund-
satzentscheidung notwendig, dass in Zukunft 
das Internet kein rechtsfreier Raum bleibt. 
->Plattformbetreiber können sich einer 
Selbstregulierungsstelle anschließen. Diese 
Einrichtungen entscheiden nach klaren Krite-
rien und mit qualifiziertem geschultem Perso-
nal, ob ein Inhalt strafbar ist, oder nicht. 
->Entscheidung über wahr und unwahr soll 
nicht Privaten überlassen werden. 
->Ein inländischer Zustellungsbevollmächtig-
ter als Ansprechpartner in sozialen Netzwer-
ken.  
->Der Bundestag muss diskutieren, wie digi-
tale Bildung und digitale Sensibilität gestärkt 
werden können und wie Toleranz und kon-
struktiver Dialog, ebenso wie seriöse Inhalte 
im Netz stärker in den Fokus gelangen. 
->Das Monopol soll nicht beim Staat liegen, 
sondern stattdessen soll es ein gesellschaftlich 
plural besetztes Gremium geben. 
HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG DES NETZ DG 
->Es werden Regeln benötigt, um die Platt-
formanbieter dazu zu verpflichten, sich an die 
demokratisch beschlossenen Gesetze zu hal-
ten. 
->Auch social Media Anbieter müssen in eige-
ner Verantwortung prüfen. 
->Einschüchterung von Bürgerinnen und 
Bürgern verhindern. 
->Polizei und Justiz besser ausstatten. 
->„Put-back“-Verfahren, um zu Unrecht ge-
löschte Inhalte wieder ins Netz zu stellen.  
->Meinungsfreiheit und Regeln erhalten, die 
einen demokratischen Meinungsbildungspro-
zess ermöglichen und eine offene und plura-
listische Debatte in der Gesellschaft angetrie-
ben von Menschen, die sachlich kommunizie-
ren. 
->Es sollte die Möglichkeit bestehen Inhalte 
(Schrott) wieder zu löschen.   
->Schüren von Ängsten zur politischen Stim-
mungsmache von Seiten der AfD entgegen-
wirken. 

 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
 
-Pflichten der Politik 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
-Pflichten der Politik 
 
 
 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
 
 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
 
-Pflichten der Politik 
 
 
 
 
 
-Pflichten der Politik 
 
 
 
 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
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->Benutzerfreundliche Meldetools 
->Clearingstellen 
->Forschung zur Wirkung von „Hate Spe-
ech“, Desinformation und „Social Bots“. 
->zusätzlicher Gerichtsstand 
->Polizeiliche Internetwache 
->Relevante einzelne Punkte des Netz DG in 
das Telemediengesetz integrieren. 
->Selbstverpflichtung der Digitalwirtschaft 
gegen Desinformationen. 
->Unternehmen müssen massiv Mitarbeiter 
einstellen. 

-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
 
-Zieldefinition/Ziel der Lösung 
 
-Pflichten der Unternehmen 
-Pflichten der Unternehmen 
 
-Pflichten der Politik 
-Pflichten der Politik 
-Pflichten der Politik 
-Pflichten der Politik 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 
-Pflichten der Unternehmen 
 

Anders als die extrahierten Inhalte der Strukturierungsdimension „Problemdefinition“ lassen sich 

bei der deduktiv hergeleiteten Kategorie „Ideensuche“ keine zeitlichen Muster finden, nach denen 

die kodierten Inhalte geordnet werden könnten. Die kodierten Aussagen beschreiben, welche Ziele 

es zu erreichen gilt, um die vorliegende problematische Situation zu lösen. Weiterhin enthalten die 

kodierten Inhalte Aussagen darüber, ob die Ideen zur Problemlösung in der Pflicht der Politik, oder 

in der Pflicht der betroffenen Unternehmen liegen.  

Daraus ergeben sich folgende induktiv gebildete Unterkategorien der deduktiv gebildeten Haupt-

dimension der inhaltlichen Strukturierung „Ideensuche“: 

-Zieldefinition. 

-Die Unternehmen werden in die Pflicht genommen, oder sie sind betroffen. 

-Die Politik wird in die Pflicht genommen. 
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Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung indukti-

ver Kategorien zur Kategorie „Implementation“ (Blau): 

Ergebnisse der Reduktion Induktiv gebildete Kategorien 

->Einführung eines Bußgeldes bei schlecht 
organisiertem oder nicht vorhandenem Be-
schwerdemanagement. 
->Compliance-Regeln sorgen für die Durch-
setzung bestehenden deutschen Rechts. 
->Klar geregeltes Verfahren etablieren. 
->Gesetz, um Recht in sozialen Netzwerken 
durchzusetzen. 
->Rechtsanwälte und juristische Abteilungen 
müssen von den Unternehmen eingerichtet 
werden. 
->Eine Gerichtsentscheidung muss eingeholt 
werden, ob ein Inhalt rechtswidrig ist und ein 
Bußgeld verhängt wird. 
->Bestandsdaten dürfen herausgegeben wer-
den, wenn Straftaten gemäß des Netz DG 
eindeutig vorliegen.  
->Gesetz sieht eine Berichtspflicht zum Um-
gang mit rechtswidrigen Inhalten vor. 
->Gesetz sieht einen Auskunftsanspruch der 
Opfer zu den Bestandsdaten der Täter vor. 
->Gesetz sieht Bußgelder bei nicht einhalten 
der gesetzlichen Vorgaben vor. 
->Richtervorbehalt beim Auskunftsanspruch 

->Auskunftsanspruch auf einen engen Kreis 
von Rechtswidrigkeiten. 
->Es muss klar definiert werden, welche 
Plattformen von dem Gesetz betroffen sind. 
->Benennung eines inländischen Zustellungs-
bevollmächtigten. 
->Maßnahmen zur Transparenz. 
->Modell der regulierten Selbstregulierung 
mit einer vom Staat finanzierten Instanz, die 
von den Unternehmen finanziert wird und 
mit geschultem Personal und nach klaren Kri-
terien die Inhalte prüft. 
->Das Netz DG soll dafür sorgen, dass straf-
bare Inhalte im Netz künftig besser beseitigt 
werden. 
->Netzwerke sollen verpflichtet werden, 
rechtswidrige Inhalte innerhalb von 7 Tagen 
zu löschen. 
->Ausnahme ist, wenn die Strafbarkeit von 
bestimmten Umständen abhängt, oder eine 
Einrichtung der Selbstregulierung eingeschal-
tet wird. Diese müssen jedoch auch innerhalb 
von 7 Tagen löschen.  

-Neuartig/ Konkret formuliert 
 
 
 
-Bereits bestehend/ Allgemein formuliert 
 
 
-KA/ Allgemein formuliert 
-Neuartig/ Allgemein formuliert 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
-Bereits bestehend/ Konkret formuliert   
 
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert 
 
-Bereits bestehend/ Konkret formuliert 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-KA/ Allgemein formuliert 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-KA/ Allgemein formuliert 
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert 
 
 
 
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
   
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
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->Ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt soll 
innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. 
->Es muss Vorschriften zur Erreichbarkeit 
der Netzwerke geben. 
->Einrichtung einer Selbstregulierungsstelle, 
die neutral und nach klaren Kriterien über 
strafbare Inhalte entscheidet. 
->Ein Zustellungsbevollmächtigter, der inner-
halb von 24 Stunden antworten muss, sodass 
Betroffene auch bei internationalen Großkon-
zernen klagen können und von ihrem Recht 
Gebrauch machen können. 
->Sieben-Tage Regelung bedeutet, dass die 
Unternehmen strafbare Inhalte nach höchs-
tens, aber im Idealfall  innerhalb von 7 Tagen 
löschen müssen. 
->Notwendige Zeit für Rückfragen bei unkla-
ren Inhalten ist gegebene. 
->Fristsetzung zur Löschung. 
->Regulierung durch ein gesellschaftlich plu-
ral besetztes Gremium. 
->Strittige Inhalte müssen vor Gericht gere-
gelt werden, dafür muss es einen Auskunfts-
anspruch geben. 
->Bußgeld bis zu 50 Millionen Euro, wenn 
kein Beschwerdemanagement eingerichtet ist. 
->Zustellungsbevollmächtigter für Ermitt-
lungsbehörden für Zivilrechtsverfahren. 
->Zustellungsbevollmächtigter für jedermann 
benannt. 
->Innerhalb von 48 Stunden muss auf Anfra-
gen von Behörden vom sozialen Netzwerk 
geantwortet werden, sonst wird ebenfalls ein 
Bußgeld verhängt. 
HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG DES NETZ DG 
->Verpflichtendes effektives Beschwerdema-
nagement mit qualifizierten Mitarbeitern in 
entsprechender Zahl. 
->Kontaktperson und eine erreichbare Ad-
resse an die Betroffene sich wenden können.  
->Es ist die Option für die Netzwerke gege-
ben, dass sie sich bei unklaren Fällen inner-
halb von 7 Tagen an ein plural besetztes Gre-
mium wenden können, welches dann die Ent-
scheidung über die Rechtswidrigkeit eines In-
haltes trifft. 
->Bei Unsicherheit greift die regulierte Selbst-
regulierung. 

 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert   
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
-KA/ KA 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
 
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
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->Soziale Netzwerke müssen auf Beschwer-
den reagieren und nicht jeden Inhalt kontrol-
lieren. 
->Eine Behörde kann Bußgeld verhängen. 
->Bürger können Unterlassungsansprüche in 
Deutschland geltend machen. 
->Polizei und Justiz besser ausstatten. 
->„Put-back“-Verfahren, um legitime Inhalte, 
welche zu Unrecht gelöscht worden sind, wie-
der einzustellen. 
->Benutzerfreundliche Meldetools 
->Clearingstellen 
->Forschung zur Wirkung von „Hate Spe-
ech“, Desinformation und „Social Bots“. 
->zusätzlicher Gerichtsstand 
->Polizeiliche Internetwache 
->Transparenzberichte 
->Monitoring (über den Status bei Opfern 
von Straftaten und Ordnung nach Alter, Ge-
schlecht und Herkunft). 
->Netz DG-Meldung bei Twitter erfordert, 
dass gegen welches Recht ein Inhalt verstößt. 
->Einführung eines Widerspruchsweges, bei 
zu Unrecht gelöschten Inhalten. 

 
 
 
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert 
 
 
-KA/ Allgemein formuliert 
 
-Bereits bestehend/ Allgemein formuliert 
 
-Bereits bestehend/ Konkret formuliert   
 
-Bereits bestehend/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/Allgemein formuliert   
-Neuartig/ Allgemein formuliert   
-Neuartig/ Konkret formuliert   
-Neuartig/ Konkret formuliert   
 
-Neuartig/ Allgemein formuliert   
 
 
-Bereits bestehend/ Konkret 
 
 
 
-Neuartig/ Konkret formuliert   

Die kodierten Inhalte der Strukturierungsdimension „Implementation“ enthalten sowohl Aussagen 

zu bereits bestehenden rechtlichen Regelungen, die entsprechend für die Übertragung in soziale Netz-

werke ergänzt werden sollen, als auch zu neuartigen Maßnahmen, die etabliert werden sollten, um das 

Problem einer mangelnden Rechtsdurchsetzung im Netz einer Lösung zuzuführen. Diese neuarti-

gen Implementationen unterscheiden sich noch einmal hinsichtlich ihrer inhaltlichen Ausgestal-

tung. Während einige Maßnahmen bereits konkret benannt werden, sind andere diffus formuliert und 

lassen noch Raum für Interpretationen bei der Durchsetzung. 

 

Daraus ergeben sich folgende induktiv gebildete Unterkategorien der deduktiv gebildeten Haupt-

dimension der inhaltlichen Strukturierung „Implementation“: 

-Bereits bestehende Maßnahmen. 

-Neuartige Maßnahmen. 

-Allgemein ausformuliert. 
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-Konkret ausformuliert. 
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Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung indukti-

ver Kategorien zur Kategorie „Evaluation“ (Gelb): 

Ergebnisse der Reduktion Induktiv gebildete Kategorien 

->Runde Tische und freiwillige Appelle rei-
chen nicht aus, da Betreiber bislang keine 
wirksamen Maßnahmen gegen Rechtsverlet-
zungen im Netz etabliert haben. 
->Der Regierungsentwurf des Netz DG ist 
eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. 
->Privatisierung der Rechtsdurchsetzung 
durch das Netz DG. 
->Jeder kann durch das Netz DG die persön-
lichen Daten beim Plattformbetreiber anfra-
gen und erhalten. 
->Kein Richtervorbehalt. 
->Schleichender Zensureffekt. 
->Digitale Bloßstellung und Gefährdung. 
->Gesetz wird zu schnell verabschiedet. Mehr 
Zeit zur Bearbeitung der Thematik wäre wich-
tig gewesen. 
->„Notice-and-Take-down“-Verfahren ist 
nicht effektiv. 
->Es braucht durch das Netz DG keine Paral-
lelstruktur zum Telemediengesetz. 
->Löschen und Sperrungen sind nicht die Lö-
sung. 
->Unbestimmte Rechtsbegriffe. 
->Notifizierung der EU verhindert neue 
Ideen, dadurch Engführung des Gesetzge-
bungsverfahrens. 
->Grundrechte und Eigentumsrecht werden 
berührt. 
->Nicht klar definiert, auf wen das Gesetz zu-
trifft. 
->Einseitige Löschfristen, dadurch kein Wie-
dereinstellen rechtskonformer Kommentare. 
->Richtervorbehalt beim Drittauskunftsan-
spruch steht nicht im Gesetz. 
->Runde Tische und Task-Force haben kei-
nen Erfolg gebracht. 
->Selbstverpflichtung der Anbieter hatte kei-
nen Erfolg. 
->E-Mail Dienste, Bewertungsportale und 
Start-ups sollten nicht gehindert werden. 
->Es gibt auch Plattformen, die trotz geringe-
rer Nutzerzahlen, als die im Gesetz angege-
bene Zahl an mindestens vorhandenen Nut-
zerzahlen, gesellschaftlich relevant sind. 
->Plattformen werden schwierige rechtliche 
Entscheidungen auferlegt. 

-Maß (CONTRA) 
 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
-PR (CONTRA) 
 
 
-Maß (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-PR (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-Maß (CONTRA) 
 
-Maß (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
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->Um einem Bußgeld zu entgehen, werden 
Nachrichten direkt am selben Tag gelöscht 
und es wird zur Sicherheit übermäßig gelöscht 
werden.  
->Entscheidungen, über Strafbarkeit wird Pri-
vaten übertragen, obwohl dies eigentlich die 
Aufgabe von Gerichten sein müssten.  
->Das Gesetz könnte verfassungs- und euro-
parechtswidrig sein. 
->Es wird nicht, wie vorgeworfen, Privaten 
überlassen, die entscheiden, ob ein Inhalt von 
der Meinungsfreiheit gedeckt ist. 
->Debatte um das Netz DG sollte eine Ab-
wägung zwischen Persönlichkeitsrechten und 
Meinungsfreiheit enthalten und ist daher hoch 
brisant. 
->Bußgeldtatbestände reichen nicht aus, um 
dem komplexen Problem des Umgangs mit 
Respektlosigkeiten in der Gesellschaft gerecht 
zu werden.  
->Interne Gespräche ohne Einbeziehung des 
Parlamentes sind kein gutes Verfahren. 
->Plötzlich vorgebrachter Entwurf des Justiz-
ministers trägt dem nötigen Niveau und der 
Seriosität keine Rechnung. 
->Gesetzesentwurf beschäftigt sich nicht mit 
der Gegenüberstellung von Meinungsfreiheit 
und Löschpflichten. 
->Vorabentscheidung des Bundesamtes für 
Justiz beim Bußgeldverfahren ist aufgrund der 
zahlreichen Fälle, die ein Verfahren nötig wer-
den lassen extrem schwierig. 
->Es wird nicht spezifiziert, wie unabhängig 
die regulierte Selbstregulierung ist und wer die 
neutrale Instanz finanziert. 
->Der Gesetzesentwurf wurde von Seiten der 
Experten stark kritisiert. 
->Vorrauseilender Gehorsam der Unterneh-
men, um Bußgelder zu entgehen könnte 
„Overblocking“ (Die vorsorgliche Löschung 
von Kommentaren, die auch rechtlich unbe-
denklich sein können) zur Folge haben. 
->Politik hat zu lange auf den „Goodwill“ der 
Konzerne vertraut, daher besteht dringender 
Handlungsbedarf, wodurch das Gesetz sehr 
schnell „durchgepeitscht“ wirkt, was die Ak-
zeptanz bei den Menschen schmälert. 
HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG DES NETZ DG 
->„Unsägliches Zensurgesetz“ 
->Bundestag war nicht beschlussfähig. 

-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (PRO) 
 
 
-IM (PRO) 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
 
 

HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG DES NETZ DG 
-IM (CONTRA) 
-PR (CONTRA) 
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->Abschaffung der Meinungsfreiheit in sozia-
len Netzwerken. 
->Es wurde im Gesetz nicht definiert, was 
„offensichtlich rechtswidrig“ ist. 
->Keine Einspruchsmöglichkeit für be-
troffene Personen gelöschter Inhalte. 
->Politik will Diskurshoheit zurückgewinnen. 
Angst vor freier Debatte über die wahren 
Probleme in Deutschland. 
->Starker Eingriff in die Meinungs- und Pres-
sefreiheit, der die Kommunikation in Internet 
nachhaltig beschädigt. 
->Einsprüche und Bedenken gegen das Ge-
setz wurden ignoriert. 
->Rechtsdurchsetzung muss von öffentlichen 
Gerichten vollzogen werden. 
->Das Gesetz muss aufgehoben werden, weil 
es nicht demokratisch ist. 
->Meinungsäußerungsfreiheit, Informations-
freiheit, Rundfunkfreiheit und Pressefreiheit 
werden verletzt, indem privaten Plattformen 
Entscheidungskompetenzen bezüglich der 
Entscheidung über die Rechtswidrigkeit von 
Inhalten gegeben wird. 
->Rechtsstaatprinzip lässt eine Privatisierung 
der Rechtsdurchsetzung nicht zu. 
->Für Netzaktivisten ist das Netz DG ein 
Problem. 
->Wer bestimmt die Mitglieder, deren Bezah-
lung und deren Kontrolle des neutralen Gre-
miums der regulierten Selbstregulierung. 
->Entweder es entscheiden Software, oder 
schlecht bezahlte Mitarbeiter ohne juristische 
Ausbildung von Facebook. 
->Initiative der Bundesregierung zur Aufsto-
ckung und Ausbildung von Personal in Er-
mittlungsbehörden bleibt aus. 
->AfD will Straftaten, wie Volksverhetzung, 
Aufruf zur Gewalt, Verbreitung von Propa-
gandamitteln verbotener Parteien und das 
Leugnen der Verbrechen des Nationalsozialis-
mus legalisieren. 
->Löschpflichten und Bußgelder im Netz DG 
sind ineffektiv und schädlich. 
->Rechtliche und verfassungsrechtliche Be-
denken wurden ignoriert. 
->Zu kurze Löschfristen 
->Fehlende Verfahrensregeln 
->Gesetzesentwurf der AfD beinhaltet keinen 
inländischen Zustellungsbevollmächtigten 

-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) Bezogen auf Entwurf der AfD 
 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-PR (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
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wodurch die Unternehmen dem deutschen 
Recht nicht mehr unterliegen. 
->Diejenigen, die nicht wissen, wo die Gren-
zen des Rechtsstaates liegen, können nach 
dem schlechten Entwurf der AfD nicht mehr 
vor deutschen Gerichten und Staatsanwälten 
verantwortlich gemacht werden. 
->Bisher (12.12.2017) liegen keine Erfah-
rungswerte zum Netz DG vor.  
->Vertreter von Facebook sind nicht einmal 
in der Lage anzugeben, wie viele Mitarbeiter 
bei Facebook Beschwerden bearbeiten. 
->Das gute Ergebnis des Netz DG ist, dass 
Unternehmen Mitarbeiter einstellen müssen 
und ein vernünftiges Beschwerdemanagement 
einführen müssen. Weil sie das erst einmal 
Geld kostet, sind die Unternehmen dagegen. 
->Wichtig ist zur Kenntnis zu nehmen, dass 
das Netz DG keine neuen Verhaltensvor-
schriften im Netz aufstellt. 
->Inhalte sind auch vom Nutzer selber wieder 
entfernbar, was eine gute Neuerung ist. 
->Propaganda, Volksverhetzung und Cy-
bergrooming werden im Netz DG nicht be-
rücksichtigt. 
->Es gibt keine vergleichbaren Transparenz-
berichte. 
->Es gibt keine Clearing-Stelle. 
->Es gibt keinen ordentlichen einfachen 
Rechtsweg. 
->Zu Unrecht gesperrte User. 
->Hass und Beleidigungen in sozialen Netz-
werken sind nicht weniger geworden. 
->Verfolgungsbehörden, die das Netz DG 
einführt kosten 3,7 Millionen Euro jährlich.  
->Anzahl der Beschwerden nur die Hälfte der 
geschätzten Menge von 25000. 
->Angestelltes Personal im Justizministerium 
soll dennoch nicht abgebaut werden, weil die 
Bearbeitung der Fälle unerwartet schwierig 
sei. 
->Im Juni vorgelegte Transparenzberichte 
werden immer noch (Januar 2019) ausgewer-
tet. 
->Gelöschte Beiträge durch Gemeinschafts-
standards und nicht durch das Netz DG ge-
löscht. 
->Gesetz ist ineffizient, teuer, nutzlos und 
verfassungswidrig. 

-IM (CONTRA) Bezogen auf Entwurf der AfD 
 
 
 
 
-IM (CONTRA) Bezogen auf Entwurf der AfD  
 
 
 
 
 
-Sonderfall 
 
-Sonderfall  
 
 
-IM (PRO) 
 
 
 
 
 
-IM (PRO) 
 
 
-IM (PRO) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
-PR (CONTRA) 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
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->Das Netz DG macht alles komplizierter, 
mehr Vorschriften, mehr Bürokratie und 
mehr Kosten für die Bürger. 
->Das Netz DG war nicht Angelegenheit des 
Bundes. 
->Monitoring (Über Betroffene, deren Alter, 
Geschlecht und Herkunft) lässt sich nicht rea-
lisieren. 
->Vereinfachung der Meldewege ist nicht rea-
lisierbar. 
->Es werden sehr viele/zu Daten gesammelt. 
->Selbst nach einem Jahr, in dem das Netz 
DG bereits gilt, weiß die Bundesregierung 
noch nicht Bescheid, ob es gegen „Hate Spe-
ech“ wirkt, oder nicht. 
->Eine Nachbesserung des Gesetzes ist erst 
nach einer Evaluierung möglich, diese findet 
jedoch erst in 3 Jahren statt. 
->Meldewege sind undurchschaubar und er-
fordern juristisches Wissen, was kaum jemand 
leisten kann.  
->Transparenz bei den Netzwerken (Twitter) 
nur gering. 
->Zu schwammige Aussagen zu den Berichts-
pflichten, die  vorliegende Berichte sind unter-
schiedlich und nicht vergleichbar. 
->Es gibt Inhalte, die gelöscht worden sind 
und trotz Einspruch nicht wieder  hergestellt 
wurden. 
->Eingeschränkte Meinungsfreiheit, weil das 
Netz DG zu unklar formuliert ist und weil ein 
Bußgeldverfahren bei nicht-einstellen zu Un-
recht gelöschter Inhalte nicht existiert. 
->Justizministerium entzieht sich aus der Ver-
antwortung. 
->Das Gesetz hat den Erfolg gebracht, dass 
die Unternehmen massiv Mitarbeiter einstel-
len mussten, um den Vorgaben des Netz DG 
gerecht zu werden. 
->Da das Gesetz komplett neu war, wurde 
schon während der Debatte (2017) eine Eva-
luation festgelegt. 
->Evaluation und Verbesserung des Gesetzes 
notwendig, aber eine Abschaffung hätte nur 
zur Folge, dass die Netzwerke froh über ent-
fallene Arbeit wären. 

-IM (CONTRA) 
 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
-IM (CONTRA) 
-PR (CONTRA) 
 
 
 
-PR (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
-IM (CONTRA) 
 
 
 
 
 
-PR (CONTRA) 
-IM (PRO) 
 
 
 
 
-PR (PRO) 
 
 
-Sonderfall 

Die Kategorisierung der kodierten Inhalte zur Strukturierungsdimension „Evaluation“ (Gelb) las-

sen sich bis auf 3 Ausnahmen, welche gesondert notiert worden sind 3 verschiedenen Unterkate-

gorien zuordnen. Ungeachtet Tatsache, ob die Aussagen vor oder nach der Verabschiedung 
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getroffen worden sind, betreffen sie entweder die Implementation (IM) des Netz DG und der darin 

enthaltenen gesetzlichen Vorgaben, den Prozess (PR) der Lösungssuche, oder beziehen sich auf 

politische Maßnahmen (Maß), welche im Voraus der Debatte um den Entwurf des Netzwerkdurch-

setzungsgesetzes durchgeführt, oder in Betracht gezogen worden sind. Da es sich bei den Aussagen 

bezüglich der Evaluation der 3 Kategorien um wertende Inhalte handelt, lassen sich die Kategorien 

demnach auch nach Zustimmung (PRO), oder Kritik (CONTRA) des Netz DG unterscheiden. Zu-

sätzlich zu der Zuordnung in die 3 Unterkategorien (IM/PR/MAß) ist der Kodierung noch ent-

weder die Kennung „(PRO)“ oder „(CONTRA)“ beigefügt. Daraus ergeben sich folgende induktiv 

gebildete Unterkategorien der deduktiv gebildeten Hauptdimension der inhaltlichen Strukturierung 

„Evaluation“: 

-Evaluation der Implementation des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (IM) (Pro ODER Contra) 

-Evaluation des Politischen Prozesses (PR) (Pro ODER Contra) 

-Evaluation vorheriger Maßnahmen zur Lösung (Maß) (Pro ODER Contra) 
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Reduktionsergebnis aus dem zweiten Kodierdurchgang und Zuordnung indukti-

ver Kategorien zur Kategorie „Öffentlichkeit“ (Orange): 

Ergebnisse der Reduktion Induktiv gebildete Kategorien 

->Betreiber sozialer Netzwerke 
->Plattformbetreiber 
->Bürger 
->Flüchtlingshelfer 
->Politiker 
->Facebook 
->Soziale Netzwerke 
->Twitter 
->Kommerzielle Plattformen mit Kommuni-
kationsmonopol 
->BITKOM 
->Amadeu-Antonio-Stiftung 
->Verbrecher 
->Personen der Öffentlichkeit 
->Ärzte, die auf Bewertungsplattformen be-
wertet werden. 
->Jungendliche und Kinder 
->Domian als Beispiel 
->Imad Karim als Beispiel 
->Bundesamt für Justiz 
->Der Bundesrat 
->Einzelne Bundesländer z.B. Bremen 
->Özcan Mutlu 
->Opposition (2017 bestehend aus Grüne 
und Linke) 
->Deutscher Richterbund 
->Vertreter der Wirtschaft 
->Journalistenverbände 
->NGO´s 
->Gerichte 
->AfD 
->Erdogan 
->deutsche Justiz 
->Zivilgesellschaft 
->Millionen Menschen 
->jugendschutz.net 
->YouTube 
->(Nicht vom Netz DG betroffen sind GMX, 
Web.de, LinkedIn und XING) 
->Öffentlichkeit 
->Anonyme Täter im Netz 

->Nutzer der Plattformen 
->Staat und Gesetzgeber 
->Justizminister Maas 
->Der Rechtsstaat 
->Union (CDU/CSU) 
->SPD 

-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ indirekt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar /direkt betroffen 
 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-extern 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-extern 
 
-extern 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
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->Richterbund 
->Rechtswissenschaftler 
->Presse 
->Staatsanwaltschaft 
->Justizbehörden der Bundesländer 
->Parlamentarier 
->Politik 
->Enquete-Kommission 
->Parlament 
->Marc Zuckerberg 
->Tausende Mitarbeiter zur Löschung von 
rechtswidrigen Inhalten. 
->Dienstanbieter 
->Wissenschaftler 
->Experten 
->Telemediendienstanbieter 
->Bundeskriminalamt 
->Journalist, Verleger 
und Händler auf dem Marktplatz müssen sich 
auch an Gesetze halten. 
->Deutscher Bundestag 
->Koalition (SPD und CDU/CSU) 
->Stefan Evers (CDU-Abgeordneter) 
->Opfer von Straftaten im Netz 
->Jugendmedienschutz 
->Selbstregulierungsstelle 
->Menschen aus Deutschland 
->Internationale Großkonzerne 
->Nichtdemokratische Länder 
->EU-Kommission 
->Nadine Schön (CDU/CSU) 
->Weltweit agierende Unternehmen 
->Sachverständiger im Ausschuss 
->Inländischer Zustellungsbevollmächtigter 
->Schülerin 
->Schiedsrichter 
->Renate Künast (Politikerin der Grünen) 
->Erdogan 
->Putin 
->Deutschland 
->Ermittlungsbehörden 
->Staatsanwaltschaft 
->15-Jährige Kanadierin 
->Kanadierin, Opfer von Cybergrooming. 
->Zeitung 
->Fernsehsender 
HIER PROTOKOLLE NACH VERAB-
SCHIEDUNG NETZ DG 
->Publizisten 
->Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
->Parteien 

-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ ursächlich verantwortlich 
 
-extern 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
 
 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-extern 
-extern 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-externe 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-extern 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-extern 
-extern 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
 
 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
 
 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
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->Reporter ohne Grenzen 
->UN-Sonderberichterstatter für Meinungs-
freiheit  
(David Kaye) 
->Wissenschaftlicher Dienst (Des Bundesta-
ges) 
->Google 
->Social Media 
->Verlage 
->Herausgeber 
->Redakteure 
->Qualifizierte Mitarbeiter 
->Plural besetztes Gremium 
->Lehrer 
->Polizei 
->Abgeordnete 
->Behörden 
->Internet-Community 
->AfD Politikerin Jeanette Ihme 
->Zuwanderer 
->Die Linke 
->Verfassungsfeindliche Organisationen 
->Freie Demokraten (FDP) 
->Berufene Behörden 
->Netzaktivisten 
->VKontakte (russische Plattform) 
->Bundesregierung 
->Björn Höcke (AfD Politiker) 
->Öffentlich-rechtlichen Sender 
->Rechtsausschuss 
->Irland 
->Thomas Jarzombek (Politiker der 
CDU/CSU) 
->Ausschuss „Digitale Agenda“ 
->Engagierte in Sozialprojekten 
->Frauen 
->Männer 
->Grüne 
->Jugendmedienschutz 
->Iran 
->China 
->UN-Menschenrechtsrat 
->Katarina Barley (Ministerin für Justiz und 
Verbraucherschutz seit 2018) 
->Robert Habeck (Bundesvorsitzender der 
Grünen) 
->Katharina Schulz (Fraktionschefin der  
Grünen) 
->Rechtsanwälte 
->Mandanten 
->Landgericht Berlin 

-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-unmittelbar/ ursächlich verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-extern 
-extern 
 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-extern 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-extern 
-extern 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
 
-mittelbar/ indirekt betroffen 
-unmittelbar/ direkt betroffen 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
-mittelbar/ für Regulierung verantwortlich 
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->Renate Künast (Politikerin der Grünen) 

Die Akteure lassen sich anhand der Distanz zur Problemsituation unterscheiden. So gibt es Ak-

teure, die unmittelbar an der problematischen Situation beteiligt sind und diejenigen, die mittelbar an 

der unbestimmten Situation beteiligt sind. Diese dichotome Unterscheidung lässt sich darüber hin-

aus noch darin unterteilen, ob der Akteur direkt oder indirekt von der Problemsituation betroffen ist, 

demnach, ob sich die unbestimmte Situation direkt, oder indirekt auf den jeweiligen Akteur aus-

wirkt. Ebenso in direkt und indirekt kann unterschieden werden, inwieweit Akteure für das Problem 

verantwortlich sind, also ob sie für die Regulierung der Situation sorgen sollen, oder ob sie direkt oder 

indirekt für das Entstehen des Problems gesorgt haben.  

Daraus ergeben sich folgende induktiv gebildete Unterkategorien der deduktiv gebildeten Haupt-

dimension der inhaltlichen Strukturierung „Öffentlichkeit“: 

-unmittelbar ODER mittelbar an der Problemsituation beteiligt 

-direkt ODER indirekt von der Problemsituation betroffen  

-direkt ODER indirekt für die Problemsituation verantwortlich (ursächlich vs. für Regulierung) 
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